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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes über elektronische Handelsregister und
 Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

 A.  Problem und Ziel

 Die  Richtlinie  2003/58/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur  Än-
 derung  der  Richtlinie  68/151/EWG  in  Bezug  auf  die  Offenlegungspflichten  von
 Gesellschaften  bestimmter  Rechtsformen  (ABl.  EU  Nr.  L  221  S.  13)  verlangt,
 dass  die  offenlegungspflichtigen  Daten  über  ein  Unternehmen  spätestens  ab
 dem  1.  Januar  2007  über  „eine  Akte“  zentral  elektronisch  abrufbar  sind.  Auch
 die  Richtlinie  2004/109/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur
 Harmonisierung  der  Transparenzanforderungen  in  Bezug  auf  Informatio-
 nen  über  Emittenten,  deren  Wertpapiere  zum  Handel  auf  einem  geregelten
 Markt  zugelassen  sind,  und  zur  Änderung  der  Richtlinie  2001/34/EG  (ABl.  EU
 Nr.  L  390  S.  38)  gibt  vor,  dass  ein  „amtlich  bestelltes  System  für  die  zentrale
 Speicherung  vorgeschriebener  Informationen“  zur  Verfügung  gestellt  werden
 muss.  Um  diesen  Vorgaben  Rechnung  zu  tragen,  muss  die  derzeit  in  Deutsch-
 land  bestehende  Zersplitterung  der  Datenbanken  mit  Unternehmensinformatio-
 nen  überwunden  werden  und  eine  Umstellung  auf  eine  elektronische  Register-
 führung erfolgen.

 B.  Lösung

 Der  Entwurf  sieht  vor,  dass  die  Handels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschafts-
 register  ab  dem  1.  Januar  2007  zwingend  elektronisch  zu  führen  sind.  Die
 Registerführung  bleibt  den  Amtsgerichten  zugewiesen  und  wird  infolge  der
 Umstellung  auf  die  elektronische  Form  vereinfacht.  Die  Länder  stellen  sicher,
 dass  sowohl  die  in  den  Registern  enthaltenen  Daten  als  auch  die  Bekannt-
 machungen  der  Registereintragungen  über  das  Internet  zugänglich  sein  werden.
 Zudem  sieht  der  Entwurf  vor,  dass  die  Einreichung  von  Unterlagen  zum  Han-
 delsregister künftig zwingend in elektronischer Form zu erfolgen hat.

 Ein  weiterer  Schwerpunkt  des  Entwurfs  ist  die  Einführung  des  „Unternehmens-
 registers“,  in  dem  zwecks  Umsetzung  der  gemeinschaftsrechtlichen  Vorgaben
 die  wichtigsten  veröffentlichungspflichtigen  Daten  über  ein  Unternehmen  zen-
 tral  zusammengeführt  und  für  Interessenten  elektronisch  abrufbar  vorgehalten
 werden.

 Im  Zuge  dieser  registerrechtlichen  Neuregelungen  sieht  der  Entwurf  zudem
 vor,  die  Zuständigkeit  für  die  Entgegennahme  der  Jahresabschlüsse  von  den
 Registergerichten  auf  den  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  zu
 verlagern,  um  so  die  Registergerichte  von  einem  erheblichen  und  justizfernen
 Verwaltungsaufwand zu entlasten.
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C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Die  Länder  werden  mit  den  Kosten  für  die  Entwicklung  und  Einführung  der
 elektronischen  Handels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschaftsregister  belastet.
 Die  meisten  Länder  arbeiten  jedoch  bereits  an  der  Einführung  der  elektroni-
 schen  Registerführung  und  haben  daher  bereits  entsprechende  Mittel  im  Haus-
 halt  bereitgestellt.  Den  Kosten  stehen  im  Übrigen  zu  erwartende  Einsparungen
 der  Länder  bei  der  Registerführung  infolge  der  Nutzung  von  EDV-Program-
 men,  insbesondere  bei  der  Bearbeitung  der  Vorgänge  und  der  Lagerung  der
 Akten,  gegenüber.  Darüber  hinaus  ist  zu  erwarten,  dass  die  Kosten  auch  teil-
 weise  durch  die  Gebühreneinnahmen  der  Länder  aus  Datenabrufen  aus  den
 Registern ausgeglichen werden.

 Der  Aufbau  und  der  Betrieb  des  Unternehmensregisters  sollen  von  vornherein
 durch  einen  im  Wege  der  Beleihung  beauftragten  privatrechtsförmigen  Träger
 durchgeführt  werden,  der  hierfür  Gebühren  erheben  darf.  Kosten  entstehen  dem
 Bund  daher  insoweit  nicht.  Lediglich  für  die  Aufsicht  über  den  Beliehenen  ist
 ein  geringer  Personalaufwand  beim  Bundesministerium  der  Justiz  erforderlich,
 der jedoch durch den vorhandenen Stellenbestand gedeckt wird.

 Durch  die  Verfolgung  von  Verstößen  gegen  Vorschriften  der  Rechnungslegung
 als  Ordnungswidrigkeit,  insbesondere  nach  §  334  HGB,  wird  für  den  Bund
 voraussichtlich  ein  jährlicher  Vollzugsaufwand  von  bis  zu  478  000  Euro  ent-
 stehen.  Dem  stehen  zum  einen  zu  erwartende  Einnahmen  aus  Geldbußen
 gegenüber.  Der  voraussichtliche  Mehraufwand  wird  zum  anderen  durch  Um-
 schichtungen an anderer Stelle im Einzelplan ausgeglichen.

 E.  Sonstige Kosten

 Für  die  Wirtschaft  werden  infolge  der  wesentlich  geringeren  Entgelte  für  den
 Online-Abruf  von  Daten  aus  den  Registern  und  die  künftige  elektronische
 Bekanntmachung  von  Registereintragungen  spürbare  Einsparungen  eintreten.
 Dies  betrifft  besonders  auch  Neugründungen  (Existenzgründungen).  Der  Weg-
 fall  der  Einnahmen  für  Bekanntmachungen  bei  den  Tageszeitungen  könnte  im
 Einzelfall  zu  einer  Erhöhung  der  Bezugspreise  führen.  Auswirkungen  auf  das
 Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  jedoch  nicht  zu
 erwarten.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes über elektronische Handelsregister und
 Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)*)
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Handelsgesetzbuchs

 Das  Handelsgesetzbuch  in  der  im  Bundesgesetzblatt
 Teil  III,  Gliederungsnummer  4100-1,  veröffentlichten  berei-
 nigten  Fassung,  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  Die Überschrift vor § 8 wird wie folgt gefasst:

 „Zweiter Abschnitt

 Handelsregister; Unternehmensregister“.

 2.  Die §§ 8 bis 12 werden wie folgt gefasst:

 „§ 8
 Handelsregister

 (1)  Das  Handelsregister  wird  von  den  Gerichten  elek-
 tronisch geführt.

 (2)  Andere  Datensammlungen  dürfen  nicht  unter  Ver-
 wendung  oder  Beifügung  der  Bezeichnung  „Handels-
 register“ in den Verkehr gebracht werden.

 § 8a
 Bestimmungen über die elektronische Führung

 des Handelsregisters

 (1)  Eine  Eintragung  in  das  Handelsregister  wird  wirk-
 sam,  sobald  sie  in  den  für  die  Handelsregistereintragun-
 gen  bestimmten  Datenspeicher  aufgenommen  ist  und  auf
 Dauer  inhaltlich  unverändert  in  lesbarer  Form  wiederge-
 geben werden kann.

 (2)  Die  Landesregierungen  werden  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  nähere  Bestimmungen  über  die  Füh-
 rung  des  Handelsregisters,  die  elektronische  Anmeldung,
 die  elektronische  Einreichung  von  Dokumenten  sowie
 deren  Aufbewahrung  zu  treffen,  soweit  nicht  durch  das
 Bundesministerium  der  Justiz  nach  §  125  Abs.  3  des  Ge-
 setzes  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit  entsprechende  Vorschriften  erlassen  werden.
 Dabei  können  sie  auch  Vorgaben  über  die  Datenformate

 der  elektronischen  Einreichung  machen.  Die  Landes-
 regierungen  können  die  Ermächtigung  durch  Rechtsver-
 ordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

 § 8b
 Unternehmensregister

 (1)  Das  Unternehmensregister  wird  vorbehaltlich  einer
 Regelung  nach  §  9a  Abs.  1  vom  Bundesministerium  der
 Justiz elektronisch geführt.

 (2)  Über  die  Internetseite  des  Unternehmensregisters
 sind zugänglich:

 1.  Eintragungen  im  Handelsregister  und  deren  Be-
 kanntmachung  und  zum  Handelsregister  einge-
 reichte Dokumente;

 2.  Eintragungen  im  Genossenschaftsregister  und  deren
 Bekanntmachung  und  zum  Genossenschaftsregister
 eingereichte Dokumente;

 3.  Eintragungen  im  Partnerschaftsregister  und  deren
 Bekanntmachung  und  zum  Partnerschaftsregister
 eingereichte Dokumente;

 4.  Unterlagen  der  Rechnungslegung  nach  §  325  und
 deren Bekanntmachung;

 5.  gesellschaftsrechtliche  Bekanntmachungen  im  elek-
 tronischen Bundesanzeiger;

 6.  im  Aktionärsforum  veröffentlichte  Eintragungen
 nach § 127a des Aktiengesetzes;

 7.  Veröffentlichungen  von  Unternehmen  nach  dem
 Wertpapierhandelsgesetz,  von  Bietern  und  Gesell-
 schaften  nach  dem  Wertpapiererwerbs-  und  Über-
 nahmegesetz  sowie  Veröffentlichungen  nach  der
 Börsenzulassungs-Verordnung  im  elektronischen
 Bundesanzeiger;

 8.  Bekanntmachungen  und  Veröffentlichungen  inlän-
 discher  Kapitalanlagegesellschaften  und
 Investmentaktiengesellschaften  nach  dem  Invest-
 mentgesetz  und  dem  Investmentsteuergesetz  im
 elektronischen Bundesanzeiger;

 9.  Veröffentlichungen  nach  den  §§  25  und  26  des
 Wertpapierhandelsgesetzes  sowie  nach  den  §§  61
 und  66  der  Börsenzulassungs-Verordnung,  sofern
 die  Veröffentlichung  nicht  bereits  über  Nummer  7  in
 das Unternehmensregister eingestellt wird;

 10.  Mitteilungen  über  kapitalmarktrechtliche  Veröffent-
 lichungen  an  die  Bundesanstalt  für  Finanzdienst-
 leistungsaufsicht,  sofern  die  Veröffentlichung  selbst
 nicht  bereits  über  Nummer  7  oder  Nummer  9  in  das
 Unternehmensregister  eingestellt  wird,  mit  Aus-
 nahme  der  Mitteilungen  nach  §  15  Abs.  5  des  Wert-
 papierhandelsgesetzes;

 11.  Bekanntmachungen  der  Insolvenzgerichte  nach  §  9
 der  Insolvenzordnung,  ausgenommen  Verfahren
 nach dem neunten Teil der Insolvenzordnung.

*) Dieses Gesetz dient in

–  Artikel  1,  2,  5  Abs.  2,  Artikel  9,  10  und  12  Abs.  16  der  Umsetzung  der

 Richtlinie  2003/58/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates

 vom  15.  Juli  2003  zur  Änderung  der  Richtlinie  68/151/EWG  des  Rates

 in  Bezug  auf  die  Offenlegungspflichten  von  Gesellschaften  bestimm-

 ter Rechtsformen (ABl. EU Nr.  L 221 S.  13) und

–  in  Artikel  1  Nr.  2  (§§  8b,  9a  des  Handelsgesetzbuchs)  der  teilweisen

 Umsetzung  der  Richtlinie  2004/109/EG  des  Europäischen  Parlaments

 und  des  Rates  vom  15.  Dezember  2004  zur  Harmonisierung  der  Trans-

 parenzanforderungen  in  Bezug  auf  Informationen  über  Emittenten,

 deren  Wertpapiere  zum  Handel  auf  einem  geregelten  Markt  zugelas-

 sen  sind,  und  zur  Änderung  der  Richtlinie  2001/34/EG  (ABl.  EU

 Nr.  L 390 S.  38).



Drucksache 16/960 – 6 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
(3)  Zur  Einstellung  in  das  Unternehmensregister  sind
 dem Unternehmensregister zu übermitteln:

 1.  die  Daten  nach  Absatz  2  Nr.  4  bis  8  durch  den  Betrei-
 ber des elektronischen Bundesanzeigers;

 2.  die  Daten  nach  Absatz  2  Nr.  9  und  10  durch  den
 jeweils  Veröffentlichungspflichtigen  oder  den  von
 ihm  mit  der  Veranlassung  der  Veröffentlichung  be-
 auftragten Dritten.

 Die  Gerichte  übermitteln  die  Daten  nach  Absatz  2  Nr.  1
 bis  3  und  11  zum  Unternehmensregister,  soweit  die
 Übermittlung  für  die  Eröffnung  eines  Zugangs  zu  den
 Originaldaten  über  die  Internetseite  des  Unternehmens-
 registers erforderlich ist.

 § 9
 Einsichtnahme in das Handelsregister und das

 Unternehmensregister

 (1)  Die  Einsichtnahme  in  das  Handelsregister  sowie  in
 die  zum  Handelsregister  eingereichten  Dokumente  ist
 jedem  zu  Informationszwecken  gestattet.  Die  Landesjus-
 tizverwaltungen  bestimmen  das  elektronische  Informati-
 ons-  und  Kommunikationsmedium,  über  das  die  Daten
 aus  den  Handelsregistern  abrufbar  sind,  und  sind  für  die
 Abwicklung  der  Registerauskunft  zuständig.  Die  Lan-
 desregierung  kann  die  Zuständigkeit  durch  Rechtsver-
 ordnung  abweichend  regeln;  sie  kann  diese  Ermächti-
 gung  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Landesjustizver-
 waltung  übertragen.  Die  Länder  können  auch  ein  länder-
 übergreifendes,  zentrales  elektronisches  Informations-
 und  Kommunikationsmedium  bestimmen  und  eine
 Übertragung  der  Abwicklungsaufgaben  auf  die  zustän-
 dige Stelle eines anderen Landes vereinbaren.

 (2)  Sind  Dokumente  nur  in  Papierform  vorhanden,
 kann  die  elektronische  Übermittlung  nur  für  solche
 Schriftstücke  verlangt  werden,  die  weniger  als  zehn
 Jahre  vor  dem  Zeitpunkt  der  Antragstellung  zum  Han-
 delsregister eingereicht wurden.

 (3)  Die  Übereinstimmung  der  übermittelten  Daten  mit
 dem  Inhalt  des  Handelsregisters  und  den  zum  Handelsre-
 gister  eingereichten  Dokumenten  wird  auf  Verlangen  be-
 glaubigt.  Dafür  ist  eine  qualifizierte  elektronische  Signa-
 tur nach dem Signaturgesetz zu verwenden.

 (4)  Von  den  Eintragungen  und  den  eingereichten
 Dokumenten  kann  ein  Ausdruck  verlangt  werden.  Von
 den  zum  Handelsregister  eingereichten  Schriftstücken,
 die  nur  in  Papierform  vorliegen,  kann  eine  Abschrift  ge-
 fordert  werden.  Die  Abschrift  ist  von  der  Geschäftsstelle
 zu  beglaubigen  und  der  Ausdruck  als  amtlicher  Aus-
 druck  zu  fertigen,  wenn  nicht  auf  die  Beglaubigung  ver-
 zichtet wird.

 (5)  Der  Nachweis,  wer  der  Inhaber  einer  in  das
 Handelsregister  eingetragenen  Firma  eines  Einzelkauf-
 manns  ist,  kann  Behörden  gegenüber  durch  ein  Zeugnis  des
 Gerichts  über  die  Eintragung  geführt  werden.  Das  Gleiche
 gilt  von  dem  Nachweis  der  Befugnis  zur  Vertretung  eines
 Einzelkaufmanns oder einer Handelsgesellschaft.

 (6)  Das  Gericht  hat  auf  Verlangen  eine  Bescheinigung
 darüber  zu  erteilen,  dass  bezüglich  des  Gegenstandes
 einer  Eintragung  weitere  Eintragungen  nicht  vorhanden
 sind  oder  dass  eine  bestimmte  Eintragung  nicht  erfolgt  ist.

 (7)  Für  die  Einsichtnahme  in  das  Unternehmensregis-
 ter  gilt  Absatz  1  Satz  1  entsprechend.  Anträge  nach  den
 Absätzen  2  bis  4  können  auch  über  das  Unternehmensre-
 gister  vermittelt  werden.  Für  die  Einsichtnahme  in  Un-
 terlagen  nach  §  8b  Abs.  2  Nr.  4  im  Unternehmensregister
 gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.

 § 9a
 Übertragung der Führung des Unternehmensregisters;

 Verordnungsermächtigung

 (1)  Das  Bundesministerium  der  Justiz  wird  ermäch-
 tigt,  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bun-
 desrates  einer  juristischen  Person  des  Privatrechts  die
 Aufgaben  nach  §  8b  Abs.  1  zu  übertragen.  Der  Beliehene
 erlangt  die  Stellung  einer  Justizbehörde  des  Bundes;  für
 Streitigkeiten  über  Gebührenforderungen  ist  der  Rechts-
 weg  zu  den  ordentlichen  Gerichten  gegeben.  Zur  Erstel-
 lung  von  Beglaubigungen  führt  der  Beliehene  ein
 Dienstsiegel;  nähere  Einzelheiten  hierzu  können  in  der
 Rechtsverordnung  nach  Satz  1  geregelt  werden.  Die
 Dauer  der  Beleihung  ist  zu  befristen;  sie  soll  fünf  Jahre
 nicht  unterschreiten;  Kündigungsrechte  aus  wichtigem
 Grund  sind  vorzusehen.  Eine  juristische  Person  des  Pri-
 vatrechts  darf  nur  beliehen  werden,  wenn  sie  grundle-
 gende  Erfahrungen  mit  der  Veröffentlichung  von  kapital-
 marktrechtlichen  Informationen  und  gerichtlichen  Mit-
 teilungen,  insbesondere  Handelsregisterdaten,  hat  und
 ihr  eine  ausreichende  technische  und  finanzielle  Ausstat-
 tung  zur  Verfügung  steht,  die  die  Gewähr  für  den  lang-
 fristigen  und  sicheren  Betrieb  des  Unternehmensregis-
 ters bietet.

 (2)  Das  Bundesministerium  der  Justiz  wird  ermäch-
 tigt,  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des
 Bundesrates  die  technischen  Einzelheiten  zu  Aufbau  und
 Führung  des  Unternehmensregisters,  Einzelheiten  der
 Datenübermittlung  einschließlich  Vorgaben  über  Daten-
 formate,  Löschungsfristen  für  die  im  Unternehmens-
 register  gespeicherten  personenbezogenen  Daten,  Über-
 wachungsrechte  der  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleis-
 tungsaufsicht  hinsichtlich  der  Einstellung  kapitalmarkt-
 rechtlicher  Daten  in  das  Unternehmensregister,  die
 Zulässigkeit  von  Auskunftsdienstleistungen  mit  den  im
 Unternehmensregister  gespeicherten  Daten,  die  über  die
 mit  der  Führung  des  Unternehmensregisters  verbunde-
 nen  Aufgaben  nach  diesem  Gesetz  hinausgehen,  sowie
 Art  und  Umfang  dieser  Dienstleistungen  zu  regeln.  So-
 weit  Regelungen  getroffen  werden,  die  kapitalmarkt-
 rechtliche  Daten  berühren,  ist  die  Rechtsverordnung
 nach  Satz  1  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministe-
 rium  der  Finanzen  zu  erlassen.  Die  Rechtsverordnung
 nach  Satz  1  hat  dem  schutzwürdigen  Interesse  der  Unter-
 nehmen  am  Ausschluss  einer  zweckändernden  Verwen-
 dung  der  im  Register  gespeicherten  Daten  angemessen
 Rechnung zu tragen.

 § 10
 Bekanntmachung der Eintragungen

 Das  Gericht  macht  die  Eintragungen  in  das  Handels-
 register  in  dem  von  der  Landesjustizverwaltung  be-
 stimmten  elektronischen  Informations-  und  Kommuni-
 kationsmedium  in  der  zeitlichen  Folge  ihrer  Eintragung
 nach  Tagen  geordnet  bekannt;  §  9  Abs.  1  Satz  4  gilt  ent-
 sprechend.  Soweit  nicht  ein  Gesetz  etwas  anderes  vor-
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schreibt,  werden  die  Eintragungen  ihrem  ganzen  Inhalt
 nach  veröffentlicht.  Auf  Verlangen  und  Kosten  des  Ein-
 getragenen  kann  die  Bekanntmachung  zusätzlich  in  einer
 Tageszeitung  oder  einem  sonstigen  Blatt  erfolgen;  für
 den  Eintritt  der  Wirkungen  der  Bekanntmachung  bleibt
 ausschließlich  die  Bekanntmachung  nach  Satz  1  maßge-
 bend.

 § 11
 Offenlegung in der Amtssprache eines Mitgliedstaats

 der Europäischen Union

 (1)  Die  zum  Handelsregister  einzureichenden  Doku-
 mente  sowie  der  Inhalt  einer  Eintragung  können  zusätz-
 lich  in  jeder  Amtssprache  eines  Mitgliedstaats  der  Euro-
 päischen  Union  übermittelt  werden.  Auf  die  Übersetzun-
 gen  ist  in  geeigneter  Weise  hinzuweisen.  §  9  ist  entspre-
 chend anwendbar.

 (2)  Im  Fall  der  Abweichung  der  Originalfassung  von
 einer  eingereichten  Übersetzung  kann  letztere  einem
 Dritten  nicht  entgegengehalten  werden;  dieser  kann  sich
 jedoch  auf  die  eingereichte  Übersetzung  berufen,  es  sei
 denn,  der  Eingetragene  weist  nach,  dass  dem  Dritten  die
 Originalfassung bekannt war.

 § 12
 Anmeldungen zur Eintragung und Einreichungen

 (1)  Anmeldungen  zur  Eintragung  in  das  Handelsregis-
 ter  sind  elektronisch  in  öffentlich  beglaubigter  Form  ein-
 zureichen.  Die  gleiche  Form  ist  für  eine  Vollmacht  zur
 Anmeldung  erforderlich.  Rechtsnachfolger  eines  Betei-
 ligten  haben  die  Rechtsnachfolge  soweit  tunlich  durch
 öffentliche Urkunden nachzuweisen.

 (2)  Dokumente  sind  elektronisch  einzureichen.  Ist
 eine  Urschrift  oder  eine  einfache  Abschrift  einzureichen
 oder  ist  für  das  Dokument  die  Schriftform  bestimmt,  ge-
 nügt  die  Übermittlung  einer  elektronischen  Aufzeich-
 nung;  ist  ein  notariell  beurkundetes  Dokument  oder  eine
 öffentlich  beglaubigte  Abschrift  einzureichen,  so  ist  ein
 mit  einem  einfachen  elektronischen  Zeugnis  (§  39a  des
 Beurkundungsgesetzes)  versehenes  Dokument  zu  über-
 mitteln.“

 3.  § 13 wird wie folgt gefasst:

 „§ 13
 Zweigniederlassungen von Unternehmen

 mit Sitz im Inland

 (1)  Die  Errichtung  einer  Zweigniederlassung  ist  von
 einem  Einzelkaufmann  oder  einer  juristischen  Person
 beim  Gericht  der  Hauptniederlassung,  von  einer  Han-
 delsgesellschaft  beim  Gericht  des  Sitzes  der  Gesell-
 schaft,  unter  Angabe  des  Ortes  der  Zweigniederlassung
 und  des  Zusatzes,  falls  der  Firma  der  Zweigniederlas-
 sung  ein  solcher  beigefügt  wird,  zur  Eintragung  anzu-
 melden.  In  gleicher  Weise  sind  spätere  Änderungen  der
 die  Zweigniederlassung  betreffenden  einzutragenden
 Tatsachen anzumelden.

 (2)  Das  nach  Absatz  1  Satz  1  zuständige  Gericht  prüft,
 ob  die  Zweigniederlassung  errichtet  und  §  30  beachtet
 ist.  Ist  dies  der  Fall,  so  hat  es  die  Zweigniederlassung  auf
 dem  Registerblatt  der  Hauptniederlassung  oder  des  Sit-
 zes einzutragen und die Eintragung bekannt zu machen.

 (3)  Das  nach  Absatz  1  Satz  1  zuständige  Gericht  teilt
 die  Eintragung  der  Zweigniederlassung  unverzüglich
 dem  Gericht  am  Ort  der  Zweigniederlassung  mit.  Das
 Gericht  am  Ort  der  Zweigniederlassung  trägt  die  Zweig-
 niederlassung in das Handelsregister ein unter Angabe

 1.  der Firma,

 2.  des  Zusatzes,  wenn  der  Firma  für  die  Zweignieder-
 lassung ein Zusatz beigefügt ist,

 3.  des Ortes der Zweigniederlassung sowie

 4.  der  Registerstelle  der  Hauptniederlassung  oder  des
 Sitzes

 und  macht  diese  Eintragung  bekannt.  Die  ihm  mitgeteil-
 ten  Tatsachen  hat  das  Gericht  am  Ort  der  Zweignieder-
 lassung  nicht  zu  überprüfen,  soweit  sie  im  Handelsregis-
 ter  der  Hauptniederlassung  oder  des  Sitzes  eingetragen
 sind.  Änderungen  der  bei  dem  Gericht  am  Ort  der
 Zweigniederlassung  einzutragenden  Tatsachen  teilt  das
 nach  Absatz  1  zuständige  Gericht  dem  Gericht  am  Ort
 der  Zweigniederlassung  unverzüglich  mit.  Das  Gericht
 am  Ort  der  Zweigniederlassung  trägt  die  Änderungen  ein
 und  macht  diese  Eintragung  bekannt;  Satz  3  gilt  entspre-
 chend.

 (4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  entsprechend  für  die
 Aufhebung der Zweigniederlassung.“

 4.  Die §§ 13a, 13b und 13c werden aufgehoben.

 5.  In  §  13d  Abs.  1  und  3  wird  jeweils  nach  dem  Wort  „An-
 meldungen“  das  Komma  und  das  Wort  „Zeichnungen”
 gestrichen.

 6.  § 13f wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  37  Abs.  3,  5  und  6“
 durch die Angabe „§ 37 Abs. 3“ ersetzt.

 bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Soweit  nicht  das  ausländische  Recht  eine  Ab-
 weichung  nötig  macht,  sind  in  die  Anmeldung
 die  in  §  23  Abs.  3  und  4  sowie  den  §§  24  und  25
 Satz  2  des  Aktiengesetzes  vorgesehenen  Bestim-
 mungen  und  Bestimmungen  der  Satzung  über
 die  Zusammensetzung  des  Vorstandes  aufzuneh-
 men;  erfolgt  die  Anmeldung  in  den  ersten  zwei
 Jahren  nach  der  Eintragung  der  Gesellschaft  in
 das  Handelsregister  ihres  Sitzes,  sind  auch  die
 Angaben  über  Festsetzungen  nach  den  §§  26  und
 27  des  Aktiengesetzes  und  der  Ausgabebetrag
 der  Aktien  sowie  Name  und  Wohnort  der  Grün-
 der aufzunehmen.“

 b)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 c)  Die Absätze 5 bis 8 werden die Absätze 4 bis 7.

 d)  In  dem  bisherigen  Absatz  6  wird  die  Angabe  „§  81
 Abs.  1,  2  und  4“  durch  die  Angabe  „§  81  Abs.  1
 und  2“  und  die  Angabe  „§  266  Abs.  1,  2  und  5“  durch
 die Angabe „§ 266 Abs. 1 und 2“ ersetzt.

 7.  § 13g wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  2  wird  die  Angabe  „,  Abs.  4  und  5“
 durch die Angabe „und Abs. 4“ ersetzt.



Drucksache 16/960 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
b)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 c)  Die Absätze 5 bis 7 werden die Absätze 4 bis 6.

 d)  In  dem  bisherigen  Absatz  6  wird  die  Angabe  „§  39
 Abs.  1,  2  und  4“  durch  die  Angabe  „§  39  Abs.  1
 und  2“  und  die  Angabe  „§  67  Abs.  1,  2  und  5“
 durch die Angabe „§ 67 Abs. 1 und 2“ ersetzt.

 8.  In  §  14  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Anmeldung“  das
 Komma  und  die  Wörter  „zur  Zeichnung  der  Unter-
 schrift“  gestrichen  und  das  Wort  „Schriftstücken“
 durch das Wort „Dokumenten“ ersetzt.

 9.  § 15 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „eingetragenen
 Zweigniederlassung“  die  Wörter  „eines  Unterneh-
 mens  mit  Sitz  oder  Hauptniederlassung  im  Aus-
 land“ eingefügt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 10.  In  §  29  werden  nach  dem  Wort  „anzumelden“  das
 Semikolon  und  die  Wörter  „er  hat  seine  Namensunter-
 schrift  unter  Angabe  der  Firma  zur  Aufbewahrung  bei
 dem Gericht zu zeichnen“ gestrichen.

 11.  In  §  33  Abs.  3  werden  die  Wörter  „unter  Beifügung
 einer  öffentlich  beglaubigten  Abschrift  der  Satzung“
 gestrichen.

 12.  § 35 wird aufgehoben.

 13.  In  §  37a  Abs.  1  werden  nach  dem  Wort  „Kaufmanns“
 die Wörter „gleichviel welcher Form“ eingefügt.

 14.  § 53 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 b)  Der Absatz 3 wird Absatz 2.

 15.  § 108 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  die  Absatzbezeichnung  „(1)“  ge-
 strichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 16.  In  §  125a  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „Ge-
 schäftsbriefen  der  Gesellschaft“  die  Wörter  „gleichviel
 welcher Form“ eingefügt.

 17.  § 148 Abs. 3 wird aufgehoben.

 18.  In  §  264  Abs.  3  werden  die  Nummern  3  bis  5  durch  fol-
 gende Nummern 3 und 4 ersetzt:

 „3.  das  Tochterunternehmen  in  den  Konzernabschluss
 nach  den  Vorschriften  dieses  Abschnitts  einbezo-
 gen worden ist und

 4.  die Befreiung des Tochterunternehmens

 a)  im  Anhang  des  von  dem  Mutterunternehmen
 aufgestellten  und  nach  §  325  durch  Einrei-
 chung  beim  Betreiber  des  elektronischen  Bun-
 desanzeigers  offen  gelegten  Konzernabschlus-
 ses angegeben und

 b)  zusätzlich  im  elektronischen  Bundesanzeiger
 für  das  Tochterunternehmen  unter  Bezug-
 nahme  auf  diese  Vorschrift  und  unter  Angabe
 des  Mutterunternehmens  mitgeteilt  worden
 ist.“

 19.  § 264b wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  wird  am  Ende  das  Semikolon  durch
 ein Komma und das Wort „und“ ersetzt.

 b)  Die  Nummern  3  und  4  werden  durch  folgende
 Nummer 3 ersetzt:

 „3.  die Befreiung der Personenhandelsgesellschaft

 a)  im  Anhang  des  von  dem  Mutterunterneh-
 men  aufgestellten  und  nach  §  325  durch
 Einreichung  beim  Betreiber  des  elektroni-
 schen  Bundesanzeigers  offen  gelegten  Kon-
 zernabschlusses angegeben und

 b)  zusätzlich  im  elektronischen  Bundesanzei-
 ger  für  die  Personenhandelsgesellschaft  un-
 ter  Bezugnahme  auf  diese  Vorschrift  und
 unter  Angabe  des  Mutterunternehmens  mit-
 geteilt worden ist.“

 20.  Die  Überschrift  des  Vierten  Unterabschnitts  des  Zwei-
 ten  Abschnitts  des  Dritten  Buchs  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Vierter Unterabschnitt

 Offenlegung. Prüfung durch den Betreiber des
 elektronischen Bundesanzeigers“.

 21.  § 325 wird wie folgt gefasst:

 „§ 325
 Offenlegung

 (1)  Die  gesetzlichen  Vertreter  von  Kapitalgesell-
 schaften  haben  den  Jahresabschluss  beim  Betreiber  des
 elektronischen  Bundesanzeigers  elektronisch  einzurei-
 chen.  Er  ist  unverzüglich  nach  seiner  Vorlage  an  die
 Gesellschafter,  jedoch  spätestens  vor  Ablauf  des
 zwölften  Monats  des  dem  Abschlussstichtag  nachfol-
 genden  Geschäftsjahrs,  mit  dem  Bestätigungsvermerk
 oder  dem  Vermerk  über  dessen  Versagung  einzurei-
 chen.  Gleichzeitig  sind  der  Lagebericht,  der  Bericht
 des  Aufsichtsrats,  die  nach  §  161  des  Aktiengesetzes
 vorgeschriebene  Erklärung  und,  soweit  sich  dies  aus
 dem  eingereichten  Jahresabschluss  nicht  ergibt,  der
 Vorschlag  für  die  Verwendung  des  Ergebnisses  und  der
 Beschluss  über  seine  Verwendung  unter  Angabe  des
 Jahresüberschusses  oder  Jahresfehlbetrags  elektronisch
 einzureichen.  Angaben  über  die  Ergebnisverwendung
 brauchen  von  Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung
 nicht  gemacht  zu  werden,  wenn  sich  anhand  dieser  An-
 gaben  die  Gewinnanteile  von  natürlichen  Personen
 feststellen  lassen,  die  Gesellschafter  sind.  Werden  zur
 Wahrung  der  Frist  nach  Satz  2  oder  Absatz  4  Satz  1  der
 Jahresabschluss  und  der  Lagebericht  ohne  die  anderen
 Unterlagen  eingereicht,  sind  der  Bericht  und  der  Vor-
 schlag  nach  ihrem  Vorliegen,  die  Beschlüsse  nach  der
 Beschlussfassung  und  der  Vermerk  nach  der  Erteilung
 unverzüglich  einzureichen.  Wird  der  Jahresabschluss
 bei  nachträglicher  Prüfung  oder  Feststellung  geändert,
 ist  auch  die  Änderung  nach  Satz  1  einzureichen.  Die
 Rechnungslegungsunterlagen  sind  in  einer  Form  einzu-
 reichen,  die  ihre  Bekanntmachung  nach  Absatz  2  er-
 möglicht.

 (2)  Die  gesetzlichen  Vertreter  der  Kapitalgesell-
 schaft  haben  die  in  Absatz  1  bezeichneten  Unterlagen
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jeweils  unverzüglich  nach  der  Einreichung  im  elektro-
 nischen Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen.

 (2a)  Bei  der  Offenlegung  nach  Absatz  2  kann  an  die
 Stelle  des  Jahresabschlusses  ein  Einzelabschluss  treten,
 der  nach  den  in  §  315a  Abs.  1  bezeichneten  internatio-
 nalen  Rechnungslegungsstandards  aufgestellt  worden
 ist.  Ein  Unternehmen,  das  von  diesem  Wahlrecht  Ge-
 brauch  macht,  hat  die  dort  genannten  Standards  voll-
 ständig  zu  befolgen.  Auf  einen  solchen  Abschluss  sind
 §  243  Abs.  2,  die  §§  244,  245,  257,  285  Satz  1  Nr.  7,  8
 Buchstabe  b,  Nr.  9  bis  11a,  14  bis  17,  §  286  Abs.  1
 und  3  sowie  §  287  anzuwenden.  Der  Lagebericht  nach
 §  289  muss  in  dem  erforderlichen  Umfang  auch  auf
 den  Abschluss  nach  Satz  1  Bezug  nehmen.  Die  übrigen
 Vorschriften  des  Zweiten  Unterabschnitts  des  Ersten
 Abschnitts  und  des  Ersten  Unterabschnitts  des  Zweiten
 Abschnitts  gelten  insoweit  nicht.  Kann  wegen  der  An-
 wendung  des  §  286  Abs.  1  auf  den  Anhang  die  in  Satz
 2  genannte  Voraussetzung  nicht  eingehalten  werden,
 entfällt das Wahlrecht nach Satz 1.

 (2b)  Die  befreiende  Wirkung  der  Offenlegung  des
 Einzelabschlusses nach Absatz 2a tritt ein, wenn

 1.  statt  des  vom  Abschlussprüfer  zum  Jahresabschluss
 erteilten  Bestätigungsvermerks  oder  des  Vermerks
 über  dessen  Versagung  der  entsprechende  Vermerk
 zum  Abschluss  nach  Absatz  2a  in  die  Offenlegung
 nach Absatz 2 einbezogen wird,

 2.  der  Vorschlag  für  die  Verwendung  des  Ergebnisses
 und  gegebenenfalls  der  Beschluss  über  seine  Ver-
 wendung  unter  Angabe  des  Jahresüberschusses
 oder  Jahresfehlbetrags  in  die  Offenlegung  nach  Ab-
 satz 2 einbezogen werden und

 3.  der  Jahresabschluss  mit  dem  Bestätigungsvermerk
 oder  dem  Vermerk  über  dessen  Versagung  nach  Ab-
 satz 1 Satz 1 bis 4 offen gelegt wird.

 (3)  Die  Absätze  1,  2  und  4  Satz  1  gelten  entspre-
 chend  für  die  gesetzlichen  Vertreter  einer  Kapital-
 gesellschaft,  die  einen  Konzernabschluss  aufzustellen
 haben.

 (3a)  Wird  der  Konzernabschluss  zusammen  mit  dem
 Jahresabschluss  des  Mutterunternehmens  oder  mit
 einem  von  diesem  aufgestellten  Einzelabschluss  nach
 Absatz  2a  bekannt  gemacht,  können  die  Vermerke  des
 Abschlussprüfers  nach  §  322  zu  beiden  Abschlüssen
 zusammengefasst  werden;  in  diesem  Fall  können  auch
 die  jeweiligen  Prüfungsberichte  zusammengefasst  wer-
 den.

 (4)  Bei  einer  Kapitalgesellschaft,  die  einen  organi-
 sierten  Markt  im  Sinn  des  §  2  Abs.  5  des  Wertpapier-
 handelsgesetzes  in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäi-
 schen  Union  oder  einem  Vertragsstaat  des  Abkommens
 über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  in  Anspruch
 nimmt,  beträgt  die  Frist  nach  Absatz  1  Satz  2  längstens
 vier  Monate.  Für  die  Wahrung  der  Fristen  nach  Satz  1
 und  Absatz  1  Satz  2  ist  der  Zeitpunkt  der  Einreichung
 der Unterlagen maßgebend.

 (5)  Auf  Gesetz,  Gesellschaftsvertrag  oder  Satzung
 beruhende  Pflichten  der  Gesellschaft,  den  Jahres-
 abschluss,  den  Einzelabschluss  nach  Absatz  2a,  den

 Lagebericht,  den  Konzernabschluss  oder  den  Konzern-
 lagebericht  in  anderer  Weise  bekannt  zu  machen,  einzu-
 reichen  oder  Personen  zugänglich  zu  machen,  bleiben
 unberührt.

 (6)  Die  §§  11  und  12  Abs.  2  gelten  für  die  beim
 Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  einzu-
 reichenden  Unterlagen  entsprechend;  §  325a  Abs.  1
 Satz 3 und §  340l Abs. 2 Satz 4 bleiben unberührt.“

 22.  §  325a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „den  §§  325,  328,  329
 Abs. 1 offenzulegen“ durch die Wörter

 „1.  §  325  Abs.  1  Satz  1  und  2,  auch  in  Verbindung
 mit  Abs.  4  Satz  1,  und  §  325  Abs.  1  Satz  3,  5
 und 6, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3,

 2.  §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit  Abs.  3,
 sowie

 3.  den §§  328 und 329 Abs. 2 und 3

 offenzulegen“ ersetzt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 c)  Die  Sätze  4  und  5  werden  durch  folgenden  Satz  er-
 setzt:

 „Soweit  dies  nicht  die  Amtssprache  am  Sitz  der
 Hauptniederlassung  ist,  können  die  Unterlagen  der
 Hauptniederlassung auch

 1.  in englischer Sprache oder

 2.  in  einer  von  dem  Register  der  Hauptniederlas-
 sung beglaubigten Abschrift oder,

 3.  wenn  eine  dem  Register  vergleichbare  Einrich-
 tung  nicht  vorhanden  oder  diese  nicht  zur  Be-
 glaubigung  befugt  ist,  in  einer  von  einem  Wirt-
 schaftsprüfer  bescheinigten  Abschrift,  verbun-
 den  mit  der  Erklärung,  dass  entweder  eine  dem
 Register  vergleichbare  Einrichtung  nicht  vor-
 handen  oder  diese  nicht  zur  Beglaubigung  be-
 fugt  ist,  eingereicht  werden;  von  der  Beglaubi-
 gung  des  Registers  ist  eine  beglaubigte  Überset-
 zung in deutscher Sprache einzureichen.“

 23.  In  §  326  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  325  Abs.  1“  durch
 die Angabe „§  325 Abs. 1 oder Abs. 4 Satz 1“ ersetzt.

 24.  In  §  327  werden  die  Angabe  „§  325  Abs.  1“  durch  die
 Angabe  „§  325  Abs.  1  oder  Abs.  4  Satz  1“  und  die
 Wörter  „zum  Handelsregister“  jeweils  durch  die  Wör-
 ter  „beim  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzei-
 gers“ ersetzt.

 25.  §  328 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Nr.  1  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern
 „in  Anspruch  genommen  werden“  die  Wörter  „oder
 eine  Rechtsverordnung  des  Bundesministeriums
 der  Justiz  nach  §  125  Abs.  3  des  Gesetzes  über  die
 Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit
 hiervon Abweichungen ermöglicht“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Ferner  ist  anzugeben,  ob  die  Unterlagen  bei  dem
 Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  ein-
 gereicht worden sind.“
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26.  § 329 wird wie folgt gefasst:

 „§ 329
 Prüfungs- und Unterrichtungspflicht des Betreibers

 des elektronischen Bundesanzeigers

 (1)  Der  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzei-
 gers  prüft,  ob  die  einzureichenden  Unterlagen  frist-
 gemäß  und  vollzählig  eingereicht  worden  sind.  Der
 Betreiber  des  Unternehmensregisters  stellt  dem  Betrei-
 ber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  die  nach  §  8b
 Abs.  3  Satz  2  von  den  Gerichten  übermittelten  Daten
 zur  Verfügung,  soweit  dies  für  die  Erfüllung  der  Auf-
 gaben  nach  Satz  1  erforderlich  ist.  Die  Daten  dürfen
 vom  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  nur
 für  die  in  Satz  1  genannten  Zwecke  verwendet  werden.

 (2)  Gibt  die  Prüfung  Anlass  zu  der  Annahme,  dass
 von  der  Größe  der  Kapitalgesellschaft  abhängige  Er-
 leichterungen  nicht  hätten  in  Anspruch  genommen
 werden  dürfen,  kann  der  Betreiber  des  elektronischen
 Bundesanzeigers  von  der  Kapitalgesellschaft  innerhalb
 einer  angemessenen  Frist  die  Mitteilung  der  Umsatzer-
 löse  (§  277  Abs.  1)  und  der  durchschnittlichen  Zahl  der
 Arbeitnehmer  (§  267  Abs.  5)  verlangen.  Unterlässt  die
 Kapitalgesellschaft  die  fristgemäße  Mitteilung,  gelten
 die  Erleichterungen  als  zu  Unrecht  in  Anspruch  ge-
 nommen.

 (3)  In  den  Fällen  des  §  325a  Abs.  1  Satz  3  und  des
 §  340l  Abs.  2  Satz  4  kann  im  Einzelfall  die  Vorlage
 einer  Übersetzung  in  die  deutsche  Sprache  verlangt
 werden.

 (4)  Ergibt  die  Prüfung  nach  Absatz  1  Satz  1,  dass  die
 offen  zu  legenden  Unterlagen  nicht  oder  unvollständig
 eingereicht  wurden,  wird  dies  im  elektronischen
 Bundesanzeiger  angezeigt  und  die  nach  §  334  Abs.  4,
 §  340n  Abs.  4  und  §  341n  Abs.  3  jeweils  für  die  Verfol-
 gung  und  Ahndung  der  Ordnungswidrigkeiten  zustän-
 dige Verwaltungsbehörde unterrichtet.“

 27.  § 334 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  4  wird  das  Komma  am  Ende  durch
 das Wort „oder“ ersetzt.

 bb)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a) Ordnungswidrig handelt, wer

 1.  entgegen  §  325  Abs.  1  Satz  1  oder  Satz  2,  auch
 in  Verbindung  mit  Abs.  4  Satz  1,  §  325  Abs.  1
 Satz  3,  5  oder  Satz  6,  jeweils  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Abs.  3,  oder  §  325a  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1
 eine  dort  genannte  Rechnungslegungsunterlage
 oder  eine  Änderung  nicht,  nicht  richtig,  nicht
 vollständig,  nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise
 oder nicht rechtzeitig einreicht oder

 2.  entgegen  §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit
 Abs.  3,  oder  §  325a  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  eine  dort
 genannte  Rechnungslegungsunterlage  oder  eine
 Änderung  nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig,
 nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise  oder  nicht
 rechtzeitig bekannt machen lässt.“

 c)  Absatz  4  wird  durch  die  folgenden  Absätze  4  und  5
 ersetzt:

 „(4)  Verwaltungsbehörde  im  Sinn  des  §  36  Abs.
 1  Nr.  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  ist
 in  den  Fällen  der  Absätze  1  und  1a  das  Bundesamt
 für Justiz.

 (5)  Die  Absätze  1  bis  4  sind  auf  Kreditinstitute
 im  Sinn  des  §  340  und  auf  Versicherungsunterneh-
 men im Sinn des § 341 Abs. 1 nicht anzuwenden.“

 28.  Die §§ 335 und 335a werden aufgehoben.

 29.  § 335b wird wie folgt gefasst:

 „§ 335b
 Anwendung der Straf- und Bußgeldvorschriften

 auf bestimmte offene Handelsgesellschaften
 und Kommanditgesellschaften

 Die  Strafvorschriften  der  §§  331  bis  333  und  die
 Bußgeldvorschrift  des  §  334  gelten  auch  für  offene
 Handelsgesellschaften  und  Kommanditgesellschaften
 im Sinn des § 264a Abs.  1.“

 30.  § 339 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „zum  Genos-
 senschaftsregister  des  Sitzes  der  Genossenschaft“
 durch  die  Wörter  „beim  Betreiber  des  elektroni-
 schen Bundesanzeigers“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  die  Wörter  „zu  dem  Ge-
 nossenschaftsregister  des  Sitzes  der  Genossen-
 schaft“  durch  die  Wörter  „beim  Betreiber  des  elek-
 tronischen Bundesanzeigers“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  §  325  Abs.  2a  und  6  sowie  die  §§  326
 bis  329 sind entsprechend anzuwenden.“

 31.  In  §  340  Abs.  1  und  4  Satz  1  und  4  wird  das  Wort
 „Zweigstellen“  jeweils  durch  das  Wort  „Zweignieder-
 lassungen“  und  das  Wort  „Zweigstelle“  durch  das  Wort
 „Zweigniederlassung“ ersetzt.

 32.  § 340l wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  325  Abs.  2
 bis  5,  §§  328,  329  Abs.  1  offenzulegen“  durch
 die Wörter

 „1.  §  325  Abs.  1  Satz  1  und  2,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Abs.  4  Satz  1,  und  §  325  Abs.  1
 Satz  3,  5  und  6,  jeweils  auch  in  Verbindung
 mit Abs. 3,

 2.  §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit
 Abs.  3, sowie

 3.  den §§ 328 und 329 Abs. 2 und 3

 offenzulegen“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „Zweigstellen“  durch
 das  Wort  „Zweigniederlassungen“  und  das
 Wort  „Zweigstelle“  durch  das  Wort  „Zweignie-
 derlassung“ ersetzt.

 cc)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „(Einreichung  zu
 einem  Register,  Bekanntmachung  in  einem
 Amtsblatt)“ gestrichen.
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b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  das  Wort  „Zweigstellen“
 durch  das  Wort  „Zweigniederlassungen“  und
 die  Wörter  „§  325  Abs.  2  bis  5,  §§  328,  329
 Abs. 1 offenzulegen“ durch die Wörter

 „1.  §  325  Abs.  1  Satz  1  und  2,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Abs.  4  Satz  1,  und  §  325  Abs.  1
 Satz  3,  5  und  6,  jeweils  auch  in  Verbindung
 mit Abs. 3,

 2.  §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit
 Abs.  3, sowie

 3.  den §§ 328 und 329 Abs. 2 und 3

 offenzulegen“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  das  Wort  „Zweigstellen“
 durch  das  Wort  „Zweigniederlassungen“  er-
 setzt  und  vor  dem  Punkt  ein  Semikolon  und
 folgender  Halbsatz  angefügt:  „für  diese  Zweig-
 niederlassungen  tritt  an  die  Stelle  der  Frist  des
 §  325  Abs.  4  Satz  1  die  Frist  des  §  325  Abs.  1
 Satz 2“.

 cc)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Soweit  dies  nicht  die  Amtssprache  am  Sitz  der
 Hauptniederlassung  ist,  können  die  Unterlagen
 der Hauptniederlassung auch

 1.  in englischer Sprache oder

 2.  in  einer  von  dem  Register  der  Hauptnieder-
 lassung beglaubigten Abschrift oder,

 3.  wenn  eine  dem  Register  vergleichbare  Ein-
 richtung  nicht  vorhanden  oder  diese  nicht
 zur  Beglaubigung  befugt  ist,  in  einer  von
 einem  Wirtschaftsprüfer  bescheinigten  Ab-
 schrift,  verbunden  mit  der  Erklärung,  dass
 entweder  eine  dem  Register  vergleichbare
 Einrichtung  nicht  vorhanden  oder  diese
 nicht zur Beglaubigung befugt ist,

 eingereicht  werden;  von  der  Beglaubigung  des
 Registers  ist  eine  beglaubigte  Übersetzung  in
 deutscher Sprache einzureichen.“

 c)  Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 werden aufgehoben.

 d)  Der Absatz 5 wird Absatz 4.

 33.  § 340n wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  4  wird  das  Komma  am  Ende  durch
 das Wort „oder“ ersetzt.

 bb)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 b)  Nach  Absatz  1  werden  die  folgenden  Absätze  1a
 und 1b eingefügt:

 „(1a)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  entgegen
 §  340l  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  oder  Nr.  2  eine  dort
 genannte  Rechnungslegungsunterlage  oder  eine
 Änderung  nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig,
 nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise  oder  nicht
 rechtzeitig  einreicht  oder  nicht,  nicht  richtig,  nicht
 vollständig,  nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise
 oder nicht rechtzeitig bekannt machen lässt.

 (1b)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  als  Geschäfts-
 leiter  von  Zweigniederlassungen  (§  53  Abs.  1  des
 Kreditwesengesetzes)  entgegen  §  340l  Abs.  2  Satz  1
 Nr.  1  oder  Nr.  2  eine  dort  genannte  Rechnungsle-
 gungsunterlage  oder  eine  Änderung  nicht,  nicht
 richtig,  nicht  vollständig,  nicht  in  der  vorgeschrie-
 benen  Weise  oder  nicht  rechtzeitig  einreicht  oder
 nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig,  nicht  in  der
 vorgeschriebenen  Weise  oder  nicht  rechtzeitig  be-
 kannt machen lässt.“

 c)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Verwaltungsbehörde  im  Sinn  des  §  36  Abs.  1
 Nr.  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  ist
 in  den  Fällen  der  Absätze  1  bis  2  die  Bundesanstalt
 für Finanzdienstleistungsaufsicht.“

 34.  § 340o wird aufgehoben.

 35.  In  §  341a  Abs.  2  Satz  5  wird  die  Angabe  „§  285  Nr.  3“
 durch die Angabe „§ 285 Satz 1 Nr.  3“ ersetzt.

 36.  § 341l wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  325  Abs.  2
 bis  5,  §§  328,  329  Abs.  1  offenzulegen“  durch
 die Wörter

 „1.  §  325  Abs.  1  Satz  1  und  2,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Abs.  4  Satz  1,  und  §  325  Abs.  1
 Satz  3,  5  und  6,  jeweils  auch  in  Verbindung
 mit Abs. 3,

 2.  §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit
 Abs.  3, sowie

 3.  den §§ 328 und 329 Abs. 2 und 3

 offenzulegen“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „§  325  Abs.  2  Satz  1“
 durch  die  Angabe  „§  325  Abs.  1“  und  das  Wort
 „Bundesanzeiger“  durch  die  Wörter  „Betreiber
 des elektronischen Bundesanzeigers“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Der  Absatz  3  wird  Absatz  2  und  die  Wörter  „im
 Bundesanzeiger  bekanntzumachen  und  die  Be-
 kanntmachung  unter  Beifügung  der  bezeichneten
 Unterlagen  zum  Handelsregister  des  Sitzes  des
 Mutterunternehmens“  werden  durch  die  Wörter
 „beim  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzei-
 gers“ ersetzt.

 d)  Der Absatz 4 wird Absatz 3.

 37.  § 341n wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  1  Buchstabe  d  wird  die  Angabe
 „§  341a  Abs.  2  Satz  4“  durch  die  Angabe
 „§  341a Abs. 2 Satz 5“ ersetzt.

 bb)  In  Nummer  4  wird  das  Komma  am  Ende  durch
 das Wort „oder“ ersetzt.

 cc)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
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„(1a)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  entgegen
 §  341l  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  oder  2  eine  dort  genannte
 Rechnungslegungsunterlage  oder  eine  Änderung
 nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig,  nicht  in  der
 vorgeschriebenen  Weise  oder  nicht  rechtzeitig  ein-
 reicht  oder  nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig,
 nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise  oder  nicht
 rechtzeitig bekannt machen lässt.“

 c)  In  Absatz  4  Satz  1  werden  die  Wörter  „bei  Ord-
 nungswidrigkeiten  nach  den  Absätzen  1  und  2“
 durch  die  Wörter  „in  den  Fällen  der  Absätze  1  bis  2“
 ersetzt.

 38.  § 341o wird aufgehoben.

 39.  § 341p wird wie folgt gefasst:

 „§ 341p
 Anwendung der Straf- und Bußgeldvorschriften

 auf Pensionsfonds

 Die  Strafvorschriften  des  §  341m  und  die  Bußgeld-
 vorschrift  des  §  341n  gelten  auch  für  Pensionsfonds  im
 Sinn des § 341 Abs. 4 Satz 1.“

 40.  § 367 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  vor  dem  Wort  „Bundesanzeiger“
 das Wort „elektronischen“ eingefügt.

 bb)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 „Für  Veröffentlichungen  vor  dem  1.  Januar
 2007  tritt  an  die  Stelle  des  elektronischen  Bun-
 desanzeigers  der  Bundesanzeiger  in  Papier-
 form.“

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „im  Bundesanzei-
 ger“ durch die Wörter „nach Absatz 1“ ersetzt.

 Artikel 2

 Änderung des Einführungsgesetzes
 zum Handelsgesetzbuche

 Dem  Einführungsgesetz  zum  Handelsgesetzbuche  in  der
 im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  4101-1,
 veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt  durch  …
 geändert  worden  ist,  wird  folgender  Vierundzwanzigster
 Abschnitt angefügt:

 „Vierundzwanzigster Abschnitt

 Übergangsvorschriften zum Gesetz über elektronische
 Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das

 Unternehmensregister

 Artikel 61

 (1)  Die  Landesregierungen  können  durch  Rechtsverord-
 nung  bestimmen,  dass  Anmeldungen  und  alle  oder  einzelne
 Dokumente  bis  zum  31.  Dezember  2009  auch  in  Papierform
 zum  Handelsregister  eingereicht  werden  können.  Soweit
 eine  Rechtsverordnung  nach  Satz  1  erlassen  wird,  gelten  die
 Vorschriften  über  die  Anmeldung  zum  Handelsregister  und
 die  Einreichung  von  Dokumenten  in  ihrer  bis  zum  Inkraft-
 treten  des  Gesetzes  über  elektronische  Handelsregister  und
 Genossenschaftsregister  sowie  das  Unternehmensregister
 vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  am  1.  Januar  2007  geltenden  Fas-

 sung.  Die  Landesregierungen  können  durch  Rechtsverord-
 nung  die  Ermächtigung  nach  Satz  1  auf  die  Landesjustizver-
 waltungen übertragen.

 (2)  Das  Bundesministerium  der  Justiz  kann  durch
 Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  be-
 stimmen,  dass  alle  oder  einzelne  Dokumente  beim  Betreiber
 des  elektronischen  Bundesanzeigers  bis  zum  31.  Dezember
 2009  auch  in  Papierform  eingereicht  werden  können.  Ab-
 satz  1  Satz  2  gilt  in  diesem  Fall  entsprechend  mit  der  Maß-
 gabe,  dass  §  325  Abs.  4  Satz  1  des  Handelsgesetzbuchs  in
 der  Fassung  des  Gesetzes  über  elektronische  Handelsregis-
 ter  und  Genossenschaftsregister  sowie  das  Unternehmens-
 register anzuwenden ist.

 (3)  Nach  Eingang  eines  Antrags  auf  Offenlegung  als
 elektronisches  Dokument  werden  Schriftstücke,  die  inner-
 halb  des  dem  Antrag  vorausgehenden  Zeitraums  von  zehn
 Jahren,  spätestens  aber  am  31.  Dezember  2006  bei  dem  Re-
 gistergericht  in  Papierform  eingereicht  worden  sind,  in  ein
 elektronisches Dokument übertragen.

 (4)  Die  Landesregierungen  können  durch  Rechtsverord-
 nung  bestimmen,  dass  bis  zum  31.  Dezember  2009  abwei-
 chend  von  §  10  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  Fassung  des
 Gesetzes  über  elektronische  Handelsregister  und  Genossen-
 schaftsregister  sowie  das  Unternehmensregister  zwingend
 eine  weitere  vollständige  oder  verweisende  Bekanntma-
 chung  (Hinweisbekanntmachung)  in  einer  Tageszeitung
 oder  einem  sonstigen  Blatt  erfolgen  muss;  §  10  Satz  3  zwei-
 ter  Halbsatz  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  Fassung  des  Ge-
 setzes  über  elektronische  Handelsregister  und  Genossen-
 schaftsregister  sowie  das  Unternehmensregister  bleibt  un-
 berührt.  Die  Regelung  kann  auf  einzelne  Gerichtsbezirke
 beschränkt  werden.  Die  Landesregierungen  können  durch
 Rechtsverordnung  die  Ermächtigung  nach  Satz  1  auf  die
 Landesjustizverwaltungen übertragen.

 (5)  §  264  Abs.  3,  §  264b  Nr.  3,  die  §§  325,  325a  und  328
 Abs.  2,  die  §§  329,  334,  335b,  339,  340l,  340n,  341l,  341n
 und  341p  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  Fassung  des  Geset-
 zes  über  elektronische  Handelsregister  und  Genossen-
 schaftsregister  sowie  das  Unternehmensregister  sind  erst-
 mals  auf  Jahres-  und  Konzernabschlüsse  für  das  nach  dem
 31.  Dezember  2005  beginnende  Geschäftsjahr  anzuwenden.
 §  264  Abs.  3,  §  264b  Nr.  3  und  4,  die  §§  325,  325a,  326,  327
 und  328  Abs.  2,  die  §§  329,  334,  335,  335a,  335b,  339,  340l,
 340n,  340o,  341l,  341n,  341o  und  §  341p  des  Handelsge-
 setzbuchs  in  der  bis  zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  über
 elektronische  Handelsregister  und  Genossenschaftsregister
 sowie  das  Unternehmensregister  am  1.  Januar  2007  gelten-
 den  Fassung  sind  letztmals  auf  Jahres-  und  Konzern-
 abschlüsse  für  das  vor  dem  1.  Januar  2006  beginnende
 Geschäftsjahr  anzuwenden.  Jahres-  und  Konzernabschluss-
 unterlagen  nach  Satz  2,  die  ab  dem  1.  Januar  2007  beim
 Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  eingereicht
 werden,  leitet  dieser  an  das  bis  dahin  zuständige  Amtsge-
 richt  weiter,  das  nach  den  bis  zum  31.  Dezember  2006  gel-
 tenden  Bestimmungen  verfährt.  In  den  Fällen  des  Satzes  3
 werden  die  Jahres-  und  Konzernabschlussunterlagen  nach
 §  325  Abs.  2  oder  Abs.  3  sowie  die  Hinweisbekannt-
 machung  nach  §  325  Abs.  1  Satz  2  des  Handelsgesetzbuchs,
 jeweils  in  der  bis  zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  über  elek-
 tronische  Handelsregister  und  Genossenschaftsregister  so-
 wie  das  Unternehmensregister  am  1.  Januar  2007  geltenden
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Fassung,  im  elektronischen  Bundesanzeiger  bekannt  ge-
 macht.

 (6)  §  8a  Abs.  2  und  §  9a  des  Handelsgesetzbuchs  in  der
 bis  zum  …  [einsetzen:  Tag  nach  der  Verkündung  des  Geset-
 zes  über  elektronische  Handelsregister  und  Genossen-
 schaftsregister  sowie  das  Unternehmensregister]  geltenden
 Fassung sind bis zum 1. Januar 2007 weiter anzuwenden.“

 Artikel 3

 Änderung des Genossenschaftsgesetzes

 Das  Genossenschaftsgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  19.  August  1994  (BGBl.  I  S.  2202),  zuletzt
 geändert  durch  [Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Einführung  der
 Europäischen  Genossenschaft  und  zur  Änderung  des  Ge-
 nossenschaftsrechts], wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  die  Angabe  zu  §  14a  wie
 folgt gefasst:

 „§14a (weggefallen)“.

 2.  Dem § 10 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Andere  Datensammlungen  dürfen  nicht  unter
 Verwendung  oder  Beifügung  der  Bezeichnung  „Genos-
 senschaftsregister“ in den Verkehr gebracht werden.“

 3.  § 11 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Nr.  1  werden  die  Wörter  „,  und  eine  Ab-
 schrift der Satzung“ gestrichen.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

 „(4)  Für  die  Einreichung  von  Unterlagen  nach  die-
 sem  Gesetz  gilt  §  12  Abs.  2  des  Handelsgesetzbuchs
 entsprechend.“

 c)  Absatz 5 wird aufgehoben.

 4.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Errichtung  einer  Zweigniederlassung  ist
 vom  Vorstand  beim  Gericht  des  Sitzes  der  Genossen-
 schaft  unter  Angabe  des  Orts  der  Zweigniederlassung
 und  eines  Zusatzes,  falls  der  Firma  der  Zweignieder-
 lassung  ein  solcher  beigefügt  wird,  zur  Eintragung  in
 das  Genossenschaftsregister  anzumelden.  In  gleicher
 Weise  sind  spätere  Änderungen  der  die  Zweignieder-
 lassung  betreffenden  einzutragenden  Tatsachen  anzu-
 melden.

 (2)  Das  nach  Absatz  1  Satz  1  zuständige  Gericht
 prüft,  ob  die  Zweigniederlassung  errichtet  und  §  30
 des  Handelsgesetzbuchs  beachtet  ist.  Ist  dies  der  Fall,
 so  hat  es  die  Zweigniederlassung  auf  dem  Register-
 blatt  des  Sitzes  einzutragen  und  die  Eintragung  be-
 kannt zu machen.

 (3)  Das  nach  Absatz  1  Satz  1  zuständige  Gericht
 teilt  die  Eintragung  der  Zweigniederlassung  unver-
 züglich  dem  Gericht  am  Ort  der  Zweigniederlassung
 mit.  Das  Gericht  am  Ort  der  Zweigniederlassung
 trägt  die  Zweigniederlassung  in  das  Genossenschafts-
 register ein unter Angabe

 1.  der Firma,

 2.  des  Zusatzes,  wenn  der  Firma  für  die  Zweignie-
 derlassung ein Zusatz beigefügt ist,

 3.  des Ortes der Zweigniederlassung sowie

 4.  eines Verweises auf die Registerstelle des Sitzes

 und  macht  diese  Eintragung  bekannt.  Die  ihm  mit-
 geteilten  Tatsachen  hat  das  Gericht  am  Ort  der
 Zweigniederlassung  nicht  zu  prüfen,  soweit  sie  im
 Genossenschaftsregister  des  Sitzes  eingetragen
 sind.  Änderungen  der  bei  dem  Gericht  am  Ort  der
 Zweigniederlassung  einzutragenden  Tatsachen  teilt
 das  nach  Absatz  1  zuständige  Gericht  dem  Gericht
 am  Ort  der  Zweigniederlassung  unverzüglich  mit.
 Das  Gericht  am  Ort  der  Zweigniederlassung  trägt
 die  Änderungen  ein  und  macht  diese  Eintragung  be-
 kannt; Satz 3 gilt entsprechend.“

 b)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 c)  Der  Absatz  5  wird  Absatz  4  und  die  Wörter  „Die
 vorstehenden  Vorschriften“  werden  durch  die  Wör-
 ter „Die Absätze 1 bis 3“ ersetzt.

 5.  § 14a wird aufgehoben.

 6.  In  §  16  Abs.  5  Satz  1  werden  die  Wörter  „zwei  Ab-
 schriften  des  Beschlusses  beizufügen  sind“  durch  die
 Wörter  „der  Beschluss  nur  in  Abschrift  beizufügen  ist“
 ersetzt.

 7.  In  §  25a  Abs.  1  werden  nach  dem  Wort  „Geschäftsbrie-
 fen“ die Wörter „gleichviel welcher Form“ eingefügt.

 8.  § 28 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 9.  In  §  29  Abs.  4  werden  die  Wörter  „der  Zweigniederlas-
 sung“ durch die Wörter „des Sitzes“ ersetzt.

 10.  § 42 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 28 Satz 3 und § 29 gelten entsprechend.“

 11.  § 84 Abs. 3 wird aufgehoben.

 12.  § 156 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Die  Vorschriften
 der  §§  8a,  9,  9a“  durch  die  Wörter  „§  8  Abs.  1
 sowie die §§ 8a, 9 und 11“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Angabe  „§  28  Abs.  1
 Satz  3“  durch  die  Angabe  „§  28  Satz  3“  ersetzt
 und  die  Wörter  „und  nur  durch  den  Bundes-
 anzeiger“ gestrichen.

 cc)  Die  Sätze  3  und  4  werden  durch  folgenden  Satz
 ersetzt:

 „§  10  des  Handelsgesetzbuchs  ist  entsprechend
 anzuwenden.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Der Absatz 3 wird Absatz 2.

 d)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 13.  In  §  157  wird  nach  dem  Wort  „Liquidatoren“  das  Wort
 „elektronisch“ eingefügt.
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14.  § 160 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „und  in  §  242
 Abs.  1  und  2,  §  336  Abs.  1,  §  339  des  Handelsge-
 setzbuchs“ gestrichen.

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.

 15.  § 161 Satz 3 wird aufgehoben.

 Artikel 4

 Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten
 der freiwilligen Gerichtsbarkeit

 Das  Gesetz  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen
 Gerichtsbarkeit  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  315-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  § 125 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 Nr.  2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  zu  bestimmen,  dass  die  Daten  des  bei  einem
 Amtsgericht  geführten  Handelsregisters  auch
 bei  anderen  Amtsgerichten  zur  Einsicht  und
 zur  Erteilung  von  Ausdrucken  zugänglich
 sind.“

 bb)  Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

 „Mehrere  Länder  können  die  Zuständigkeit  eines
 Amtsgerichts  über  die  Landesgrenzen  hinaus
 vereinbaren.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „Führung
 des  Handelsregisters“  ein  Komma  und  die  Wör-
 ter  „die  Übermittlung  der  Daten  an  das  Unter-
 nehmensregister  und  in  Beschwerdeverfahren“
 und  nach  den  Wörtern  „Einsicht  in  das  Handels-
 register“  ein  Komma  und  die  Wörter  „die  Einzel-
 heiten  der  elektronischen  Übermittlung  nach  §  9
 des Handelsgesetzbuchs“ eingefügt.

 bb)  Satz 3 wird aufgehoben.

 c)  In  Absatz  4  Satz  2  wird  das  Wort  „Schriftstücken“
 durch das Wort „Dokumenten“ ersetzt.

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Die  elektronische  Datenverarbeitung  zur  Füh-
 rung  des  Handelsregisters  kann  im  Auftrag  des
 zuständigen  Amtsgerichts  auf  den  Anlagen  einer  an-
 deren  staatlichen  Stelle  oder  auf  den  Anlagen  einer
 juristischen  Person  des  öffentlichen  Rechts  vorge-
 nommen  werden,  wenn  die  ordnungsgemäße  Erledi-
 gung der Registersachen sichergestellt ist.“

 2.  § 129 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „§ 29 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.“

 3.  § 132 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Angaben  „,  §§  335,  340o,
 §  341o“  sowie  die  Wörter  „§  28  Abs.  4  des  Einfüh-
 rungsgesetzes  zum  Aktiengesetz,  §  21  des  Gesetzes
 über  die  Rechnungslegung  von  bestimmten  Unter-

 nehmen  und  Konzernen  vom  15.  August  1969
 (BGBl. I S. 1189),“ gestrichen.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 4.  § 140a wird aufgehoben.

 5.  § 141 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Einrückung  in  diejeni-
 gen  Blätter,  welche  für  die  Bekanntmachung  der  Ein-
 tragungen  in  das  Handelsregister  bestimmt  sind“
 durch  die  Wörter  „Bekanntmachung  in  dem  für  die
 Bekanntmachung  der  Eintragungen  in  das  Handelsre-
 gister  bestimmten  elektronischen  Informations-  und
 Kommunikationsmedium  nach  §  10  des  Handelsge-
 setzbuchs“ ersetzt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 6.  In  §  141a  Abs.  2  Satz  2  werden  die  Wörter  „Einrückung
 in  die  Blätter,  die  für  die  Bekanntmachung  der  Eintra-
 gung  in  das  Handelsregister  bestimmt  sind,  sowie  durch
 Einrückung  in  weitere  Blätter“  durch  die  Wörter  „Be-
 kanntmachung  in  dem  für  die  Bekanntmachung  der  Ein-
 tragungen  in  das  Handelsregister  bestimmten  elektroni-
 schen  Informations-  und  Kommunikationsmedium  nach
 § 10 des Handelsgesetzbuchs“ ersetzt.

 7.  Nach § 144b wird folgender § 144c eingefügt:

 „§ 144c
 Von Amts wegen vorzunehmende Änderungen

 Führt  eine  von  Amts  wegen  einzutragende  Tatsache
 zur  Unrichtigkeit  anderer  in  diesem  Registerblatt  ein-
 getragener  Tatsachen,  ist  dies  von  Amts  wegen  in  geeig-
 neter Weise kenntlich zu machen.“

 8.  § 147 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „in  maschineller  Form
 als automatisierte Datei geführte“ gestrichen.

 b)  In  Satz  2  wird  nach  der  Angabe  „141a  bis  143“  die
 Angabe „und 144c“ eingefügt.

 9.  In  §  160b  Abs.  1  Satz  2  wird  die  Angabe  „§§  141  bis
 143“  durch  die  Wörter  „§§  141  bis  143  und  144c“  er-
 setzt.

 Artikel 5

 Änderung von Registerverordnungen

 (1)  Die  Handelsregisterverordnung  vom  12.  August  1937
 (Reichsministerialblatt  S.  515),  zuletzt  geändert  durch  …,
 wird wie folgt geändert:

 1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Zuständigkeit des Amtsgerichts

 Soweit  nicht  nach  §  125  Abs.  2  des  Gesetzes  über  die
 Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit  etwas
 Abweichendes  geregelt  ist,  führt  jedes  Amtsgericht,  in
 dessen  Bezirk  ein  Landgericht  seinen  Sitz  hat,  für  den
 Bezirk dieses Landgerichts ein Handelsregister.“

 2.  In  §  20  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Handelsgesell-
 schaft“  die  Wörter  „oder  die  Zweigniederlassung  eines
 Unternehmens“ eingefügt.
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3.  Nach § 34 wird folgender § 34a eingefügt:

 „§ 34a
 Veröffentlichungen im Amtsblatt der

 Europäischen Union

 Die  Pflichten  zur  Veröffentlichung  im  Amtsblatt
 der  Europäischen  Union  und  die  Mitteilungspflichten
 gegenüber  dem  Amt  für  amtliche  Veröffentlichungen
 der  Europäischen  Union  nach  der  Verordnung
 (EWG)  Nr.  2137/85  des  Rates  vom  25.  Juli  1985  über
 die  Schaffung  einer  Europäischen  wirtschaftlichen
 Interessenvereinigung  (EWIV)  (ABl.  EG  Nr.  L  199
 S.  1)  sowie  der  Verordnung  (EG)  Nr.  2157/2001  des
 Rates  vom  8.  Oktober  2001  über  das  Statut  der  Euro-
 päischen  Gesellschaft  (SE)  (ABl.  EG  Nr.  L  294  S.  1)
 bleiben unberührt.“

 4.  § 40 Nr.  5 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird der Buchstabe b gestrichen.

 b)  Die  Buchstaben  c  bis  g  werden  die  Buchstaben  b
 bis f.

 5.  In  §  43  Nr.  3  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „Grundkapi-
 tals“  ein  Komma  und  die  Wörter  „bei  Investmentakti-
 engesellschaften  mit  veränderlichem  Kapital  die  Höhe
 des Mindestkapitals“ eingefügt.

 6.  § 51 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  werden  die  Wörter  „Festlegung
 der Anlegungsverfahren,“ gestrichen.

 b)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 c)  In  Absatz  2  wird  die  Absatzbezeichnung  „(2)“  ge-
 strichen.

 7.  § 52 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Ein  bisher  in  Papierform  geführtes  Register-
 blatt  ist  bis  zum  31.  Dezember  2006  für  die  maschi-
 nelle  Führung  umzuschreiben.  Die  Landesjustizver-
 waltung  kann  anordnen,  dass  für  Registerblätter,
 die  von  anderen  Registergerichten  übernommen
 werden,  bestimmte  Nummern  vergeben  werden.  Es
 können  nicht  mehr  gültige  Eintragungen  übertragen
 werden,  soweit  dies  im  Einzelfall  dazu  dient,  die
 Nachvollziehung  von  Eintragungen,  zum  Beispiel
 nach Umwandlungen, zu erleichtern.“

 b)  In  Absatz  4  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „umge-
 schriebenen“  die  Wörter  „und  die  bereits  vor  Ein-
 führung  des  maschinell  geführten  Registers  ge-
 löschten oder geschlossenen“ eingefügt.

 8.  § 53 wird aufgehoben.

 9.  § 54 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „oder  §  53“  ge-
 strichen.

 b)  In  Absatz  2  wird  die  Angabe  „/umgestellt“  gestri-
 chen.

 10.  In  §  61  Nr.  5  Buchstabe  a  werden  die  Wörter  „sowie
 bei  Personengesellschaften  der  Beginn  der  Gesell-
 schaft“ gestrichen.

 11.  § 62 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  3  werden  nach  dem  Wort  „Grundkapi-
 tals“  ein  Komma  und  die  Wörter  „bei  Investment-
 aktiengesellschaften  mit  veränderlichem  Kapital
 die Höhe des Mindestkapitals“ eingefügt.

 b)  Nummer 6 Buchstabe b wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  Doppelbuchstabe  hh  werden  folgende
 Doppelbuchstaben ii und jj eingefügt:

 „ii)  bei  Investmentaktiengesellschaften  mit
 ver-  änderlichem  Kapital  die  Bandbreite
 des  statuarisch  genehmigten  Kapitals  (§
 104 Satz 1 des Investmentgesetzes);

 jj)  der  Beschluss  einer  Übertragung  von  Ak-
 tien  gegen  Barabfindung  (§  327a  des  Akti-
 engesetzes)  unter  Angabe  des  Tages  des
 Beschlusses;“.

 bb)  Der  bisherige  Doppelbuchstabe  ii  wird  Doppel-
 buchstabe kk.

 12.  In  §  71  Abs.  1  werden  die  Wörter  „durch  Umstellung
 (§ 53)“ gestrichen.

 (2)  Die  Handelsregisterverordnung  vom  12.  August  1937
 (Reichsministerialblatt  S.  515),  zuletzt  geändert  durch  Arti-
 kel 5 Abs. 1, wird wie folgt geändert:

 1.  § 2 wird aufgehoben.

 2.  § 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Für  die  Erledigung  der  Geschäfte  des  Re-
 gistergerichts  ist  der  Richter  zuständig.  Soweit  die
 Erledigung  der  Geschäfte  nach  dieser  Verordnung  dem
 Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle  übertragen  ist,
 gelten  die  §§  5  bis  8  des  Rechtspflegergesetzes  in
 Bezug  auf  den  Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle
 entsprechend.“

 3.  Die §§ 7 bis 10 werden wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Elektronische Führung des Handelsregisters

 Die  Register  einschließlich  der  Registerordner  wer-
 den  elektronisch  geführt.  §  8a  Abs.  2  des  Handels-
 gesetzbuchs bleibt unberührt.

 § 8
 Registerakten

 (1)  Für  jedes  Registerblatt  (§  13)  werden  Akten  ge-
 bildet.  Zu  den  Registerakten  gehören  auch  die  Schrif-
 ten  oder  Dokumente  über  solche  gerichtlichen  Hand-
 lungen,  die,  ohne  auf  eine  Registereintragung  abzuzie-
 len,  mit  den  in  dem  Register  vermerkten  rechtlichen
 Verhältnissen in Zusammenhang stehen.

 (2)  Wird  ein  Schriftstück,  das  in  Papierform  zur
 Registerakte  einzureichen  war,  zurückgegeben,  so  wird
 eine  beglaubigte  Abschrift  zurückbehalten.  Ist  das
 Schriftstück  in  anderen  Akten  des  Amtsgerichts  enthal-
 ten,  so  ist  eine  beglaubigte  Abschrift  zu  den  Register-
 akten  zu  nehmen.  In  den  Abschriften  und  Übertragun-
 gen  können  die  Teile  des  Schriftstückes,  die  für  die
 Führung  des  Handelsregisters  ohne  Bedeutung  sind,
 weggelassen  werden,  wenn  hiervon  Verwirrung  nicht
 zu  besorgen  ist.  In  Zweifelsfällen  bestimmt  der  Richter
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den  Umfang  der  Abschrift,  sonst  der  Urkundsbeamte
 der Geschäftsstelle.

 (3)  Die  Landesjustizverwaltung  kann  bestimmen,
 dass  die  Registerakten  ab  einem  bestimmten  Zeitpunkt
 elektronisch  geführt  werden.  Nach  diesem  Zeitpunkt
 eingereichte  Schriftstücke  sind  zur  Ersetzung  der
 Urschrift  in  ein  elektronisches  Dokument  zu  über-
 tragen  und  in  dieser  Form  zur  elektronisch  geführten
 Registerakte  zu  nehmen,  soweit  die  Anordnung  der
 Landesjustizverwaltung  nichts  anderes  bestimmt;  §  9
 Abs.  3  und  4  gilt  entsprechend.  Im  Fall  einer  Be-
 schwerde  sind  in  Papierform  eingereichte  Schriftstücke
 mindestens  bis  zum  rechtskräftigen  Abschluss  des  Be-
 schwerdeverfahrens  aufzubewahren,  wenn  sie  für  die
 Durchführung  des  Beschwerdeverfahrens  notwendig
 sind  und  das  Beschwerdegericht  keinen  Zugriff  auf  die
 elektronisch  geführte  Registerakte  hat.  Das  Registerge-
 richt  hat  in  diesem  Fall  von  ausschließlich  elektronisch
 vorliegenden  Dokumenten  Ausdrucke  für  das  Be-
 schwerdegericht  zu  fertigen,  soweit  dies  zur  Durchfüh-
 rung  des  Beschwerdeverfahrens  notwendig  ist;  §  298
 Abs.  2  der  Zivilprozessordnung  gilt  entsprechend.  Die
 Ausdrucke  sind  mindestens  bis  zum  rechtskräftigen
 Abschluss des Beschwerdeverfahrens aufzubewahren.

 § 9
 Registerordner

 (1)  Die  zum  Handelsregister  eingereichten  und  nach
 §  9  Abs.  1  des  Handelsgesetzbuchs  der  unbeschränkten
 Einsicht  unterliegenden  Dokumente  werden  für  jedes
 Registerblatt  (§  13)  in  einen  dafür  bestimmten  Regis-
 terordner  aufgenommen.  Sie  sind  in  der  zeitlichen
 Folge  ihres  Eingangs  und  nach  der  Art  des  jeweiligen
 Dokuments  abrufbar  zu  halten.  Die  in  einer  Amts-
 sprache  der  Europäischen  Union  übermittelten  Über-
 setzungen  (§  11  des  Handelsgesetzbuchs)  sind  den
 jeweiligen  Ursprungsdokumenten  zuzuordnen.  Wird
 ein  aktualisiertes  Dokument  eingereicht,  ist  kenntlich
 zu  machen,  dass  die  für  eine  frühere  Fassung  einge-
 reichte  Übersetzung  nicht  dem  aktualisierten  Stand  des
 Dokuments entspricht.

 (2)  Schriftstücke,  die  vor  dem  1.  Januar  2007  einge-
 reicht  worden  sind,  können  zur  Ersetzung  der  Urschrift
 in  ein  elektronisches  Dokument  übertragen  und  in  die-
 ser  Form  in  den  Registerordner  übernommen  werden.
 Sie  sind  in  den  Registerordner  zu  übernehmen,  sobald
 ein  Antrag  auf  Übertragung  in  ein  elektronisches
 Dokument  (Artikel  61  Abs.  3  des  Einführungsgesetzes
 zum  Handelsgesetzbuche)  oder  auf  elektronische  Über-
 mittlung (§ 9 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs) vorliegt.

 (3)  Wird  ein  Schriftstück,  das  in  Papierform  zum
 Registerordner  einzureichen  war,  zurückgegeben,  so
 wird  es  zuvor  in  ein  elektronisches  Dokument  über-
 tragen  und  in  dieser  Form  in  den  Registerordner  über-
 nommen.  Die  Rückgabe  wird  im  Registerordner
 vermerkt.  Ist  das  Schriftstück  in  anderen  Akten  des
 Amtsgerichts  enthalten,  so  wird  eine  elektronische
 Aufzeichnung  hiervon  in  dem  Registerordner  gespei-
 chert.  Bei  der  Speicherung  können  die  Teile  des
 Schriftstückes,  die  für  die  Führung  des  Handelsregis-
 ters  ohne  Bedeutung  sind,  weggelassen  werden,  sofern
 hiervon  Verwirrung  nicht  zu  besorgen  ist.  Den  Umfang

 der  Speicherung  bestimmt  der  Urkundsbeamte  der
 Geschäftsstelle, in Zweifelsfällen der Richter.

 (4)  Wird  ein  Schriftstück  in  ein  elektronisches
 Dokument  übertragen  und  in  dieser  Form  in  den  Regis-
 terordner  übernommen,  ist  zu  vermerken,  ob  das
 Schriftstück  eine  Urschrift,  eine  einfache  oder  beglau-
 bigte  Abschrift,  eine  Ablichtung  oder  eine  Ausferti-
 gung  ist;  Durchstreichungen,  Änderungen,  Einschal-
 tungen,  Radierungen  oder  andere  Mängel  des  Schrift-
 stücks  sollen  in  dem  Vermerk  angegeben  werden.  Ein
 Vermerk  kann  unterbleiben,  soweit  die  in  Satz  1  ge-
 nannten  Tatsachen  aus  dem  elektronischen  Dokument
 eindeutig ersichtlich sind.

 (5)  Wiedergaben  von  Schriftstücken,  die  nach  §  8a
 Abs.  3  oder  Abs.  4  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  bis
 zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  über  elektronische
 Handelsregister  und  Genossenschaftsregister  sowie
 das  Unternehmensregister  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  am
 1.  Januar  2007  geltenden  Fassung  auf  einem  Bildträger
 oder  einem  anderen  Datenträger  gespeichert  wurden,
 können  in  den  Registerordner  übernommen  werden.
 Dabei  sind  im  Fall  der  Speicherung  nach  §  8a  Abs.  3
 des  Handelsgesetzbuchs  in  der  in  Satz  1  genannten
 Fassung  auch  die  Angaben  aus  dem  nach  §  8a  Abs.  3
 Satz  2  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  in  Satz  1  genann-
 ten  Fassung  gefertigten  Nachweis  in  den  Registerord-
 ner  zu  übernehmen.  Im  Falle  der  Einreichung  nach  §
 8a  Abs.  4  des  Handelsgesetzbuchs  in  der  in  Satz  1  ge-
 nannten  Fassung  ist  zu  vermerken,  dass  das  Dokument
 aufgrund  des  §  8a  Abs.  4  des  Handelsgesetzbuchs  in
 der  in  Satz  1  genannten  Fassung  als  einfache  Wieder-
 gabe auf einem Datenträger eingereicht wurde.

 (6)  Im  Fall  einer  Beschwerde  hat  das  Registergericht
 von  den  im  Registerordner  gespeicherten  Dokumenten
 Ausdrucke  für  das  Beschwerdegericht  zu  fertigen,  so-
 weit  dies  zur  Durchführung  des  Beschwerdeverfahrens
 notwendig  ist;  §  298  Abs.  2  der  Zivilprozessordnung
 gilt  entsprechend.  Die  Ausdrucke  sind  mindestens  bis
 zum  rechtskräftigen  Abschluss  des  Beschwerdeverfah-
 rens aufzubewahren.

 § 10
 Einsichtnahme

 (1)  Die  Einsicht  in  das  Register  und  in  die  zum
 Register  eingereichten  Dokumente  ist  auf  der  Ge-
 schäftsstelle  des  Registergerichts  während  der  Dienst-
 stunden zu ermöglichen.

 (2)  Die  Einsicht  in  das  elektronische  Registerblatt
 erfolgt  über  ein  Datensichtgerät  oder  durch  Einsicht  in
 einen  aktuellen  oder  chronologischen  Ausdruck.  Dem
 Einsichtnehmenden  kann  gestattet  werden,  das  Re-
 gisterblatt  selbst  auf  dem  Bildschirm  des  Datensicht-
 gerätes  aufzurufen,  wenn  technisch  sichergestellt  ist,
 dass  der  Abruf  von  Daten  die  nach  §  9  Abs.  1  des  Han-
 delsgesetzbuchs  zulässige  Einsicht  nicht  überschreitet
 und  Veränderungen  an  dem  Inhalt  des  Handelsregisters
 nicht vorgenommen werden können.

 (3)  Über  das  Datensichtgerät  ist  auch  der  Inhalt  des
 Registerordners  einschließlich  der  nach  §  9  Abs.  4  oder
 Abs.  5  Satz  2  aufgenommenen  Angaben  und  der  einge-
 reichten Übersetzungen zugänglich zu machen.“
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4.  § 11 wird aufgehoben.

 5.  § 12 wird wie folgt gefasst:

 „§ 12
 Form der Eintragungen

 Die  Eintragungen  sind  deutlich,  klar  verständlich
 sowie  in  der  Regel  ohne  Verweis  auf  gesetzliche  Vor-
 schriften  und  ohne  Abkürzung  herzustellen.  Aus  dem
 Register  darf  nichts  durch  technische  Eingriffe  oder
 sonstige Maßnahmen entfernt werden.“

 6.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Wenn  ein  Amtsgericht  das  Register  für  meh-
 rere  Amtsgerichtsbezirke  führt,  können  auf  Anord-
 nung  der  Landesjustizverwaltung  die  fortlaufenden
 Nummern  für  einzelne  Amtsgerichtsbezirke  je  ge-
 sondert  geführt  werden.  In  diesem  Fall  sind  die  fort-
 laufenden  Nummern  der  jeweiligen  Amtsgerichts-
 bezirke  durch  den  Zusatz  eines  Ortskennzeichens
 unterscheidbar  zu  halten.  Nähere  Anordnungen  hier-
 über trifft die Landesjustizverwaltung.“

 b)  Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.

 c)  Folgender Absatz 5 wird angefügt:

 „(5)  Die  zur  Offenlegung  in  einer  Amtssprache  der
 Europäischen  Union  übermittelten  Übersetzungen
 von  Eintragungen  (§  11  des  Handelsgesetzbuchs)
 sind  dem  Registerblatt  und  der  jeweiligen  Eintragung
 zuzuordnen.“

 7.  § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15
 Übersetzungen

 War  eine  frühere  Eintragung  in  einer  Amtssprache  der
 Europäischen  Union  zugänglich  gemacht  worden  (§  11
 des  Handelsgesetzbuchs),  so  ist  mit  der  Eintragung
 kenntlich  zu  machen,  dass  die  Übersetzung  nicht  mehr
 dem  aktuellen  Stand  der  Registereintragung  entspricht.
 Die  Kenntlichmachung  ist  zu  entfernen,  sobald  eine
 aktualisierte Übersetzung eingereicht wird.“

 8.  § 16 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Eintragungen  oder  Vermerke,  die  rot  zu  unter-
 streichen  oder  rot  zu  durchkreuzen  sind,  können  an-
 stelle  durch  Rötung  auch  auf  andere  eindeutige  Weise
 als gegenstandslos kenntlich gemacht werden.“

 b)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 „(3)  Ein  Teil  einer  Eintragung  darf  nur  gerötet  oder
 auf  andere  eindeutige  Weise  als  gegenstandslos
 kenntlich  gemacht  werden,  wenn  die  Verständlichkeit
 der  Eintragung  und  des  aktuellen  Ausdrucks  nicht  be-
 einträchtigt  wird.  Andernfalls  ist  die  betroffene  Ein-
 tragung  insgesamt  zu  röten  und  ihr  noch  gültiger  Teil
 in verständlicher Form zu wiederholen.“

 9.  Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:

 „§ 16a
 Kennzeichnung bestimmter Eintragungen

 Diejenigen  Eintragungen,  die  lediglich  andere  Ein-
 tragungen  wiederholen,  erläutern  oder  begründen  und
 daher  nach  §  30a  Abs.  4  Satz  4  nicht  in  den  aktuellen
 Ausdruck  einfließen,  sind  grau  zu  hinterlegen,  oder  es
 ist  auf  andere  Weise  sicherzustellen,  dass  diese  Eintra-
 gungen  nicht  in  den  aktuellen  Ausdruck  übernommen
 werden.“

 10.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Die  Absätze  1  und  2  werden  durch  folgenden  Ab-
 satz 1 ersetzt:

 „(1)  Schreibversehen  und  ähnliche  offenbare  Un-
 richtigkeiten  in  einer  Eintragung  können  durch  den
 Richter  oder  nach  Anordnung  des  Richters  in  Form
 einer  neuen  Eintragung  oder  auf  andere  eindeutige
 Weise  berichtigt  werden.  Die  Berichtigung  ist  als
 solche kenntlich zu machen.“

 b)  Der Absatz 3 wird Absatz 2.

 c)  Der Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

 „(3)  Eine  versehentlich  vorgenommene  Rötung
 oder  Kenntlichmachung  nach  §  16  oder  §  16a  ist  zu
 löschen  oder  auf  andere  eindeutige  Weise  zu  besei-
 tigen.  Die  Löschung  oder  sonstige  Beseitigung  ist
 zu vermerken.“

 11.  In  §  18  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Register“  die
 Wörter  „unter  Angabe  des  Prozessgerichts,  des  Da-
 tums  und  des  Aktenzeichens  der  Entscheidung“  einge-
 fügt.

 12.  Die §§ 21 und 22 werden wie folgt gefasst:

 „§ 21
 Umschreibung eines Registerblatts

 (1)  Ist  das  Registerblatt  unübersichtlich  geworden,
 so  sind  die  noch  gültigen  Eintragungen  unter  einer
 neuen  oder  unter  derselben  Nummer  auf  ein  neues
 Registerblatt  umzuschreiben.  Dabei  kann  auch  von
 dem  ursprünglichen  Text  der  Eintragung  abgewichen
 werden,  soweit  der  Inhalt  der  Eintragung  dadurch  nicht
 verändert  wird.  Auf  jedem  Registerblatt  ist  auf  das
 andere  zu  verweisen,  auch  wenn  es  bei  derselben
 Nummer verbleibt.

 (2)  Die  Zusammenfassung  und  Übertragung  ist  den
 Beteiligten  unter  Mitteilung  von  dem  Inhalt  der  neuen
 Eintragung  und  gegebenenfalls  der  neuen  Nummer  be-
 kannt zu machen.

 (3)  Bestehen  Zweifel  über  die  Art  oder  den  Umfang
 der  Übertragung,  so  sind  die  Beteiligten  vorher  zu
 hören.

 § 22
 Gegenstandslosigkeit aller Eintragungen

 (1)  Sämtliche  Seiten  des  Registerblatts  sind  zu  röten
 oder  rot  zu  durchkreuzen,  wenn  alle  Eintragungen  ge-
 genstandslos  geworden  sind.  Das  Registerblatt  erhält
 einen Vermerk, der es als „geschlossen“ kennzeichnet.
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(2)  Geschlossene  Registerblätter  sollen  weiterhin,
 auch  in  der  Form  von  Ausdrucken,  wiedergabefähig
 oder  lesbar  bleiben.  Die  Datenträger  für  geschlossene
 Registerblätter  können  auch  bei  der  für  die  Archivie-
 rung  von  Handelsregisterblättern  zuständigen  Stelle
 verfügbar  gehalten  werden,  soweit  landesrechtliche
 Vorschriften nicht entgegenstehen.“

 13.  § 23 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  wird  das  Wort  „hat“  durch  das  Wort
 „kann“ ersetzt.

 b)  Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

 „Das  Gutachten  soll  elektronisch  eingeholt  und
 übermittelt werden.“

 14.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „verfügt“  durch  das
 Wort „entscheidet“ ersetzt.

 bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „spätestens  einen
 Monat“  durch  die  Wörter  „unverzüglich,  im
 Fall  der  Bargründung  einer  Kapitalgesellschaft
 spätestens  fünf  Werktage“  ersetzt  sowie  nach
 dem  Wort  „entscheiden“  ein  Komma  und  die
 Wörter  „wobei  der  Samstag  nicht  als  Werktag
 gilt“ eingefügt.

 cc)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „innerhalb  dersel-
 ben  Frist“  durch  das  Wort  „unverzüglich“  er-
 setzt.

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „ordnet  die  Eintra-
 gung  auch  dann  an“  durch  die  Wörter  „ist  für  die
 Eintragung auch dann zuständig“ ersetzt.

 15.  In  §  26  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „ein“  das  Wort
 „anderes“  eingefügt  und  die  Wörter  „der  Anstände“
 durch die Wörter „des Hindernisses“ ersetzt.

 16.  Die §§ 27 und 28 werden wie folgt gefasst:

 „§ 27
 Vornahme der Eintragung, Wortlaut der

 Bekanntmachung

 (1)  Der  Richter  nimmt  die  Eintragung  und  Bekannt-
 machung  entweder  selbst  vor  oder  er  verfügt  die  Ein-
 tragung  und  die  Bekanntmachung  durch  den  Urkunds-
 beamten der Geschäftsstelle.

 (2)  Nimmt  der  Richter  die  Eintragung  nicht  selbst
 vor,  so  hat  er  in  der  Eintragungsverfügung  den  genauen
 Wortlaut  der  Eintragung  sowie  die  Eintragungsstelle
 im  Register  samt  aller  zur  Eintragung  erforderlichen
 Merkmale  festzustellen.  Der  Wortlaut  der  öffentlichen
 Bekanntmachung  ist  besonders  zu  verfügen,  wenn  er
 von  dem  der  Eintragung  abweicht.  Der  Urkundsbeamte
 der  Geschäftsstelle  hat  die  Ausführung  der  Eintra-
 gungsverfügung  zu  veranlassen,  die  Eintragung  zu  sig-
 nieren  und  die  verfügten  Bekanntmachungen  herbeizu-
 führen.

 (3)  Die  Wirksamkeit  der  Eintragung  (§  8a  Abs.  1  des
 Handelsgesetzbuchs)  ist  in  geeigneter  Weise  zu  über-
 prüfen.  Die  eintragende  Person  soll  die  Eintragung  auf
 ihre  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  sowie  ihre  Abruf-
 barkeit aus dem Datenspeicher (§ 48) prüfen.

 (4)  Bei  jeder  Eintragung  ist  der  Tag  der  Eintragung
 anzugeben.

 § 28
 Elektronische Signatur

 Der  Richter  oder  im  Falle  des  §  27  Abs.  2  der  Ur-
 kundsbeamte  der  Geschäftsstelle  setzt  der  Eintragung
 seinen  Nachnamen  hinzu  und  signiert  beides  elektro-
 nisch.  Im  Übrigen  gilt  §  75  der  Grundbuchverfügung
 entsprechend.“

 17.  § 29 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  für  die  Erteilung  von  Abschriften  oder  Ausdru-
 cken  oder  die  elektronische  Übermittlung  der
 Eintragungen  und  der  zum  Register  eingereich-
 ten  Schriftstücke  und  Dokumente;  wird  eine
 auszugsweise  Abschrift,  ein  auszugsweiser
 Ausdruck  oder  eine  auszugsweise  elektroni-
 sche  Übermittlung  beantragt,  so  entscheidet  bei
 Zweifeln  über  den  Umfang  des  Auszugs  der
 Richter;“.

 b)  In  Nummer  2  werden  nach  dem  Wort  „Erteilung“
 die  Wörter  „oder  elektronische  Übermittlung“  ein-
 gefügt  und  die  Angabe  „§  9  Abs.  3,  4“  durch  die
 Angabe „§ 9 Abs. 5 und 6“ ersetzt.

 18.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Ab-
 schriften“  die  Wörter  „der  in  Papierform  vorhande-
 nen Registerblätter und Schriftstücke“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  1  werden  jeweils  nach  dem  Wort
 „Handelsgesetzbuchs“  die  Wörter  „in  der  bis  zum
 Inkrafttreten  des  Gesetzes  über  elektronische  Han-
 delsregister  und  Genossenschaftsregister  sowie  das
 Unternehmensregister  am  1.  Januar  2007  geltenden
 Fassung“  und  nach  den  Wörtern  „oder  beglaubigte
 Abschrift“  die  Wörter  „,  eine  Ablichtung“  sowie
 nach  den  Wörtern  „eine  beglaubigte  Abschrift“  ein
 Komma  und  die  Wörter  „eine  beglaubigte  Ablich-
 tung“ eingefügt.

 19.  Nach § 30 wird folgender § 30a eingefügt:

 „§ 30a
 Ausdrucke

 (1)  Ausdrucke  aus  dem  Registerblatt  (§  9  Abs.  4  des
 Handelsgesetzbuchs)  sind  mit  der  Aufschrift  „Aus-
 druck“  oder  „Amtlicher  Ausdruck“,  dem  Datum  der
 letzten  Eintragung  und  dem  Datum  des  Abrufs  der
 Daten  aus  dem  Handelsregister  zu  versehen.  Sie  sind
 nicht zu unterschreiben.

 (2)  Ausdrucke  aus  dem  Registerordner  sind  mit  der
 Aufschrift  „Ausdruck“  oder  „Amtlicher  Ausdruck“,
 dem  Datum  der  Einstellung  des  Dokuments  in  den
 Registerordner,  dem  Datum  des  Abrufs  aus  dem  Regis-
 terordner  und  den  nach  §  9  Abs.  4  oder  Abs.  5  Satz  2
 aufgenommenen  Angaben  zu  versehen.  Sie  sind  nicht
 zu unterschreiben.

 (3)  Der  amtliche  Ausdruck  ist  darüber  hinaus  mit
 Ort  und  Tag  der  Ausstellung,  dem  Vermerk,  dass  der
 Ausdruck  den  Inhalt  des  Handelsregisters  oder  einen
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Inhalt  des  Registerordners  bezeugt,  sowie  dem  Namen
 des  erstellenden  Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle
 und  mit  einem  Dienstsiegel  zu  versehen.  Anstelle  der
 Siegelung  kann  maschinell  ein  Abdruck  des  Dienstsie-
 gels  eingedruckt  sein  oder  aufgedruckt  werden;  in  bei-
 den  Fällen  muss  unter  der  Aufschrift  „Amtlicher  Aus-
 druck“  der  Vermerk  „Dieser  Ausdruck  wird  nicht  un-
 terschrieben  und  gilt  als  beglaubigte  Abschrift.“  aufge-
 druckt sein oder werden.

 (4)  Ausdrucke  aus  dem  Registerblatt  werden  als
 chronologischer  oder  aktueller  Ausdruck  erteilt.  Der
 chronologische  Ausdruck  gibt  alle  Eintragungen  des
 Registerblatts  wieder.  Der  aktuelle  Ausdruck  enthält
 den  letzten  Stand  der  Eintragungen.  Nicht  in  den  aktu-
 ellen  Ausdruck  aufgenommen  werden  diejenigen  Ein-
 tragungen,  die  gerötet  oder  auf  andere  Weise  nach  §  16
 als  gegenstandslos  kenntlich  gemacht  sind,  die  nach
 §  16a  gekennzeichneten  Eintragungen  sowie  die  Anga-
 ben  in  den  Spalten  §  40  (HR  A)  Nr.  6  Buchstabe  b  und
 §  43  (HR  B)  Nr.  7  Buchstabe  b.  Die  Art  des  Ausdrucks
 bestimmt  der  Antragsteller.  Soweit  nicht  ausdrücklich
 etwas  anderes  beantragt  ist,  wird  ein  aktueller  Aus-
 druck  erteilt.  Aktuelle  Ausdrucke  können  statt  in  spal-
 tenweiser  Wiedergabe  auch  als  fortlaufender  Text  er-
 stellt werden.

 (5)  Ausdrucke  können  dem  Antragsteller  auch  elek-
 tronisch  übermittelt  werden.  Die  elektronische  Über-
 mittlung  amtlicher  Ausdrucke  erfolgt  unter  Verwen-
 dung  einer  qualifizierten  elektronischen  Signatur  nach
 dem Signaturgesetz.

 (6) § 30 Abs. 3 gilt entsprechend.“

 20.  § 31 wird folgender Satz angefügt:

 „Bescheinigungen  und  Zeugnisse  können  auch  in  elek-
 tronischer  Form  (§  126a  des  Bürgerlichen  Gesetz-
 buchs) übersandt werden.“

 21.  § 33 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 b)  Der  Absatz  4  wird  Absatz  3  und  folgender  Satz  an-
 gefügt:

 „Der  Tag  der  Bekanntmachung  ist  durch  die  be-
 kannt machende Stelle beizufügen.“

 22.  In  §  35  Satz  1  werden  die  Wörter  „der  Inhaber  des  Ge-
 werbebetriebes  nicht  als  Vollkaufmann  anzusehen  ist“
 durch  die  Wörter  „das  Unternehmen  nach  Art  oder
 Umfang  einen  in  kaufmännischer  Weise  eingerichteten
 Geschäftsbetrieb nicht erfordert“ ersetzt.

 23.  § 36 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen.

 bb)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „FGG“  durch  die
 Wörter  „des  Gesetzes  über  die  Angelegenhei-
 ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ ersetzt.

 24.  § 37 wird wie folgt gefasst:

 „§ 37
 Mitteilungen an andere Stellen

 (1)  Das  Gericht  hat  jede  Neuanlegung  und  jede  Än-
 derung eines Registerblattes

 1.  der Industrie- und Handelskammer,

 2.  der  Handwerkskammer,  wenn  es  sich  um  ein  hand-
 werkliches  Unternehmen  handelt  oder  handeln
 kann, und

 3.  der  Landwirtschaftskammer,  wenn  es  sich  um  ein
 land-  oder  forstwirtschaftliches  Unternehmen  han-
 delt  oder  handeln  kann,  oder,  wenn  eine  Landwirt-
 schaftskammer  nicht  besteht,  der  nach  Landesrecht
 zuständigen Stelle

 mitzuteilen.

 (2)  Soweit  in  anderen  Rechtsvorschriften  oder  durch
 besondere  Anordnung  der  Landesjustizverwaltung  eine
 Benachrichtigung  weiterer  Stellen  vorgesehen  ist,  blei-
 ben diese Vorschriften unberührt.“

 25.  § 39 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  wird  die  Absatzbezeichnung  „(1)“  ge-
 strichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 26.  § 40 wird wie folgt gefasst:

 „§ 40
 Inhalt der Eintragungen in Abteilung A

 In  Abteilung  A  des  Handelsregisters  sind  die  nach-
 folgenden Angaben einzutragen:

 1.  In  Spalte  1  ist  die  laufende  Nummer  der  die  Firma
 betreffenden Eintragungen einzutragen.

 2.  In Spalte 2 sind

 a)  unter Buchstabe a die Firma;

 b)  unter  Buchstabe  b  der  Ort  der  Niederlassung
 oder  der  Sitz  sowie  die  Errichtung  oder  Auf-
 hebung  von  Zweigniederlassungen,  und  zwar
 unter  Angabe  des  Ortes  und,  falls  der  Firma  für
 eine  Zweigniederlassung  ein  Zusatz  beigefügt
 ist,  unter  Angabe  dieses  Zusatzes,  sowie  bei
 Zweigniederlassungen  von  Unternehmen  mit
 Hauptniederlassung  oder  Sitz  im  Inland  der  Hin-
 weis  auf  die  Registerstelle  der  Hauptniederlas-
 sung oder des Sitzes;

 c)  unter  Buchstabe  c  bei  Europäischen  wirtschaft-
 lichen  Interessenvereinigungen  und  bei  juristi-
 schen  Personen  der  Gegenstand  des  Unterneh-
 mens

 und  die  sich  jeweils  darauf  beziehenden  Änderun-
 gen anzugeben.

 3.  In Spalte 3 sind

 a)  unter  Buchstabe  a  die  allgemeine  Regelung  zur
 Vertretung  des  Rechtsträgers  durch  die  persön-
 lich  haftenden  Gesellschafter,  die  Geschäftsfüh-
 rer,  die  Mitglieder  des  Vorstandes,  bei  Kreditins-
 tituten  die  gerichtlich  bestellten  vertretungsbe-
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fugten  Personen  sowie  die  Abwickler  oder  Li-
 quidatoren, und

 b)  unter  Buchstabe  b  der  Einzelkaufmann,  bei
 Handelsgesellschaften  die  persönlich  haftenden
 Gesellschafter,  bei  Europäischen  wirtschaft-
 lichen  Interessenvereinigungen  die  Geschäfts-
 führer,  bei  juristischen  Personen  die  Mitglieder
 des  Vorstandes  und  deren  Stellvertreter,  bei
 Kreditinstituten  die  gerichtlich  bestellten  vertre-
 tungsberechtigten  Personen,  die  Abwickler  oder
 Liquidatoren  unter  der  Bezeichnung  als  solche,
 bei  ausländischen  Versicherungsunternehmen
 die  nach  §  106  Abs.  3  des  Versicherungsauf-
 sichtsgesetzes  bestellten  Hauptbevollmächtigten
 sowie  bei  einer  Zweigstelle  eines  Unternehmens
 mit  Sitz  in  einem  anderen  Staat,  die  Bankge-
 schäfte  in  dem  in  §  1  Abs.  1  des  Gesetzes  über
 das  Kreditwesen  bezeichneten  Umfang  betreibt,
 die  nach  §  53  Abs.  2  Nr.  1  des  Gesetzes  über  das
 Kreditwesen  bestellten  Geschäftsleiter  jeweils
 mit  Familiennamen,  Vornamen,  Geburtsdatum
 und  Wohnort  oder  gegebenenfalls  mit  Firma,
 Rechtsform, Sitz oder Niederlassung

 und  die  jeweils  sich  darauf  beziehenden  Änderun-
 gen  anzugeben.  Weicht  die  Vertretungsbefugnis  der
 in  Spalte  3  unter  Buchstabe  b  einzutragenden  Perso-
 nen  im  Einzelfall  von  den  Angaben  in  Spalte  3  unter
 Buchstabe  a  ab,  so  ist  diese  besondere  Vertretungs-
 befugnis bei den jeweiligen Personen zu vermerken.

 4.  In  Spalte  4  sind  die  die  Prokura  betreffenden  An-
 gaben  einschließlich  Familienname,  Vorname,  Ge-
 burtsdatum  und  Wohnort  der  Prokuristen  und  die
 sich  jeweils  darauf  beziehenden  Änderungen  einzu-
 tragen.

 5.  In Spalte 5 sind anzugeben

 a)  unter  Buchstabe  a  die  Rechtsform  sowie  bei  ju-
 ristischen  Personen  das  Datum  der  Erstellung
 und  jede  Änderung  der  Satzung;  bei  der  Eintra-
 gung  genügt,  soweit  sie  nicht  die  Änderung  der
 einzutragenden  Angaben  betrifft,  eine  allge-
 meine  Bezeichnung  des  Gegenstands  der  Ände-
 rung;  dabei  ist  in  der  Spalte  6  unter  Buchstabe  b
 auf  die  beim  Gericht  eingereichten  Urkunden
 sowie  auf  die  Stelle  der  Akten,  bei  der  die  Ur-
 kunden sich befinden, zu verweisen;

 b)  unter Buchstabe b

 aa)  die  besonderen  Bestimmungen  des  Grün-
 dungsvertrages  oder  der  Satzung  über  die
 Zeitdauer  der  Europäischen  wirtschaftlichen
 Interessenvereinigung  oder  juristischen  Per-
 son  sowie  alle  sich  hierauf  beziehenden  Än-
 derungen;

 bb)  die  Eröffnung,  Einstellung  und  Aufhebung
 des  Insolvenzverfahrens  sowie  die  Aufhe-
 bung  des  Eröffnungsbeschlusses;  die  Bestel-
 lung  eines  vorläufigen  Insolvenzverwalters
 unter  den  Voraussetzungen  des  §  32  Abs.  1
 Satz  2  Nr.  2  des  Handelsgesetzbuchs  sowie
 die  Aufhebung  einer  derartigen  Sicherungs-
 maßnahme;  die  Anordnung  der  Eigenver-

 waltung  durch  den  Schuldner  und  deren
 Aufhebung  sowie  die  Anordnung  der  Zu-
 stimmungsbedürftigkeit  bestimmter  Rechts-
 geschäfte  des  Schuldners  nach  §  277  der
 Insolvenzordnung;  die  Überwachung  der
 Erfüllung  eines  Insolvenzplans  und  die  Auf-
 hebung der Überwachung;

 cc)  die  Klausel  über  die  Haftungsbefreiung
 eines  Mitglieds  der  Europäischen  wirt-
 schaftlichen  Interessenvereinigung  für  die
 vor  seinem  Beitritt  entstandenen  Verbind-
 lichkeiten;

 dd)  die  Auflösung,  Fortsetzung  und  die  Nichtig-
 keit  der  Gesellschaft,  Europäischen  wirt-
 schaftlichen  Interessenvereinigung  oder
 juristischen  Person;  der  Schluss  der  Ab-
 wicklung  der  Europäischen  wirtschaftlichen
 Interessenvereinigung;  das  Erlöschen  der
 Firma,  die  Löschung  einer  Gesellschaft,
 Europäischen  wirtschaftlichen  Interessen-
 vereinigung  oder  juristischen  Person  sowie
 Löschungen von Amts wegen;

 ee)  Eintragungen  nach  dem  Umwandlungsge-
 setz;

 ff)  im  Falle  des  Erwerbs  eines  Handelsge-
 schäfts  bei  Fortführung  unter  der  bisherigen
 Firma  eine  von  §  25  Abs.  1  des  Handelsge-
 setzbuchs abweichende Vereinbarung;

 gg)  beim  Eintritt  eines  persönlich  haftenden  Ge-
 sellschafters  oder  eines  Kommanditisten  in
 das  Geschäft  eines  Einzelkaufmanns  eine
 von  §  28  Abs.  1  des  Handelsgesetzbuchs  ab-
 weichende Vereinbarung;

 c)  unter  Buchstabe  c  Familienname,  Vorname,  Ge-
 burtsdatum  und  Wohnort  oder  gegebenenfalls
 Firma,  Rechtsform,  Sitz  oder  Niederlassung  und
 der  Betrag  der  Einlage  jedes  Kommanditisten
 einer  Kommanditgesellschaft  sowie  bei  der
 Europäischen  wirtschaftlichen  Interessenver-
 einigung  die  Mitglieder  mit  Familiennamen,
 Vornamen,  Geburtsdatum  und  Wohnort  oder
 gegebenenfalls  mit  Firma,  Rechtsform,  Sitz  oder
 Niederlassung

 und  die  sich  jeweils  darauf  beziehenden  Änderun-
 gen.

 6.  In  Spalte  6  sind  unter  Buchstabe  a  der  Tag  der  Ein-
 tragung,  unter  Buchstabe  b  sonstige  Bemerkungen
 einzutragen.

 7.  Enthält  eine  Eintragung  die  Nennung  eines  in  ein
 öffentliches  Register  eingetragenen  Rechtsträgers,
 so  sind  Art  und  Ort  des  Registers  sowie  die  Regis-
 ternummer  dieses  Rechtsträgers  mit  zu  vermerken.“

 27.  § 43 wird wie folgt gefasst:

 „§ 43
 Inhalt der Eintragungen in Abteilung B

 In  Abteilung  B  des  Handelsregisters  sind  die  nach-
 folgenden Angaben einzutragen:
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1.  In  Spalte  1  ist  die  laufende  Nummer  der  die  Gesell-
 schaft betreffenden Eintragung einzutragen.

 2.  In Spalte 2 sind

 a)  unter Buchstabe a die Firma;

 b)  unter  Buchstabe  b  der  Ort  der  Niederlassung
 oder  der  Sitz  sowie  die  Errichtung  oder  Aufhe-
 bung  von  Zweigniederlassungen,  und  zwar  un-
 ter  Angabe  des  Ortes  und,  falls  der  Firma  für
 eine  Zweigniederlassung  ein  Zusatz  beigefügt
 ist,  unter  Angabe  dieses  Zusatzes,  sowie  bei
 Zweigniederlassungen  von  Unternehmen  mit
 Hauptniederlassung  oder  Sitz  im  Inland  der  Hin-
 weis  auf  die  Registerstelle  der  Hauptniederlas-
 sung oder des Sitzes;

 c)  unter  Buchstabe  c  der  Gegenstand  des  Unter-
 nehmens

 und  die  sich  jeweils  darauf  beziehenden  Änderun-
 gen anzugeben.

 3.  In  Spalte  3  sind  bei  Aktiengesellschaften,  bei  einer
 SE  und  bei  Kommanditgesellschaften  auf  Aktien
 die  jeweils  aktuellen  Beträge  der  Höhe  des  Grund-
 kapitals,  bei  Investmentaktiengesellschaften  mit  ver-
 änderlichem  Kapital  die  Höhe  des  Mindestkapitals,
 bei  Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung  die
 Höhe  des  Stammkapitals  und  bei  Versicherungsver-
 einen  auf  Gegenseitigkeit  die  Höhe  des  Gründungs-
 fonds anzugeben.

 4.  In Spalte 4 sind

 a)  unter  Buchstabe  a  die  allgemeine  Regelung  zur
 Vertretung  des  Rechtsträgers  durch  die  Mitglieder
 des  Vorstandes,  des  Leitungsorgans,  die  ge-
 schäftsführenden  Direktoren,  die  persönlich  haf-
 tenden  Gesellschafter  sowie  bei  Kreditinstituten
 die  gerichtlich  bestellten  vertretungsbefugten
 Personen,  die  Geschäftsführer,  die  Abwickler
 oder Liquidatoren und

 b)  unter  Buchstabe  b  bei  Aktiengesellschaften  und
 Versicherungsvereinen  auf  Gegenseitigkeit  die
 Mitglieder  des  Vorstandes  und  ihre  Stellvertreter
 (bei  Aktiengesellschaften  unter  besonderer  Be-
 zeichnung  des  Vorsitzenden),  bei  einer  SE  die
 Mitglieder  des  Leitungsorgans  und  ihre  Stellver-
 treter  (unter  besonderer  Bezeichnung  ihres  Vor-
 sitzenden)  oder  die  geschäftsführenden  Direkto-
 ren,  bei  Kommanditgesellschaften  auf  Aktien
 die  persönlich  haftenden  Gesellschafter,  bei
 Kreditinstituten  die  gerichtlich  bestellten  vertre-
 tungsbefugten  Personen,  bei  Gesellschaften  mit
 beschränkter  Haftung  die  Geschäftsführer  und
 ihre  Stellvertreter,  ferner  die  Abwickler  oder  Li-
 quidatoren  unter  der  Bezeichnung  als  solcher,
 jeweils  mit  Familiennamen,  Vornamen,  Geburts-
 datum  und  Wohnort  oder  gegebenenfalls  mit
 Firma, Rechtsform, Sitz oder Niederlassung

 und  die  jeweils  sich  darauf  beziehenden  Änderun-
 gen  anzugeben.  Weicht  die  Vertretungsbefugnis  der
 in  Spalte  4  unter  Buchstabe  b  einzutragenden  Per-
 sonen  im  Einzelfall  von  den  Angaben  in  Spalte  4
 unter  Buchstabe  a  ab,  so  ist  diese  besondere  Vertre-

 tungsbefugnis  bei  den  jeweiligen  Personen  zu  ver-
 merken.  Ebenfalls  in  Spalte  4  unter  Buchstabe  b
 sind  bei  ausländischen  Versicherungsunternehmen
 die  nach  §  106  Abs.  3  des  Versicherungsaufsichts-
 gesetzes  bestellten  Hauptbevollmächtigten,  bei  einer
 Zweigstelle  eines  Unternehmens  mit  Sitz  in  einem
 anderen  Staat,  die  Bankgeschäfte  in  dem  in  §  1
 Abs.  1  des  Gesetzes  über  das  Kreditwesen  bezeich-
 neten  Umfang  betreibt,  die  nach  §  53  Abs.  2  Nr.  1
 des  Gesetzes  über  das  Kreditwesen  bestellten  Ge-
 schäftsleiter  sowie  bei  einer  Zweigniederlassung
 einer  Aktiengesellschaft,  SE  oder  Gesellschaft  mit
 beschränkter  Haftung  mit  Sitz  im  Ausland  die
 ständigen  Vertreter  nach  §  13e  Abs.  2  Satz  4  Nr.  3
 des  Handelsgesetzbuchs  jeweils  mit  Familien-
 namen,  Vornamen,  Geburtsdatum  und  Wohnort
 unter Angabe ihrer Befugnisse zu vermerken.

 5.  In  Spalte  5  sind  die  die  Prokura  betreffenden  Ein-
 tragungen  einschließlich  Familienname,  Vorname,
 Geburtsdatum  und  Wohnort  der  Prokuristen  sowie
 die  jeweils  sich  darauf  beziehenden  Änderungen
 anzugeben.

 6.  In Spalte 6 sind anzugeben

 a)  unter  Buchstabe  a  die  Rechtsform  und  der  Tag
 der  Feststellung  der  Satzung  oder  des  Abschlus-
 ses  des  Gesellschaftsvertrages;  jede  Änderung
 der  Satzung  oder  des  Gesellschaftsvertrages;  bei
 der  Eintragung  genügt,  soweit  nicht  die  Ände-
 rung  die  einzutragenden  Angaben  betrifft,  eine
 allgemeine  Bezeichnung  des  Gegenstands  der
 Änderung;

 b)  unter  Buchstabe  b  neben  den  entsprechend  für
 die  Abteilung  A  in  §  40  Nr.  5  Buchstabe  b  Dop-
 pelbuchstabe bb einzutragenden Angaben:

 aa)  die  besonderen  Bestimmungen  der  Satzung
 oder  des  Gesellschaftsvertrages  über  die
 Zeitdauer  der  Gesellschaft  oder  des  Versi-
 cherungsvereins auf Gegenseitigkeit;

 bb)  eine  Eingliederung  einschließlich  der  Firma
 der  Hauptgesellschaft  sowie  das  Ende  der
 Eingliederung,  sein  Grund  und  sein  Zeit-
 punkt;

 cc)  das  Bestehen  und  die  Art  von  Unterneh-
 mensverträgen  einschließlich  des  Namens
 des  anderen  Vertragsteils,  beim  Bestehen
 einer  Vielzahl  von  Teilgewinnabführungs-
 verträgen  alternativ  anstelle  des  Namens  des
 anderen  Vertragsteils  eine  Bezeichnung,  die
 den  jeweiligen  Teilgewinnabführungsvertrag
 konkret  bestimmt,  außerdem  die  Änderung
 des  Unternehmensvertrages  sowie  seine  Be-
 endigung  unter  Angabe  des  Grundes  und  des
 Zeitpunktes;

 dd)  die  Auflösung,  die  Fortsetzung  und  die
 Nichtigkeit  der  Gesellschaft  oder  des  Versi-
 cherungsvereins auf Gegenseitigkeit;

 ee)  Eintragungen  nach  dem  Umwandlungsge-
 setz;
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ff)  das  Erlöschen  der  Firma,  die  Löschung  einer
 Aktiengesellschaft,  SE,  Kommanditgesell-
 schaft  auf  Aktien,  Gesellschaft  mit  be-
 schränkter  Haftung  oder  eines  Versiche-
 rungsvereins  auf  Gegenseitigkeit  sowie
 Löschungen von Amts wegen;

 gg)  das  Bestehen  eines  bedingten  Kapitals  unter
 Angabe  des  Beschlusses  der  Hauptver-
 sammlung  und  der  Höhe  des  bedingten  Ka-
 pitals;

 hh)  das  Bestehen  eines  genehmigten  Kapitals
 unter  Angabe  des  Beschlusses  der  Hauptver-
 sammlung,  der  Höhe  des  genehmigten  Kapi-
 tals  und  des  Zeitpunktes,  bis  zu  dem  die
 Ermächtigung besteht;

 ii)  bei  Investmentaktiengesellschaften  mit  ver-
 änderlichem  Kapital  die  Bandbreite  des  sta-
 tuarisch  genehmigten  Kapitals  (§  104  Satz  1
 des Investmentgesetzes);

 jj)  der  Beschluss  einer  Übertragung  von  Aktien
 gegen  Barabfindung  (§  327a  des  Aktienge-
 setzes)  unter  Angabe  des  Tages  des  Be-
 schlusses;

 kk)  der  Abschluss  eines  Nachgründungsvertrages
 unter  Angabe  des  Zeitpunktes  des  Vertrags-
 schlusses  und  des  Zustimmungsbeschlusses
 der  Hauptversammlung  sowie  der  oder  die
 Vertragspartner der Gesellschaft;

 ll)  bei  Versicherungsvereinen  auf  Gegenseitig-
 keit  der  Tag,  an  dem  der  Geschäftsbetrieb
 erlaubt worden ist

 und  die  sich  jeweils  darauf  beziehenden  Änderun-
 gen.

 7.  Die  Verwendung  der  Spalte  7  richtet  sich  nach  den
 Vorschriften  über  die  Benutzung  der  Spalte  6  der
 Abteilung A.

 8.  § 40 Nr.  7 gilt entsprechend.“

 28.  Die Überschrift vor § 47 wird wie folgt gefasst:

 „IVa.
 Vorschriften für das elektronisch geführte

 Handelsregister

 1.
 Einrichtung des elektronisch geführten

 Handelsregisters“.

 29.  § 47 wird wie folgt gefasst:

 „§ 47
 Grundsatz

 (1)  Bei  der  elektronischen  Führung  des  Handels-
 registers muss gewährleistet sein, dass

 1.  die  Grundsätze  einer  ordnungsgemäßen  Datenver-
 arbeitung  eingehalten,  insbesondere  Vorkehrungen
 gegen  einen  Datenverlust  getroffen  sowie  die  erfor-
 derlichen  Kopien  der  Datenbestände  mindestens  ta-
 gesaktuell  gehalten  und  die  originären  Datenbe-
 stände  sowie  deren  Kopien  sicher  aufbewahrt  wer-
 den,

 2.  die  vorzunehmenden  Eintragungen  alsbald  in  einen
 Datenspeicher  aufgenommen  und  auf  Dauer  inhalt-
 lich  unverändert  in  lesbarer  Form  wiedergegeben
 werden können,

 3.  die  nach  der  Anlage  zu  §  126  Abs.  1  Satz  2  Nr.  3
 der  Grundbuchordnung  erforderlichen  Maßnahmen
 getroffen werden.

 Die  Dokumente  sind  in  inhaltlich  unveränderbarer
 Form zu speichern.

 (2)  Wird  die  Datenverarbeitung  im  Auftrag  des  zu-
 ständigen  Amtsgerichts  auf  den  Anlagen  einer  anderen
 staatlichen  Stelle  oder  juristischen  Person  des  öffent-
 lichen  Rechts  vorgenommen  (§  125  Abs.  5  des  Geset-
 zes  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit),  so  muss  sichergestellt  sein,  dass  Eintra-
 gungen  in  das  Handelsregister  und  der  Abruf  von  Da-
 ten  hieraus  nur  erfolgen,  wenn  dies  von  dem
 zuständigen  Gericht  verfügt  worden  oder  sonst  zuläs-
 sig ist.

 (3)  Die  Verarbeitung  der  Registerdaten  auf  Anlagen,
 die  nicht  im  Eigentum  der  anderen  staatlichen  Stelle
 oder  juristischen  Person  des  öffentlichen  Rechts  ste-
 hen,  ist  nur  zulässig,  wenn  gewährleistet  ist,  dass  die
 Daten  dem  uneingeschränkten  Zugriff  des  zuständigen
 Gerichts  unterliegen  und  der  Eigentümer  der  Anlage
 keinen Zugang zu den Daten hat.“

 30.  In  §  48  wird  in  der  Überschrift  und  Satz  1  jeweils  das
 Wort  „maschinell“  durch  das  Wort  „elektronisch“  er-
 setzt.

 31.  In  §  49  Abs.  1  wird  das  Wort  „maschinell“  durch  das
 Wort „elektronisch“ ersetzt.

 32.  § 50 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  und  in  Absatz  1  Satz  1  wird  je-
 weils  das  Wort  „maschinell“  durch  das  Wort  „elek-
 tronisch“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Der  Inhalt  geschlossener  Registerblätter,  die
 nicht  für  die  elektronische  Registerführung  umge-
 schrieben  wurden,  muss  entsprechend  den  beigegebe-
 nen  Mustern  (Anlagen  1  und  2  in  der  bis  Inkrafttreten
 des  Gesetzes  über  elektronische  Handelsregister  und
 Genossenschaftsregister  sowie  das  Unternehmens-
 register  am  1.  Januar  2007  geltenden  Fassung  dieser
 Verordnung)  auf  dem  Bildschirm  und  in  Ausdrucken
 sichtbar  gemacht  werden  können,  wenn  nicht  die  letzte
 Eintragung  in  das  Registerblatt  vor  dem  1.  Januar  1997
 erfolgte.“

 33.  Die  Unterabschnitte  2  bis  6  des  Abschnitts  IVa  werden
 durch folgende Unterabschnitte 2 bis 4 ersetzt:

 „2.  Anlegung  des  elektronisch  geführten  Register-
 blattes

 § 51
 Anlegung des elektronisch geführten Registerblattes

 durch Umschreibung

 Ein  bisher  in  Papierform  geführtes  Registerblatt
 kann  für  die  elektronische  Führung  nach  den  §§  51,  52
 und  54  in  der  bis  zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  über
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elektronische  Handelsregister  und  Genossenschafts-
 register  sowie  das  Unternehmensregister  am  1.  Januar
 2007  geltenden  Fassung  dieser  Verordnung  umge-
 schrieben werden.

 3. Automatisierter Abruf von Daten

 § 52
 Umfang des automatisierten Datenabrufs

 Umfang  und  Voraussetzungen  des  Abrufs  im  auto-
 matisierten  Verfahren  einschließlich  des  Rechts,  von
 den  abgerufenen  Daten  Abdrucke  zu  fertigen,  bestim-
 men  sich  nach  §  9  Abs.  1  des  Handelsgesetzbuchs.  Ab-
 drucke stehen den Ausdrucken (§ 30a) nicht gleich.

 § 53
 Prüfung und Protokollierung der Abrufe

 (1)  Für  die  Sicherung  der  ordnungsgemäßen  Daten-
 verarbeitung  und  für  die  Abrechnung  der  Kosten  des
 Abrufs  werden  alle  Abrufe  durch  die  zuständige  Stelle
 protokolliert.  Im  Protokoll  dürfen  nur  das  Gericht,  die
 Nummer  des  Registerblattes,  die  abrufende  Person
 oder  Stelle,  ein  Geschäfts-,  Aktenzeichen  oder  eine
 sonstige  Kennung  des  Abrufs,  der  Zeitpunkt  des  Ab-
 rufs  sowie  die  für  die  Durchführung  des  Abrufs  ver-
 wendeten Daten gespeichert werden.

 (2)  Die  protokollierten  Daten  dürfen  nur  für  die  in
 Absatz  1  Satz  1  genannten  Zwecke  verwendet  werden.
 Sie  sind  durch  geeignete  Vorkehrungen  gegen  zweck-
 fremde  Nutzung  und  gegen  sonstigen  Missbrauch  zu
 schützen.

 (3)  Die  nach  Absatz  1  gefertigten  Protokolle  werden
 vier  Jahre  nach  Ablauf  des  Kalenderjahres,  in  dem  die
 Zahlung  der  Kosten  erfolgt  ist,  vernichtet.  Im  Fall  der
 Einlegung  eines  Rechtsbehelfs  mit  dem  Ziel  der  Rück-
 erstattung  verlängert  sich  die  Aufbewahrungsfrist
 jeweils  um  den  Zeitraum  von  der  Einlegung  bis  zur
 abschließenden Entscheidung über den Rechtsbehelf.

 4. Ersatzregister und Ersatzmaßnahmen

 § 54
 Ersatzregister und Ersatzmaßnahmen

 (1)  Ist  die  Vornahme  von  Eintragungen  in  das  elek-
 tronisch  geführte  Handelsregister  vorübergehend  nicht
 möglich,  so  können  auf  Anordnung  der  nach  Landes-
 recht  zuständigen  Stelle  Eintragungen  ohne  Vergabe
 einer  neuen  Nummer  in  einem  Ersatzregister  in  Papier-
 form  vorgenommen  werden,  wenn  hiervon  Verwirrung
 nicht  zu  besorgen  ist.  Sie  sollen  in  das  elektronisch  ge-
 führte  Handelsregister  übernommen  werden,  sobald
 dies  wieder  möglich  ist.  Auf  die  erneute  Übernahme
 sind  die  Vorschriften  über  die  Anlegung  des  maschinell
 geführten  Registerblattes  in  der  bis  zum  Inkrafttreten
 des  Gesetzes  über  elektronische  Handelsregister  und
 Genossenschaftsregister  sowie  das  Unternehmensre-
 gister  am  1.  Januar  2007  geltenden  Fassung  dieser  Ver-
 ordnung entsprechend anzuwenden.

 (2)  Für  die  Einrichtung  und  Führung  der  Ersatzregis-
 ter  nach  Absatz  1  gelten  §  17  Abs.  2  und  die  Bestim-
 mungen  des  Abschnitts  IV  dieser  Verordnung  sowie
 die  Bestimmungen  der  Abschnitte  I  bis  III  in  der  bis
 zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  über  elektronische
 Handelsregister  und  Genossenschaftsregister  sowie  das

 Unternehmensregister  am  1.  Januar  2007  geltenden
 Fassung dieser Verordnung.

 (3)  Können  elektronische  Anmeldungen  und  Doku-
 mente  vorübergehend  nicht  entgegengenommen  wer-
 den,  so  ordnet  die  nach  Landesrecht  zuständige  Stelle
 an,  dass  Anmeldungen  und  Dokumente  auch  in  Papier-
 form  zum  Handelsregister  eingereicht  werden  kön-
 nen.“

 34.  Abschnitt V wird aufgehoben.

 35.  Die Anlagen 1 und 2 werden aufgehoben.

 36.  Anlage 3 wird wie folgt gefasst:

 „Anlage 3
 (zu § 33 Abs. 3)

 Muster für Bekanntmachungen

 Amtsgericht  Berlin  –  Registergericht  –,  Aktenzeichen:
 HRB 8297

 Die  in  (  )  gesetzten  Angaben  der  Geschäftsanschrift  und
 des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr:

 Neueintragungen

 27. 06. 2004

 HRB  8297  Jahn  &  Schubert  GmbH,  Berlin  (Behren-
 str.  9,  10117  Berlin).  Gesellschaft  mit  beschränkter
 Haftung.  Gegenstand:  der  Betrieb  einer  Buchdruckerei.
 Stammkapital:  30  000  EUR.  Allgemeine  Vertretungs-
 regelung:  Ist  nur  ein  Geschäftsführer  bestellt,  so  ver-
 tritt  er  die  Gesellschaft  allein.  Sind  mehrere  Geschäfts-
 führer  bestellt,  so  wird  die  Gesellschaft  durch  zwei
 Geschäftsführer  oder  durch  einen  Geschäftsführer  ge-
 meinsam  mit  einem  Prokuristen  vertreten.  Geschäfts-
 führer:  Heinemann,  Arthur,  Berlin  *18.  05.  1966,  ein-
 zelvertretungsberechtigt  mit  der  Befugnis  im  Namen
 der  Gesellschaft  mit  sich  im  eigenen  Namen  oder  als
 Vertreter  eines  Dritten  Rechtsgeschäfte  abzuschließen.
 Gesellschaftsvertrag  vom  13.  01.  2004  mit  Änderung
 vom 17.  01.  2004.

 Bekannt gemacht am: 30.  06.  2004“.

 37.  Anlage 8 wird aufgehoben.

 (3)  Die  Partnerschaftsregisterverordnung  vom  16.  Juni
 1995  (BGBl.  I  S.  808),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  In  §  2  Abs.  2  werden  die  Wörter  „Bei  einem  maschi-
 nell  geführten  Register  und  Namensverzeichnis“  durch
 die Wörter „Bei der Führung des Registers“ ersetzt.

 2.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern
 „unter  Angabe  dieses  Zusatzes“  die  Wörter  „,  so-
 wie  bei  Zweigniederlassungen  der  Hinweis  auf  die
 Registerstelle des Sitzes“ eingefügt.

 b)  In  Absatz  5  werden  die  Wörter  „und  die  Unter-
 schrift  des  Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle  bei
 dem  in  Papierform  geführten  Register“  sowie  die
 Wörter  „die  Eintragung  von  Verweisungen  auf  spä-
 tere  Eintragungen  und  von  sonstigen  Bemerkungen,
 bei  dem  maschinellen  Register  die  Verweisungen
 auf  Fundstellen  im  Sonderband  der  Registerakten
 und“ gestrichen.
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3.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Bekanntmachungen

 Die  Bekanntmachungen  erfolgen  in  dem  für  das  Han-
 delsregister  bestimmten  Veröffentlichungssystem  (§  10
 des Handelsgesetzbuchs).“

 4.  § 9 wird aufgehoben.

 5.  Anlage 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Fußnote  *)  wird  die  Angabe  „§  58a  der  Han-
 delsregisterverfügung“  durch  die  Angabe  „§  16a  der
 Handelsregisterverordnung“ ersetzt.

 b)  In der Fußnote ++) wird das Wort „rote“ gestrichen.

 6.  Anlage 4 wird wie folgt gefasst:

 „Anlage 4
 (zu § 7)

 Muster für Bekanntmachungen

 Amtsgericht  München  –  Registergericht  –,  Aktenzeichen:
 PR 1292

 Die  in  (  )  gesetzten  Angaben  der  Geschäftsanschrift  und
 des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr:

 Neueintragungen

 27.  06.  2004

 PR  1292  Müller  und  Partner,  Rechtsanwälte  und  Steuer-
 berater,  München  (Junkerstr.  7,  80117  München).  Part-
 nerschaft.  Gegenstand:  Ausübung  rechtsanwaltlicher
 und  steuerberatender  Tätigkeit.  Jeweils  zwei  Partner  ver-
 treten  gemeinsam.  Partner:  Müller,  Peter,  Rechtsanwalt,
 Starnberg,  *18.  05.  1966;  Schmidt,  Christian,  Steuerbe-
 rater, München, *13.  01.  1966.

 Bekannt gemacht am: 30. 06. 2004“.

 (4)  Die  Genossenschaftsregisterverordnung  in  der  im
 Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  315-16,
 veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  zuletzt  geändert  durch
 [Entwurf  eines  Gesetzes  zur  Einführung  der  Europäischen
 Genossenschaft  und  zur  Änderung  des  Genossenschafts-
 rechts], wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst:

 „§ 5 (weggefallen)“.

 b)  Die  Angaben  zu  den  §§  12  und  13  werden  wie  folgt
 gefasst:

 „§ 12 (weggefallen)

 § 13 (weggefallen)“.

 c)  Die Angabe zu § 25 wird wie folgt gefasst:

 „§ 25 Gestaltung des Genossenschaftsregisters“.

 d)  Die Angabe zu § 27 wird wie folgt gefasst:

 „§ 27 (weggefallen)“.

 2.  § 1 Satz 2 und § 5 werden aufgehoben.

 3.  In  §  6  Abs.  2  Nr.  4  wird  die  Angabe  „84  Abs.  1  und  3“
 durch die Angabe „84 Abs. 1“ ersetzt.

 4.  § 7 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Die  Einreichungen  und  Anzeigen  sind  in  der
 Form  des  §  12  Abs.  2  des  Handelsgesetzbuchs  zu  be-
 wirken.“

 5.  In  §  8  wird  die  Angabe  „§  28  Abs.  1  Satz  2“  durch  die
 Angabe „§ 28 Satz 2“ ersetzt.

 6.  Die §§ 12 und 13 werden aufgehoben.

 7.  § 15 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Die  Satzung  (Gesetz  §  11  Abs.  2  Nr.  1)  ist  zu
 den Akten zu nehmen.“

 8.  § 16 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Eine  Abschrift  des  Beschlusses  (Gesetz  §  16
 Abs. 5 Satz 1) ist zu den Akten zu nehmen.“

 9.  In  §  18  Abs.  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  28  Abs.  1“
 durch die Angabe „§ 28“ ersetzt.

 10.  In  §  20  Abs.  3  werden  nach  dem  Wort  „Vertretungsbe-
 fugnis“  das  Komma  durch  das  Wort  „und“  ersetzt,  die
 Wörter  „und  der  Zeichnung“  gestrichen  und  die  An-
 gabe  „§  84  Abs.  1  und  3“  durch  die  Angabe  „§  84
 Abs.  1“ ersetzt.

 11.  In  §  24  Satz  2  werden  die  Wörter  „durch  Eintragung  ei-
 nes  Vermerkes“  durch  die  Wörter  „in  Form  einer  neuen
 Eintragung oder auf andere eindeutige Weise“ ersetzt.

 12.  In  §  25  werden  in  der  Überschrift  und  in  Satz  1  jeweils
 die Wörter „maschinell geführten“ gestrichen.

 13.  § 26 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  werden  nach  den  Wörtern  „unter  An-
 gabe  dieses  Zusatzes,“  die  Wörter  „sowie  bei
 Zweigniederlassungen  der  Hinweis  auf  die  Regis-
 terstelle  des  Sitzes  der  Genossenschaft  oder  der
 Europäischen Genossenschaft“ eingefügt.

 b)  Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 „7.  In  Spalte  7  erfolgt  unter  Buchstabe  a  die  Angabe
 des  Tages  der  Eintragung  und  unter  Buchstabe  b
 die Eintragung sonstiger Bemerkungen.“

 14.  § 27 wird aufgehoben.

 (5)  Die  Vereinsregisterverordnung  vom  10.  Februar  1999
 (BGBl.  I  S.  147),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  Satz  3  folgende  Sätze  ein-
 gefügt:

 „Wenn  ein  Amtsgericht  das  Register  für  mehrere
 Amtsgerichtsbezirke  führt,  können  auf  Anordnung
 der  Landesjustizverwaltung  die  fortlaufenden  Num-
 mern  für  einzelne  Amtsgerichtsbezirke  je  gesondert
 geführt  werden.  In  diesem  Fall  sind  die  fortlaufen-
 den  Nummern  der  jeweiligen  Amtsgerichtsbezirke
 durch  den  Zusatz  eines  Ortskennzeichens  unter-
 scheidbar  zu  halten.  Nähere  Anordnungen  hierüber
 trifft die Landesjustizverwaltung.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Das“  die
 Wörter „in Papierform geführte“ eingefügt.
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bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „auch  bei  einem  in
 Papierform geführten Vereinsregister“ gestrichen.

 2.  In  §  7  Abs.  4  werden  nach  dem  Wort  „jedes“  die  Wörter
 „in Papierform geführte“ eingefügt.

 3.  In  §  10  Abs.  4  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Register“
 die  Wörter  „unter  Angabe  des  Prozessgerichts,  des  Da-
 tums  und  des  Aktenzeichens  der  Entscheidung“  einge-
 fügt.

 4.  § 22 wird aufgehoben.

 5.  § 23 wird wie folgt gefasst:

 „§ 23
 Anlegung des maschinell geführten Registerblattes

 durch Umschreibung

 Ein  bisher  in  Papierform  geführtes  Registerblatt  ist  für
 die  maschinelle  Führung  umzuschreiben.  Die  Landesjus-
 tizverwaltung  kann  anordnen,  dass  für  Registerblätter,
 die  von  anderen  Registergerichten  übernommen  werden,
 bestimmte  Nummern  vergeben  werden.  Es  können  nicht
 mehr  gültige  Eintragungen  übertragen  werden,  soweit
 dies  im  Einzelfall  dazu  dient,  die  Nachvollziehung  von
 Eintragungen  zu  erleichtern.  Der  Tag  der  ersten  Eintra-
 gung  des  Vereins  in  das  Vereinsregister  ist  in  dem  ma-
 schinell  geführten  Registerblatt  in  Spalte  5  unter  Buch-
 stabe b zu vermerken.“

 6.  § 24 wird aufgehoben.

 7.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „oder  §  24“  ge-
 strichen.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „umgestellt/neu  ge-
 faßt“ durch das Wort „umgeschrieben“ ersetzt.

 bb)  Satz  2  (beginnend  mit  „Der  Freigabevermerk“)
 wird aufgehoben.

 c)  Folgender Absatz 3 wird angefügt:

 „(3)  Die  Umschreibung  des  Registerblattes  ein-
 schließlich  seiner  Freigabe  kann  ganz  oder  teilweise
 dem  Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle  übertragen
 werden.“

 8.  In  §  26  Satz  3  werden  die  Wörter  „Neufassung  oder  Um-
 stellung“ durch das Wort „Umschreibung“ ersetzt.

 9.  § 32 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Ausdrucke“  die
 Wörter „und amtliche Ausdrucke“ eingefügt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 (6)  §  15  Abs.  2  der  Luftfahrzeugpfandrechtsregisterver-
 ordnung  vom  2.  März  1999  (BGBl.  I  S.  279),  die  zuletzt
 durch  …  geändert  worden  ist,  wird  durch  folgende  Absätze
 2 bis 6 ersetzt:

 „(2)  Die  Berechtigung  zum  Abruf  von  Daten  im  auto-
 matisierten  Verfahren  umfasst  auch  den  Abruf  der  in  dem
 Namensverzeichnis (§ 10) enthaltenen Daten.

 (3)  Der  Nutzer  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  er  die  über-
 mittelten  Daten  nur  zu  Informationszwecken  verwenden
 darf.  Die  zuständige  Stelle  hat  (zum  Beispiel  durch  Stich-
 proben)  zu  prüfen,  ob  sich  Anhaltspunkte  dafür  ergeben,

 dass  die  nach  Satz  1  zulässige  Einsicht  überschritten  oder
 übermittelte Daten missbraucht werden.

 (4)  Die  zuständige  Stelle  kann  einen  Nutzer,  der  die
 Funktionsfähigkeit  der  Abrufeinrichtung  gefährdet,  die  nach
 Absatz  3  Satz  1  zulässige  Einsicht  überschreitet  oder  über-
 mittelte  Daten  missbraucht,  von  der  Teilnahme  am  auto-
 matisierten  Abrufverfahren  ausschließen;  dasselbe  gilt  bei
 drohender Überschreitung oder drohendem Missbrauch.

 (5)  Zuständige  Stelle  ist  die  Landesjustizverwaltung.  Ört-
 lich  zuständig  ist  die  Behörde,  in  deren  Bezirk  das  be-
 treffende  Gericht  liegt.  Die  Zuständigkeit  kann  durch
 Rechtsverordnung  der  Landesregierung  abweichend  gere-
 gelt  werden.  Sie  kann  diese  Ermächtigung  durch  Rechts-
 verordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen.

 (6)  Für  die  Abrufprotokollierung  gelten  §  83  der  Grund-
 buchverfügung  sowie  für  die  Kosten  §  85  der  Grundbuch-
 verfügung  und  die  Verordnung  über  Grundbuchabrufverfah-
 rengebühren entsprechend.“

 Artikel 6

 Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung

 Die  Börsenzulassungs-Verordnung  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I  S.  2832),
 zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  48  Abs.  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „sowie  ein
 überregionales  Börsenpflichtblatt,  in  dem  der  Antrag
 veröffentlicht  werden  soll,  angeben;  weitere  Börsen-
 pflichtblätter  können  angegeben  werden“  durch  das
 Wort „angeben“ ersetzt.

 2.  In  §  49  werden  die  Wörter  „Bundesanzeiger  und  in  dem
 im  Antrag  angegebenen  Börsenpflichtblatt“  durch  die
 Wörter „elektronischen Bundesanzeiger“ ersetzt.

 3.  In  §  51  werden  die  Wörter  „Bundesanzeiger  und  in  dem
 Börsenpflichtblatt,  in  dem  der  Antrag  veröffentlicht
 worden  ist,“  durch  die  Wörter  „elektronischen  Bundes-
 anzeiger“ ersetzt.

 4.  In  §  63  wird  jeweils  die  Angabe  „§  70  Abs.  1“  durch  die
 Angabe „§ 70 Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.

 5.  In  §  66  Abs.  1  wird  die  Angabe  „§  70  Abs.  1“  durch  die
 Angabe „§ 70 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt.

 6.  § 70 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „der  §§  63,  66  und  67“
 durch die Angabe „des § 66“ ersetzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Veröffentlichungen  nach  den  §§  63  und  67  dieser
 Verordnung  sind  im  elektronischen  Bundesanzeiger
 vorzunehmen.“

 Artikel 7

 Änderung des Publizitätsgesetzes

 Das  Publizitätsgesetz  vom  15.  August  1969  (BGBl.  I
 S.  1189,  1970  I  S.  1113),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird
 wie folgt geändert:
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1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  gesetzlichen  Vertreter  eines  Unterneh-
 mens,  auf  das  erstmals  für  einen  Abschlussstichtag
 mindestens  zwei  der  drei  Merkmale  des  §  1  Abs.  1
 oder  die  Merkmale  des  §  1  Abs.  3  zutreffen,  haben
 unverzüglich  beim  Betreiber  des  elektronischen  Bun-
 desanzeigers  elektronisch  (§  12  Abs.  2  des  Handels-
 gesetzbuchs)  die  Erklärung  einzureichen,  dass  für
 diesen  Abschlussstichtag  zwei  der  drei  Merkmale  des
 §  1  Abs.  1  oder  die  Merkmale  des  §  1  Abs.  3  oder  4
 zutreffen.  Eine  entsprechende  Erklärung  haben  die
 gesetzlichen  Vertreter  auch  für  jeden  der  beiden
 folgenden  Abschlussstichtage  unverzüglich  beim  Be-
 treiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  elektro-
 nisch  einzureichen,  wenn  die  Merkmale  auch  für  die-
 sen  Abschlussstichtag  zutreffen.  Die  gesetzlichen
 Vertreter  haben  die  Erklärungen  nach  den  Sätzen  1
 und  2  unverzüglich  nach  ihrer  Einreichung  im  elek-
 tronischen  Bundesanzeiger  bekannt  machen  zu  las-
 sen.“

 b)  Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt gefasst:

 „Sie  haben  ihn  unverzüglich  dem  Gericht  und  den
 gesetzlichen  Vertretern  einzureichen;  kommt  der
 Bericht  zu  dem  Ergebnis,  dass  das  Unternehmen  zur
 Rechnungslegung  nach  diesem  Abschnitt  verpflichtet
 ist,  ist  der  Bericht  auch  beim  Betreiber  des  elektro-
 nischen  Bundesanzeigers  elektronisch  einzureichen;
 § 2 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“

 2.  § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Überschrift  werden  die  Wörter  „das  Register-
 gericht“  durch  die  Wörter  „den  Betreiber  des  elektro-
 nischen Bundesanzeigers“ ersetzt.

 b)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  325  Abs.  1,  2,  2a,  2b,
 4,  5,  §  328  des  Handelsgesetzbuchs  offenzulegen“
 durch die Wörter

 „1.  §  325  Abs.  1  Satz  1  und  2,  auch  in  Verbindung
 mit  Abs.  4  Satz  1,  und  des  §  325  Abs.  1  Satz  3,  5
 und 6, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3,

 2.  §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit  Abs.  3,  so-
 wie

 3.  §  325  Abs.  2a,  2b,  4  Satz  2,  Abs.  5  und  der
 §§  328 und 329 Abs. 2 und 3

 des Handelsgesetzbuchs offenzulegen“ ersetzt.

 c)  In  Satz  2  werden  die  Angabe  „§  329  Abs.  1“  durch
 die  Angabe  „§  329  Abs.  1  und  4“  ersetzt  und  die
 Wörter  „über  die  Prüfungspflicht  des  Registerge-
 richts“ gestrichen.

 d)  Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.

 3.  § 12 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Die  gesetzlichen  Vertreter  eines  Mutterunterneh-
 mens,  für  dessen  Abschlussstichtag  mindestens  zwei  der
 drei  Merkmale  des  §  11  Abs.  1  zutreffen,  haben  unver-
 züglich  beim  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzei-
 gers  elektronisch  (§  12  Abs.  2  des  Handelsgesetzbuchs)
 die  Erklärung  einzureichen,  dass  für  diesen  Abschluss-
 stichtag  zwei  der  drei  Merkmale  des  §  11  Abs.  1  zutref-

 fen;  §  11  Abs.  2  Satz  2  gilt  entsprechend.  Eine  entspre-
 chende  Erklärung  haben  die  gesetzlichen  Vertreter  des
 Mutterunternehmens  auch  für  jeden  der  beiden  folgen-
 den  Abschlussstichtage  unverzüglich  beim  Betreiber  des
 elektronischen  Bundesanzeigers  elektronisch  einzurei-
 chen,  wenn  die  Merkmale  auch  für  diesen  Abschluss-
 stichtag zutreffen. § 2 Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“

 4.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  325  Abs.  3  bis  5
 des  Handelsgesetzbuchs  offenzulegen“  durch  die
 Wörter

 „1.  §  325  Abs.  1  Satz  1  und  2,  auch  in  Verbin-
 dung  mit  Abs.  4  Satz  1,  und  des  §  325  Abs.  1
 Satz  3,  5  und  6,  jeweils  in  Verbindung  mit
 Abs. 3,

 2.  §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit  Abs.  3,
 sowie

 3.  §  325  Abs.  2a,  2b,  4  Satz  2,  Abs.  5  jeweils  in
 Verbindung  mit  Abs.  3  und  der  §§  328  und
 329 Abs. 2 und 3

 des Handelsgesetzbuchs offenzulegen“ ersetzt.

 bb)  Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

 b)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „Registergerichts
 §  329“  durch  die  Wörter  „Betreibers  des  elektroni-
 schen Bundesanzeigers § 329 Abs. 1 und 4“ ersetzt.

 5.  § 20 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  4  wird  das  Komma  durch  das  Wort
 „oder“ ersetzt.

 bb)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  entgegen  §  9
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  oder  2  oder  §  15  Abs.  1  Nr.  1
 oder  2  eine  dort  genannte  Rechnungslegungsunter-
 lage  oder  eine  Änderung  nicht,  nicht  richtig,  nicht
 vollständig,  nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise  oder
 nicht  rechtzeitig  einreicht  oder  nicht,  nicht  richtig,
 nicht  vollständig,  nicht  in  der  vorgeschriebenen
 Weise oder nicht rechtzeitig bekannt machen lässt.“

 c)  In  Absatz  2  werden  die  Wörter  „dem  Registerge-
 richt“  durch  die  Wörter  „beim  Betreiber  des  elektro-
 nischen Bundesanzeigers“ ersetzt.

 d)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „fünfundzwanzigtau-
 send  Euro“  durch  die  Wörter  „fünfzigtausend  Euro“
 ersetzt.

 e)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Verwaltungsbehörde  im  Sinn  des  §  36  Abs.  1
 Nr.  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  ist  in
 den  Fällen  der  Absätze  1  bis  2  das  Bundesamt  für
 Justiz.“

 6.  § 21 wird aufgehoben.

 7.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
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b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2)  Die  §§  2,  9,  12,  15  und  20  in  der  Fassung  des
 Gesetzes  über  elektronische  Handelsregister  und  Ge-
 nossenschaftsregister  sowie  das  Unternehmensregis-
 ter  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  in  der  vom  1.  Januar  2007
 an  geltenden  Fassung  finden  erstmals  auf  das  nach
 dem  31.  Dezember  2005  beginnende  Geschäftsjahr
 Anwendung.  Die  §§  2,  9,  12,  15,  20  und  21  in  der  bis
 zum  Inkrafttreten  des  Gesetzes  über  elektronische
 Handelsregister  und  Genossenschaftsregister  sowie
 das  Unternehmensregister  am  1.  Januar  2007  gelten-
 den  Fassung  sind  letztmals  auf  das  vor  dem  1.  Januar
 2006  beginnende  Geschäftsjahr  anzuwenden.  Soweit
 die  §§  2,  9,  15,  20  und  21  auf  Bestimmungen  des
 Handelsgesetzbuchs  verweisen,  die  in  Artikel  61  des
 Einführungsgesetzes  zum  Handelsgesetzbuche  ge-
 nannt  sind,  gelten  die  in  der  letztgenannten  Vorschrift
 getroffenen  Übergangsregelungen  im  Übrigen  ent-
 sprechend.“

 Artikel 8

 Änderung des Umwandlungsgesetzes

 Das  Umwandlungsgesetz  vom  28.  Oktober  1994  (BGBl.  I
 S.  3210,  1995  I  S.  428),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  2  werden  die  Wörter  „Urkunden  und
 anderen  Schriftstücke“  durch  das  Wort  „Dokumente“
 und  das  Wort  „übersenden“  durch  das  Wort  „über-
 mitteln“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „durch  den  Bun-
 desanzeiger  und  durch  mindestens  ein  anderes
 Blatt“  durch  die  Wörter  „nach  §  10  des  Han-
 delsgesetzbuchs“ ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 2.  In  §  26  Abs.  2  Satz  2  wird  vor  dem  Wort  „Bundes-
 anzeiger“ das Wort „elektronischen“ eingefügt.

 3.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „als  bekanntgemacht
 gilt“  durch  die  Wörter  „bekannt  gemacht  worden
 ist“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  wird  vor  dem  Wort  „Bundesanzeiger“  das
 Wort „elektronischen“ eingefügt.

 4.  In  §  61  Satz  2  werden  die  Wörter  „den  für  die  Bekannt-
 machung  seiner  Eintragungen  bestimmten  Blättern
 (§  10  des  Handelsgesetzbuchs)“  durch  die  Wörter  „der
 Bekanntmachung  nach  §  10  des  Handelsgesetzbuchs“
 ersetzt.

 5.  § 77 wird aufgehoben.

 6.  § 104 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „Bundesanzeiger  und
 durch  mindestens  ein  anderes  Blatt“  durch  die  Wör-
 ter „elektronischen Bundesanzeiger“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  wird  vor  dem  Wort  „Bundesanzeiger“  das
 Wort „elektronischen“ eingefügt.

 c)  In  Satz  4  wird  die  Angabe  „Abs.  3  Satz  1“  durch  die
 Angabe „Abs. 3“ ersetzt.

 7.  In  §  111  Satz  2  werden  die  Wörter  „den  für  die  Be-
 kanntmachung  seiner  Eintragungen  bestimmten  Blät-
 tern  (§  10  des  Handelsgesetzbuchs)“  durch  die  Wörter
 „der  Bekanntmachung  nach  §  10  des  Handelsgesetz-
 buchs“ ersetzt.

 8.  § 117 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 9.  In  §  118  Satz  2  wird  vor  dem  Wort  „Bundesanzeiger“
 das Wort „elektronischen“ eingefügt.

 10.  In  §  119  werden  die  Wörter  „Bundesanzeiger  sowie  in
 den  weiteren  Blättern  bekannt,  die  für  die  Bekannt-
 machungen  der  Amtsgerichte  bestimmt  sind,  in  deren
 Bezirken  die  beteiligten  kleineren  Vereine  ihren  Sitz
 haben“  durch  die  Wörter  „elektronischen  Bundesanzei-
 ger bekannt“ ersetzt.

 11.  In  §  130  Abs.  2  Satz  1  und  §  137  Abs.  3  Satz  2  werden
 jeweils  die  Wörter  „eine  Abschrift  des  Gesellschafts-
 vertrages,  des  Partnerschaftsvertrages,  der  Satzung
 oder  des  Statuts  des  übertragenden  Rechtsträgers  zu
 übersenden“  durch  die  Wörter  „den  Gesellschaftsver-
 trag,  den  Partnerschaftsvertrag,  die  Satzung  oder  das
 Statut  des  übertragenden  Rechtsträgers  in  Abschrift,
 als Ausdruck oder elektronisch zu übermitteln“ ersetzt.

 12.  In  §  186  Satz  2  wird  vor  dem  Wort  „Bundesanzeiger“
 das Wort „elektronischen“ eingefügt.

 13.  In  §  187  werden  die  Wörter  „Bundesanzeiger  sowie  in
 den  weiteren  Blättern  bekannt,  die  für  die  Bekannt-
 machungen  des  Amtsgerichts  bestimmt  sind,  in  dessen
 Bezirk  der  übertragende  kleinere  Verein  seinen  Sitz
 hat“  durch  die  Wörter  „elektronischen  Bundesanzeiger
 bekannt“ ersetzt.

 14.  In  §  188  Abs.  3  Satz  2  werden  die  Wörter  „Bundesan-
 zeiger  sowie  in  den  weiteren  Blättern  bekannt,  die  für
 die  Bekanntmachungen  des  Amtsgerichts  bestimmt
 sind,  in  dessen  Bezirk  das  übertragende  Versicherungs-
 unternehmen  seinen  Sitz  hat“  durch  die  Wörter  „elek-
 tronischen Bundesanzeiger bekannt“ ersetzt.

 15.  § 201 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „durch  den  Bundesan-
 zeiger  und  durch  mindestens  ein  anderes  Blatt“
 durch  die  Wörter  „nach  §  10  des  Handelsgesetz-
 buchs“ ersetzt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 16.  In  §  205  Abs.  2,  §  224  Abs.  3  Satz  1,  §  256  Abs.  2
 Satz  1  und  §  271  Satz  1  werden  jeweils  die  Wörter
 „nach  §  201  Satz  2  als  bekanntgemacht  gilt“  durch  die
 Wörter „bekannt gemacht worden ist“ ersetzt.

 17.  § 209 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „nach  §  201  Satz  2  als
 bekanntgemacht  gilt“  durch  die  Wörter  „bekannt
 gemacht worden ist“ ersetzt.
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b)  In  Satz  2  wird  vor  dem  Wort  „Bundesanzeiger“  das
 Wort „elektronischen“ eingefügt.

 18.  In  §  231  Satz  2  wird  vor  dem  Wort  „Bundesanzeiger“
 das Wort „elektronischen“ eingefügt.

 19.  Die §§ 279, 287 und 297 werden aufgehoben.

 20.  In  §  15  Abs.  2  Satz  1,  §  22  Abs.  1  Satz  1,  §  25  Abs.  3,
 §  27,  §  45  Abs.  2  Satz  1,  §  87  Abs.  2  Satz  1,  §  88
 Abs.  1  Satz  3,  §  91  Abs.  2,  den  §§  94  und  95  Abs.  2,
 §  133  Abs.  4  Satz  1,  §  157  Abs.  2  Satz  1  und  §  319
 Satz  1  Nr.  2  werden  jeweils  die  Wörter  „als  bekannt-
 gemacht  gilt“  durch  die  Wörter  „bekannt  gemacht  wor-
 den ist“ ersetzt.

 Artikel 9

 Änderung des Aktiengesetzes

 Das  Aktiengesetz  vom  6.  September  1965  (BGBl.  I
 S.  1089),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie  folgt  geändert:

 1.  § 37 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  4  wird  nach  Nummer  3  folgende  Num-
 mer 3a eingefügt:

 „3a.  eine  Liste  der  Mitglieder  des  Aufsichtsrats,
 aus  welcher  Name,  Vorname,  ausgeübter  Be-
 ruf  und  Wohnort  der  Mitglieder  ersichtlich
 ist;“.

 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Für  die  Einreichung  von  Unterlagen  nach
 diesem  Gesetz  gilt  §  12  Abs.  2  des  Handelsgesetz-
 buchs entsprechend.“

 c)  Absatz 6 wird aufgehoben.

 2.  § 40 wird aufgehoben.

 3.  § 45 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „beizu-
 fügen“  ein  Semikolon  und  die  Wörter  „bei  elektro-
 nischer  Registerführung  sind  die  Eintragungen  und
 die  Dokumente  elektronisch  zu  übermitteln“  einge-
 fügt.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 c)  Der Absatz 4 wird Absatz 3.

 4.  § 52 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  6  Satz  2  werden  die  Wörter  „in  Urschrift,
 Ausfertigung  oder  öffentlich  beglaubigter  Ab-
 schrift“ gestrichen.

 b)  Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

 „(8)  Einzutragen  sind  der  Tag  des  Vertrags-
 schlusses  und  der  Zustimmung  der  Hauptversamm-
 lung  sowie  der  oder  die  Vertragspartner  der  Gesell-
 schaft.“

 5.  In  §  80  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Ge-
 schäftsbriefen“  die  Wörter  „gleichviel  welcher  Form“
 eingefügt.

 6.  § 81 Abs. 4 wird aufgehoben.

 7.  In  §  93  Abs.  1  Satz  4  wird  die  Angabe  „Satzes  2“  durch
 die Angabe „Satzes 3“ ersetzt.

 8.  In  §  106  werden  die  Wörter  „die  Bekanntmachung“
 durch  die  Wörter  „unter  Hinweis  auf  die  Bekanntma-
 chung  eine  Liste  der  Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  aus
 welcher  Name,  Vorname,  ausgeübter  Beruf  und  Wohn-
 ort der Mitglieder ersichtlich ist,“ ersetzt.

 9.  §  188  Abs.  5,  die  §§  190  und  195  Abs.  3  sowie  die
 §§  196 und 201 Abs. 4 werden aufgehoben.

 10.  § 210 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „noch
 nicht“  die  Wörter  „nach  §  325  Abs.  1  des  Handels-
 gesetzbuchs“ eingefügt.

 b)  Absatz 5 wird aufgehoben.

 11.  In  §  233  Abs.  2  Satz  4  werden  die  Wörter  „§  325  Abs.  1
 Satz  2  oder  Abs.  2  Satz  1“  durch  die  Angabe  „§  325
 Abs. 2“ ersetzt.

 12.  In  §  256  Abs.  6  Satz  1  werden  die  Wörter  „§  325  Abs.  1
 Satz  2  oder  Abs.  2  Satz  1“  durch  die  Angabe  „§  325
 Abs.  2“  ersetzt  und  die  Wörter  „im  Bundesanzeiger“
 gestrichen.

 13.  § 266 Abs. 5 wird aufgehoben.

 14.  § 302 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „als  bekannt-
 gemacht  gilt“  durch  die  Wörter  „bekannt  gemacht
 worden ist“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  werden  die  Wörter  „als  bekanntge-
 macht  gilt“  durch  die  Wörter  „bekannt  gemacht
 worden ist“ ersetzt.

 15.  In  §  303  Abs.  1  Satz  1  und  §  305  Abs.  4  Satz  2  werden
 jeweils  die  Wörter  „als  bekanntgemacht  gilt“  durch  die
 Wörter „bekannt gemacht worden ist“ ersetzt.

 16.  In  §  327  Abs.  4  Satz  2  werden  die  Wörter  „als  bekannt-
 gemacht  gilt“  durch  die  Wörter  „bekannt  gemacht  wor-
 den ist“ ersetzt.

 17.  § 407 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

 Artikel 10

 Änderung des Gesetzes betreffend
 die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

 Das  Gesetz  betreffend  die  Gesellschaften  mit  beschränk-
 ter  Haftung  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  4123-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  § 8 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

 „(5)  Für  die  Einreichung  von  Unterlagen  nach  die-
 sem  Gesetz  gilt  §  12  Abs.  2  des  Handelsgesetzbuchs
 entsprechend.“

 2.  § 10 Abs. 3 wird aufgehoben.

 3.  In  §  35a  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Ge-
 schäftsbriefen“  die  Wörter  „gleichviel  welcher  Form“
 eingefügt.

 4.  § 39 Abs. 4 wird aufgehoben.

 5.  § 52 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
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a)  In  Satz  1  werden  die  Wörter  „gelten  §  37  Abs.  4
 Nr.  3,  §  40  Abs.  1  Nr.  4“  durch  die  Wörter  „gilt  §  37
 Abs. 4 Nr.  3 und 3a“ ersetzt.

 b)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „die  Bekanntma-
 chung“  durch  die  Wörter  „unter  Hinweis  auf  die
 Bekanntmachung  eine  Liste  der  Mitglieder  des
 Aufsichtsrats,  aus  welcher  Name,  Vorname,  ausge-
 übter  Beruf  und  Wohnort  der  Mitglieder  ersichtlich
 ist,“ ersetzt.

 6.  § 54 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „Urkunden“  durch  das
 Wort „Dokumente“ ersetzt.

 b)  Satz 2 wird aufgehoben.

 7.  In  §  57i  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „noch
 nicht“  die  Wörter  „nach  §  325  Abs.  1  des  Handelsge-
 setzbuchs“ eingefügt.

 8.  In  §  58d  Abs.  2  Satz  4  werden  die  Wörter  „§  325  Abs.  1
 Satz  2  oder  Abs.  2  Satz  1“  durch  die  Angabe  „§  325
 Abs. 2“ ersetzt.

 9.  Die §§ 59 und 67 Abs. 5 werden aufgehoben.

 10.  In  §  73  Abs.  1  werden  die  Wörter  „öffentlichen  Blät-
 tern“ durch das Wort „Gesellschaftsblättern“ ersetzt.

 11.  In  §  86  Abs.  3  Satz  2  werden  die  Wörter  „und  Abs.  2
 Satz 2“ gestrichen.

 12.  Nach § 87 wird folgender § 88 eingefügt:

 „§ 88
 Bekanntmachungsregelungen in Altsatzungen

 Sieht  der  Gesellschaftsvertrag  vor,  dass  Bekannt-
 machungen  der  Gesellschaft  im  „Bundesanzeiger“  er-
 folgen,  so  ist  die  Bekanntmachung  im  elektronischen
 Bundesanzeiger  ausreichend,  wenn  die  Bestimmung
 im  Gesellschaftsvertrag  vor  dem  1.  April  2005  wirk-
 sam vereinbart worden ist.“

 Artikel 11

 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

 Das  Versicherungsaufsichtsgesetz  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  17.  Dezember  1992  (BGBl.  1993  I
 S.  2), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  § 14 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

 2.  § 28 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Bekanntmachungen  sind  in  den  elektronischen
 Bundesanzeiger einzurücken.“

 3.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nach  Nummer  3  wird  folgende  Nummer  3a  ein-
 gefügt:

 „3a.  eine  von  den  Anmeldenden  unterschriebene
 Liste  der  Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  aus
 welcher  Name,  Vorname,  ausgeübter  Beruf
 und  Wohnort  der  Mitglieder  ersichtlich  ist;“.

 bb)  In  Nummer  4  wird  am  Ende  der  Punkt  durch  ein
 Semikolon ersetzt.

 cc)  Nach  Nummer  4  wird  folgende  Nummer  5  ein-
 gefügt:

 „5.  eine  Übersicht,  ob  die  Ausgaben  durch  im
 voraus  erhobene  oder  durch  nachträglich
 umgelegte  Beiträge  gedeckt  werden  sollen
 und,  wenn  im  voraus  Beiträge  erhoben  wer-
 den  sollen,  ob  Nachschüsse  vorbehalten
 oder  ausgeschlossen  sind,  ob  die  Beitrags-
 pflicht  beschränkt  ist  und  ob  die  Versiche-
 rungsansprüche gekürzt werden dürfen.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Für  die  Einreichung  von  Unterlagen  nach  die-
 sem  Gesetz  gilt  §  12  Abs.  2  des  Handelsgesetzbuchs
 entsprechend.“

 c)  Absatz 3 wird aufgehoben.

 4.  Die §§ 33 und 40 Abs. 2 Satz 2 werden aufgehoben.

 5.  In  §  81  Abs.  2  Satz  6  wird  der  zweite  Halbsatz  gestri-
 chen.

 6.  In  §  111d  Satz  2  werden  die  Wörter  „§  14  Abs.  1  Satz  4
 und  Abs.  3  Satz  1“  durch  die  Wörter  „§  14  Abs.  1  Satz  4
 und Abs. 3“ ersetzt.

 Artikel 12

 Änderung sonstigen Bundesrechts

 (1)  Nach  §  4  des  Statistikregistergesetzes  vom  16.  Juni
 1998  (BGBl.  I  S.  1300),  das  zuletzt  durch  …  geändert  wor-
 den ist, wird folgender § 4a eingefügt:

 „§ 4a

 (1)  Die  Landesjustizverwaltungen  übermitteln  von  den
 elektronischen  Handelsregistern  folgende  Angaben  über  die
 eingetragenen Unternehmen:

 1.  Registernummer und Registergericht,

 2.  Firma,

 3.  Ort der Hauptniederlassung oder des Sitzes,

 4.  Anschrift,

 5.  Rechtsform.

 (2)  Auf  Anforderung  erfolgt  die  Übermittlung  nach  Ab-
 satz  1  abweichend  von  §  1  Abs.  1  Satz  1  mehrmals  jähr-
 lich.“

 (2)  In  §  9  Abs.  2  Satz  2  der  Insolvenzordnung  vom  5.  Ok-
 tober  1994  (BGBl.  I  S.  2866),  die  zuletzt  durch  …  geändert
 worden  ist,  werden  nach  dem  Wort  „Kommunikationssys-
 tem“  die  Wörter  „und  die  Datenübermittlung  an  das  Unter-
 nehmensregister“ eingefügt.

 (3)  Die  Verordnung  zu  öffentlichen  Bekanntmachungen
 in  Insolvenzverfahren  im  Internet  vom  12.  Februar  2002
 (BGBl.  I  S.  677),  die  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 Nr.  3 wird wie folgt gefasst:



Drucksache 16/960 – 30 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
„3.  spätestens  nach  dem  Ablauf  von  zwei
 Wochen  nach  dem  ersten  Tag  der  Veröffent-
 lichung  nur  noch  abgerufen  werden  können,
 wenn  die  Abfrage  den  Sitz  des  Insolvenzge-
 richts  und  mindestens  eine  der  folgenden
 Angaben enthält:

 a)  den Familiennamen,

 b)  die Firma,

 c)  den Sitz oder Wohnsitz des Schuldners,

 d)  das  Aktenzeichen  des  Insolvenzgerichts
 oder

 e)  Registernummer  und  Sitz  des  Registerge-
 richts.“

 bb)  In  Satz  2  wird  die  Angabe  „Buchstabe  a  bis  d“
 durch die Angabe „Buchstabe a bis e“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „Buchstabe  a
 bis  d“ durch die Angabe „Buchstabe a bis e“ ersetzt.

 2.  Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

 „§ 4a
 Anwendbares Recht

 Die  §§  2  bis  4  gelten  entsprechend  für  den  Datenabruf
 über  das  Unternehmensregister  (§  8b  des  Handelsgesetz-
 buchs).“

 (4)  In  §  4  Abs.  1  Satz  1  des  Spruchverfahrensgesetzes
 vom  12.  Juni  2003  (BGBl.  I  S.  838),  das  zuletzt  durch  …
 geändert  worden  ist,  werden  in  Nummer  5  die  Wörter  „be-
 kannt  gemacht  worden  ist  oder“  gestrichen  und  die  nachfol-
 genden  Wörter  „als  bekannt  gemacht  gilt“  durch  die  Wörter
 „bekannt gemacht worden ist“ ersetzt.

 (5)  Die  Kostenordnung  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil
 III,  Gliederungsnummer  361-1,  veröffentlichten  bereinig-
 ten  Fassung,  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  § 8 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Satz 1 gilt nicht, wenn

 1.  dem  Antragsteller  die  Prozesskostenhilfe  bewilligt
 ist,

 2.  dem Antragsteller Gebührenfreiheit zusteht,

 3.  ein  Notar  erklärt  hat,  dass  er  für  die  Kostenschuld  des
 Antragstellers die persönliche Haftung übernimmt,

 4.  glaubhaft  gemacht  ist,  dass  eine  etwaige  Verzögerung
 einem  Beteiligten  einen  nicht  oder  nur  schwer  zu
 ersetzenden Schaden bringen würde, oder

 5.  aus  einem  anderen  Grund  das  Verlangen  nach  vorhe-
 riger  Zahlung  oder  Sicherstellung  der  Kosten  nicht
 angebracht  erscheint,  insbesondere  wenn  die  Berich-
 tigung  des  Grundbuchs  oder  die  Eintragung  eines
 Widerspruchs beantragt wird.“

 2.  In  §  38  Abs.  2  Nr.  7  werden  nach  dem  Wort  „Registern“
 die  Wörter  „sowie  für  die  Aufnahme  einer  besonderen
 Verhandlung  über  die  Zeichnung  einer  Unterschrift“  ge-
 strichen.

 3.  § 79 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Für  Eintragungen  in  das  Handels-,  Partner-
 schafts-  oder  Genossenschaftsregister,  Fälle  der  Zurück-
 nahme  oder  Zurückweisung  von  Anmeldungen  zu  diesen
 Registern,  die  Entgegennahme,  Prüfung  und  Aufbewah-
 rung  der  zum  Handels-  oder  Genossenschaftsregister
 einzureichenden  Unterlagen,  die  Bekanntmachung  von
 Verträgen  oder  Vertragsentwürfen  nach  dem  Umwand-
 lungsgesetz  sowie  die  Übertragung  von  Dokumenten  in
 die  elektronische  Form  nach  §  9  Abs.  2  des  Handelsge-
 setzbuchs  und  Artikel  61  Abs.  3  des  Einführungsgeset-
 zes  zum  Handelsgesetzbuche  werden  Gebühren  nur  auf
 Grund einer Rechtsverordnung nach § 79a erhoben.“

 4.  § 79a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Das  Bundesministerium  der  Justiz  bestimmt  durch
 Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 Gebühren  für  Eintragungen  in  das  Handels-,  Partner-
 schafts-  oder  Genossenschaftsregister,  für  Fälle  der  Zu-
 rücknahme  oder  Zurückweisung  von  Anmeldungen  zu
 diesen  Registern,  für  die  Entgegennahme,  Prüfung  und
 Aufbewahrung  der  zum  Handels-  oder  Genossenschafts-
 register  einzureichenden  Unterlagen,  für  die  Bekanntma-
 chung  von  Verträgen  oder  Vertragsentwürfen  nach  dem
 Umwandlungsgesetz  sowie  für  die  Übertragung  von
 Dokumenten  in  die  elektronische  Form  nach  §  9  Abs.  2
 des  Handelsgesetzbuchs  und  Artikel  61  Abs.  3  des  Ein-
 führungsgesetzes zum Handelsgesetzbuche.“

 5.  § 89 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Das  Wort  „maschinell“  wird  durch  das  Wort  „elektro-
 nisch“ ersetzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Wird  anstelle  eines  Ausdrucks  die  elektronische
 Übermittlung einer Datei beantragt, werden erhoben

 1.  für eine unbeglaubigte Datei 5 Euro und

 2.  für eine beglaubigte Datei 8 Euro;

 die Dokumentenpauschale wird nicht erhoben.“

 (6)  Die  Handelsregistergebührenverordnung  vom  30.  Sep-
 tember  2004  (BGBl.  I  S.  2562),  zuletzt  geändert  durch  …,
 wird wie folgt geändert:

 1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Gebührenverzeichnis

 Für  Eintragungen  in  das  Handels-,  Partnerschafts-
 oder  Genossenschaftsregister,  die  Entgegennahme,  Prü-
 fung  und  Aufbewahrung  der  zum  Handels-  oder  Genos-
 senschaftsregister  einzureichenden  Unterlagen,  die  Be-
 kanntmachung  von  Verträgen  oder  Vertragsentwürfen
 nach  dem  Umwandlungsgesetz  sowie  die  Übertragung
 von  Dokumenten  in  die  elektronische  Form  nach  §  9
 Abs.  2  des  Handelsgesetzbuchs  und  Artikel  61  Abs.  3
 des  Einführungsgesetzes  zum  Handelsgesetzbuche  wer-
 den  Gebühren  nach  dem  Gebührenverzeichnis  der  An-
 lage zu dieser Verordnung erhoben.“

 2.  § 6 wird wie folgt gefasst:
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„§ 6
 Übergangsvorschrift zum Gesetz

 über elektronische Handelsregister und Genossen-
 schaftsregister sowie das Unternehmensregister

 Für  die  Entgegennahme,  Prüfung  und  Aufbewahrung
 eines  Jahres-,  Einzel-  oder  Konzernabschlusses  und  der
 dazu  gehörenden  Unterlagen  für  ein  vor  dem  1.  Januar
 2006  beginnendes  Geschäftsjahr  werden  die  Gebühren
 5000  und  5001  des  Gebührenverzeichnisses  in  der  vor
 dem  1.  Januar  2007  geltenden  Fassung  erhoben,  auch
 wenn  die  Unterlagen  erst  nach  dem  31.  Dezember  2006
 zum Handelsregister eingereicht werden.“

 3.  Die  Anlage  (Gebührenverzeichnis)  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 a)  Die  Vorbemerkung  1  Abs.  2  Satz  1  wird  wie  folgt  ge-
 fasst:

 „Für  die  Eintragung  der  Errichtung,  Verlegung  oder
 Aufhebung  einer  Zweigniederlassung  im  Register  der
 Zweigniederlassung  werden  keine  Gebühren  erho-
 ben.“

 b)  In  der  Vorbemerkung  1.2  werden  vor  den  Wörtern
 „das  bisherige  Gericht“  die  Wörter  „für  das  Register
 der Zweigniederlassung“ eingefügt.

 c)  Die  Einleitung  vor  Nummer  1200  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Eintragung  bei  dem  Gericht  der  Hauptniederlassung
 oder des Sitzes bei“.

 d)  Die  Vorbemerkung  2  Abs.  1  Satz  1  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Für  die  Eintragung  der  Errichtung,  Verlegung  oder
 Aufhebung  einer  Zweigniederlassung  im  Register  der
 Zweigniederlassung  werden  keine  Gebühren  erho-
 ben.“

 e)  Nummer 2200 wird wie folgt geändert:

 aa)  Der Gebührentatbestand wird wie folgt gefasst:

 „Eintragung bei dem Gericht des Sitzes“.

 bb)  In  der  Anmerkung  werden  vor  den  Wörtern  „das
 bisherige  Gericht“  die  Wörter  „für  das  Register
 der Zweigniederlassung“ eingefügt.

 f)  Die  Vorbemerkung  3  Abs.  1  Satz  1  wird  wie  folgt
 gefasst:

 „Für  die  Eintragung  der  Errichtung,  Verlegung  oder
 Aufhebung  einer  Zweigniederlassung  im  Register  der
 Zweigniederlassung  werden  keine  Gebühren  erho-
 ben.“

 g)  Nummer 3200 wird wie folgt geändert:

 aa)  Der Gebührentatbestand wird wie folgt gefasst:

 „Eintragung bei dem Gericht des Sitzes“.

 bb)  In  der  Anmerkung  werden  vor  den  Wörtern  „das
 bisherige  Gericht“  die  Wörter  „für  das  Register
 der Zweigniederlassung“ eingefügt.

 h)  Teil 5 wird wie folgt gefasst:

 „Teil 5

 Weitere Geschäfte

 (7)  Die  Justizverwaltungskostenordnung  in  der  im
 Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  363-1,  ver-
 öffentlichten  bereinigten  Fassung,  zuletzt  geändert  durch  …,
 wird wie folgt geändert:

 1.  Dem § 6 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

 „Die  Jahresgebühr  für  die  Führung  des  Unternehmens-
 registers  schuldet  jedes  Unternehmen,  das  seine  Rech-
 nungslegungsunterlagen  im  elektronischen  Bundesan-
 zeiger bekannt zu machen hat.“

 2.  § 7b wird wie folgt gefasst:

 „§ 7b

 Zur  Zahlung  der  in  Abschnitt  4  des  Gebühren-
 verzeichnisses  bestimmten  Gebühren  ist  derjenige  ver-
 pflichtet,  der  den  Abruf  tätigt.  Erfolgt  der  Abruf  unter
 einer  Kennung,  die  auf  Grund  der  Anmeldung  zum
 Abrufverfahren  vergeben  worden  ist,  ist  Schuldner  der
 Kosten  derjenige,  der  sich  zum  Abrufverfahren  ange-
 meldet hat.“

 3.  Die  Anlage  (Gebührenverzeichnis)  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 a)  Nummer 102 wird wie folgt gefasst:

 Nr.  Gebührentatbestand  Gebühren-
 betrag

 Vorbemerkung 5:

 Mit den Gebühren 5000 bis 5005 wird auch der Aufwand für die Prüfung  und
 Aufbewahrung der genannten Unterlagen abgegolten.

 Entgegennahme

 5000  –  der Bescheinigung des Prüfungsverbandes
 (§ 59 Abs. 1 GenG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 EUR

 5001  –  der Bekanntmachung der ersten Bilanz durch die
 Liquidatoren (§ 89 Satz 3 GenG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,00 EUR

 5002  –  der Liste der Gesellschafter (§ 40 Abs. 1 GmbHG) . . . .  20,00 EUR

 5003  –  der Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats
 (§ 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG, § 106 AktG)  . . . . . . . . . . .  20,00 EUR

 5004  –  der Mitteilung über den alleinigen Aktionär
 (§ 42 AktG)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 EUR

 5005  –  des Protokolls der Jahreshauptversammlung
 (§ 130 Abs. 5 AktG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,00 EUR

 5006  Bekanntmachung von Verträgen oder Vertragsentwürfen
 nach dem UmwG   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20,00 EUR

 5007  Übertragung von Dokumenten, die in Papierform zum
 Register eingereicht wurden, in die elektronische Form
 (§ 9 Abs. 2 HGB und Artikel 61 Abs. 3 EGHGB):
 für jede angefangene Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Die Gebühr wird für die Dokumente jedes Registerblatts
 gesondert  erhoben.  Mit  der  Gebühr  wird  auch  die  elektroni-
 sche Übermittlung der Dokumente an den Antragsteller
 abgegolten.

 2,00 EUR
 – mindestens
 25,00 EUR“

 Nr.  Gebührentatbestand  Gebühren-
 betrag

 „102  Beglaubigung von Ablichtungen, Ausdrucken,
 Auszügen und Dateien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Die Gebühr wird nur erhoben, wenn die Beglaubigung
 beantragt ist. Wird die Ablichtung oder der Ausdruck von
 der Behörde selbst hergestellt, so kommt die Dokumenten-
 pauschale (§ 4) hinzu. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für
 Ausdrucke  aus  dem  Unternehmensregister  und  für  an  deren
 Stelle tretende Dateien. Die Behörde kann vom Ansatz
 absehen,  wenn  die  Beglaubigung  für  Zwecke  verlangt  wird,
 deren Verfolgung überwiegend im öffentlichen Interesse
 liegt.

 0,50 EUR
 für jede

 angefangene
 Seite,

 mindestens
 5,00 EUR“
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b)  Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:

 c)  Nach  Abschnitt  4  wird  folgender  Abschnitt  5  einge-
 fügt:

 d)  Der  bisherige  Abschnitt  5  wird  Abschnitt  6  und  die
 bisherigen  Nummern  500  bis  504  werden  die  Num-
 mern 600 bis 604.

 (8)  §  96  des  Gesetzes  über  Rechte  an  Luftfahrzeugen  in
 der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer
 403-9,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt
 durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „in  maschineller  Form
 als  automatisierte  Datei“  durch  das  Wort  „elektro-
 nisch“ ersetzt.

 b)  In  Satz  3  wird  die  Angabe  „9a“  durch  die  Angabe  „9“
 ersetzt.

 2.  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a)  Das  Bundesministerium  der  Justiz  wird  auch  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des
 Bundesrates  die  für  die  Schutzvorkehrungen  bei  dem
 elektronischen  Abrufverfahren  zuständige  Stelle  zu  be-
 stimmen.  Es  kann  in  der  Rechtsverordnung  nach  Satz  1
 die  Landesregierung  ermächtigen,  durch  Rechtsverord-
 nung  eine  andere  Stelle  zu  bestimmen  und  die  Ermächti-
 gung auf die Landesjustizverwaltung zu übertragen.“

 (9)  Das  EWIV-Ausführungsgesetz  vom  14.  April  1988
 (BGBl.  I  S.  514),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird aufgehoben.

 b)  Der  Absatz  5  wird  Absatz  4  und  die  Wörter  „Die
 Absätze  3  und  4  gelten“  werden  durch  die  Wörter
 „Absatz 3 gilt“ ersetzt.

 2.  In  §  4  Abs.  2  werden  die  Wörter  „im  Bundesanzeiger“
 durch  die  Wörter  „nach  §  10  des  Handelsgesetzbuchs“
 ersetzt.

 3.  In  §  10  Abs.  2  wird  die  Angabe  „§  3  Abs.  3  und  4“  durch
 die Angabe „§ 3 Abs. 3“ ersetzt.

 (10)  Das  Einführungsgesetz  zum  Aktiengesetz  vom
 6.  September  1965  (BGBl.  I  S.  1185),  das  zuletzt  durch  …
 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  5  Abs.  4  Satz  3  und  Abs.  6  Satz  2  werden  jeweils  die
 Wörter  „als  bekanntgemacht  gilt“  durch  die  Wörter  „be-
 kannt gemacht worden ist“ ersetzt.

 2.  In  §  26e  Satz  1  Nr.  1  und  Nr.  2  werden  jeweils  die  Wör-
 ter  „als  bekannt  gemacht  gilt“  durch  die  Wörter  „bekannt
 gemacht worden ist“ ersetzt.

 (11)  Das  SE-Ausführungsgesetz  vom  22.  Dezember  2004
 (BGBl.  I  S.  3675),  zuletzt  geändert  durch  …,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  § 21 Abs. 2 Satz 4 und Abs. 5 wird aufgehoben.

 2.  In  §  43  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Geschäfts-
 briefen“  die  Wörter  „gleichviel  welcher  Form“  einge-
 fügt.

 3.  In  §  46  Abs.  3  wird  die  Angabe  „§  81  Abs.  2  und  4“
 durch die Angabe „§ 81 Abs. 2“ ersetzt.

 (12)  In  §  5  Abs.  2  des  Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
 vom  25.  Juli  1994  (BGBl.  I  S.  1744),  das  zuletzt  durch  …
 geändert  worden  ist,  wird  die  Angabe  „§§  8  bis  12,  13,  13c,
 13d,  13h,  14“  durch  die  Wörter  „§§  8,  8a,  9,  10  bis  12,  13,
 13d, 13h und 14“ ersetzt.

 (13)  In  §  9  Abs.  1  Satz  1  des  Gesetzes  über  die  Kreditan-
 stalt  für  Wiederaufbau  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  23.  Juni  1969  (BGBl.  I  S.  573),  das  zuletzt  durch  …
 geändert  worden  ist,  wird  die  Angabe  „§§  340a  bis  340o“
 durch die Angabe „§§ 340a bis 340n“ ersetzt.

 (14)  Das  D-Markbilanzgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  28.  Juli  1994  (BGBl.  I  S.  1842),  zuletzt
 geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  § 48 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Nummer  2  Buchstabe  e  wird  das  Komma
 durch das Wort „oder“ ersetzt.

 bb)  Nummer 3 wird aufgehoben.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a) Ordnungswidrig handelt, wer

 1.  entgegen  §  37  Abs.  1  Satz  2  in  Verbindung  mit
 §  325  Abs.  1  Satz  1  oder  Satz  2,  auch  in  Ver-
 bindung  mit  Abs.  4  Satz  1,  §  325  Abs.  1  Satz  3,  5
 oder  Satz  6,  jeweils  auch  in  Verbindung  mit
 Abs.  3,  des  Handelsgesetzbuchs  eine  dort  ge-
 nannte  Rechnungslegungsunterlage  oder  eine
 Änderung  nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig,

 Nr.  Gebührentatbestand  Gebühren-
 betrag

 „4.  Abruf von Daten in Handels-, Partnerschafts-, Genossenschafts-
 und Vereinsregisterangelegenheiten

 (1) Dieser Abschnitt gilt für den Abruf von Daten und Dokumenten aus dem vom
 Registergericht geführten Datenbestand.

 (2) Neben den Gebühren werden keine Auslagen erhoben.

 (3) Die Gebühren für den Abruf werden am 15. Tag des auf den Abruf folgenden
 Monats fällig, sofern sie nicht über ein elektronisches Bezahlsystem sofort begli-
 chen werden.

 (4) Die Gebühr für den Abruf wird jeweils nur einmal erhoben, wenn Daten des-
 selben Registerblatts oder dasselbe Dokument innerhalb einer Stunde mehrfach
 abgerufen werden.

 (5) Von den in § 126 FGG genannten Stellen werden Gebühren nach diesem
 Abschnitt nicht erhoben, wenn die Abrufe zum Zwecke der Erstattung eines vom
 Gericht geforderten Gutachtens erforderlich sind.

 400  Abruf von Daten aus dem Register:
 je Registerblatt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,00 EUR

 401  Abruf von Dokumenten, die zum Register eingereicht
 wurden:
 für jede abgerufene Datei   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,00 EUR“

 Nr.  Gebührentatbestand  Gebühren-
 betrag

 „5.  Unternehmensregister

 500  Jahresgebühr für die Führung des Unternehmensregisters
 für jedes Kalenderjahr, wenn das Unternehmen bei der
 Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen die Erleich-
 terungen nach § 326 HGB in Anspruch nehmen kann . . . . .

 (1) Mit der Jahresgebühr wird der gesamte Aufwand zur
 Führung des Unternehmensregisters entgolten.

 (2) Die Gebühr entsteht für jedes Kalenderjahr, für das ein
 Unternehmen die Rechnungslegungsunterlagen im elektro-
 nischen Bundesanzeiger bekannt zu machen hat. Dies gilt
 auch, wenn die bekannt zu machenden Unterlagen nur
 einen Teil des Kalenderjahres umfassen.

 (3) Die Gebühr wird jeweils am 31. Dezember des abgelau-
 fenen Kalenderjahres fällig.

 5,00 EUR

 501  Das Unternehmen kann die Erleichterungen nach § 326
 HGB nicht in Anspruch nehmen:
 Die Gebühr 500 beträgt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,00 EUR“



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 33 – Drucksache 16/960
nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise  oder  nicht
 rechtzeitig einreicht oder

 2.  entgegen  §  37  Abs.  1  Satz  2  in  Verbindung  mit
 §  325  Abs.  2,  auch  in  Verbindung  mit  Abs.  3,  des
 Handelsgesetzbuchs  eine  dort  genannte  Rech-
 nungslegungsunterlage  nicht,  nicht  richtig,  nicht
 vollständig,  nicht  in  der  vorgeschriebenen  Weise
 oder nicht rechtzeitig bekannt machen lässt.“

 c)  In  Absatz  3  werden  die  Wörter  „Deutsche  Mark“
 durch das Wort „Euro“ ersetzt.

 d)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

 „(4)  Verwaltungsbehörde  im  Sinn  des  §  36  Abs.  1
 Nr.  1  des  Gesetzes  über  Ordnungswidrigkeiten  ist  in
 den  Fällen  der  Absätze  1  bis  2  das  Bundesamt  für
 Justiz.“

 2.  § 49 wird aufgehoben.

 (15)  Das  Kreditwesengesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I  S.  2776),  zuletzt
 geändert durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  46  Abs.  2  Satz  2  wird  die  Angabe  „bis  4“  durch  die
 Angabe „und 3“ ersetzt.

 2.  § 46a Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

 (16)  §  6  Satz  1  des  Teledienstegesetzes  vom  22.  Juli  1997
 (BGBl.  I  S.  1870),  das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  Nummer  1  werden  nach  dem  Wort  „zusätzlich“  die
 Wörter  „die  Rechtsform,“  sowie  nach  dem  Wort  „Vertre-
 tungsberechtigten“  die  Wörter  „und,  sofern  Angaben

 über  das  Kapital  der  Gesellschaft  gemacht  werden,  das
 Stamm-  oder  Grundkapital  sowie,  wenn  nicht  alle  in
 Geld  zu  leistenden  Einlagen  eingezahlt  sind,  der  Ge-
 samtbetrag der ausstehenden Einlagen“ eingefügt.

 2.  In  Nummer  6  wird  der  Punkt  am  Ende  durch  ein  Komma
 ersetzt.

 3.  Folgende Nummer 7 wird angefügt:

 „7.  bei  Aktiengesellschaften,  Kommanditgesellschaf-
 ten  auf  Aktien  und  Gesellschaften  mit  beschränkter
 Haftung,  die  sich  in  Abwicklung  oder  Liquidation
 befinden, die Angabe hierüber.“

 Artikel 13

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 (1)  Artikel  1  Nr.  2  (§  8a  Abs.  2  und  §  9a  des  Handels-
 gesetzbuchs),  Artikel  2  (Artikel  61  Abs.  1,  2,  4  und  6  des
 Einführungsgesetzes  zum  Handelsgesetzbuche),  Artikel  4
 Nr.  1  Buchstabe  a  (§  125  Abs.  2  des  Gesetzes  über  die  An-
 gelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit),  Artikel  5
 Abs.  1,  Artikel  5  Abs.  6  (§  15  Abs.  5  der  Luftfahrzeug-
 pfandrechtsregisterverordnung)  und  Artikel  12  Abs.  8  Nr.  2
 treten  am  Tag  nach  der  Verkündung  dieses  Gesetzes  in
 Kraft.

 (2)  Artikel  1  Nr.  2  (§  8  Abs.  2  des  Handelsgesetzbuchs)
 und Artikel 3 Nr.  2 treten am 1. Januar 2008 in Kraft.

 (3)  Im  Übrigen  tritt  dieses  Gesetz  am  1.  Januar  2007  in
 Kraft;  gleichzeitig  tritt  Artikel  61  Abs.  6  des  Einführungs-
 gesetzes zum Handelsgesetzbuche außer Kraft.
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Begründung
 Wesentlicher Inhalt

 Das  Gesetz  modernisiert  den  Umgang  mit  publikations-
 pflichtigen  Unternehmensdaten  von  Grund  auf.  Der  Rechts-
 und  Wirtschaftsverkehr  erhält  künftig  elektronischen  Zu-
 griff  auf  offen  zu  legende  Unternehmensdaten.  Dadurch
 wird  der  Standort  Deutschland  gestärkt,  denn  Investoren
 können  ihre  Entscheidungen  anhand  leicht  zugänglicher
 Unterlagen  treffen.  Hauptsächlich  werden  die  Handelsregis-
 ter  auf  digitalen  Betrieb  umgestellt;  ferner  wird  ein  zentrales
 deutsches  Unternehmensregister  etabliert  und  die  Umstel-
 lung  auf  den  elektronischen  Bundesanzeiger  als  Internet-
 medium für Unternehmenspublikationen fortgeführt.

 I.  Schaffung elektronischer Handelsregister

 Die  Handelsregister  werden  ab  2007  im  Hinblick  auf  Einrei-
 chung,  Führung  und  Abruf  der  Daten  elektronisch  geführt.
 Gleiches  gilt  für  die  Genossenschafts-  und  Partnerschafts-
 register.  Die  Register  bleiben  in  der  Verantwortung  der  Ge-
 richte,  jedoch  kann  eine  bundesweite  Vernetzung  stattfin-
 den.  Die  §§  8  ff.  des  Handelsgesetzbuchs  (HGB)  werden
 sachlich und terminologisch modernisiert.

 II.  Bekanntmachung der Eintragung via Internet

 Die  Eintragungen  in  die  Handelsregister  werden  künftig
 elektronisch  bekannt  gemacht.  Der  Zugriff  auf  die  chrono-
 logisch geordneten Bekanntmachungen ist kostenfrei.

 III.  Schaffung eines zentralen elektronischen
 Unternehmensregisters

 Wesentliche  Unternehmensdaten,  deren  Offenlegung  von
 der  Rechtsordnung  vorgesehen  ist,  werden  künftig  über  ein
 zentrales  elektronisches  Unternehmensregister  verfügbar
 gemacht.  Der  Rechts-  und  Wirtschaftsverkehr  wird  daher
 künftig  nicht  mehr  disparate  Informationsquellen  bemühen
 müssen,  um  publizitätspflichtige  Angaben  über  ein  Unter-
 nehmen  zu  erhalten.  Vielmehr  werden  diese  Angaben  ge-
 bündelt  an  einer  zentralen  Stelle  zum  Online-Abruf  zur  Ver-
 fügung stehen.

 IV.  Fortführung der Umstellung auf
 elektronischen Bundesanzeiger

 Über  den  elektronischen  Bundesanzeiger  als  Internet-Publi-
 kationsplattform  werden  Unternehmensmeldungen  weltweit
 zugänglich,  während  die  Druckausgabe  des  Bundesanzei-
 gers  nur  eine  geringe  Zahl  von  Interessenten  erreichen  kann.
 Seit  2002  sind  bereits  aktienrechtliche  Mitteilungen  im
 elektronischen  Bundesanzeiger  bekannt  zu  machen.  Es  wird
 angestrebt,  den  elektronischen  Bundesanzeiger  zum  Quell-
 medium  für  alle  gesellschafts-  und  kapitalmarktrechtlichen
 Veröffentlichungen  auszubauen.  Die  Veröffentlichungsda-
 ten  werden  anschließend  dem  Unternehmensregister  zuge-
 führt.

 V.  Neues System der Offenlegung der Jahres-
 abschlüsse

 Die  Jahresabschlüsse  aller  publizitätspflichtigen  Unterneh-
 men  sind  künftig  zentral  beim  elektronischen  Bundesanzei-
 ger  einzureichen.  Dort  werden  die  Abschlüsse  für  den  Abruf
 gespeichert  und  im  elektronischen  Bundesanzeiger  veröf-
 fentlicht.  Die  jährliche  Einreichung  bei  den  Handelsregis-
 tern  entfällt  damit  ganz.  Ein  Verstoß  insbesondere  gegen  die
 Offenlegungspflicht  ist  künftig  als  Ordnungswidrigkeit  aus-
 gestaltet.  Für  die  Sanktionierung  werden  das  Bundesamt  für
 Justiz  sowie  die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsauf-
 sicht  zuständig  sein,  die  ihre  für  ein  etwaiges  Tätigwerden
 erforderlichen  Informationen  vom  Betreiber  des  elektroni-
 schen Bundesanzeigers erhalten.

 VI.  Weitere Änderungen

 1.  Das  Recht  der  Zweigniederlassungen  wird  vereinfacht.
 Die  führende  Eintragung  erfolgt  künftig  bei  dem  Gericht
 der  inländischen  Hauptniederlassung.  Mit  der  Einfüh-
 rung  elektronischer  Handelsregister  ist  es  nicht  mehr
 sinnvoll,  die  Eintragungen  nebst  den  dazu  notwendigen
 Unterlagen  bei  den  Gerichten  der  Zweigniederlassungen
 zu führen.

 2.  Grundsätzlich  soll  künftig  nur  der  im  Handelsregister
 eingetragene  Text  bekannt  gemacht  werden.  Die  bislang
 verschiedentlich  angeordneten  zusätzlichen  Bekanntma-
 chungen  sind  eine  Fehlerquelle,  vor  allem  aber  sind  sie
 bei  einem  Online-Zugang  zum  Handelsregister  nicht
 mehr  notwendig.  Denn  sobald  der  Rechts-  und  Wirt-
 schaftsverkehr  von  der  Bekanntmachung  der  Eintragung
 erfährt,  kann  er  sich  anhand  der  Originaldokumente  un-
 terrichten.

 3.  Die  Dokumente  und  Eintragungen  des  Handelsregisters
 können  künftig  durch  die  Unternehmen  in  allen  Amts-
 sprachen der EU verfügbar gemacht werden.

 4.  Die  handschriftliche  Zeichnung  von  Unterschriften  zur
 Aufbewahrung bei dem Handelsregister soll entfallen.

 A.  Allgemeiner Teil

 I.  Einleitung

 Der  Gesetzentwurf  zielt  auf  die  (teilweise)  Umsetzung
 zweier  EU-Richtlinien  sowie  einer  Empfehlung  der  Regie-
 rungskommission  Corporate  Governance  aus  dem  Jahr
 2001.

 1.  Die  Europäische  Gemeinschaft  hat  am  15.  Juli  2003  die
 Richtlinie  2003/58/EG  (ABl.  EU  Nr.  L  221  S.  13)  zur
 Änderung  der  Ersten  gesellschaftsrechtlichen  Richtlinie
 (68/151/EWG;  ABl.  EU  Nr.  L  65  S.  8)  in  Bezug  auf  die
 Offenlegungspflichten  von  Gesellschaften  bestimmter
 Rechtsformen  erlassen  (sog.  EU-Publizitätsrichtlinie).
 Die  Richtlinie  ist  von  den  Mitgliedstaaten  bis  spätestens
 zum  31.  Dezember  2006  umzusetzen.  Ziel  der  Richtlinie
 ist  es,  die  Vorschriften  zu  den  Offenlegungspflichten  von
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Kapitalgesellschaften  für  die  Einführung  neuer  Kommu-
 nikationsmedien  zu  öffnen.  Die  Handelsregister  in  der
 Gemeinschaft  werden  durch  die  in  der  Richtlinie  vorge-
 gebene  Nutzung  elektronischer  Datenverarbeitung  effek-
 tiver  und  schneller  arbeiten  können.  Die  Erfüllung  der
 Offenlegungspflichten  für  die  Gesellschaften  sowie  der
 Zugang  der  Bürger  zu  den  offen  gelegten  Informationen
 werden  auf  diese  Weise  erheblich  erleichtert.  Dadurch
 wird  die  Publizitätsfunktion  der  Handelsregister  wesent-
 lich  verbessert.  Diese  positive  Wirkung  soll  ein  weiterer
 Baustein zur Vollendung des Binnenmarktes sein.

 In  ihrem  Aktionsplan  zur  Modernisierung  des  Gesell-
 schaftsrechts  von  Mai  2003  stellt  die  EU-Kommission
 die  europaweite  elektronische  Vernetzung  der  Handels-
 register  (Unternehmensregister,  Firmenbücher)  in  Aus-
 sicht.  Das  von  der  Europäischen  Union  seit  den  neunzi-
 ger  Jahren  geförderte  Projekt  eines  European  Business
 Register  (www.ebr.org)  ist  ein  Vorläufer  dieser  Entwick-
 lung  hin  zu  vernetzten  europäischen  Handels-  bzw.  Un-
 ternehmensregistern.

 Der  deutsche  Gesetzgeber  hat  zwar  schon  eine  Reihe
 wichtiger  gesetzlicher  Voraussetzungen  für  die  Umset-
 zung  der  geänderten  EU-Publizitätsrichtlinie  geschaffen,
 doch  sind  noch  wesentliche  Änderungen  vorzunehmen.
 Die  Einführung  elektronischer  Register  ist  von  einigen
 der  hierfür  zuständigen  Länder  bereits  in  Angriff  genom-
 men  worden  und  wird  nun  verstärkt  betrieben  werden
 müssen.  Die  Länder  haben  auch  bereits  die  erforder-
 lichen  Maßnahmen  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  ge-
 troffen  und  Programmerweiterungen  beauftragt,  um  die
 offen  zu  legenden  Unterlagen  zukünftig  elektronisch
 entgegennehmen,  elektronisch  hinterlegen  und  über  ein
 Online-Abrufverfahren  (Internet-Registerauskunft)  ver-
 fügbar machen zu können.

 2.  Ferner  wurde  am  15.  Dezember  2004  die  Richtlinie  2004/
 109/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur
 Harmonisierung  der  Transparenzanforderungen  in  Be-
 zug  auf  Informationen  über  Emittenten,  deren  Wertpa-
 piere  zum  Handel  auf  einem  geregelten  Markt  zugelas-
 sen  sind,  und  zur  Änderung  der  Richtlinie  2001/34/EG
 erlassen  (ABl.  EU  Nr.  L  390  S.  38).  Diese  neue
 EU-Transparenzrichtlinie  betrifft  auch  zentral  das  Publi-
 kationswesen  im  Bereich  kapitalmarktrechtlicher  Veröf-
 fentlichungen.  Sie  sieht  vor,  dass  bestimmte  Finanzin-
 formationen  börsennotierter  Gesellschaften  in  einer
 Form  zu  verbreiten  sind,  die  in  nicht  diskriminierender
 Weise  einen  schnellen  Zugang  zu  den  Informationen  ge-
 währleistet  und  die  die  Informationen  einem  amtlich  be-
 stellten  Speichersystem  zur  Verfügung  stellt  (Artikel  21
 Abs.  1  und  2  der  Richtlinie).  Gemäß  dem  Erwägungs-
 grund  25  der  Richtlinie  „sollten  verbreitete  Informatio-
 nen  im  Herkunftsmitgliedstaat  zentral  zur  Verfügung  ge-
 stellt  werden,  so  dass  ein  europäisches  Informationsnetz
 aufgebaut  werden  kann,  das  zu  angemessenen  Preisen
 für  Kleinanleger  zugänglich  ist,  ohne  dass  gleichzeitig
 die  Hinterlegungspflichten  der  Emittenten  unnötig  ver-
 doppelt werden“.

 3.  Außerdem  hat  im  Jahr  2001  die  Regierungskommission
 Corporate  Governance  in  ihrem  Abschlussbericht
 (Bundestagsdrucksache  14/7515)  die  Einführung  eines
 „Deutschen  Unternehmensregisters“  gefordert  (Rdn.  252).

 Damit  soll  die  in  Deutschland  derzeit  bestehende  Zer-
 splitterung  der  Datenbanken  mit  Unternehmensinforma-
 tionen  überwunden  und  durch  Vereinheitlichung  zur  Ver-
 besserung  der  Publizität  von  Unternehmensinformatio-
 nen  beigetragen  werden.  Die  Regierungskommission  hat
 dabei  Forderungen  aus  der  Wirtschaft  aufgegriffen,  die
 eine  Verteilung  auf  unterschiedliche  Datenbanken  immer
 als hinderlich angesehen hat.

 4.  Die  Bundesregierung  hat  diesen  Vorschlag  in  der
 15.  Wahlperiode  in  ihr  10-Punkte-Programm  zur  Stär-
 kung  der  Unternehmensintegrität  und  des  Anlegerschut-
 zes  vom  Februar  2003  aufgenommen.  In  dem  10-Punkte-
 Programm  wird  die  „Sicherstellung  eines  anlegerfreund-
 lichen  Zugangs  zu  Unternehmensbekanntmachungen
 durch  Bündelung  der  Informationskanäle,  z.  B.  unter
 Einsatz  des  elektronischen  Bundesanzeigers“,  angekün-
 digt.

 Der  vorliegende  Gesetzentwurf  setzt  die  geänderte
 EU- Publizitätsrichtlinie  sowie  einen  Teil  der  neuen
 EU-Transparenzrichtlinie  um  und  schafft  ein  einheitlich
 zugängliches  Datenportal  für  die  publikationspflichtigen
 Unternehmensinformationen.  Er  setzt  zudem  die  mit  dem
 Justizkommunikationsgesetz  (JKomG)  vom  22.  März  2005
 (BGBl.  I  S.  837)  begonnene  Umstellung  auf  einen  digitalen
 Rechtsverkehr mit den Gerichten fort.

 II.  Derzeitige Regelung

 1.  Das  Handelsgesetzbuch  ermöglicht  schon  seit  Inkraft-
 treten  des  Registerverfahrensbeschleunigungsgesetzes
 vom  20.  Dezember  1993  (BGBl.  I  S.  2182)  die  Einfüh-
 rung  elektronischer  Handelsregister.  Hiervon  haben
 mehrere  Länder  bereits  flächendeckend,  andere  Länder
 jedoch  noch  keinen  Gebrauch  gemacht.  Mit  dem  Gesetz
 über  elektronische  Register  und  Justizkosten  für  Tele-
 kommunikation  (ERJuKoG)  vom  10.  Dezember  2001
 (BGBl.  I  S.  3422)  wurden  weitere  Voraussetzungen  für
 die  Schaffung  elektronischer  Handelsregister  geschaffen
 und  vor  allem  das  Genehmigungserfordernis  für  den
 Online-Abruf  von  Daten  aus  dem  Register  zugunsten
 eines  „Jedermann-Abrufs“  abgeschafft.  Mit  dem  1.  Jus-
 tizmodernisierungsgesetz  vom  24.  August  2004  (BGBl.  I
 S.  2198)  wurde  der  Online-Abruf  auf  alle  Handelsregis-
 terdaten  erweitert.  Dadurch  ist  der  Online-Abruf  von
 Jahresabschlüssen,  Gesellschafterlisten  und  allen  ande-
 ren  einzureichenden  Dokumenten  bereits  heute  rechtlich
 eröffnet.

 Da  es  den  Ländern  bislang  freisteht,  elektronische  Regis-
 ter  einzuführen,  haben  nur  einige  Länder  die  Entwick-
 lung  der  nötigen  Technik  und  Infrastruktur  in  zwei  Ent-
 wicklungsverbünden  (RegisSTAR  und  AUREG)  aufge-
 nommen  und  praktisch  umgesetzt.  In  der  Bund/Länder
 Kommission  für  Datenverarbeitung  und  Rationalisierung
 in  der  Justiz  wird  kontinuierlich  die  praktische  Umset-
 zung  der  gesetzlichen  Vorgaben  erarbeitet  und  für  ein
 einheitliches  Erscheinungsbild  und  Kompatibilität  der
 elektronischen  Register  gesorgt.  Mit  der  Rechtsverord-
 nung  zur  Erleichterung  der  Registerautomation  vom  11.
 Dezember  2001  (BGBl.  I  S.  3688)  hat  das  Bundesminis-
 terium  der  Justiz  zudem  bereits  durch  Novellierung  der
 einschlägigen  Registerverordnungen  konkrete  Vorgaben
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für  den  Aufbau  und  das  Aussehen  der  elektronischen  Re-
 gister formuliert, auf die nun aufgebaut wird.

 2.  Wer  heute  Informationen  zu  Unternehmen  sucht,  kann
 sich  aber  nicht  allein  auf  die  Einsicht  in  das  Handels-
 register  beschränken.  Um  ein  vollständiges  Bild  zu  ge-
 winnen,  müssen  außerdem  die  Bekanntmachungen  teils
 im  gedruckten,  teils  im  elektronischen  Bundesanzeiger,
 die  Ad-hoc-Mitteilungen  der  Gesellschaft  und  die  Betei-
 ligungsdatenbank  bei  der  Bundesanstalt  für  Finanz-
 dienstleistungsaufsicht  sowie  die  Börsenpflichtblätter
 eingesehen  werden.  Zwar  sind  diese  Medien  online  oder
 in  Papierform  zugänglich,  allerdings  sind  die  Datenquel-
 len  disparat.  In  der  Praxis  wäre  eine  zentrale  Anlauf-
 stelle  über  das  Internet  sehr  viel  komfortabler  und  über-
 sichtlicher.  Seit  dem  1.  Januar  2003  werden  zudem  auch
 die  Bekanntmachungen  von  Mitteilungen  der  Aktienge-
 sellschaften  nach  der  Änderung  von  §  25  des  Aktienge-
 setzes  (AktG)  durch  das  Transparenz-  und  Publizitätsge-
 setz  (TransPuG)  vom  19.  Juli  2002  (BGBl.  I  S.  2681)  nur
 noch  im  elektronischen  Bundesanzeiger  veröffentlicht.
 Sukzessive  wird  die  gesamte  Bekanntmachung  von
 Wirtschaftsdaten  im  Bundesanzeiger  von  der  Papierform
 auf die elektronische Form umgestellt werden.

 III.  Ziel des Gesetzentwurfs

 1.  Mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf  sollen  zum  einen
 die  Vorgaben  der  geänderten  EU-Publizitätsrichtlinie  in
 nationales  Recht  umgesetzt  werden.  Spätestens  ab  dem
 1.  Januar  2007  müssen  daher  in  Deutschland  flächen-
 deckend  elektronische  Handelsregister  für  jedermann
 zugänglich  sowie  die  elektronische  Einreichung  von
 Dokumenten  zum  Handelsregister  und  die  elektronische
 Erteilung  von  Auskünften  aus  dem  Handelsregister  über
 das  Internet  möglich  sein.  Die  Einreichung  auf  elektroni-
 schem  Wege  soll  zwingend  vorgeschrieben  werden.  Die
 Umstellung  auf  die  elektronische  Registerführung  wird
 dabei  zugleich  zum  Anlass  genommen,  auf  eine  weitere
 Beschleunigung  der  Erledigungsdauer  von  Anmeldun-
 gen  zum  Handelsregister  hinzuwirken.  Die  Eintragungs-
 dauer  insbesondere  von  Unternehmensneugründungen
 ist  ein  bedeutender  Faktor  im  Wettbewerb  der  Gesell-
 schaftsrechtsordnungen  in  Europa.  Das  EHUG  bietet  die
 Chance zu einer wesentlichen Beschleunigung.

 Zusätzlich  ist  nach  den  Richtlinienvorgaben  vorzusehen,
 dass  die  Erteilung  von  Handelsregisterauszügen  auch  auf
 elektronischem  Wege  beantragt  werden  kann.  Die
 EU-Publizitätsrichtlinie  erlaubt  ferner  ausdrücklich  die
 Führung  des  nationalen  Amtsblatts  für  die  Bekanntma-
 chungen  aus  dem  Handelsregister  in  elektronischer  oder
 einer  anderen  genauso  wirksamen  Form.  Von  dieser
 Möglichkeit  wird  durch  die  Umstellung  auf  elektroni-
 sche  Bekanntmachungen,  die  über  eine  zentrale  Internet-
 adresse  abgerufen  werden  können,  Gebrauch  gemacht.
 Die  bisher  schon  vorgeschriebenen  Angaben  auf  Ge-
 schäftsbriefen  gelten  zukünftig  auch  für  den  E-Mail-Ver-
 kehr  und  die  Internetseite  der  Gesellschaft,  soweit  eine
 solche eingerichtet ist.

 2.  Im  Gesetzentwurf  soll  zudem  der  Übergang  zum  elektro-
 nischen  Bundesanzeiger  als  Plattform  für  Unterneh-
 mensveröffentlichungen  weiter  fortgeführt  und  insbe-

 sondere  auf  kapitalmarktrechtliche  Veröffentlichungen
 erstreckt  werden.  Die  Veröffentlichung  über  die  Internet-
 seite  „www.ebundesanzeiger.de“  erfüllt  dabei  zwei
 Funktionen:  zum  einen  kann  sich  jeder  Informations-
 adressat  dort  informieren,  zum  zweiten  können  Informa-
 tionsdienstleister  diese  Daten  auswerten.  Dieses  Modell
 bietet  ein  grenzüberschreitendes  Informationsmedium
 ohne  Zeit-  oder  Qualitätsverlust,  mit  Effizienzgewinnen
 auch  auf  Seite  der  Unternehmen.  Danach  sind  die  Erst-
 veröffentlichungen  von  Unternehmensdaten  gebündelt
 an  einer  Stelle  für  jeden  Informationsadressaten  –  ob
 Publikumsanleger,  institutionelle  Anleger,  Gläubiger
 oder  Geschäftspartner  –  unmittelbar  zugänglich.  Auf
 diese  Weise  wird  gleicher  Zugang  zur  Information  für
 alle  rechtssicher  gewährleistet.  Professionelle  Informa-
 tionsdienstleister  erhalten  einen  einheitlichen  Zugang  zu
 allen  Unternehmensdaten,  was  den  Wettbewerb  im
 Zweitverwertungsmarkt  intensiviert.  Dies  führt  zu  gerin-
 geren  Informationsbeschaffungs-  und  Transaktionskos-
 ten und verbesserter Markttransparenz.

 3.  Da  nach  Bereitstellung  der  elektronischen  Handelsregis-
 ter  und  des  elektronischen  Bundesanzeigers  ein  On-
 line-Zugriff  auf  die  entsprechenden  Daten  möglich  sein
 wird,  spricht  alles  dafür,  diese  Datenbanken  –  entspre-
 chend  der  Empfehlung  der  Regierungskommission  Cor-
 porate  Governance  –  in  einem  nationalen  Portal,  und
 zwar  dem  neu  einzurichtenden  Unternehmensregister
 zusammenzuführen.

 IV.  Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  folgt  aus  Arti-
 kel  74 Abs. 1 Nr.  1 und 11 des Grundgesetzes.

 Dabei  ist  die  Erforderlichkeit  einer  bundesgesetzlichen  Re-
 gelung  gemäß  Artikel  72  Abs.  2  des  Grundgesetzes  nach
 wie  vor  –  auch  unter  Berücksichtigung  der  verschärften
 Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsgerichts  zur  Erfor-
 derlichkeit  einer  bundesgesetzlichen  Regelung  im  Sinne  des
 Artikels  72  Abs.  2  des  Grundgesetzes  (Urteil  vom  24.  Okto-
 ber  2002,  Az.  2  BvF  1/01,  BVerfGE  106,  62  ff.;  bestätigt
 durch  Urteil  vom  9.  Juni  2004,  Az.  1  BvR  636/02,  BVerfGE
 111,  10  ff.)  –  zu  bejahen,  denn  es  besteht  eine  konkrete
 Gefahr  dafür,  dass  ohne  eine  bundesgesetzliche  Regelung
 die  in  Artikel  72  Abs.  2  des  Grundgesetzes  enthaltenen  Ziel-
 vorgaben  (Wahrung  der  Rechts-  und  Wirtschaftseinheit)
 beeinträchtigt wären.

 Zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  ist  eine  bundesrechtliche
 Regelung  erforderlich,  wenn  andernfalls  eine  Rechtszer-
 splitterung  mit  problematischen  Folgen  zu  besorgen  wäre,
 die  im  Interesse  des  Bundes  als  auch  der  Länder  nicht  hin-
 genommen  werden  kann.  Derartiges  wäre  insbesondere
 dann  der  Fall,  wenn  unterschiedliche  rechtliche  Behandlun-
 gen  desselben  Lebenssachverhalts  erhebliche  Rechtsun-
 sicherheiten  und  damit  unzumutbare  Behinderungen  für  den
 länderübergreifenden  Rechtsverkehr  zur  Folge  hätten
 (BVerfGE  106,  62,  145  f.).  Ein  einheitliches  Handelsregis-
 terwesen  ist  in  Deutschland  nach  wie  vor  unerlässlich,  um
 einen  nachvollziehbaren  und  ungestörten  Wirtschaftsver-
 kehr  über  die  Ländergrenzen  hinweg  (gerade  auch  in  durch
 Ländergrenzen  geteilten  Ballungsgebieten,  wie  z.  B.  den
 Regionen  Rhein-Main  oder  Rhein-Neckar)  sicherzustellen.
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Hierbei  treten  im  Zeitalter  der  Globalisierung  auch  verstärkt
 ausländische Investoren in den Blickpunkt.

 Zur  Wahrung  der  Wirtschaftseinheit  ist  eine  Regelung  dann
 erforderlich,  wenn  abweichende  Länderregelungen  bzw.  das
 Untätigbleiben  der  Länder  erhebliche  Nachteile  für  die
 Gesamtwirtschaft  mit  sich  bringen.  Ersteres  kommt  in  Be-
 tracht,  wenn  unterschiedliche  landesrechtliche  Regelungen
 Schranken  oder  Hindernisse  für  den  wirtschaftlichen  Ver-
 kehr  im  Bundesgebiet  errichten  und  insbesondere  die  Ver-
 teilung  des  wirtschaftlichen  (personellen  und  sachlichen)
 Potentials  verzerren  (BVerfGE  106,  62,  146  f.).  Hierbei  ist
 beispielsweise  an  die  Beeinträchtigungen  für  Unterneh-
 mensgründer  zu  denken,  sofern  diese  in  unterschiedlichen
 Ländern  verschiedene  Voraussetzungen  im  Rahmen  der  An-
 meldung  von  Handelsregistereintragungen  erbringen  müss-
 ten.

 Eine  bundesgesetzliche  Regelung  ist  daher  erforderlich,
 weil  einheitliche  Regelungen  über  die  elektronische  Füh-
 rung  von  Registern  zur  Wahrung  der  Rechts-  und  Wirt-
 schaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich
 sind.  Der  Bund  hat  mit  Erlass  der  entsprechenden  Vorschrif-
 ten  insbesondere  im  Handelsgesetzbuch  auch  bereits  Ge-
 brauch von der Gesetzgebungskompetenz gemacht.

 V.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen
 Haushalte

 Die  Länder  werden  mit  den  Kosten  für  die  Entwicklung  und
 Einführung  elektronischer  Handels-,  Genossenschafts-  und
 Partnerschaftsregister  belastet.  Diese  Kosten  werden  jedoch
 nur  zu  einem  Teil  durch  das  vorliegende  Gesetz  verursacht,
 da  die  meisten  Länder  bereits  nach  der  bisherigen  Rechts-
 lage  an  der  Einführung  solcher  Register  arbeiten  und  Haus-
 haltsmittel  bereitgestellt  worden  sind.  Lediglich  die  Länder,
 die  bisher  die  Einführung  elektronischer  Register  noch  nicht
 beschlossen  und  keine  Ausgaben  hierfür  eingeplant  haben,
 werden  voll  mit  den  Kosten  belastet.  Diese  Kosten  werden
 aber  durch  die  Einnahmen  der  Länder  aus  dem  erweiterten
 und  erleichterten  Abrufverfahren  (Internet-Registeraus-
 kunft)  zum  Teil  ausgeglichen.  Vor  allem  aber  sind  Einspa-
 rungen  der  Länder  bei  der  Führung  der  Register  infolge  der
 Vereinfachung  durch  die  Nutzung  von  Computertechnik,
 insbesondere  bei  der  Bearbeitung  der  Vorgänge  und  Lage-
 rung  der  Akten,  zu  erwarten,  ferner  durch  den  Wegfall  des
 Aufwandes  für  die  Durchsetzung  der  Jahresabschlusspubli-
 zität  per  Ordnungsgeld  nach  §  335a  HGB,  die  Durchfüh-
 rung  des  Zwangsgeldverfahrens  nach  §  335  HGB  sowie  des
 Bußgeldverfahrens  nach  §  334  HGB  und  entsprechender
 Bestimmungen.  Darüber  hinaus  besteht  die  Möglichkeit,
 durch  eine  länderübergreifende  Zusammenarbeit  bei  der  Re-
 gisterführung Kosten zu vermeiden.

 Das  Unternehmensregister  wird  grundsätzlich  in  Träger-
 schaft  des  Bundesministeriums  der  Justiz  geführt  werden.
 Aufbau  und  Betrieb  des  Unternehmensregisters  sollen  aber
 von  vornherein  durch  einen  im  Wege  der  Beleihung  beauf-
 tragten  privatrechtsförmigen  Träger  erfolgen,  der  hierfür
 Gebühren  erheben  darf.  Kosten  entstehen  dem  Bund  inso-
 weit  nicht.  Lediglich  für  die  Aufsicht  über  den  Beliehenen
 ist  ein  geringer  Personalaufwand  beim  Bundesministerium
 der  Justiz  erforderlich,  der  jedoch  innerhalb  des  vorhande-
 nen Stellenbestandes gedeckt werden kann.

 Der  Bund  wird  zudem  durch  die  Verfolgung  von  Verstößen
 gegen  Vorschriften  der  Rechnungslegung  als  Ordnungswid-
 rigkeit,  die  nach  dem  Entwurf  durch  das  Bundesamt  für  Jus-
 tiz  bzw.  die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht
 erfolgt,  mit  Kosten  belastet.  Dem  stehen  zu  erwartende  Ein-
 nahmen  aus  Geldbußen  gegenüber.  Zur  Höhe  des  zu  erwar-
 tenden  Kosten-  und  Verwaltungsaufwandes,  soweit  es  um
 die  Übertragung  der  Zuständigkeit  hinsichtlich  der  bisher
 schon  nach  §  334  HGB  sowie  der  neu  vorgesehenen  Buß-
 geldtatbestände geht, ist Folgendes zu bemerken:

 Nach  hiesiger  Kenntnis  ist  die  Zahl  der  bisher  durchgeführ-
 ten  Verfahren  gering.  Einschlägige  präzise  Angaben  könn-
 ten  nur  von  den  bisher  zuständigen  Ländern  kommen.  Da
 sich  die  zurzeit  für  die  einschlägigen  Bestimmungen  zustän-
 digen  Länderbehörden  von  Land  zu  Land  unterscheiden,  ist
 insoweit  auch  eine  Schätzung  schwierig  bis  ausgeschlossen.
 Es  ist  auch  nicht  davon  auszugehen,  dass  sich  die  Zahl  der
 Bußgeldverfahren  insoweit  erhöhen  wird.  Dementspre-
 chend  werden  auch  nur  geringe  Kosten  auf  den  Bund  entfal-
 len.

 Anders  ist  die  Situation  in  Bezug  auf  die  neuen,  das  derzei-
 tige  Ordnungsgeld  des  §  335a  HGB  ersetzenden  Bußgeld-
 bestimmungen  im  Zusammenhang  mit  der  unterlassenen
 Offenlegung  von  Jahresabschlüssen  durch  die  Unterneh-
 men.  Zwar  können  auch  hier  keine  Zahlen  genannt  werden,
 wie  viele  der  bis  zu  einer  Größenordnung  von  einer  Million
 offenlegungspflichtigen  Unternehmen  ihrer  Offenlegungs-
 pflicht  nicht  nachkommen  werden.  Es  ist  aber  über  mehrere
 Jahre  mit  einer  erheblichen  Belastung  insbesondere  des
 Bundesamts  für  Justiz,  auch  infolge  zu  erwartender  Ein-
 sprüche  gegen  verhängte  Bußgelder  zu  rechnen.  Auf  dieser
 Grundlage  ist  mit  Personalkosten  beim  Bundesamt  für  Jus-
 tiz  in  Höhe  von  voraussichtlich  jährlich  etwa  419  500  Euro
 sowie  Sachkosten  in  Höhe  von  jährlich  bis  zu  58  500  Euro
 zu  rechnen.  Wie  hoch  demgegenüber  die  Einnahmen  des
 Bundesamts  für  Justiz  infolge  zu  verhängender  Bußgelder
 sein  werden,  wird  auch  davon  abhängen,  ob  diese  Einnah-
 men  nach  einem  gerichtlichen  Einspruchsverfahren  den
 Ländern  oder  dem  Bund  zustehen.  Der  voraussichtliche
 Mehraufwand  wird  im  Übrigen  durch  Umschichtungen  an
 anderer  Stelle  im  Einzelplan  ausgeglichen.  Nach  einer
 Übergangszeit  werden  anhand  valider  Daten  die  voraus-
 sichtlich  zunehmend  breitere  Akzeptanz  der  Einreichungs-
 pflicht  der  Gesellschaften  beim  elektronischen  Bundesan-
 zeiger  und  damit  verbunden  die  (Verwaltungs-)Kosten  für
 die Durchsetzung der Einreichungspflicht überprüft.

 VI.  Auswirkungen auf die Wirtschaft und das
 Preisniveau

 Auf  das  allgemeine  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Ver-
 braucherpreisniveau,  wird  das  Gesetz  keine  messbaren  Aus-
 wirkungen  haben.  Diejenigen,  die  aus  beruflichen  Gründen
 häufig  Einsicht  in  das  Handelsregister  nehmen,  werden  von
 der  preisgünstigeren  Möglichkeit  des  Online-Abrufs  profi-
 tieren.  Bei  den  Tageszeitungen  werden  die  Einnahmen  für
 Anzeigen  entfallen,  die  bisher  von  den  Unternehmen  für  die
 Registerveröffentlichungen  vergütet  werden.  Es  ist  nicht
 auszuschließen,  dass  die  Printmedien  versuchen  werden,
 diesen  Einnahmeausfall  über  eine  Erhöhung  der  Bezugs-
 preise aufzufangen.
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Die  Unternehmen  werden  durch  wesentlich  geringere  Ent-
 gelte  für  die  elektronische  Bekanntmachung  der  Register-
 eintragungen  entlastet.  Gleiches  gilt  für  die  Offenlegung  der
 Jahresabschlüsse  und  hierauf  bezogener  Unterlagen,  die
 künftig  im  elektronischen  Bundesanzeiger  veröffentlicht
 werden.  Dies  wird  insbesondere  bei  denjenigen  Unter-
 nehmen,  die  seither  zu  einer  Bekanntmachung  nach  §  325
 Abs.  2,  3  HGB  im  Papier-Bundesanzeiger  verpflichtet  sind,
 zu  einer  spürbaren  Kostenentlastung  führen.  Gesamtwirt-
 schaftlich  führen  die  Möglichkeit  des  Online-Abrufs  aus
 dem  Handelsregister  und  der  Einsicht  in  das  Unternehmens-
 register  zu  geringeren  Informationsbeschaffungs-  und  Trans-
 aktionskosten  für  die  deutsche  Wirtschaft.  Messbare  mittel-
 bare  Preiseffekte,  die  über  die  öffentlichen  Haushalte  trans-
 mittiert werden, sind nicht zu erwarten.

 B.  Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung des Handelsgesetzbuchs)

 Zu Nummer 1  (Überschrift)

 Die  Überschrift  des  Zweiten  Abschnitts  des  Ersten  Buchs  ist
 infolge  der  Einfügung  der  Regelungen  zum  Unternehmens-
 register  um  den  Begriff  „Unternehmensregister“  zu  erwei-
 tern.

 Zu Nummer 2  (§§ 8 bis 12)

 Die  §§  8  bis  12  werden  neu  formuliert  und  infolgedessen
 auch  neu  gegliedert.  Sie  werden  (wie  schon  die  §§  13  ff.
 und  die  Bestimmungen  im  Dritten  Buch)  mit  amtlichen
 Überschriften versehen.

 Zu § 8

 §  8  in  der  Fassung  des  Entwurfs  schreibt  die  elektronische
 Führung  der  Handelsregister  fest  und  schafft  einen  zusätz-
 lichen Schutz für den Begriff „Handelsregister“.

 Zu Absatz 1

 Der  künftige  Absatz  1  entspricht  dem  geltenden  §  8,  wobei
 zusätzlich  bereits  hier  die  elektronische  Registerführung
 festgeschrieben  wird.  Allerdings  folgt  die  elektronische
 Registerführung  auch  aus  den  ebenfalls  in  dem  Entwurf  ent-
 haltenen  Regelungen  über  die  elektronische  Einreichung
 und  den  elektronischen  Abruf.  Die  bisherige,  aus  den  An-
 fängen  der  EDV-Register  stammende  Terminologie  („in  ma-
 schineller  Form  als  automatisierte  Datei“,  vgl.  §  8a  Abs.  1
 Satz  1  in  seiner  gegenwärtigen  Fassung)  wird  nicht  weiter-
 geführt.  Der  Ausdruck  „elektronisch“  ist  genau  und  jedem
 verständlich.  Er  schließt  ein,  dass  eine  „Datei“  gespeichert
 wird.  Letzteres  ist  nur  ein  technologischer  Fachausdruck,
 der vom Gesetz nicht eigens rezipiert werden muss.

 Freilich  hätte  es  den  Rahmen  dieses  Gesetzgebungsvorha-
 bens  gesprengt,  die  Terminologie  bei  allen  Vorschriften  in-
 soweit  entsprechend  umzustellen.  In  erster  Linie  war  nur
 eine  Umstellung  der  von  diesem  Gesetzesvorhaben  betrof-
 fenen  Vorschriften  im  Bereich  der  Handels-  und  Genossen-
 schaftsregister  möglich  (vgl.  Artikel  4  Nr.  8  sowie  die  ent-
 sprechenden  Änderungen  der  Handelsregisterverordnung
 und  der  Genossenschaftsregisterverordnung  in  Artikel  5).
 Daher  könnte  in  der  Zukunft  noch  über  eine  Änderung  der
 Terminologie  bei  anderen  Regelungen,  beispielsweise  bei

 den  Vorschriften  im  Zusammenhang  mit  dem  Vereinsregis-
 ter  (§  55a  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  (BGB),  §  159  des
 Gesetzes  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit  (FGG)  einschließlich  der  Vorschriften  der
 Vereinsregisterverordnung), nachgedacht werden.

 Der  Entwurf  belässt  es  bei  der  insgesamt  bewährten  Regis-
 terführung  durch  die  Amtsgerichte  (i.  V.  m.  §  125  FGG).
 Die  Vorteile  der  elektronischen  Vernetzung  und  des  Abrufs
 aller  Daten  über  das  Unternehmensregister  erlauben  die
 Herstellung  eines  virtuellen  Gesamt-Handelsregisters  für
 den  Abfragenden,  was  auch  der  Vorgabe  der  EU-Publizitäts-
 richtlinie  nach  der  „einen  Akte“  (vgl.  dort  Artikel  3  Abs.  1)
 Rechnung  trägt  (zur  Einsichtnahme  siehe  im  Übrigen  unten
 zu § 9 in der Fassung des Entwurfs).

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  schützt  den  Begriff  „Handelsregister“.  Dieser
 Schutz  ist  erforderlich,  um  die  amtlichen  Handelsregister
 von  sonstigen  Datensammlungen  klar  unterscheidbar  zu
 halten.  Aufgrund  der  bundesweiten  Umstellung  auf  die
 elektronische  Registerführung  ist  damit  zu  rechnen,  dass  die
 Einsichtnahme  in  das  Handelsregister  künftig  zunehmend
 über  das  Internet  erfolgen  wird.  Hier  konkurriert  das  amt-
 liche  Handelsregister  mit  einer  Vielzahl  privater  Daten-
 sammlungen  (z.  B.  Firmenverzeichnissen),  die  aus  unter-
 schiedlichen  Sekundärquellen  aufgebaut  wurden  und  Firmen-
 informationen  ähnlich  dem  Handelsregister  gegen  Entgelt
 verfügbar  halten.  Da  jedoch  nur  mit  dem  amtlichen  Register
 die  staatliche  Richtigkeitsgewähr  und  der  Gutglaubens-
 schutz  des  §  15  verbunden  sind,  muss  das  amtliche  Handels-
 register  von  den  privaten  Datensammlungen  klar  abgegrenzt
 und  unter  der  Vielzahl  der  Angebote  eindeutig  auffindbar
 sein.

 Vor  diesem  Hintergrund  verbietet  Absatz  2  das  Inverkehr-
 bringen  sonstiger  Datensammlungen,  die  den  –  historisch
 gewachsenen  –  Begriff  „Handelsregister“  verwenden,  also
 auch  solcher  mit  nach-  oder  vorangestelltem  Zusatz.  Zwar
 wird  ein  weitgehender  Schutz  des  Begriffs  bereits  de  lege
 lata  erreicht,  da  eine  Werbung  für  ein  privat  betriebenes
 „Handelsregister“  regelmäßig  gegen  das  Verbot  irreführen-
 der  Werbung  nach  §  5  des  Gesetzes  gegen  den  unlauteren
 Wettbewerb  (UWG)  verstößt.  Voraussetzung  hierfür  ist,
 dass  für  den  Außenstehenden  nicht  hinreichend  deutlich
 wird,  dass  es  sich  bei  dem  beworbenen  Register  nicht  um
 das  Handelsregister  im  Sinne  des  Handelsgesetzbuchs  han-
 delt.  Absatz  2  führt  aber  als  marktverhaltensregelnde  Vor-
 schrift  im  Sinne  von  §  4  Nr.  11  UWG  über  das  bereits  beste-
 hende  Verbot  hinaus  zu  einem  zusätzlichen  Schutz.  Verbo-
 ten  wird  das  Inverkehrbringen  privater  Datensammlungen
 unter  Verwendung  des  Begriffs  „Handelsregister“,  damit  der
 Begriff  zum  Schutze  der  Öffentlichkeit  vor  Irreführung  tat-
 sächlich  nur  für  die  historisch  gewachsenen  Register  der
 öffentlichen  Hand  verwendet  wird.  Eine  Zuwiderhandlung
 verstößt damit auch gegen § 3 UWG.

 Aus  denselben  Erwägungen  ist  in  §  10  Abs.  3  des  Genos-
 senschaftsgesetzes  (GenG)  in  der  Fassung  des  Entwurfs
 sowie  §  5  Abs.  2  des  Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
 (PartGG)  in  der  Fassung  des  Entwurfs  ein  entsprechender
 zusätzlicher  Schutz  für  die  Bezeichnungen  „Genossen-
 schaftsregister“  und  „Partnerschaftsregister“  vorgesehen
 (vgl.  Artikel  3  Nr.  2  und  Artikel  12  Abs.  12  des  Entwurfs).
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Eine  Ausdehnung  auch  auf  den  Begriff  „Unternehmens-
 register“  wird  demgegenüber  derzeit  nicht  angestrebt,  da
 das  unter  §  8b  in  der  Fassung  des  Entwurfs  neu  vorgesehene
 Unternehmensregister  anders  als  die  Handels-,  Genossen-
 schafts-  und  Partnerschaftsregister  nicht  mit  dem  besonde-
 ren  Gutglaubensschutz  nach  §  15  verknüpft  und  damit  nicht
 in  gleichem  Maße  schutzbedürftig  ist.  Zudem  sind  bereits
 auf  Grundlage  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2186/93  des
 Rates  vom  22.  Juli  1993  über  die  innergemeinschaftliche
 Koordinierung  des  Aufbaus  von  Unternehmensregistern  für
 statistische  Verwendungszwecke  (ABl.  EG  Nr.  L  196  S.  1)
 bei  statistischen  Ämtern  „Unternehmensregister“  eingerich-
 tet  worden.  Der  über  §  5  UWG  bereits  bestehende  Schutz
 vor  Werbung,  die  zu  Unrecht  den  Eindruck  erweckt,  es  han-
 dele  sich  bei  einem  beworbenen  Register  um  das  Unterneh-
 mensregister  im  Sinne  des  Handelsgesetzbuchs,  erscheint
 vor diesem Hintergrund derzeit ausreichend.

 Um  Betroffenen  ausreichend  Zeit  zu  geben,  sich  auf  die
 Neuregelung  einzustellen,  ist  das  Inkrafttreten  von  §  8
 Abs.  2  (wie  auch  von  §  10  Abs.  3  GenG)  erst  für  den  1.  Ja-
 nuar  2008  vorgesehen  (vgl.  Artikel  13  Abs.  2  des  Entwurfs).

 Zu § 8a

 Zum  ehemaligen  Absatz  1  wird  auf  die  Ausführungen  zu  §  8
 Abs.  1  in  der  Fassung  des  Entwurfs  verwiesen.  Auch  die  im
 bisherigen  Absatz  1  Satz  2  enthaltenen  Detailvorschriften
 über  die  EDV-gestützte  Registerführung  können  künftig  ge-
 strichen  werden;  der  Sache  nach  werden  diese  Einzelheiten
 in  §  47  der  Handelsregisterverordnung  (HRV)  in  der  Fas-
 sung  des  Entwurfs  geregelt  (vgl.  unten  zu  Artikel  5  Abs.  2
 Nr.  29).

 Der  bisherige  Absatz  2  wird  weitgehend  unverändert  in  Ab-
 satz  1  übernommen.  Im  Einklang  mit  der  bisherigen  Rechts-
 lage  wird  die  Eintragung  in  das  Handelsregister  also  nicht
 bereits  mit  einer  Speicherung  im  Entwurfsstadium  im
 Registersystem  wirksam,  sondern  erst  in  dem  Zeitpunkt,  in
 dem  sie  in  dem  für  die  Handelsregistereintragungen  be-
 stimmten  Datenspeicher  gespeichert  und  auf  Dauer  inhalt-
 lich  unverändert  in  lesbarer  Form  wiedergegeben  werden
 kann.

 Absatz  2  in  der  Fassung  des  Entwurfs  sieht  eine  Ermächti-
 gung  für  die  Landesregierungen  vor,  Vorgaben  hinsichtlich
 der  Führung  des  Handelsregisters,  der  elektronischen  An-
 meldung  und  Einreichung  von  Dokumenten,  deren  Auf-
 bewahrung  sowie  der  Dateiformate  der  einzureichenden
 Dokumente  zu  machen.  Die  Landesregierungen  können
 diese  Befugnis  durch  Rechtsverordnung  auf  die  Landes-
 justizverwaltungen  übertragen.  Um  zu  gewährleisten,  dass
 Dokumente  zum  jeweiligen  Handelsregister  bundesweit  in
 einem  einheitlichen  Datenformat  eingereicht  werden  kön-
 nen,  haben  sich  die  Länder  bereits  auf  der  73.  Konferenz  der
 Justizministerinnen  und  -minister  vom  10.  bis  12.  Juni  2002
 in  Weimar  auf  die  Einführung  einheitlicher  Standards  ver-
 ständigt.

 Die  bisherigen  Absätze  3  und  4  sind  künftig  überholt  und
 können  daher  aufgehoben  werden.  Alle  Dokumente  können
 und  müssen  künftig  elektronisch  eingereicht  werden  (vgl.
 §  12  Abs.  2  in  der  Fassung  des  Entwurfs);  Sondervorschrif-
 ten  hierüber  und  Ermächtigungen  dazu  werden  damit  ent-
 behrlich.

 Zu § 8b

 Mit  der  Einfügung  des  §  8b  werden  die  Voraussetzungen  für
 das  zentrale  elektronische  Unternehmensregister  geschaf-
 fen.  Gemäß  Artikel  3  Abs.  1  und  2  der  EU-Publizitätsrichtli-
 nie  muss  sichergestellt  sein,  dass  die  publikationspflichtigen
 Daten  über  ein  Unternehmen  über  „eine  Akte“  zentral  elek-
 tronisch  abrufbar  sind.  Diese  einheitliche  Zugänglichkeit
 wird  zukünftig  über  das  Unternehmensregister  gewährleis-
 tet.  Darüber  hinaus  soll  das  Unternehmensregister  auch  die
 Funktion  des  amtlich  bestellten  Systems  „für  die  zentrale
 Speicherung  vorgeschriebener  Informationen“  nach  Arti-
 kel 21 Abs. 2 der EU-Transparenzrichtlinie wahrnehmen.

 Durch  das  Unternehmensregister  wird  die  äußerliche  Zer-
 splitterung  der  Unternehmensdaten  in  Deutschland  über-
 wunden.  Die  Regierungskommission  Corporate  Gover-
 nance  hat  in  ihrem  Abschlussbericht  vom  10.  Juli  2001
 (Bundestagsdrucksache  14/7515,  Rdn.  252)  vorgeschlagen,
 ein  einheitliches  Zugangsportal  unter  dem  Arbeitstitel
 „Deutsches  Unternehmensregister“  zu  errichten,  das  dem
 Geschäftsverkehr  und  den  Kapitalmarktteilnehmern  den  Zu-
 gang  zu  den  amtlichen,  zu  Publizitätszwecken  angelegten
 Unternehmensdateien  eröffnet.  Es  sollten  nach  den  Vorstel-
 lungen  der  Kommission  die  Handelsregister,  einschlägige
 Bundesanzeigerbekanntmachungen  und  die  Beteiligungsda-
 tenbank  der  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht
 entsprechend  vernetzt  werden.  Diese  Aufzählung  war  nicht
 abschließend  gemeint,  sondern  zeigte  beispielhaft  unter-
 nehmensrechtlich  relevante  Datenquellen  auf,  die  über  das
 Unternehmensregister erschlossen werden könnten.

 Mit  der  Einführung  einer  zentralen  elektronischen  Zugäng-
 lichkeit  der  Daten  über  das  Unternehmensregister  wird
 deren  Nutzbarkeit  erheblich  vereinfacht.  Bisher  war  auch
 durch  die  Bindung  der  Daten  an  die  Papierform  eine  Nut-
 zung  im  Geschäftsverkehr  sehr  aufwändig  und  teuer.  Sie
 wurden  daher  meist  nur  bei  entsprechend  wichtigen  ge-
 schäftlichen  Vorgängen  herangezogen.  Die  mit  den  jewei-
 ligen  Publizitätsvorschriften  verfolgten  Ziele  wurden  so  in
 erheblichem  Maße  verfehlt.  Gerade  auch  für  ausländische
 Interessenten  stellte  sich  das  System  als  besonders  unüber-
 sichtlich  und  unzulänglich  dar.  Andere  Staaten  haben  dies
 bereits  seit  einiger  Zeit  zum  Anlass  genommen,  ihre  Regis-
 ter  völlig  auf  elektronische  Medien  umzustellen  und  zentral
 über das Internet zugänglich zu machen.

 Im  Zuge  der  Einführung  elektronischer  Handelsregister,  des
 weiteren  Ausbaus  des  elektronischen  Bundesanzeigers  so-
 wie  der  verstärkten  Nutzung  des  Internets  für  kapitalmarkt-
 rechtliche  Veröffentlichungen  soll  daher  die  technische
 Möglichkeit  einer  Sammlung  der  bei  den  verschiedenen
 Publikationsmedien  und  Speicherorten  vorhandenen  Daten
 genutzt werden.

 Zu den Regelungen der Absätze 1 bis 3 im Einzelnen

 Zu Absatz 1

 Absatz  1  bestimmt,  dass  das  Unternehmensregister  in  bun-
 deseigener  Verwaltung  betrieben  wird,  um  sicherzustellen,
 dass  alle  im  Unternehmensregister  nach  diesem  Gesetz  vor-
 zuhaltenden  Daten  zentral  an  einer  Stelle  abrufbar  zur  Ver-
 fügung  stehen.  Die  Aufgaben  des  Bundes  sollen  vom
 Bundesministerium  der  Justiz  wahrgenommen  werden,  da
 es  Herausgeber  des  Bundesanzeigers  ist  und  wesentliche
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Inhalte  des  Unternehmensregisters  vom  elektronischen
 Bundesanzeiger zuzuliefern sind.

 Gleichzeitig  wird  durch  die  Bezugnahme  auf  §  9a  Abs.  1  in
 der  Fassung  des  Entwurfs  die  Befugnis  des  Bundesministe-
 riums  der  Justiz  klargestellt,  durch  Rechtsverordnung  einen
 Dritten  mit  dem  Betrieb  des  Unternehmensregisters  zu  be-
 auftragen.  Auf  diese  Weise  wird  die  Möglichkeit  geschaf-
 fen,  einer  privatrechtsförmigen  Einrichtung  den  Betrieb  des
 Unternehmensregisters  im  Wege  der  Beleihung  zu  übertra-
 gen  und  damit  die  Bundesverwaltung  von  dieser  Aufgabe  zu
 entlasten.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  enthält  eine  gesetzliche  Aufzählung  von  Daten,  die
 über  das  Unternehmensregister  zugänglich  sein  werden.  Der
 Zugang  ist  dabei  über  die  Internetseite  des  Unternehmensre-
 gisters  zu  gewährleisten.  Auf  diese  Weise  wird  das  Unter-
 nehmensregister  für  alle  Interessierten  im  In-  und  Ausland
 geöffnet,  die  über  das  Internet  ohne  weiteres  auf  das  Unter-
 nehmensregister  zugreifen  können.  Anmeldungs-  oder  gar
 Genehmigungserfordernisse  bestehen  nicht.  Für  Zwecke  der
 Entgelterhebung  können  freilich  die  notwendigen  Nutzer-
 daten erfasst werden, soweit dies sachlich notwendig ist.

 Das  Unternehmensregister  ist  grundsätzlich  offen  für  wei-
 tere  unternehmensrelevante  Daten.  Daher  beschreibt  die  im
 Entwurf  vorgesehene  gesetzliche  Aufzählung  lediglich  den
 Mindestinhalt  des  Unternehmensregisters.  Die  Formulie-
 rung  „sind  zugänglich“  macht  dabei  deutlich,  dass  nicht
 sämtliche  der  in  Absatz  2  genannten  Daten  tatsächlich  im
 Unternehmensregister  selbst  gespeichert  werden  müssen,
 sondern  auch  eine  Vernetzung  mit  den  Originaldatenbestän-
 den  erfolgen  kann.  Letzteres  ist  hinsichtlich  der  unter  den
 Nummern  1  bis  3  und  11  genannten  Datenbestände  (Han-
 dels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschaftsregisterdaten  so-
 wie  bestimmte  Bekanntmachungen  der  Insolvenzgerichte
 nach § 9 der Insolvenzordnung (InsO)) vorgesehen.

 Zu den Daten im Einzelnen:

 Die  Nummern  1  bis  3  machen  die  Registerdaten  des  Han-
 dels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschaftsregisters  ein-
 schließlich  der  Bekanntmachungen  über  das  Unternehmens-
 register  zugänglich.  Interessierte  können  damit  künftig  auf
 zwei  Wegen  online  zugreifen.  Zum  einen  zentral  über  das
 Unternehmensregister,  zum  anderen  direkt  über  die  elektro-
 nischen  Handels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschafts-
 register  der  Länder.  Die  Daten  der  Handels-,  Genossen-
 schafts-  und  Partnerschaftsregister  werden  dabei  nicht  ge-
 spiegelt  im  Unternehmensregister  vorgehalten,  vielmehr  übt
 das  Unternehmensregister  insoweit  eine  Portalfunktion  aus.
 Die  Registergerichte  liefern  dem  Unternehmensregister  ge-
 mäß  Absatz  3  Satz  2  in  der  Fassung  des  Entwurfs  lediglich
 die  sog.  Indexdaten  (z.  B.  Registernummer,  Firma,  Sitz  des
 Unternehmens),  die  den  Aufbau  eines  zentralen  Zugangs
 mit  Suchfunktion  in  den  Originaldatenbanken  der  Länder
 über  die  Internetseite  des  Unternehmensregisters  ermög-
 lichen.  Hintergrund  ist  die  Überlegung,  dass  allein  die  Ori-
 ginaldatenbestände  der  Handels-,  Genossenschafts-  und
 Partnerschaftsregister,  nicht  aber  gespiegelte  Datenbestände
 im  Unternehmensregister  den  Publizitätswirkungen  des  §  15
 unterfallen  können.  Bei  einer  doppelten  Datenhaltung  be-
 stünde  die  Gefahr,  dass  diese  Unterscheidung  für  den
 Rechtsverkehr  nicht  hinreichend  deutlich  wäre.  Auf  Grund

 der  bloßen  Portalfunktion  des  Unternehmensregisters  wer-
 den  zudem  Gebühren,  die  für  einen  Abruf  von  Daten  aus
 den  Handels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschaftsregistern
 entstehen,  auch  bei  einem  Abruf  über  die  zentrale  Such-
 maske  des  Unternehmensregisters  unmittelbar  von  den  Län-
 dern erhoben.

 Nummer  4  ermöglicht  die  Einsichtnahme  in  die  Unterlagen
 der  Rechnungslegung  nach  §  325.  Dies  schließt  Rechnungs-
 legungsunterlagen  nach  anderen  Bestimmungen  ein,  die  auf
 §  325  verweisen  und  dessen  entsprechende  oder  sinnge-
 mäße  Anwendung  vorschreiben,  wie  z.  B.  die  von  den
 Zweigniederlassungen  einzureichenden  Rechnungsunterla-
 gen  der  Hauptniederlassung,  wie  §§  325a,  340l  Abs.  2,  oder
 Rechnungslegungsunterlagen  nach  den  §§  9  und  15  des
 Publizitätsgesetzes  (PublG).  Der  Zusatz,  dass  auch  die
 Bekanntmachungen  über  das  Unternehmensregister  zugäng-
 lich  sind,  bedeutet  nicht,  dass  die  Rechnungslegungsunterla-
 gen  im  Ergebnis  „doppelt“  vorgehalten  werden  müssten;  es
 müssen  aber  von  der  Bekanntmachung  im  elektronischen
 Bundesanzeiger  Datum  und  Fundstelle  im  Unternehmens-
 register angezeigt werden können.

 Die  Nummern  5  bis  8  treffen  die  im  Grunde  selbstverständ-
 liche  Anordnung,  wonach  einschlägige  Bekanntmachungen
 im  elektronischen  Bundesanzeiger  über  das  Unternehmens-
 register  abrufbar  sind.  Insoweit  erweist  es  sich  als  vorteil-
 haft,  dass  viele  unternehmensrechtliche  Bekanntmachungen
 künftig  über  die  Plattform  des  elektronischen  Bundesanzei-
 gers  erfolgen  werden.  Für  aktienrechtliche  Bekanntmachun-
 gen  ist  dies  durch  §  25  AktG  bereits  vorgesehen;  für  Be-
 kanntmachungen  nach  dem  GmbH-Gesetz  ist  dies  nunmehr
 durch  das  JKomG  geregelt  (§  12  des  Gesetzes  betreffend  die
 Gesellschaften  mit  beschränkter  Haftung  (GmbHG)).  Für
 Bekanntmachungen  und  Veröffentlichungen  nach  dem
 Investmentgesetz  (InvG)  und  dem  Investmentsteuergesetz
 (InvStG)  ist  bereits  seit  dem  1.  Januar  2004  überwiegend
 der  elektronische  Bundesanzeiger  vorgesehen.  Ferner  wird
 der  elektronische  Bundesanzeiger  durch  diesen  Gesetzent-
 wurf  als  Pflichtmedium  für  einige  kapitalmarktrechtliche
 Veröffentlichungen  nach  der  Börsenzulassungs-Verordnung
 (BörsZulV) eingeführt (vgl. Artikel 6 des Entwurfs).

 Nummer  5  erfasst  neben  den  Bekanntmachungen  von  Per-
 sonen-  und  Kapitalgesellschaften  auch  die  genossenschafts-
 rechtlichen Bekanntmachungen.

 Die  Reichweite  der  Nummer  6  folgt  aus  §  127a  AktG
 (eingefügt  durch  das  Gesetz  zur  Unternehmensintegrität  und
 Modernisierung  des  Anfechtungsrechts  (UMAG)  vom
 22.  September  2005,  BGBl.  I  S.  2802).  Der  für  eine  Einstel-
 lung  in  das  Unternehmensregister  gebotene  Unternehmens-
 bezug  ist  bei  Eintragungen  im  Aktionärsforum  gewährleistet,
 da  sich  die  Aufforderungen  der  Aktionäre  und  Aktionärsver-
 einigungen  stets  auf  eine  bestimmte  Gesellschaft  beziehen;
 zudem  kann  gemäß  §  127a  Abs.  4  AktG  auch  die  Gesell-
 schaft  selbst  einen  Hinweis  auf  eine  Stellungnahme  in  das
 Aktionärsforum einstellen.

 Nummer  7  umfasst  kapitalmarktrechtliche  Veröffentlichun-
 gen  von  Unternehmen  nach  dem  Wertpapierhandelsgesetz
 (WpHG)  sowie  die  Veröffentlichungen  der  Bieter  und  der
 Gesellschaft  nach  dem  Wertpapiererwerbs-  und  Übernah-
 megesetz  (WpÜG),  sofern  diese  –  auch  unter  Berücksich-
 tigung  künftiger  Änderungen  des  WpÜG  im  Rahmen  der
 Umsetzung  der  Übernahmerichtlinie  der  EU  –  wahlweise
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oder  verpflichtend  im  elektronischen  Bundesanzeiger  erfol-
 gen.  Zudem  werden  Veröffentlichungen  nach  der  BörsZulV
 im  elektronischen  Bundesanzeiger  erfasst  (vgl.  insofern
 bereits  §§  49,  51  sowie  §§  63  und  67,  jeweils  i.  V.  m.  §  70
 Abs. 1 Satz 2 BörsZulV in der Fassung des Entwurfs).

 Nummer  8  umfasst  Bekanntmachungen  und  Veröffent-
 lichungen  inländischer  Kapitalanlagegesellschaften  und
 Investmentaktiengesellschaften  nach  dem  Investmentgesetz
 und  dem  Investmentsteuergesetz.  Für  Kapitalanlagegesell-
 schaften  sind  dies  §  37  Abs.  2,  §  38  Abs.  1,  §  43  Abs.  5  und
 §  45  Abs.  1  und  2  InvG,  für  Investmentaktiengesellschaften,
 unabhängig  von  den  bereits  nach  §  99  Abs.  3  InvG  gelten-
 den  Veröffentlichungspflichten  (§  37  Abs.  2,  §  43  Abs.  5
 und  §  45  Abs.  1  und  2  InvG),  §  101  Abs.  4,  §  103  Abs.  3
 und  §  111  Abs.  1  InvG.  Schließlich  unterliegen  die  Gesell-
 schaften  nach  dem  Investmentsteuergesetz  zusätzlich  den
 Bekanntmachungspflichten  nach  §  5  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  und
 § 13 Abs. 3 InvStG.

 Nummer  9  fügt  Veröffentlichungen  über  bedeutende
 Stimmrechtsmitteilungen  nach  den  §§  25  und  26  WpHG  so-
 wie  Veröffentlichungen  nach  den  §§  61  und  66  BörsZulV
 hinzu.  Bei  diesen  Veröffentlichungen  handelt  es  sich  um
 „vorgeschriebene  Informationen“  im  Sinne  der  EU-Trans-
 parenzrichtlinie  (vgl.  Artikel  9  ff.  sowie  Artikel  16  der
 Richtlinie),  die  damit  nach  Artikel  21  Abs.  2  der  Richtlinie
 in  dem  Unternehmensregister  als  zentralem  Speicherungs-
 system  enthalten  sein  müssen.  Im  Zuge  der  Umsetzung  von
 Artikel  21  Abs.  1  der  EU-Transparenzrichtlinie  wird  vorzu-
 schreiben  sein,  dass  die  „vorgeschriebenen  Informationen“
 im  Sinne  der  Richtlinie  durch  Medien  veröffentlicht  werden
 müssen,  „bei  denen  vernünftigerweise  davon  ausgegangen
 werden  kann,  dass  sie  die  Informationen  tatsächlich  an  die
 Öffentlichkeit  in  der  gesamten  Gemeinschaft  verbreiten“.
 Dabei  wird  sich  das  Unternehmen  in  der  Regel  eines  Dienst-
 leistungsanbieters  („Service  Provider“)  bedienen,  der  für
 das  Unternehmen  die  Verbreitung  in  den  Medien  nach  den
 genannten  Kriterien  gewährleistet.  Eine  gesonderte  Erfas-
 sung  über  Nummer  9  und  Übermittlung  durch  das  Unterneh-
 men  bzw.  den  beauftragten  Dritten  an  das  Unternehmensre-
 gister  nach  Absatz  3  Satz  1  Nr.  2  ist  aber  nur  geboten,  wenn
 die  Veröffentlichung  selbst  nicht  im  elektronischen  Bundes-
 anzeiger  erfolgt  und  damit  bereits  über  Nummer  7  Absatz  3
 Satz 1 Nr.  1 Bestandteil des Unternehmensregisters wird.

 Nummer  10  erfasst  Mitteilungen  von  Emittenten,  die  diese
 über  kapitalmarktrechtliche  Veröffentlichungen  an  die
 Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  zu  machen
 haben.  Die  Einstellung  solcher  Mitteilungen  in  das  Unter-
 nehmensregister  wird  jedoch  auf  die  Fälle  beschränkt,  in
 denen  die  Information  selbst  nicht  schon  über  die  Nummern
 7  oder  9  Bestandteil  des  Unternehmensregisters  wird.  Num-
 mer  10  umfasst  mithin  die  Mitteilungen  nach  §  15a  WpHG.
 Darüber  hinaus  ist  die  Mitteilung  des  Anbieters  über  die
 Veröffentlichung  eines  Verkaufsprospektes  an  die  Bundes-
 anstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  nach  §  9  Abs.  2
 Satz  3  des  Verkaufsprospektgesetzes  erfasst.  Die  Veröffent-
 lichung  des  Verkaufsprospektes  richtet  sich  nach  §  9  Abs.  2
 Satz  1  und  2  des  Verkaufsprospektgesetzes  und  erfolgt  ent-
 weder  über  ein  überregionales  Börsenpflichtblatt  oder  durch
 Bereithaltung  bei  den  Zahlstellen  und  ggf.  zusätzlich  durch
 Veröffentlichung  in  einem  elektronischen  Informationsver-
 breitungssystem.  Erfasst  wird  auch  die  Mitteilung  nach  §  14

 Abs.  3  Satz  1  des  Wertpapierprospektgesetzes  vom  22.  Juni
 2005  (BGBl.  I  S.  1698)  über  die  Veröffentlichung  eines  Pro-
 spektes  nach  dem  Wertpapierprospektgesetz  (WpPG).  Die
 Veröffentlichung  der  Prospekte  selbst  hat  gemäß  §  14  Abs.
 2  WpPG  zu  erfolgen.  Die  Prospekte  werden  künftig  zusätz-
 lich  über  die  Internetseite  der  Bundesanstalt  für  Finanz-
 dienstleistungsaufsicht  einsehbar  sein  (vgl.  §  13  Abs.  4
 WpPG).  Ausdrücklich  aus  dem  Unternehmensregister  aus-
 genommen  wurden  hingegen  die  Mitteilungen  an  die  Bun-
 desanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  über  veran-
 lasste  Ad-hoc-Mitteilungen  nach  §  15  WpHG,  da  die  Veröf-
 fentlichung  und  zeitnahe  Verbreitung  weitgehend  über  ex-
 terne  Dienstleister  veranlasst  wird  und  jedenfalls  zum
 gegenwärtigen  Zeitpunkt  eine  zusätzliche  Datenführung  im
 Unternehmensregister verzichtbar erscheint.

 Nummer  11  bezieht  die  insolvenzrechtlichen  Bekanntma-
 chungen  ein,  wobei  angesichts  der  Zielsetzung  eines  Unter-
 nehmensregisters  die  Verbraucherinsolvenzverfahren  und
 sonstige  Kleinverfahren  (§§  304  bis  314  InsO)  auszuneh-
 men sind.

 Zu Absatz 3

 Um  sicherzustellen,  dass  die  in  Absatz  2  vorgesehenen  Da-
 ten  tatsächlich  über  das  Unternehmensregister  zugänglich
 sind,  hat  zum  einen  der  Betreiber  des  elektronischen  Bun-
 desanzeigers  gemäß  Absatz  3  Satz  1  Nr.  1  die  bei  ihm  ge-
 führten Daten zum Unternehmensregister zu übermitteln.

 Die  in  Nummer  9  genannten  Veröffentlichungen  sind  nach
 Absatz  3  Nr.  2  grundsätzlich  von  dem  Veröffentlichungs-
 pflichtigen  zuzuliefern.  Es  kann  jedoch  davon  ausgegangen
 werden,  dass  der  Veröffentlichungspflichtige  nach  Anpas-
 sung  der  §§  25,  26  WpHG  und  der  §§  61,  66  BörsZulV  an
 die  Vorgaben  des  Artikels  21  Abs.  1  der  EU-Transparenz-
 richtlinie  in  der  Praxis  regelmäßig  für  die  Erfüllung  der  Ver-
 breitungspflicht  auf  Service  Provider  zurückgreifen  wird.
 Dieser  Service  Provider  als  beauftragter  Dritter  wird  dann
 zugleich  die  gegenüber  der  Verbreitungspflichten  erheblich
 weniger  aufwändige  Übermittlung  der  Information  an  das
 Unternehmensregister  besorgen.  Damit  wird  das  Unterneh-
 men  selbst  letztlich  nicht  mit  der  Zulieferung  an  das  Unter-
 nehmensregister  belastet  werden.  Nichts  anderes  dürfte  hin-
 sichtlich  der  Übermittlung  der  Mitteilungen  nach  Absatz  2
 Nr.  10 gelten.

 Weiterhin  werden  die  Registergerichte  zur  Zulieferung  der
 sog.  Indexdaten  der  Handels-,  Genossenschafts-  und  Part-
 nerschaftsregisterdaten  und  der  unter  Absatz  2  Nr.  11  ge-
 nannten  Insolvenzbekanntmachungen  verpflichtet,  soweit
 diese  für  den  Aufbau  eines  zentralen  Zugangs  zu  den  Daten
 nach  Absatz  2  Nr.  1  bis  3  und  11  über  das  Unternehmensre-
 gister  erforderlich  sind  (vgl.  insoweit  die  Begründung  zu
 Absatz  2  in  der  Fassung  des  Entwurfs).  Im  Ergebnis  muss
 unbedingt  gewährleistet  sein,  dass  der  Nutzer  einen  einheit-
 lichen  Auftritt  im  Internet  vor  sich  hat,  von  dem  er  bei  Ein-
 gabe  der  gesuchten  Gesellschaft  alle  dazu  nach  Absatz  2
 vorhandenen Daten erhalten kann.

 Zu § 9

 Absatz 1

 Absatz  1  Satz  1  entspricht  weitgehend  §  9  Abs.  1  in  der  gel-
 tenden  Fassung.  Das  Recht  zur  Einsichtnahme  erstreckt  sich
 künftig  sowohl  auf  die  elektronisch  geführten  Handelsregis-
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ter  als  auch  auf  die  bisherigen  Papierregister  sowie  die  (in
 Schriftform  oder  elektronisch)  zum  Handelsregister  einge-
 reichten  Dokumente.  Die  durch  das  ERJuKoG  zum  Aus-
 schluss  missbräuchlicher  Zugriffe  auf  das  Register  erfolgte
 Einfügung  der  Wörter  „zu  Informationszwecken“  bleibt
 dabei  unangetastet.  Dabei  ist  es  auch  weiterhin  ohne  Be-
 deutung,  ob  die  Einsichtnahme  zur  Befriedigung  eigener
 Informationszwecke  oder  zur  Erfüllung  eines  Informations-
 interesses  eines  Dritten  erfolgt  (vgl.  Bericht  des  Rechts-
 ausschusses  zum  Entwurf  des  ERJuKoG,  Bundestagsdruck-
 sache 14/7348, S.  28).

 Die  Sätze  2  bis  4  regeln  das  elektronische  Abrufverfahren.
 Nach  Satz  2  bestimmen  grundsätzlich  die  Landesjustizver-
 waltungen  das  elektronische  Informations-  und  Kommuni-
 kationssystem,  über  das  die  Registerauskunft  erteilt  wird.
 Die  Regelungen  in  den  Sätzen  2  bis  3  zu  der  für  die
 Abwicklung  der  Registerauskunft  zuständigen  Stelle  ent-
 sprechen  weitgehend  §  9a  Abs.  4  in  der  geltenden  Fassung.
 Bei  der  Einrichtung  der  Suchmasken  wird  zu  beachten  sein,
 dass  die  die  Vorhaltung  einer  rein  personenbezogenen  Such-
 funktion  (Vorname/Nachname)  aus  datenschutzrechtlichen
 Gründen  nicht  zulässig  ist  (§  14  Abs.  2  Nr.  5,  §  28  Abs.  1
 Nr.  3 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)).

 Satz  4  stellt  klar,  dass  die  Länder  auch  ein  gemeinsames  In-
 formations-  und  Kommunikationssystem  für  den  Abruf  der
 Handelsregisterdaten  einrichten  und  die  Übertragung  der
 Abwicklungsaufgaben  im  Zusammenhang  mit  der  Register-
 auskunft  auf  die  zuständige  Stelle  eines  anderen  Landes
 vorsehen  können.  Die  Einrichtung  eines  länderübergreifen-
 den  elektronischen  Abrufsystems  würde  es  ermöglichen,
 Daten  aus  allen  Handelsregistern  in  Deutschland  mittels  ei-
 ner  einheitlichen  Suchfunktion  gleichzeitig  abzufragen  und
 anschließend  präsentiert  zu  bekommen.  Auf  diese  Weise
 würde  für  Zwecke  der  Einsichtnahme  die  Zersplitterung  der
 Handelsregister  überwunden  und  es  würde  dem  Einsicht-
 nehmenden  nicht  mehr  zugemutet,  zunächst  das  jeweilige
 lokale  Registergericht  ausfindig  zu  machen  und  es  mit  sei-
 nem  Wunsch  nach  „elektronischen  Kopien“  (so  die  Aus-
 drucksweise  der  EU-Publizitätsrichtlinie)  zu  konfrontieren.
 Ein  Vorläufer  für  eine  gemeinsame  Internetseite  der  Länder
 mit  Zugang  zu  den  Handelsregisterdaten  findet  sich  bereits
 unter  der  Adresse  www.handelsregister.de.  Ein  zentraler
 Zugang  zu  den  Handelsregisterdaten  wird  zudem  künftig  in
 jedem  Fall  über  das  Unternehmensregister  gewährleistet
 sein (vgl. § 8b Abs. 2 Nr.  1 in der Fassung des Entwurfs).

 Zu Absatz 2

 Dieser  Absatz  macht  von  der  Regelung  in  Artikel  3  Abs.  3
 Unterabs.  2  Satz  3  der  EU-Publizitätsrichtlinie  Gebrauch,
 nach  der  die  Mitgliedstaaten  beschließen  können,  dass  alle
 oder  bestimmte  Kategorien  der  spätestens  bis  zum  31.  De-
 zember  2006  auf  Papier  eingereichten  Urkunden  und  An-
 gaben  von  dem  Register  nicht  elektronisch  erhältlich  sind,
 wenn  sie  vor  einem  bestimmten,  dem  Datum  der  Antragstel-
 lung  vorausgehenden  Zeitraum,  der  zehn  Jahre  nicht  unter-
 schreiten  darf,  bei  dem  Register  eingereicht  wurden.  Die
 Formulierung  „Übermittlung“  erfasst  dabei  sowohl  die  elek-
 tronische  Einsichtnahme  in  das  Dokument  über  eine  Dar-
 stellung  auf  dem  Bildschirm  des  Benutzers  als  auch  die
 Übersendung  des  Dokuments  (unter  Umständen  in  beglau-
 bigter  Form).  Eine  elektronische  Rückerfassung  der  Doku-
 mente  über  den  Zehnjahreszeitraum  hinaus  würde  einen

 unvertretbaren  Aufwand  bedeuten,  dem  ein  angemessener
 Nutzen  nicht  gegenüber  steht.  Für  diese  Altdokumente
 besteht  weiterhin  die  Möglichkeit  der  Einsichtnahme  bei
 Gericht  einschließlich  der  Fertigung  von  Kopien  in  Papier-
 form.

 Zu Absatz 3

 Satz  1  setzt  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  4  Satz  2  der  EU-Pub-
 lizitätsrichtlinie  um,  nach  dem  die  „Richtigkeit  der  Kopien
 in  elektronischer  Form“  nicht  beglaubigt  wird,  es  sei  denn,
 die  Beglaubigung  wird  vom  Antragsteller  ausdrücklich  ver-
 langt.  Die  Beglaubigung  bezieht  sich  dabei  auf  die  „Über-
 einstimmung  der  übermittelten  Daten  mit  dem  Inhalt  des
 Handelsregisters“  bzw.  den  zum  Handelsregister  eingereich-
 ten  Dokumenten,  nicht  aber  auf  die  inhaltliche  Richtigkeit
 des  Handelsregisterinhalts  bzw.  der  zum  Handelsregister
 eingereichten Dokumente selbst.

 Satz  2  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  5
 der  EU-Publizitätsrichtlinie,  wonach  die  Mitgliedstaaten  die
 erforderlichen  Maßnahmen  treffen,  damit  „bei  der  Beglau-
 bigung  von  Kopien  in  elektronischer  Form  sowohl  die  Echt-
 heit  ihrer  Herkunft  als  auch  die  Unversehrtheit  ihres  Inhalts
 durch  die  Heranziehung  mindestens  einer  fortgeschrittenen
 elektronischen  Signatur  im  Sinne  des  Artikels  2  Abs.  2  der
 Richtlinie  1999/93/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  13.  Dezember  1999  über  gemeinschaftliche
 Rahmenbedingungen  für  elektronische  Signaturen  sicherge-
 stellt  wird.“  Die  qualifizierten  Zertifikate  sollten  Angaben
 darüber  enthalten,  dass  der  Signierende  zur  Beglaubigung
 nach  §  9  Abs.  3  autorisiert  ist  und  die  Signatur  zum  Zwecke
 der Beglaubigung eingesetzt wird.

 Zu Absatz 4

 Die  Sätze  1  und  2  setzen  die  in  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  1
 Satz  1  und  Unterabs.  2  Satz  1  der  EU-Publizitätsrichtlinie
 enthaltene  Vorgabe  um,  dass  eine  vollständige  oder  aus-
 zugsweise  Kopie  der  Urkunden  oder  Angaben  auf  Antrag
 auch auf Papier erhältlich sein muss.

 Satz  3  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  4
 Satz  1  der  EU-Publizitätsrichtlinie,  nach  dem  die  Richtig-
 keit  der  auf  Papier  ausgestellten  Kopien  beglaubigt  wird,
 sofern  der  Antragsteller  auf  diese  Beglaubigung  nicht  ver-
 zichtet.

 Zu den Absätzen 5 und 6

 Diese  Absätze  entsprechen  den  bisherigen  Absätzen  3  und
 4.  Sowohl  das  Zeugnis  als  auch  das  Negativattest  können
 künftig  auch  in  elektronischer  Form  übermittelt  werden
 (vgl. Artikel 5 Abs. 2 Nr.  17 und 20 des Entwurfs).

 Zu Absatz 7

 Gemäß  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  2  der  EU-Publizitäts-
 richtlinie  muss  eine  Stelle  bestimmt  werden,  bei  der  die
 Dokumente  der  „eine(n)  Akte“  im  Sinne  von  Artikel  3  Abs.  1
 der  EU-Publizitätsrichtlinie  von  „dem  Register“  elektro-
 nisch  oder  als  Papierkopie  abgefordert  werden  können.  Mit
 der  nunmehr  geplanten  Zuweisung  der  Rechnungslegungs-
 unterlagen  von  den  Registergerichten  zum  elektronischen
 Bundesanzeiger  wird  die  Funktion  der  „einen  Akte“,  die  die
 einheitliche  Zugänglichkeit  aller  offenlegungspflichtigen
 Dokumente  verlangt,  durch  das  Unternehmensregister  ge-
 währleistet,  das  sowohl  die  eigentlichen  Handelsregisterda-
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ten  zugänglich  macht  (§  8b  Abs.  2  Nr.  1  in  der  Fassung  des
 Entwurfs)  als  auch  über  die  Unterlagen  der  Rechnungs-
 legung  verfügt  (§  8b  Abs.  2  Nr.  4  in  der  Fassung  des  Ent-
 wurfs).

 Gemäß  §  9  Abs.  7  Satz  1  in  der  Fassung  des  Entwurfs  findet
 Absatz  1  Satz  1,  der  jedem  die  Einsichtnahme  in  das  Han-
 delsregister  zu  Informationszwecken  gestattet,  auf  die
 Einsichtnahme  in  das  Unternehmensregister  entsprechende
 Anwendung.  Unbeachtlich  ist  dabei,  ob  die  Einsichtnahme
 Daten  betrifft,  die  im  Unternehmensregister  selbst  gespie-
 gelt  vorgehalten  werden  (z.  B.  die  Unterlagen  der  Rech-
 nungslegung  nach  §  8b  Abs.  2  Nr.  4  in  der  Fassung  des
 Entwurfs),  oder  ob  das  Unternehmensregister  als  zentraler
 Zugang  zu  Originaldatenbeständen  (etwa  der  Handels-,  Ge-
 nossenschafts-  und  Partnerschaftsregister  nach  §  8b  Abs.  2
 Nr.  1 bis 3 in der Fassung des Entwurfs) genutzt wird.

 Die  Regelungen  in  Absatz  7  Satz  2  und  3  stellen  zudem
 sicher,  dass  die  nach  Artikel  3  Abs.  3  der  EU-Publizitäts-
 richtlinie  vorgesehenen  Kopien  der  Handelsregisterdaten
 und  der  Unterlagen  der  Rechnungslegung  „auf  Papier  oder
 in  elektronischer  Form“  über  das  Unternehmensregister  er-
 hältlich  sind:  So  kann  zum  einen  nach  Satz  2  die  in  den  neu-
 gefassten  Absätzen  2  bis  4  vorgesehene  Übermittlung  von
 Dokumenten  und  Abdrucken  etc.  aus  dem  Handelsregister
 auch  über  das  insofern  als  Portal  fungierende  Unterneh-
 mensregister  verlangt  werden.  Gleiches  gilt  über  die  in
 §  156  GenG  und  §  5  Abs.  2  PartGG  vorgesehenen  Verweise
 auf  §  9  HGB  im  Übrigen  auch  für  Daten  der  Genossen-
 schafts- und Partnerschaftsregister.

 Zum  anderen  sieht  Absatz  7  Satz  3  hinsichtlich  der  Unter-
 lagen  der  Rechnungslegung,  die  im  Unternehmensregister
 selbst  gespeichert  vorgehalten  werden,  die  entsprechende
 Anwendung  der  in  den  neugefassten  Absätzen  3  und  4  ent-
 haltenen  Regelungen  vor.  Damit  kann  künftig  vom  Unter-
 nehmensregister  selbst  beispielsweise  die  elektronische
 Übermittlung  eines  Jahresabschlusses  in  beglaubigter  Form
 verlangt  werden.  Eine  zusätzliche  Verweisung  auf  Absatz  2
 ist  insofern  entbehrlich,  da  die  Unterlagen  der  Rechnungs-
 legung  im  Unternehmensregister  nur  als  elektronische
 Dokumente  vorhanden  sind  und  eine  Überführung  in  die
 elektronische  Form  damit  nicht  erforderlich  ist.  Soweit  die
 Unterlagen  noch  nach  den  bisherigen  Regelungen  in  Papier-
 form  zum  Handelsregister  eingereicht  worden  sind,  gelten
 für  den  Abruf  aus  dem  Handelsregister  die  Absätze  1  bis  4
 unmittelbar  bzw.  für  den  über  das  Unternehmensregister
 vermittelten Abruf Absatz 7 Satz 1 und 2.

 Zu § 9a

 Die  sachliche  Regelung  des  bisherigen  §  9a  Abs.  1  findet
 sich  in  §  9  in  der  Fassung  des  Entwurfs,  wobei  nicht  mehr
 zwischen  herkömmlicher  Papiereinsicht  und  elektronischer
 Online-Einsicht  unterschieden  wird.  Die  Bestimmung  des
 bisherigen  §  9a  Abs.  3,  wonach  ein  Missbrauch  (z.  B.  Da-
 tensabotage,  Vireninfektion  oder  Einschleusung  von  Pro-
 grammen)  von  der  Online-Einsicht  ausschließt,  konnte  als
 selbstverständlich entfallen.

 Zu den Absätzen 1 und 2

 Die  Einzelheiten  der  Beleihung  einer  privatrechtsförmigen
 Einrichtung  mit  der  Führung  des  Unternehmensregisters  so-

 wie  die  Einzelheiten  des  technischen  Betriebs  brauchen
 nicht im Gesetz selbst geregelt zu werden.

 Insoweit  ist  mit  Absatz  1  eine  Verordnungsermächtigung
 nach  Artikel  80  Abs.  1  des  Grundgesetzes  für  das  Bundes-
 ministerium  der  Justiz  vorgesehen,  die  im  Rahmen  der  dort
 genannten  Vorgaben  Regelungen  über  die  Auswahl  des
 privatrechtsförmigen  Betreibers  des  Unternehmensregisters
 sowie  die  Dauer  der  Beleihung  umfasst.  Die  mit  der  Verord-
 nungsermächtigung  vorgegebenen  inhaltlichen  Bestimmun-
 gen  sollen  einen  dem  Zweck  des  Unternehmensregisters
 angemessenen  sicheren  und  auf  Dauer  angelegten  Betrieb
 gewährleisten.  Dementsprechend  ist  eine  Mindestlaufzeit
 der  Beauftragung  des  jeweiligen  Unternehmens  von  fünf
 Jahren  vorgesehen,  um  dem  Unternehmen  die  notwendige
 Sicherheit  hinsichtlich  der  für  den  Betrieb  des  Unterneh-
 mensregisters  zu  tätigenden  Investitionen  zu  geben.  Der  Be-
 liehene  nimmt  die  ihm  übertragenen  Aufgaben  als  Teil  der
 Justizverwaltung  des  Bundes  wahr.  Als  Behörde  ist  er  auch
 berechtigt,  für  die  von  ihm  vorzunehmenden  Beglaubigun-
 gen ein Dienstsiegel zu führen.

 Absatz  2  enthält  eine  Verordnungsermächtigung  für  das
 Bundesministerium  der  Justiz  bez.  der  Führung  des  Unter-
 nehmensregisters  in  organisatorischer  und  technischer  Hin-
 sicht.  Danach  können  insbesondere  auch  Regelungen  über
 die  Zulässigkeit  sowie  Art  und  Umfang  von  Auskunfts-
 dienstleistungen  (sog.  Push-  und  Mehrwertdienste)  des
 Betreibers  des  Unternehmensregisters  mit  den  im  Unter-
 nehmensregister  selbst  gespeichert  vorgehaltenen  Daten
 vorgesehen  werden.  Die  diesen  Auskunftsdienstleistungen
 zugrunde  liegenden  Daten  unterfallen  der  Richtlinie  2003/
 98/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 17.  November  2003  über  die  Weiterverwendung  von  Infor-
 mationen  des  öffentlichen  Sektors  (ABl.  EU  Nr.  L  345
 S.  90),  so  dass  sie  in  dem  Maße,  in  dem  sie  vom  Betreiber
 des  Unternehmensregisters  für  Auskunftsdienstleistungen
 genutzt  werden  dürfen,  auch  interessierten  Dritten  für
 eigene  Vermarktungszwecke  vom  Betreiber  des  Unterneh-
 mensregisters  zur  Verfügung  zu  stellen  sind.  Soweit  für  die
 Auskunftsdienstleistungen  Daten  der  Länder,  insbesondere
 die  Handelsregisterdaten,  benötigt  werden,  besteht  kein
 Regelungsbedarf  durch  eine  Rechtsverordnung:  Diese  Daten
 sind  nicht  im  Unternehmensregister  selbst  gespeichert;  Ein-
 zelheiten  hierzu,  z.  B.  Fragen  der  Datenübermittlung  und
 einer  Beteiligung  der  Länder  an  den  Erlösen  aus  diesen
 Auskunftsdienstleistungen,  sind  zwischen  den  Ländern  und
 dem  Betreiber  des  Unternehmensregisters  vertraglich  zu
 regeln.  Die  Verordnungsermächtigung  erfasst  diese  Daten
 daher  nicht  („Auskunftsdienstleistungen  mit  den  im  Unter-
 nehmensregister gespeicherten Daten“).

 Absatz  2  Satz  3  stellt  sicher,  dass  im  Rahmen  der  Rechts-
 verordnung  die  schutzwürdigen  Interessen  des  betroffenen
 Unternehmens  am  Ausschluss  einer  zweckändernden  Ver-
 wendung  der  im  Register  gespeicherten  Daten  berücksich-
 tigt  werden.  Dies  wird  insbesondere  in  den  Fällen  relevant,
 in  denen  der  Betreiber  des  Unternehmensregisters  Unter-
 nehmensdaten,  die  in  dem  Register  enthalten  sind,  in  einer
 Weise  nutzen  will,  die  über  die  gesetzlich  vorgeschriebenen
 Aufgaben  hinausgeht.  Ein  solcher  Schutz  ist  aus  dem
 Grundrecht  auf  informationelle  Selbstbestimmung  herzulei-
 ten (§ 14 Abs. 2 Nr.  5, § 28 Abs. 1 Nr.  3 BDSG).
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Zu § 10

 Die  EU-Publizitätsrichtlinie  geht  nach  wie  vor  von  der  Not-
 wendigkeit  einer  Bekanntmachung  aus,  selbst  bei  freier
 elektronischer  Abrufbarkeit  der  Eintragungen.  Im  Grunde
 sind  Eintragungsabruf  und  Bekanntmachung  nur  zwei  Sei-
 ten  einer  Medaille  und  setzen  nur  eine  unterschiedliche
 Datenaufbereitung  voraus  (unternehmensbezogen  im  einen,
 chronologisch  im  anderen  Fall).  Die  Publizitätswirkung  des
 Handelsregisters  ist  mit  der  Bekanntmachung  verknüpft
 (§  15),  und  etliche  andere  Bestimmungen  verbinden  mit  ihr
 Rechtsfolgen  (vgl.  §  25  Abs.  2,  ferner  etwa  §  225  Abs.  1
 Satz 1, § 320b Abs. 1 Satz 6 AktG).

 §  10  wird  dahin  gehend  geändert,  dass  Bekanntmachungen
 künftig  nicht  mehr  im  Papier-Bundesanzeiger  und  in  Tages-
 zeitungen  erfolgen,  sondern  über  das  von  der  Landesjustiz-
 verwaltung  bestimmte  elektronische  Informations-  und
 Kommunikationssystem.  Alle  Handelsregistereintragungen
 werden  dabei  in  der  Reihenfolge  ihrer  Eintragung  und
 tageschronologisch  geordnet  bekannt  gemacht.  Für  diese
 Pflichtbekanntmachung  gilt  nach  Satz  2  die  bisher  in  §  10
 Abs.  1  Satz  2  enthaltene  Regelung,  dass  die  Eintragungen
 grundsätzlich  ihrem  ganzen  Inhalt  nach  veröffentlicht  wer-
 den.

 Durch  den  Verweis  auf  §  9  Abs.  1  Satz  4  in  der  Fassung  des
 Entwurfs  wird  klargestellt,  dass  die  Länder  auch  für  die
 elektronischen  Bekanntmachungen  eine  einheitliche,  länder-
 übergreifende  Plattform  bestimmen  können.  Ein  Vorläufer
 existiert  bereits  unter  „www.handelsregister-bekanntma-
 chungen.de“.  Zudem  ist  auch  über  das  Unternehmensregis-
 ter  eine  zentrale  elektronische  Abrufbarkeit  der  Bekannt-
 machungen  gesichert  (vgl.  §  8b  Abs.  2  Nr.  1  in  der  Fassung
 des  Entwurfs).  Der  Entwurf  macht  damit  von  einer  Regelung
 der  EU-Publizitätsrichtlinie  (Artikel  3  Abs.  4  Unterabs.  2)
 Gebrauch,  nach  der  die  Mitgliedstaaten  die  Bekanntma-
 chung  im  Amtsblatt  durch  eine  andere  ebenso  wirksame
 Form  der  Veröffentlichung  ersetzen  können,  die  zumindest
 die  Verwendung  eines  Systems  voraussetzt,  mit  dem  die
 offen  gelegten  Informationen  chronologisch  geordnet  über
 eine  zentrale  elektronische  Plattform  zugänglich  gemacht
 werden.

 Da  die  Umstellung  auf  eine  Internet-Bekanntmachung  erst
 zum  1.  Januar  2007  in  Kraft  tritt  und  die  Umstellung  der
 Bekanntmachung  seit  langem  von  der  Bundesregierung  an-
 gekündigt  worden  ist,  hatten  und  haben  die  Tageszeitungen
 ausreichend  Zeit,  sich  umzustellen.  Wenn  die  Handelsregis-
 ter  online  für  jedermann  und  von  überall  her  abrufbar  sind
 (und  mit  zentraler  einheitlicher  Suchfunktion  auch  über  das
 Unternehmensregister)  und  wenn  die  Bekanntmachungen
 der  Eintragungen  zugleich  online  zugänglich  sind,  dann
 sind  zusätzliche  verstreute  und  unübersichtliche  Abdrucke
 in  Tageszeitungen  ökonomisch  nicht  mehr  zu  verantworten.
 Der  Umstand,  dass  ein  Zeitungsleser  bei  seiner  täglichen
 Lektüre  die  eine  oder  andere  Handelsregisterbekannt-
 machung  mehr  oder  weniger  zufällig  zur  Kenntnis  nimmt,
 rechtfertigt  nicht  die  Belastung  der  Unternehmen  und  der
 Gerichte  mit  dem  Veröffentlichungsaufwand.  Das  Internet
 steht  frei  zur  Verfügung,  sei  es  über  den  weit  verbreiteten
 eigenen  Anschluss  oder  über  öffentliche  Zugänge,  etwa  in
 Bibliotheken.  Demgegenüber  ist  der  Papier-Bundesanzeiger
 nur  bei  wenigen  tausend  Abonnenten  verbreitet,  die  jewei-
 lige  Tageszeitung  (das  „andere  Blatt“  nach  §  10  Abs.  1

 Satz  1  in  der  bisherigen  Fassung)  erfasst  ebenfalls  nur  einen
 beschränkten  Adressatenkreis  und  nur  einen  kleinen  Aus-
 schnitt  der  bundesweiten  Handelsregisterbekanntmachun-
 gen.

 Um  jedoch  von  den  Zeitungsverlegern  vorgebrachten  Be-
 denken  Rechnung  zu  tragen,  dass  in  bestimmten  Regionen
 trotz  der  stetig  steigenden  Zahl  von  Internetanschlüsse  bei
 Privaten  und  Unternehmen  noch  keine  hinreichende  Publi-
 zität  der  Internet-Bekanntmachungen  bestehen  könnte,  ist
 unter  Artikel  2  des  Entwurfs  für  Artikel  61  Abs.  4  des  Ein-
 führungsgesetzes  zum  Handelsgesetzbuche  (EGHGB)  eine
 Öffnungsklausel  vorgesehen,  die  die  Landesregierungen
 ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung  bis  Ende  2009  –  auch
 beschränkt  auf  bestimmte  Gerichtsbezirke  –  zwingend  zu-
 sätzlich  zu  der  elektronischen  Bekanntmachung  eine  wei-
 tere  (vollständige  oder  Hinweis-)Bekanntmachung  in  einer
 Tageszeitung oder einem sonstigen Blatt vorzuschreiben.

 Zudem  berücksichtigt  §  10  Satz  3  das  denkbare  Anliegen
 des  Eingetragenen,  die  gerichtliche  Bekanntmachung  zu-
 sätzlich  auch  in  (inländischen  oder  ausländischen)  Print-
 medien,  d.  h.  in  der  Praxis  in  Tageszeitungen,  erwirken  zu
 können.  Im  zweiten  Halbsatz  wird  dabei  zugleich  klarge-
 stellt,  dass  für  die  zeitlichen  und  rechtlichen  Wirkungen  der
 Bekanntmachung  allein  die  elektronische  Pflichtbekannt-
 machung  nach  Satz  1,  nicht  aber  eine  freiwillige  Bekannt-
 machung nach Satz 3 maßgebend ist.

 Zu § 11

 Zu Absatz 1

 Artikel  3a  Abs.  2  der  EU-Publizitätsrichtlinie  schreibt  vor,
 dass  zusätzlich  zur  regulären  Offenlegung  die  Offenlegung
 der  in  Artikel  2  der  EU-Publizitätsrichtlinie  genannten  „Ur-
 kunden  und  Angaben“  in  jeder  anderen  Amtssprache  der
 Gemeinschaft  zuzulassen  ist.  Das  bedeutet,  dass  es  jeden-
 falls  den  Kapitalgesellschaften  ermöglicht  werden  muss,
 diese  Texte  freiwillig  in  jeder  anderen  Amtssprache  der
 Gemeinschaft einzureichen.

 Der  Entwurf  geht  in  Satz  1  darüber  in  zweierlei  Hinsicht
 hinaus:  Zum  einen  beschränkt  er  sich  nicht  nur  auf  die  in
 Artikel  2  der  EU-Publizitätsrichtlinie  genannten  Urkunden
 und  Angaben,  zum  anderen  gestattet  er  die  freiwillige  Ein-
 reichung  in  Amtssprachen  der  EU  allen  Eingetragenen,  da
 nicht  einzusehen  ist,  warum  diese  Möglichkeit  Einzelkauf-
 leuten  und  Personengesellschaften  verschlossen  bleiben
 sollte.  Von  der  Möglichkeit,  die  Einreichung  auch  noch  in
 weiteren  Sprachen  zuzulassen  (Artikel  3a  Abs.  3  der
 EU-Publizitätsrichtlinie), wird kein Gebrauch gemacht.

 Der  Entwurf  hat  nicht  den  Wortlaut  der  EU-Publizitätsricht-
 linie  übernommen,  die  mit  Blick  auf  die  Übersetzungen  von
 „Urkunden  und  Angaben“  spricht.  Vielmehr  ergibt  sich  in
 Deutschland  der  Registerinhalt  nicht  aus  einer  Inbezug-
 nahme  auf  die  einzureichenden  Angaben,  sondern  aus  den
 eigenen  Formulierungen  des  Registerrichters.  An  die  Stelle
 der  „einzureichenden  Angaben“  tritt  in  Deutschland  der
 vom  Registerrichter  verfügte  Text  der  Registereintragung,
 welcher  allein  rechtlich  maßgeblich  und  mit  den  Rechts-
 folgen  des  §  15  verknüpft  ist.  Eine  Übersetzung  des  Inhalts
 einer  Eintragung  können  die  Unternehmen  vornehmen  und
 dem  deutschsprachigen  Text  zur  Seite  stellen.  Die  Über-
 setzung  wird  nicht  von  Amts  wegen  geprüft  (siehe  sogleich
 unten).
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Nach  Artikel  3a  Abs.  2  Unterabs.  3  der  EU-Publizitätsricht-
 linie  sind  die  erforderlichen  Maßnahmen  zur  Erleichterung
 des  Zugangs  Dritter  zu  den  offen  gelegten  Übersetzungen  zu
 treffen.  In  den  Registersystemen  ist  daher  nach  §  11  Abs.  1
 Satz  2  ein  geeigneter  Hinweis  an  die  Nutzer  auf  die  freiwil-
 lig  eingereichten  Schriftstücke  aufzunehmen.  Dies  kann
 etwa  durch  eine  Schaltfläche  auf  dem  Bildschirm  mit  einem
 Flaggensymbol  oder  den  Landesnamen  in  der  jeweiligen
 Landessprache  erfolgen.  Die  Register  müssen  dabei  jedoch
 nicht  das  gesamte  Angebot  des  Registerinhalts  in  übersetz-
 ter  Fassung  anbieten.  Es  genügt  die  Zugänglichmachung  der
 jeweils freiwillig eingereichten Übersetzungen.

 Satz  3  stellt  mit  der  entsprechenden  Anwendbarkeit  von  §  9
 klar,  dass  die  eingereichten  Übersetzungen  in  gleicher
 Weise wie die Originaldokumente online zugänglich sind.

 Eine  Bekanntmachung  ist  nicht  vorgesehen.  Wenn  die
 EU-Publizitätsrichtlinie  von  „Offenlegung“  spricht,  meint
 sie  den  Vorgang  nach  Artikel  3  Abs.  2  Unterabs.  1  (Hinter-
 legung  in  einer  Akte  oder  Eintragung  im  Register).  Eine
 Bekanntmachung  der  eingereichten  Übersetzungen  entspre-
 chend  Artikel  3  Abs.  4  wird  in  Artikel  3a  Abs.  2  der  EU-
 Publizitätsrichtlinie nicht vorgeschrieben.

 Artikel  3a  Abs.  2  Unterabs.  2  der  Publizitätsrichtlinie  er-
 laubt  den  Mitgliedstaaten,  die  Beglaubigung  der  Überset-
 zungen  zu  verlangen.  Davon  wurde  abgesehen,  denn  die
 Einschaltung  eines  beeidigten  Übersetzers  (§  142  Abs.  3  der
 Zivilprozessordnung  (ZPO))  erscheint  zu  aufwändig.  Ange-
 sichts  der  Regelung  in  Absatz  2  werden  die  Unternehmen
 im  eigenen  Interesse  auf  eine  korrekte  Übersetzung  achten.
 Einer  von  Amts  wegen  zu  besorgenden  Sicherstellung,  dass
 spätere  Änderungen  der  eingereichten  deutschen  Urkunden
 eine  Übersetzung  erfahren,  bedarf  es  ebenfalls  nicht.  Unter
 Umständen  greift  die  Regelung  des  Absatzes  2  zu  Lasten
 der  Unternehmen  ein,  etwa  wenn  aus  den  Datumsangaben
 nicht  ein  eindeutiger  Bezug  der  Originale  und  der  Überset-
 zung hervorgeht.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  setzt  Artikel  3a  Abs.  4  der  EU-Publizitätsrichtlinie
 in  Anlehnung  an  dessen  Wortlaut  um.  Ein  bloßer  Verweis
 auf  die  entsprechende  Anwendung  von  §  15  würde  nicht
 genügen,  da  es  sich  nicht  um  eine  Diskrepanz  zwischen
 Registereintragung  und  Bekanntmachung,  sondern  um  die
 Diskrepanz  zwischen  eingereichter  Originalfassung  und
 eingereichter  Übersetzung  handelt.  Freilich  ergibt  sich
 durch  diese  richtliniengemäße  Umsetzung  eine  Erweiterung
 des  Drittschutzes  gegenüber  §  15,  der  sich  nur  auf  eingetra-
 gene und bekannt gemachte Tatsachen beschränkt.

 Zu § 12

 Die  Vorschrift  bewirkt  den  Übergang  auf  einen  vollelektro-
 nischen Rechtsverkehr mit dem Registergericht.

 Zu Absatz 1

 Satz  1  entspricht  im  Wesentlichen  dem  bisherigen  Absatz  1.
 Anmeldungen  zur  Eintragung  in  das  Handelsregister  sind
 dabei  künftig  zwingend  elektronisch  einzureichen;  die  Be-
 glaubigung  kann  als  einfaches  elektronisches  Zeugnis  erfol-
 gen  (§  39a  des  Beurkundungsgesetzes  (BeurKG)  i.  d.  F.  des
 JKomG).  Die  Landesregierungen  können  nach  Artikel  61

 Abs.  1  EGHGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs  bis  Ende  2009
 auch eine papierschriftliche Anmeldung zulassen.

 Da  auf  die  Zeichnungen  von  Unterschriften  künftig  verzich-
 tet  wird  (vgl.  unten  die  Begründung  zu  §  14  in  der  Fassung
 des Entwurfs), konnte der entsprechende Passus entfallen.

 Die  Sätze  2  und  3  entsprechen  dem  bisherigen  Absatz  2.  Öf-
 fentliche  Urkunden  können  künftig  auch  in  elektronischer
 Gestalt  präsentiert  werden  (§  371a  Abs.  2  ZPO  i.  d.  F.  des
 JKomG).  Im  Falle  des  Nachweises  der  Rechtsnachfolge  von
 Todes  wegen  durch  Erbschein  sollte  grundsätzlich  die  Über-
 mittlung  eines  beglaubigten  elektronischen  Dokuments,  das
 zur  Abbildung  des  Erbscheins  hergestellt  worden  ist,  aus-
 reichen,  sofern  der  Beglaubigungsvermerk  zeitnah  zur
 anschließenden  Übermittlung  zum  Handelsregister  erstellt
 wurde.  Auf  diese  Weise  ist  gewährleistet,  dass  zumindest
 eine  Ausfertigung  des  Erbscheins  bei  der  beglaubigenden
 Stelle  vorgelegen  hat  und  diese  Ausfertigung  nicht  bereits
 eingezogen oder für kraftlos erklärt worden war.

 Zu Absatz 2

 Da  die  Register  elektronisch  geführt  werden,  ist  auch  die
 Zulieferung  der  Dokumente  auf  diesem  Wege  zu  bewerk-
 stelligen.  Andernfalls  müssten  die  papierschriftlichen  Un-
 terlagen  von  den  Registergerichten  digitalisiert  werden,  was
 nicht  nur  kostenaufwändig  wäre,  sondern  auch  eine  mehr-
 fache  Transformation  bedeuten  würde,  da  die  Dokumente
 bei  den  Unternehmen  ganz  überwiegend  bereits  elektro-
 nisch vorliegen.

 Die  Bestimmung  ist  in  der  Sache  nicht  neu,  sondern  ordnet
 künftig  generell  an,  was  bereits  derzeit  in  §  8a  Abs.  1  Satz  3
 den  Landesregierungen  zur  Regelung  durch  Rechtsverord-
 nung  freigestellt  wird.  Die  Landesregierungen  können  um-
 gekehrt  die  papierschriftliche  Einreichung  bis  Ende  2009
 durch  Rechtsverordnung  beibehalten  (vgl.  Artikel  61  Abs.  1
 EGHGB  in  der  Fassung  von  Artikel  2  dieses  Entwurfs)  und
 zudem  nach  §  8a  Abs.  2  Satz  2  in  der  Fassung  des  Entwurfs
 genaue  Datenformate  für  die  elektronische  Einreichung  vor-
 geben.

 Satz  2  erster  Halbsatz  stellt  klar,  dass  in  Fällen,  in  denen  das
 Gesetz  die  Einreichung  einer  Urschrift  oder  einer  einfachen
 Abschrift  zum  Handelsregister  vorsieht  (so  etwa  §  199
 zweiter  Halbsatz  UmwG),  aufgrund  der  Umstellung  auf  die
 elektronische  Kommunikation  mit  dem  Registergericht
 künftig  die  Einreichung  einer  elektronischen  Aufzeichnung
 ausreicht.  Dies  gilt  auch  in  den  Fällen,  in  denen  das  Doku-
 ment  schriftlich  abzufassen  oder  in  unterzeichneter  Form
 einzureichen  ist  (vgl.  etwa  §  130  Abs.  5  zweiter  Halbsatz,
 §  188  Abs.  3  Nr.  1  AktG;  §  8  Abs.  1  Nr.  3,  §  40  Abs.  1  Satz  1
 GmbHG).  Es  erscheint  nicht  notwendig,  im  Zuge  der  Um-
 stellung  auf  die  elektronische  Kommunikation  mit  dem
 Registergericht  in  diesen  Fällen  zur  Sicherung  der  Authenti-
 zität  zu  verlangen,  dass  das  elektronische  Dokument  mit
 einer  qualifizierten  elektronischen  Signatur  versehen  wird.
 Die  Formulierung  „genügt“  stellt  jedoch  klar,  dass  es  den
 Unternehmen  unbenommen  bleibt,  nicht  auf  die  Möglich-
 keit  der  Einreichung  einer  elektronischen  Aufzeichnung  zu-
 rückzugreifen,  sondern  ein  mit  einer  qualifizierten  elektro-
 nischen  Signatur  versehenes  elektronisches  Dokument  zu
 übermitteln.

 Abweichend  hiervon  ist  nach  Satz  2  zweiter  Halbsatz  allein
 in  den  Fällen,  in  denen  nach  der  jeweiligen  gesetzlichen
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Vorschrift  zwingend  die  Einreichung  eines  notariell  beur-
 kundeten  Dokuments  oder  einer  öffentlich  beglaubigten
 Abschrift  erforderlich  ist  (vgl.  etwa  §  130  Abs.  5  erster
 Halbsatz  AktG,  §  199  erster  Halbsatz  UmwG),  künftig  ein
 mit  einem  einfachen  elektronischen  Zeugnis  nach  §  39a  Be-
 urkG versehenes elektronisches Dokument einzureichen.

 Die  in  Satz  2  enthaltene  Generalklausel  erlaubt  es,  die
 jeweiligen  und  über  viele  Stammgesetze  verstreuten  Einrei-
 chungsvorschriften  nach  und  nach  und  bei  passender  Gele-
 genheit auf elektronische Einreichung umzustellen.

 Zu Nummer 3  (§ 13)

 Bislang  ist  eine  Zweigniederlassung  bei  dem  Gericht  der
 Hauptniederlassung  anzumelden,  das  daraufhin  das  Gericht
 der  Zweigniederlassung  unterrichtet,  damit  dort  die  eigent-
 liche  Eintragung  erfolgen  kann.  Das  Recht  der  Zweignie-
 derlassungen  wird  künftig  dahin  gehend  vereinfacht,  dass
 die  führende  Eintragung  bei  dem  Gericht  der  inländischen
 Hauptniederlassung  zu  erfolgen  hat.  Wenn  alle  Daten  über
 Haupt-  und  Zweigniederlassungen  ohnehin  zentral  abgeru-
 fen  werden  können,  sind  disparate  Registerführungen  weni-
 ger bedeutsam.

 Im  Grunde  unverändert  bleiben  die  Vorschriften  über  die
 Eintragung  der  inländischen  Zweigniederlassungen  von  Un-
 ternehmen mit Sitz im Ausland (§§ 13d bis 13f).

 Zu Absatz 1

 Die  Eintragung  beim  Gericht  am  Ort  der  Zweignieder-
 lassung  hat  bisher  ihren  Grund  darin,  dass  für  die  Geschäfts-
 partner  am  Ort  einer  wichtigen  Betriebsstätte  der  Zugang  zu
 den  zugehörigen  rechtlichen  Dokumenten  leicht  möglich
 sein  soll.  Mit  der  zukünftigen  vollständigen  Realisierung
 des  elektronischen  Registers  werden  alle  Eintragungen  und
 Dokumente  bei  der  Hauptniederlassung  online  ohne  weite-
 res  zugänglich  sein  (vgl.  §  9  in  der  Fassung  des  Entwurfs),
 so  dass  es  sinnvoll  erscheint,  dass  die  führende  Eintragung
 künftig  im  Register  der  Hauptniederlassung  bzw.  des  Sitzes
 erfolgt  und  im  Register  am  Ort  der  Zweigniederlassung  nur
 noch  einige  wenige  Eintragungen  vorgenommen  werden.
 Auf  diese  Weise  werden  Fehlerquellen  vermieden  und  das
 Verfahren  insgesamt  beschleunigt  und  vereinfacht.  Satz  1
 sieht  daher  vor,  dass  die  Errichtung  einer  Zweigniederlas-
 sung  beim  Gericht  der  Hauptniederlassung  bez.  des  Sitzes
 zur  Eintragung  in  das  dort  geführte  Handelsregister  anzu-
 melden  ist.  Gleiches  gilt  gemäß  Satz  2  in  Bezug  auf  die  An-
 meldung  von  Änderungen  in  Bezug  auf  bereits  eingetragene
 Zweigniederlassungen,  etwa  bez.  des  Ortes  der  Zweignie-
 derlassung  oder  des  Zusatzes.  Adressat  dieser  sog.  laufen-
 den  Anmeldungen  bleibt  also  das  Gericht  der  Hauptnieder-
 lassung bzw. des Sitzes.

 Zu Absatz 2

 Nach  Satz  1  prüft  das  Gericht  der  Hauptniederlassung  bzw.
 des  Sitzes,  ob  die  Zweigniederlassung  errichtet  ist  und  sich
 die  Firma  der  Zweigniederlassung  von  allen  an  demselben
 Ort  oder  in  derselben  Gemeinde  bereits  bestehenden  und
 eingetragenen  Firmen  deutlich  unterscheidet  (§  30).  Zur
 Prüfung  der  Errichtung  einer  Zweigniederlassung  ist  häufig
 keine  weitere  Feststellung  neben  der  Anmeldung  nötig.  Im
 Übrigen  könnte  die  IHK  am  Ort  der  Zweigniederlassung  un-
 ter  Einsatz  elektronischer  Post  angehört  werden,  wobei  sich

 die  örtlich  zuständige  IHK  unproblematisch  –  auch  im
 Wege  einer  Recherche  im  Internet  –  ermitteln  lässt.  Die  Prü-
 fung  des  §  30  ist  dem  Gericht  der  Hauptniederlassung  bzw.
 des  Sitzes  auch  bei  einer  Zweigniederlassung  an  einem  be-
 zirksfremden  Ort  ohne  weiteres  möglich,  denn  eine  Einsicht
 in  die  „bestehenden  und  (…)  eingetragenen  Firmen“  steht
 künftig über das Online-Register offen.

 Stellt  das  zuständige  Gericht  fest,  dass  die  Zweigniederlas-
 sung  errichtet  und  §  30  beachtet  worden  ist,  so  trägt  es  die
 Zweigniederlassung  in  Spalte  2b  des  Registerblattes  der
 Hauptniederlassung  bzw.  des  Sitzes  ein  (vgl.  §  40  Nr.  2
 Buchstabe  b  und  §  43  Nr.  2  Buchstabe  b  HRV  in  der  Fas-
 sung  durch  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  26  und  27  des  Entwurfs)
 und macht diese Eintragung bekannt.

 Zu Absatz 3

 Das  Gericht  der  Zweigniederlassung  hat  künftig  auf  Mit-
 teilung  des  Gerichts  der  Hauptniederlassung  einige  wenige
 rudimentäre  Eintragungen  (Firma,  Ort,  Registerstelle  der
 Hauptniederlassung)  vorzunehmen  und  bekannt  zu  machen.
 Trotz  der  elektronischen  Abrufbarkeit  der  Eintragungen  be-
 treffend  die  Zweigniederlassung  beim  Gericht  der  Haupt-
 niederlassung  sollte  auf  eine  Eintragung  beim  Gericht  am
 Ort  der  Zweigniederlassung  nicht  vollständig  verzichtet
 werden.  Der  Grund  dafür  ist,  dass  die  in  Absatz  3  Satz  2  ge-
 nannten  Angaben  dem  örtlichen  Rechtsverkehr  zur  Verfü-
 gung  stehen  sollen,  damit  eine  Einsichtnahme  auch  ohne
 Suchen  im  Online-Register  möglich  ist.  Bei  einer  aus-
 schließlichen  Eintragung  der  Zweigniederlassung  auf  dem
 Registerblatt  der  Hauptniederlassung  könnten  zudem
 Schwierigkeiten  insbesondere  in  den  Fällen  auftreten,  in  de-
 nen  eine  Suche  nach  Eintragungen  in  der  fälschlichen  An-
 nahme,  die  Zweigniederlassung  sei  die  Hauptniederlassung,
 auf den entsprechenden Gerichtsbezirk beschränkt wird.

 Zu Absatz 4

 Hierbei handelt es sich um notwendige Folgeänderungen.

 Zu Nummer 4  (§§ 13a bis 13c)

 Die  Vorschriften  über  die  anmeldepflichtigen  Personen  bei
 Kapitalgesellschaften  sind  entbehrlich,  denn  es  versteht  sich
 von  selbst,  dass  dieser  Rechtsakt  von  dem  vertretungsbe-
 rechtigten  Organ  vorzunehmen  ist.  Vergleiche  im  Übrigen
 unten  zu  der  Änderung  von  §  33  Abs.  3  durch  Artikel  1
 Nr.  11.

 Die  Einreichung  von  Abschriften  und  Überstücken  ist  we-
 gen  der  ausschließlichen  Registrierung  bei  dem  Gericht  der
 Hauptniederlassung  (§  13  Abs.  1  in  der  Fassung  des  Ent-
 wurfs) künftig ebenfalls nicht mehr notwendig.

 Zu Nummer 5  (§ 13d)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  des  Ver-
 zichts  auf  Unterschriftsproben  (vgl.  unten  zu  §  14  in  der
 Fassung des Entwurfs).

 Zu Nummer 6  (§ 13f)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderung  von  Absatz  2  Satz  2  ist  eine  Folgeänderung
 zu Artikel 9 Nr.  1 Buchstabe b und c.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 47 – Drucksache 16/960
Da  zudem  §  40  AktG  aufgehoben  wird  (vgl.  unten  unter  Ar-
 tikel  9  Nr.  2),  kann  auf  diese  Vorschrift  in  Satz  3  nicht  län-
 ger  verwiesen  werden.  Dem  Bedürfnis,  den  Rechtsverkehr
 über  gewisse  Grundlinien  der  ausländischen  Aktiengesell-
 schaft  bei  Eintragungen  in  den  ersten  beiden  Jahren  nach
 Gründung  zu  informieren,  wird  durch  die  Aufnahme  des
 sachlichen  Inhalts  der  bisherigen  Verweisung  in  den  Norm-
 text Rechnung getragen.

 Zu Buchstabe b

 Die  Aufhebung  des  Absatzes  4  ist  zum  einen  eine  Folgeän-
 derung  der  Aufhebung  von  §  40  AktG,  zum  anderen  ent-
 spricht  sie  dem  Grundsatz,  nur  die  Eintragung  und  keine
 darüber  hinaus  gehenden  Angaben  bekannt  zu  machen,  da
 diese ohne weiteres online einsehbar sind.

 Zu Buchstabe c

 Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  Auf-
 hebung des Absatzes 4.

 Zu Buchstabe d

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  den  unter  Arti-
 kel  9  Nr.  6  und  13  vorgesehenen  Änderungen  in  den  §§  81
 und 266 AktG.

 Zu Nummer 7  (§ 13g)

 Buchstabe  a  sieht  eine  Folgeänderung  zu  der  unter  Arti-
 kel  10  Nr.  1  vorgesehenen  Änderung  in  §  8  Abs.  5  GmbHG
 vor, die einen Verweis in § 13g künftig entbehrlich macht.

 Die  Aufhebung  des  Absatzes  4  ist  zum  einen  Folgeänderung
 der  vorgesehenen  Aufhebung  von  §  10  Abs.  3  GmbHG  (vgl.
 unten  unter  Artikel  10  Nr.  2),  zum  anderen  entspricht  sie  der
 Linie,  grundsätzlich  nur  die  Eintragung  und  keine  darüber
 hinaus  gehenden  Angaben  bekannt  zu  machen,  da  diese
 ohne weiteres online einsehbar sind.

 Die  Änderungen  in  Absatz  6  sind  Folgeänderungen  zu  den
 unter  Artikel  10  Nr.  4  und  9  vorgesehenen  Änderungen  der
 §§ 39 und 67 GmbHG.

 Zu Nummer 8  (§ 14)

 Das  Erfordernis,  eine  Unterschriftsprobe  zu  hinterlegen,
 wird  künftig  aufgegeben.  Die  elektronische  Führung  des
 Handelsregisters  könnte  zwar  auch  eingescannte  Unter-
 schriften  digital  aufnehmen,  doch  würde  in  diesem  Fall  eine
 Echtheitsprüfung  nicht  mehr  mit  hinreichender  Sicherheit
 stattfinden  können,  da  es  dafür  nicht  nur  auf  den  zwei-
 dimensionalen  Schriftzug,  sondern  wesentlich  auch  auf  den
 Druckpunkt  ankommt.  Die  Online-Präsentation  eingescann-
 ter  Unterschriften  würde  auf  der  anderen  Seite  zu  einem
 Missbrauchsrisiko  führen,  da  diese  digitale  Grafik  für  jeder-
 mann  verfügbar  wäre.  Vor  die  Alternative  gestellt,  nur
 wegen  der  Unterschrift  ein  zweites  Handelsregister  in  her-
 kömmlicher  Papieraktenform  zu  führen  oder  das  Erforder-
 nis  einer  Unterschriftszeichnung  aufzugeben,  entscheidet
 sich  der  Entwurf  für  letzteres.  Zusätzlich  steht  zu  erwarten,
 dass  die  elektronische  Signatur  die  eigenhändige  Namens-
 unterschrift im Geschäftsverkehr ablösen wird.

 Bei  dem  Ersatz  des  Begriffs  „Schriftstück“  durch  den  Be-
 griff  „Dokument“  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung.
 Zwar  wird  schon  durch  §  12  Abs.  2  Satz  1  in  der  Fassung

 des  Entwurfs  auf  digitale  Dokumente  umgestellt,  doch  er-
 scheint  wegen  der  hervorgehobenen,  mit  Zwangsgeld  be-
 wehrten Vorschrift eine begriffliche Anpassung angebracht.

 Zu Nummer 9  (§ 15)

 Divergenzen  zwischen  Eintragung  und  Bekanntmachung
 beim  Gericht  der  Hauptniederlassung  und  dem  Gericht  der
 Zweigniederlassung  sind  auch  künftig  denkbar,  da  sowohl
 eine  Eintragung  und  Bekanntmachung  bei  der  Hauptnieder-
 lassung  als  auch  eine,  wenn  auch  eingeschränkte,  Eintra-
 gung  und  Bekanntmachung  durch  das  Gericht  am  Ort  der
 Zweigniederlassung  erfolgt.  Der  bisher  in  Absatz  4  enthal-
 tene  Grundsatz,  dass  die  für  den  Rechtsverkehr  entschei-
 dende  Eintragung  und  Bekanntmachung  durch  das  Gericht
 der  Zweigniederlassung  erfolgt,  ist  künftig  auf  Zweig-
 niederlassungen  ausländischer  Unternehmen  einzugrenzen,
 deren  Hauptniederlassung  bzw.  Sitz  nicht  im  deutschen
 Handelsregister  eingetragen  ist.  Für  Zweigniederlassungen
 von  Unternehmen  mit  Hauptniederlassung  bzw.  Sitz  im
 Inland  soll  demgegenüber  künftig  die  Eintragung  und  Be-
 kanntmachung  durch  das  Gericht  der  Hauptniederlassung
 bzw.  des  Sitzes  maßgebend  sein,  bei  dem  nach  §  13  in  der
 Fassung  des  Entwurfs  die  führende  Eintragung  erfolgen
 wird.

 Zu Nummer 10  (§ 29)

 Zum  Wegfall  der  Pflicht  zur  Einreichung  einer  Unterschrifts-
 probe  vgl.  die  obige  Begründung  zu  §  14  in  der  Fassung  des
 Entwurfs.

 Zu Nummer 11  (§ 33)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Eintra-
 gung  der  Zweigniederlassung  bei  dem  Gericht  der  Haupt-
 niederlassung.  Infolgedessen  wird  die  Beifügung  einer  bis-
 lang  für  das  Gericht  der  Zweigniederlassung  gedachten
 Abschrift der Satzung entbehrlich.

 Zu Nummer 12  (§ 35)

 Zum  Wegfall  der  Pflicht  zur  Einreichung  einer  Unterschrifts-
 probe  vgl.  die  obige  Begründung  zu  §  14  in  der  Fassung  des
 Entwurfs.

 Zu Nummer 13  (§ 37a)

 Die  EU-Publizitätsrichtlinie  schreibt  in  Artikel  4  nunmehr
 ausdrücklich  vor,  dass  die  Pflichtangaben  auf  Geschäfts-
 briefen  und  Bestellscheinen  unabhängig  von  der  Form
 dieser  Dokumente  zu  machen  sind.  Dies  soll  künftig  auch
 für  §  37a  und  alle  vergleichbaren  Vorschriften  über  Ge-
 schäftsbriefangaben  durch  einen  möglichst  geringfügigen
 Einschub  in  den  vorhandenen  Gesetzestext  klargestellt  wer-
 den.  Die  EU-Publizitätsrichtlinie  erfasst  zwar  nur  Kapital-
 gesellschaften.  Eine  einheitliche  Regelung  für  alle  nach
 deutschem  Recht  insoweit  Verpflichteten  erscheint  aber  un-
 umgänglich  und  notwendig.  Der  Geschäftsverkehr  soll  sich
 nicht  auf  verschiedene  Standards  bei  Personen,  Personen-
 gesellschaften  und  Kapitalgesellschaften  einstellen  müssen.
 Hinzu  kommt,  dass  nach  der  herrschenden  Meinung  im
 Schrifttum  bereits  heute  von  der  Geltung  des  §  37a  und  ver-
 gleichbarer  Vorschriften  auch  für  Telefaxe,  E-Mails  etc.,
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also  ohne  Unterscheidung  nach  der  äußeren  Form  der
 Schreiben, ausgegangen wird.

 Zu den Nummern 14 und 15  (§§ 53, 108)

 Zum  Wegfall  der  Pflicht  zur  Einreichung  einer  Unterschrifts-
 probe  vgl.  die  obige  Begründung  zu  §  14  in  der  Fassung  des
 Entwurfs.

 Zu Nummer 16  (§ 125a)

 Vergleiche  die  obige  Begründung  zu  §  37a  in  der  Fassung
 des Entwurfs.

 Zu Nummer 17  (§ 148)

 Zum  Wegfall  der  Pflicht  zur  Einreichung  einer  Unterschrifts-
 probe  vgl.  die  obige  Begründung  zu  §  14  in  der  Fassung  des
 Entwurfs.

 Zu Nummer 18  (§ 264)

 In  Absatz  3  werden  die  Nummern  3  bis  5  neu  gefasst.  Dies
 versteht  sich  vor  dem  Hintergrund,  dass  durch  die  Neufas-
 sung  des  §  325  das  Offenlegungssystem  hinsichtlich  der
 Jahresabschlüsse  wechselt.  Künftig  wird  nicht  mehr  zum
 Handelsregister,  sondern  zentral  beim  Betreiber  des  elektro-
 nischen  Bundesanzeigers  einzureichen  sein.  Der  neue  Vor-
 schlag  (Entfallen  der  bisherigen  Nummer  5)  trägt  der  neuen
 elektronischen  Offenlegung  und  dem  Umstand  Rechnung
 (Erweiterung  der  bisherigen  Nummer  4),  dass  der  Absatz  3
 auf  Artikel  57  der  Vierten  gesellschaftsrechtlichen  EU-Richt-
 linie beruht.

 Zu Nummer 19  (§ 264b)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  in  ihrer  Ausge-
 staltung  den  zu  §  264  vorzunehmenden  Änderungen  ent-
 spricht (vgl. vorstehende Begründung).

 Zu Nummer 20  (Überschrift  des  Vierten  Unterabschnitts
 des  Zweiten  Abschnitts  des  Dritten
 Buchs)

 Die  Überschrift  vor  den  §§  325  ff.  wird  an  das  neue  System
 der Offenlegung der Jahresabschlüsse angepasst.

 Zu Nummer 21  (§ 325)

 Zu Absatz 1

 Die  Jahresabschlüsse  sind  künftig  zentral  beim  Betreiber
 des  elektronischen  Bundesanzeigers  einzureichen.  Damit
 werden  die  Registergerichte,  die  die  Dokumente  zurzeit
 noch  entgegennehmen  müssen,  von  einem  erheblichen  und
 justizfernen  Verwaltungsaufwand  entlastet,  den  die  poten-
 ziell  etwa  eine  Million  offenlegungspflichtigen  Unterneh-
 men verursachen.

 Die  zentrale  Einreichung  bzw.  die  ihr  nachfolgende  Spei-
 cherung  erlaubt  eine  einheitliche  Handhabung  der  Darstel-
 lung  für  den  Online-Abruf,  der  Vollständigkeits-  und  Frist-
 mäßigkeitskontrolle  (§  329)  und  auch  eine  grundlegende
 Reform  der  Sanktionspraxis  (vgl.  dazu  unten  die  Begrün-
 dung  zu  §  334).  Ordnungs-  und  Zwangsgeldverfahren  sind
 nicht  mehr  sinnvoll,  da  sie  an  die  Registergerichte  geknüpft
 sind  und  diese  aufgrund  des  Wegfalls  der  Registerpublizität

 künftig  nicht  mehr  in  das  Offenlegungsverfahren  eingebun-
 den sein werden.

 Im  Übrigen  wird  der  Text  des  bisherigen  Absatzes  1  im
 Wesentlichen  beibehalten,  seine  Lesbarkeit  aber  verbessert.
 Der  Verweis  auf  die  „Wahrung  der  Frist  nach  Satz  2  oder
 Absatz  4  Satz  1“  im  neuen  Satz  5  bezieht  sich  auch  auf  die
 nach  dem  neuen  Satz  3  verlangten  Unterlagen,  wie  sich  aus
 dem  „gleichzeitig“  zu  Beginn  des  Satzes  3  ergibt.  Neu  ist  in
 Absatz  4  Satz  1  eine  Verkürzung  der  Offenlegungsfrist  nach
 Satz  2  für  kapitalmarktorientierte  Unternehmen,  die  einzelne
 kleinere  Folgeänderungen  erfordert.  Im  Hinblick  auf  die
 EU-Transparenzrichtlinie  und  die  hier  in  Artikel  4  Abs.  1  für
 die  Veröffentlichung  der  Jahresfinanzberichte  vorgesehene
 Frist  von  vier  Monaten  erscheint  es  ausreichend,  wenn  für
 die  Offenlegung  der  Jahresabschlüsse  von  kapitalmarktori-
 entierten  Unternehmen  eine  Frist  von  vier  Monaten  vorge-
 sehen  wird.  Dies  vermeidet  überflüssige  Belastungen  der
 Unternehmen  durch  zahlreiche  unterschiedlich  lange  Fris-
 ten,  für  die  es  keine  überzeugende  Rechtfertigung  gibt.  Die
 Einschränkung  „in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen
 Union  oder  einem  Vertragsstaat  des  EWR“  stellt  klar,  dass
 die  Inanspruchnahme  lediglich  eines  Drittland-Kapitalmark-
 tes  allein  keine  verkürzte  Offenlegungsfrist  in  Deutschland
 auslöst.  Notierungen  auf  Drittlandkapitalmärkten  werden
 vom  Anwendungsbereich  der  EU-Transparenzrichtlinie  nicht
 erfasst.

 Satz  7  soll  gewährleisten,  dass  eine  möglichst  effektive  spä-
 tere  Bekanntmachung  der  nach  den  Sätzen  1  bis  6  einzurei-
 chenden  Rechnungslegungsunterlagen  erfolgen  kann,  die
 sowohl  den  Unternehmen  als  auch  dem  Betreiber  des  elek-
 tronischen  Bundesanzeigers  überflüssigen  Zusatzaufwand
 und  Zeitverlust  erspart.  Ein  solcher  Zusatzaufwand  und
 Zeitverlust  entstünde  nämlich  immer  dann,  wenn  die  elek-
 tronische  Einreichung  in  einer  Weise  erfolgte,  die  keine
 spätere Bekanntmachung nach Absatz 2 ermöglichte.

 Zu Absatz 2

 Diese  Norm  setzt  Artikel  3  Abs.  4  der  EU-Publizitätsricht-
 linie  um,  wonach  die  dort  in  Absatz  2  bezeichneten  Urkun-
 den  und  Angaben  (dazu  gehören  auch  die  Unterlagen  der
 Rechnungslegung)  in  einem  Amtsblatt  bekannt  zu  machen
 sind,  wobei  das  zu  diesem  Zweck  bestimmte  Amtsblatt  in
 elektronischer Form geführt werden kann.

 Bislang  haben  große  Kapitalgesellschaften  (vgl.  §  267
 Abs.  3)  die  in  Absatz  1  genannten  Unterlagen  zuerst  im
 Papier-Bundesanzeiger  bekannt  zu  machen  und  anschlie-
 ßend  zusammen  mit  der  Bestätigung  der  Bekanntmachung
 beim  Handelsregister  einzureichen.  Diese  Regelung  ist
 künftig  durch  die  Neuordnung  nach  Absatz  1  überholt.
 Andere  Kapitalgesellschaften  haben  zurzeit  noch  zum  Han-
 delsregister  einzureichen  und  anschließend  eine  Hinweis-
 bekanntmachung  in  der  Papierausgabe  des  Bundesanzeigers
 zu veranlassen.

 Die  Neuregelung  sieht  hingegen  generell  vor,  dass  die
 Unterlagen  unverzüglich  nach  ihrer  Einreichung  gemäß  Ab-
 satz  1  beim  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers
 im  elektronischen  Bundesanzeiger  zu  veröffentlichen  sind.
 Die  dabei  entstehenden  Kosten  sind  wie  bisher  von  den
 offenlegungspflichtigen  Unternehmen  zu  tragen.  Dies  ent-
 spricht  der  Grundregelung,  wie  sie  bei  einer  Handelsregis-
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tereintragung  und  der  anschließend  vom  Registerführer  ver-
 anlassten Bekanntmachung auch gilt.

 Zu den Absätzen 2a und 2b

 Die  Absätze  2a  und  2b  enthalten  weitgehend  unver-
 ändert  die  Neuregelungen  des  Bilanzrechtsreformgesetzes
 (BilReG)  vom  4.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3166).  Ab-
 satz  2a  regelt  nunmehr,  dass  der  IAS-Einzelabschluss  inso-
 weit  befreiende  Wirkung  entfaltet,  als  nur  dieser  im  elektro-
 nischen  Bundesanzeiger  anstelle  des  HGB-Abschlusses  be-
 kannt  gemacht  wird.  Bisher  besteht  die  befreiende  Wirkung
 nach  den  Bestimmungen  des  BilReG  darin,  dass  eine  weitere
 Bekanntmachung  des  HGB-Abschlusses  im  Bundesanzeiger
 durch  die  Bekanntmachung  des  IAS-Einzelabschlusses  er-
 setzt  werden  kann.  Der  „normale“  Einzeljahresabschluss
 nach  HGB  ist  künftig  beim  elektronischen  Bundesanzeiger
 einzureichen.  Er  findet  seinen  Weg  in  das  Unternehmens-
 register,  ohne  dass  auf  ihn  ausdrücklich  durch  Bekannt-
 machung  im  elektronischen  Bundesanzeiger  hingewiesen
 wird  (vgl.  §  8b  Abs.  2  Nr.  4  in  der  Fassung  des  Entwurfs).
 Dementsprechend  können  Kosten  für  die  elektronische
 Bekanntmachung  auch  nur  für  den  IAS-Einzelabschluss  an-
 fallen.

 Zu Absatz 3

 Diese  die  Einreichung  des  Konzernabschlusses  betreffende
 Vorschrift  konnte  einfacher  gefasst  und  auf  eine  Verweisung
 beschränkt  werden.  Aufgrund  des  neuen  Offenlegungsver-
 fahrens  verlieren  die  in  der  alten  Fassung  geregelten  Aus-
 nahmen  und  Modifikationen  für  die  Bekanntmachung  in  der
 Druckausgabe des Bundesanzeigers ihre Berechtigung.

 Zu Absatz 3a

 Die  Bestimmung  wiederholt  den  bisherigen  Wortlaut  des
 Absatzes  3a,  allerdings  ohne  seinen  bisherigen  Satz  1,  der
 durch das neue Offenlegungsverfahren obsolet wird.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  Satz  1  enthält  eine  Fristverkürzung  für  Kapital-
 marktunternehmen,  die  sich  auf  Absatz  1  Satz  2  bezieht
 (vgl.  auch  Begründung  dort).  Der  neue  Satz  2  enthält  den
 bisherigen  Wortlaut  des  Absatzes  mit  redaktionellen  Folge-
 änderungen.

 Zu Absatz 5

 Dieser Absatz ist unverändert geblieben.

 Zu Absatz 6

 Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  mit  Blick
 auf  die  elektronische  Registerführung.  Durch  den  Verweis
 auf  §  12  Abs.  2  wird  klargestellt,  dass  die  gemäß  §  245  bzw.
 §  322  Abs.  7  zu  unterzeichnenden  Unterlagen  als  elektroni-
 sche  Aufzeichnung  eingereicht  werden  können  (§  12  Abs.  2
 Satz  2  erster  Halbsatz  in  der  Fassung  durch  Artikel  1  Nr.  2
 des Entwurfs).

 Zu Nummer 22  (§ 325a)

 Zu Buchstabe a

 Die  hier  verwendete  neue  Verweisungstechnik  auf  die  anzu-
 wendenden  einzelnen  Bestimmungen  der  §§  325,  328  und
 329  hat  bußgeldrechtlichen  Hintergrund;  ihr  Zweck  ist  eine
 präzise  Abgrenzung  solcher  Bestimmungen,  die  buß-

 geldrechtlich  zu  bewehren  sind,  von  anderen  Bestimmun-
 gen.

 Zu Buchstabe b

 Die  Aufhebung  ist  eine  Folgeänderung  zur  Neuregelung  in
 § 325.

 Zu Buchstabe c

 Die  Bestimmung  des  Satzes  4  wird  insgesamt  neugefasst
 und  dabei  mit  einer  Nummerierung  versehen.  Materiell  neu
 ist  die  Bestimmung  der  Nummer  3.  Mit  ihr  wird  dem  Um-
 stand  Rechnung  getragen,  dass  sich  häufig  die  Hauptnieder-
 lassung  des  Unternehmens,  dessen  deutsche  Zweignieder-
 lassung  die  Rechnungslegungsunterlagen  der  Hauptnieder-
 lassung  einreichen  muss,  in  einem  Land  befindet,  in  dem
 eine  dem  deutschen  Handelsregister  bzw.  Unternehmens-
 register  vergleichbare  Einrichtung  nicht  vorhanden  ist  oder,
 wenn  sie  vorhanden  ist,  diese  nicht  mit  Beglaubigungs-
 befugnissen  ausgestattet  ist.  In  einem  solchen  Fall  soll  es  für
 die  Zukunft  ausreichend  sein,  wenn  die  fremdsprachige
 Abschrift  der  Rechnungslegungsunterlagen  der  Hauptnie-
 derlassung  von  einem  Wirtschaftsprüfer  bescheinigt  und  in
 dieser  Bescheinigung  erklärt  wird,  dass  eine  dem  Register
 vergleichbare  Einrichtung  nicht  vorhanden  ist  oder  dass
 diese  nicht  zu  einer  Beglaubigung  befugt  ist.  Mit  dieser  Be-
 stimmung  werden  die  künftigen  Prüfungsaufgaben  des
 Betreibers  des  elektronischen  Bundesanzeigers  spürbar  er-
 leichtert,  denn  es  braucht  damit  künftig,  wenn  eine  Beglau-
 bigung  der  fremdsprachigen  Unterlagen  nicht  vorliegt,  nur
 noch  geprüft  zu  werden,  ob  ein  Wirtschaftsprüfer  die  Unter-
 lagen  bescheinigt  und  mit  einem  entsprechenden  Vermerk
 versehen hat.

 Zu den Nummern 23 und 24  (§§ 326 und 327)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  der  Neuregelung  in
 § 325.

 Zu Nummer 25  (§ 328)

 Die  Änderung  in  Absatz  1  Nr.  1  Satz  1  will  eine  adäquate
 Darstellung  der  Bilanz  auf  Bildschirmen  ermöglichen.  Ge-
 nerell  und  für  eine  Darstellung  auf  Papier  gibt  es  für  die
 Konto-Form  gute  Gründe.  Bei  der  Darstellung  im  Internet
 wirft  jedoch  die  Forderung  nach  Einhaltung  der  Konto-
 Form  Probleme  auf,  da  für  eine  Gesamtdarstellung  mit
 einem  ausreichend  großen  Schriftbild  der  Bildschirm  in  der
 Regel  nicht  die  notwendige  Breite  aufweist  und  deshalb  ge-
 scrollt  werden  müsste.  Eventuell  würde  sich  deshalb  hier
 anbieten,  die  Staffel-  oder  eine  sonstige  Form  zu  wählen.
 Für  solche  Anpassungen  soll  eine  Rechtsgrundlage  geschaf-
 fen werden.

 Bei  der  Änderung  in  Absatz  2  Satz  4  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung zur Neuregelung in § 325.

 Zu Nummer 26  (§ 329)

 Die  dem  bisherigen  §  329  nachgebildete  Norm  verlagert  die
 Prüfung  entsprechend  der  Neuregelung  des  §  325  vom
 Registergericht  auf  den  Betreiber  des  elektronischen  Bun-
 desanzeigers.  Neu  vorgesehen  ist  künftig  auch  die  Prüfung
 der  Fristmäßigkeit  der  Einreichung  der  Unterlagen.  Dies  ist
 wichtig,  weil  der  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzei-
 gers  künftig  die  Nichtbefolgung  der  Offenlegungspflichten
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der  überwachenden  Behörde  (Bundesamt  für  Justiz  bzw.
 Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht)  zu  melden
 hat,  damit  diese  sodann  durch  die  Einleitung  eines  Bußgeld-
 verfahrens  den  Verstoß  verfolgen  kann.  Absatz  4  ist  inso-
 weit  Teil  des  neu  geregelten  Sanktionssystems  bei  unzu-
 länglicher oder fehlender Offenlegung.

 Zu Nummer 27  (§ 334)

 Da  bei  den  Registergerichten  künftig  keine  Jahres-  und
 Konzernabschlüsse  nebst  Unterlagen  mehr  einzureichen
 sind,  sollen  die  Registergerichte  auch  von  der  Durchsetzung
 der  Offenlegungspflicht  mit  Hilfe  des  mit  dem  Kapital-
 gesellschaften-  und  Co-Richtlinie-Gesetz  (KapCoRiLiG)
 vom  24.  Februar  2000  (BGBl.  I  S.  154)  eingeführten  Ord-
 nungsgeldverfahrens  entlastet  werden.  Daher  ist  nunmehr
 vorgesehen,  das  Ordnungsgeldverfahren  (§  335a)  ganz  ab-
 zuschaffen.  Stattdessen  soll  künftig  ausschließlich  ein  Buß-
 geldverfahren  in  der  Zuständigkeit  des  Bundesamts  für
 Justiz  (Absatz  4;  ausgenommen:  §§  340n  und  341n,  hierfür
 zuständig:  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht)
 vorgesehen  werden.  Die  künftige  Zuständigkeit  des  Bundes-
 amts  für  §  334  schließt  weitere  vier  Bußgeldtatbestände  in
 verstreuten  Rechtsverordnungen  ein,  deren  Bedeutung  aller-
 dings  eher  gering  ist,  nämlich  jeweils  §  10  der  Kranken-
 haus-Buchführungsverordnung  und  der  Pflege-Buchfüh-
 rungsverordnung,  §  2a  der  Verordnung  über  die  Gliederung
 des  Jahresabschlusses  von  Verkehrsunternehmen  sowie  §  2b
 der  Verordnung  über  Formblätter  für  die  Gliederung  des
 Jahresabschlusses  von  Wohnungsunternehmen.  Die  nicht
 oder  unzulänglich  vorgenommene  Offenlegung  des  Jahres-/
 Konzernabschlusses  und  der  weiteren  Rechnungslegungs-
 unterlagen  wird  daher  künftig  als  Ordnungswidrigkeit
 verfolgt  (vgl.  Absatz  1a  Nr.  1  und  2).  Entsprechend  den
 Grundsätzen  über  Dauerordnungswidrigkeiten  hat  die  Buß-
 geldbehörde  die  Möglichkeit,  den  nach  einer  rechtskräftig
 verhängten  Geldbuße  fortwährenden  Verstoß  gegen  die
 Offenlegungspflicht  nach  §  325  erneut  bußgeldrechtlich
 zu  ahnden  und  dabei  den  durch  das  Vorstandsvergü-
 tungs-Offenlegungsgesetz  (VorstOG)  vom  3.  August  2005
 (BGBl.  I  S.  2267)  auf  50  000  Euro  verdoppelten  Bußgeld-
 rahmen anzuwenden.

 Es  ist  davon  abgesehen  worden,  in  die  neue  Bußgeldbestim-
 mung  des  Absatzes  1a  zusätzlich  auch  noch  die  Tatbestände
 aufzunehmen,  die  seither  in  §  335  enthalten  waren.  Die
 Bestimmung  kann  damit  vollständig  entfallen,  da  deren
 weitere  Durchführung  durch  die  Registergerichte  aufgrund
 ihrer  äußerst  geringen  Bedeutung  in  der  registergerichtli-
 chen Praxis nicht mehr sinnvoll gewesen wäre.

 Zu Nummer 28  (§§ 335, 335a)

 Vergleiche dazu die Ausführungen unter Nummer 27.

 Zu Nummer 29  (§ 335b)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Auf-
 hebung der §§ 335 und 335a.

 Zu Nummer 30  (§ 339)

 Durch  die  Änderungen  in  den  Absätzen  1  und  2  wird  die
 Bestimmung  auf  den  Betreiber  des  elektronischen  Bundes-

 anzeigers  umgestellt,  da  auch  das  Genossenschaftsregister
 ebenso  wie  die  Handelsregister  von  der  Aufgabe  der  Regis-
 terführung  entlastet  und  eine  einheitliche  Handhabung  er-
 reicht werden soll.

 Bei  den  Änderungen  in  Absatz  3  handelt  es  sich  um  Folge-
 änderungen  zur  künftigen  Neufassung  des  §  325  sowie  um
 redaktionelle  Straffungen.  Die  Aufzählungen  im  Text  des
 bisherigen  Absatzes  3  über  den  Norminhalt  erscheinen  nun-
 mehr entbehrlich.

 Zu Nummer 31  (§ 340)

 Es handelt sich um eine terminologische Klarstellung.

 Zu Nummer 32  (§ 340l)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  im  Wesentlichen  um  redaktionelle  Folgeän-
 derungen  und  terminologische  Klarstellungen.  Im  Übrigen
 wird  auf  die  Begründung  zur  Änderung  in  §  325a  Abs.  1
 Satz 1 verwiesen (vgl. Nummer 22 Buchstabe a).

 Zu Buchstabe b

 Die  Sätze  1  und  2  (Doppelbuchstabe  aa  und  bb)  enthalten
 redaktionelle  Folgeänderungen  sowie  terminologische  Klar-
 stellungen.  Wegen  der  Änderung  in  Satz  1  wird  auf  die  Be-
 gründung  zur  Änderung  in  §  325a  Abs.  1  Satz  1  verwiesen
 (vgl.  Nummer  22  Buchstabe  a).  Satz  2  stellt  zusätzlich  klar,
 dass  für  die  hier  genannten  Zweigniederlassungen  aus  von
 der  EU-Transparenzrichtlinie  nicht  betroffenen  Drittstaaten
 die  verkürzte  Offenlegungsfrist  des  §  325  Abs.  4  Satz  1
 HGB keine Anwendung finden soll.

 Die  Änderungen  in  Satz  4  (Doppelbuchstabe  cc)  entspre-
 chen  denjenigen,  die  zu  §  325a  Abs.  1  Satz  4  vorgesehen
 sind.  Auf  die  dortige  Begründung  wird  insoweit  verwiesen
 (vgl. Nummer 22 Buchstabe c).

 Zu den Buchstaben c und d

 Die  Streichung  von  Absatz  3  Satz  1  ist  eine  redaktionelle
 Folgeänderung;  Absatz  4  ist  durch  das  neue  Offenlegungs-
 verfahren obsolet geworden.

 Zu Nummer 33  (§ 340n)

 Vergleiche  die  Ausführungen  oben  unter  Nummer  27  zu
 §  334.  Die  Aufhebung  des  §  340o  erfordert  die  Schaffung
 jeweils  eines  neuen  Bußgeldtatbestandes  in  den  Absätzen  1a
 und  1b.  Ebenfalls  neu  ist  Absatz  4,  der  parallel  zu  §  341n
 Abs.  4  bei  Kreditinstituten  künftig  als  zuständige  Stelle
 ebenfalls  die  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsauf-
 sicht vorsieht und die Länder insoweit entlastet.

 Zu Nummer 34  (§ 340o)

 Vergleiche  hierzu  die  Ausführungen  oben  unter  Nummer  27
 zu §  334.

 Zu Nummer 35  (§ 341a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Berichtigung  eines  Redaktionsver-
 sehens aus dem Bilanzrechtsreformgesetz.
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Zu Nummer 36  (§ 341l)

 Es  handelt  sich  in  den  Absätzen  1  und  3  um  redaktionelle
 Folgeänderungen;  wegen  der  Änderung  in  Absatz  1  Satz  1
 wird  auf  die  Begründung  zur  Änderung  in  §  325a  Abs.  1
 Satz  1  verwiesen  (vgl.  Nr.  22  Buchstabe  a).  Absatz  2  ist
 durch das neue Offenlegungsverfahren obsolet geworden.

 Zu Nummer 37  (§ 341n)

 Vergleiche  die  Ausführungen  oben  unter  Nummer  27  zu
 §  334  und  Nummer  33  zu  §  340n.  Die  Änderung  in  Buch-
 stabe  a  Doppelbuchstabe  aa  berichtigt  ein  Redaktionsverse-
 hen  aus  dem  Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz.  Die
 Aufhebung  des  §  341o  erfordert  in  Buchstabe  b  die  Schaf-
 fung  eines  neuen  Bußgeldtatbestandes  in  Absatz  1a.  An  der
 zuständigen  Behörde  (hier:  Bundesanstalt  für  Finanzdienst-
 leistungsaufsicht) ist festgehalten worden.

 Zu Nummer 38  (§ 341o)

 Vergleiche  hierzu  die  Ausführungen  oben  unter  Nummer  27
 zu §  334 sowie Nummer 34 zu § 340o.

 Zu Nummer 39  (§ 341p)

 Es  handelt  sich  ausschließlich  um  Folgeänderungen  wegen
 der  Streichung  der  Ordnungs-  und  Zwangsgeldbestimmun-
 gen des § 341o.

 Zu Nummer 40  (§ 367)

 Der  Übergang  zum  elektronischen  Bundesanzeiger  wird
 auch  hier  vollzogen.  Für  den  Rechtsverkehr  ist  es  von  Vor-
 teil,  unter  der  einschlägigen  Rubrik  mit  entsprechender
 Suchfunktion  nachzusehen,  während  es  bislang  vom  Zufall
 abhing,  ob  die  entsprechende  Tagesausgabe  der  Print-Ver-
 sion zur Verfügung stand.

 Zu Artikel 2  (Änderung  des  Einführungsgesetzes
 zum Handelsgesetzbuche)

 Zu Artikel 61

 Zu Absatz 1

 Es  handelt  sich  um  eine  Übergangsvorschrift,  die  bis  Ende
 des  Jahres  2009  eine  Anmeldung  bzw.  Einreichung  von
 Dokumenten  in  der  bisherigen  Papierform  ermöglicht.  Da
 Einreichungen  zur  Eintragung  notarieller  Beglaubigung
 bedürfen  (§  12  HGB)  und  in  der  Praxis  die  Notare  den  Ge-
 schäftsverkehr  mit  dem  Registergericht  besorgen,  ist  schon
 deshalb  für  diejenigen  Unternehmen  gesorgt,  die  keinen  Zu-
 gang  zur  elektronischen  Technik  haben.  Im  Übrigen  müssen
 sich  diese  Unternehmen  der  Hilfe  von  Dienstleistern  bedie-
 nen.  Um  insoweit  Härten  zu  begegnen,  können  die  Landes-
 regierungen  von  der  Pflicht  zur  digitalen  Einreichung  be-
 fristet absehen.

 Zu Absatz 2

 Für  die  Einreichungsmodalitäten  der  Jahresabschlüsse  beim
 Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  gelten  im
 Grunde  die  Erwägungen  zu  Absatz  1,  auch  wenn  dort  eine
 Mitwirkung  der  Notare  nicht  vorgesehen  ist.  Ferner  wird
 vorgesehen,  dass  die  Verkürzung  der  Offenlegungsfrist  von
 zwölf  auf  vier  Monate  für  kapitalmarktorientierte  Unterneh-

 men  in  jedem  Fall  erhalten  bleibt,  auch  wenn  das  Bundes-
 ministerium  der  Justiz  eine  erleichternde  Rechtsverordnung
 erlassen sollte.

 Zu Absatz 3

 Die  Bestimmung  dient  der  wortlautnahen  Umsetzung  von
 Artikel  3  Abs.  2  Unterabs.  4  Satz  2  der  EU-Publizitätsricht-
 linie  („Antrag  auf  Offenlegung  in  elektronischer  Form“).
 Danach  müssen  die  vor  dem  1.  Januar  2007  eingereichten
 Schriftstücke  bei  Antrag  auf  Offenlegung  in  elektronischer
 Form  für  den  zehn  Jahre  zurückliegenden  Zeitraum  in  ein
 elektronisches  Dokument  übertragen  werden.  Die  Betäti-
 gung  eines  Online-Abrufs  (§  9  Abs.  1  HGB  in  der  Fassung
 von  Artikel  1  Nr.  2  des  Entwurfs)  ist  kein  Antrag  in  diesem
 Sinne.  Es  muss  sich  um  den  Antrag  an  das  Registergericht
 handeln,  eine  Kopie  des  Schriftstücks  in  ein  elektronisches
 Dokument  zu  übertragen  (vgl.  dazu  Artikel  3  Abs.  3  Un-
 terabs. 2 Satz 1 der EU-Publizitätsrichtlinie).

 Zu Absatz 4

 Es  handelt  sich  um  eine  Übergangsvorschrift,  die  es  den
 Ländern  ermöglicht,  bis  Ende  2009  zusätzlich  zu  der  elek-
 tronischen  Bekanntmachung  nach  §  10  Satz  1  HGB  in  der
 Fassung  des  Entwurfs  eine  weitere  Bekanntmachung  in
 einer  Tageszeitung  zwingend  vorzuschreiben,  um  etwaige
 regionale  Unterverbreitungen  von  Internetanschlüssen  auf-
 zufangen.  Es  kann  dabei  eine  vollständige  Bekanntmachung
 vorgesehen  werden,  möglich  ist  aber  auch  eine  Hinweisbe-
 kanntmachung,  die  wegen  des  geringeren  Umfangs  auch  für
 die  betroffenen  Unternehmen  deutlich  kostengünstiger
 wäre.  In  Satz  1  zweiter  Halbsatz  wird  dabei  zugleich  klar-
 gestellt,  dass  für  den  Zeitpunkt  und  die  Wirkungen  der
 Bekanntmachung  in  jedem  Fall  allein  auf  die  elektronische
 Bekanntmachung  nach  §  10  Satz  1  HGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs abzustellen ist.

 Zu Absatz 5

 Satz  1  regelt,  auf  welche  Jahres-  bzw.  Konzernabschlüsse
 sowie  weitere  Jahresabschlussunterlagen  die  neuen  Offen-
 legungsbestimmungen  einschließlich  der  neuen  Bußgeld-
 bewehrung  erstmals  anzuwenden  sind.  Dies  sind  erstmals
 die  Jahresabschlüsse  für  das  Jahr  2006,  d.  h.  zum  Stichtag
 31.  Dezember  2006.  Diese  sind  offenzulegen  spätestens  am
 31.  Dezember  2007,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  die  Jah-
 res-  und  Konzernabschlüsse  von  kapitalmarktorientierten
 Unternehmen.  In  diesem  Fall  hat  die  Offenlegung  bereits
 spätestens  am  30.  April  2007  zu  erfolgen.  Gleichzeitig  wird
 in  Satz  2  geregelt,  wann  die  alten  Regelungen  letztmals  an-
 zuwenden  sind.  Es  sind  dies  in  der  Regel  die  Jahres-  und
 Konzernabschlüsse  für  die  Geschäftsjahre  2005,  d.  h.  zum
 Stichtag  31.  Dezember  2005.  So  könnte  die  Nichtoffen-
 legung  eines  Jahresabschlusses  zum  Stichtag  31.  Dezember
 2005  auch  weiterhin  nur  nach  dem  Ordnungsgeldverfahren
 des  §  335a  HGB  durchgesetzt  werden,  während  die  Nicht-
 offenlegung  eines  Jahresabschlusses  zum  Stichtag  31.  De-
 zember 2006 bereits bußgeldbewehrt wäre.

 Satz  3  sieht  vor,  dass  in  den  vorstehend  bestimmten  Fällen
 der  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  die  Jah-
 res-  und  Konzernabschlussunterlagen  an  das  nach  den  bis-
 herigen  Bestimmungen  zuständige  Registergericht  weiter-
 zuleiten  hat,  welches  sodann  die  nach  den  bisherigen
 Bestimmungen  erforderliche  Prüfung  vorzunehmen  hat.
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Dem  liegt  zugrunde,  dass  in  allen  Fällen,  in  denen  es  um
 Jahres-  und  Konzernabschlüsse  für  vor  dem  1.  Januar  2006
 beginnende  Geschäftsjahre  geht  (altes  Recht),  auch  weiter-
 hin  die  seither  zuständigen  Registergerichte  zuständig  blei-
 ben  mit  der  Folge,  dass  sie  die  eingereichten  Jahres-  und
 Konzernabschlussunterlagen  nach  §  329  HGB  zu  prüfen
 haben  und  ggf.  Ordnungs-  oder  die  selteneren  Zwangsgeld-
 verfahren  durchzuführen  haben,  auch  wenn  entsprechende
 Jahres-  und  Konzernabschlussunterlagen  erst  nach  dem
 31.  Dezember  2006  z.  B.  beim  dann  insofern  noch  nicht  zu-
 ständigen  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers
 eingereicht  werden.  Insoweit  bleiben  unbeschadet  ihrer  for-
 mellen  Aufhebung  auch  die  bisherigen  Verfahrensbestim-
 mungen  des  FGG  weiterhin  anwendbar.  Es  ist  davon  auszu-
 gehen,  dass  die  restlichen  Verfahren  binnen  weniger  Jahre
 abgeschlossen  sind.  In  den  verspäteten  Fällen,  in  denen  z.  B.
 für  den  Jahres-  oder  Konzernabschluss  eines  Unternehmens
 zum  Stichtag  31.  Dezember  2005  die  Jahres-  oder  Konzern-
 abschlussunterlagen  erst  nach  dem  31.  Dezember  2006  ein-
 gereicht  werden,  bleibt  es  nach  Satz  4  beim  bisherigen  Ver-
 fahren  mit  Ausnahme  der  Bekanntmachung  der  Jahres-  oder
 Konzernabschlussunterlagen  sowie  der  Hinweisbekanntma-
 chung  nach  §  325  Abs.  1  Satz  2  HGB  in  der  bis  zum  31.  De-
 zember  2006  geltenden  Fassung  im  elektronischen  statt  im
 Papier-Bundesanzeiger.

 Zu Absatz 6

 Artikel  13  Abs.  1  des  Entwurfs  sieht  vor,  dass  unter  ande-
 rem  die  in  §  8a  Abs.  2  und  §  9a  HGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs  enthaltenen  Verordnungsermächtigungen  bereits
 am  Tag  nach  der  Verkündung  des  Gesetzes  in  Kraft  treten,
 damit  gewährleistet  ist,  dass  entsprechende  Rechtsverord-
 nungen  gleichzeitig  mit  dem  Gesetz  am  1.  Januar  2007  in
 Kraft  treten  können.  Da  für  die  Übergangszeit  bis  zum  1.  Ja-
 nuar  2007  jedoch  auch  die  derzeit  in  §  8a  Abs.  2  und  §  9a
 HGB  enthaltenen  Regelungen  weiter  benötigt  werden,  ord-
 net  Absatz  6  ihre  Fortgeltung  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  an.
 Absatz  6  selbst  tritt  gemäß  Artikel  13  Abs.  3  Satz  2  des  Ent-
 wurfs zum 1. Januar 2007 außer Kraft.

 Zu Artikel 3  (Änderung des Genossenschafts-
 gesetzes)

 Die  in  Artikel  3  enthaltenen  Änderungen  im  Genossen-
 schaftsgesetz  berücksichtigen  bereits  die  in  dem  Referen-
 tenentwurf  des  Gesetzes  zur  Einführung  der  Europäischen
 Genossenschaft  und  zur  Änderung  des  Genossenschafts-
 rechts  vom  19.  Oktober  2005  vorgesehenen  Änderungen
 (gleiches  gilt  hinsichtlich  der  unter  Artikel  5  Abs.  4  vorge-
 sehenen  Änderungen  der  Genossenschaftsregisterverord-
 nung).

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 5.

 Zu Nummer 2  (§ 10)

 Absatz  3  führt  einen  zusätzlichen  Schutz  nach  §  4  Nr.  11
 UWG  für  den  Begriff  „Genossenschaftsregister“  ein.  Wie
 beim  Handelsregister  ist  dieser  Schutz  erforderlich,  um  die
 amtlichen  Genossenschaftsregister  von  anderen  Daten-
 sammlungen  klar  unterscheidbar  zu  halten.  Vergleiche  im

 Einzelnen  die  Begründung  zu  §  8  Abs.  2  HGB  in  der
 Fassung des Entwurfs (oben unter Artikel 1 Nr.  2).

 Zu Nummer 3  (§ 11)

 Bei  der  Änderung  in  Absatz  2  Nr.  1  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  im  Zuge  des  Übergangs  auf  elektronisch  ge-
 führte Genossenschaftsregister.

 Bei  der  Neufassung  des  Absatzes  4  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  im  Zuge  der  Aufgabe  des  Erfordernisses
 einer  Unterschriftsprobe  (vgl.  die  Begründung  zu  §  14  HGB
 in  der  Fassung  des  Entwurfs,  oben  unter  Artikel  1  Nr.  8).
 Des  Weiteren  wird  zum  Zwecke  der  Klarstellung  die  elek-
 tronische  Einreichung  von  Dokumenten  durch  Verweis  auf
 die entsprechende Regelung des HGB vorgesehen.

 Bei  der  Aufhebung  von  Absatz  5  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  im  Zuge  des  Übergangs  auf  elektronisch  ge-
 führte Genossenschaftsregister.

 Zu Nummer 4  (§ 14)

 Vergleiche  zur  Neuordnung  des  Zweigniederlassungsrechts
 die  Begründung  zu  §  13  HGB  in  der  Fassung  durch  Arti-
 kel  1 Nr.  3 des Entwurfs.

 Zu Nummer 5  (§ 14a)

 Die  Aufhebung  ist  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Neu-
 ordnung des Zweigniederlassungsrechts.

 Zu Nummer 6  (§ 16)

 Bei  der  Änderung  in  Absatz  5  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  aufgrund  der  Umstellung  auf  elektronisch
 geführte Genossenschaftsregister.

 Zu Nummer 7  (§ 25a)

 Die  Ergänzung  des  §  25a  entspricht  der  für  §  37a  Abs.  1
 HGB  vorgesehenen  Änderung  (vgl.  oben  unter  Artikel  1
 Nr.  13).  Auch  die  herrschende  Literaturmeinung  zu  §  25a
 geht  davon  aus,  dass  der  Begriff  „Geschäftsbriefe“  nicht  nur
 die  klassischen  Geschäftsbriefe  auf  Papierbögen  umfasst,
 sondern  auch  Geschäftsbriefe  per  Telefax,  Postkarte,  E-Mail
 etc.  Bei  der  vorgesehenen  Änderung  handelt  es  sich  also
 lediglich um eine Klarstellung.

 Zu Nummer 8  (§ 28)

 Die  Aufhebung  von  Absatz  2  ist  eine  Folgeänderung  im
 Zuge  der  Umstellung  auf  elektronische  Genossenschafts-
 register.

 Zu Nummer 9  (§ 29)

 Die  Änderung  in  Absatz  4  stellt  klar,  dass  künftig  die  Ein-
 tragung  im  Genossenschaftsregister  des  Sitzes  maßgebend
 ist.  Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der
 Neuordnung des Zweigniederlassungsrechts (§ 14).

 Zu Nummer 10  (§ 42)

 Die  Änderung  des  Verweises  in  Absatz  1  Satz  2  ist  eine
 Folgeänderung  im  Zuge  der  Aufhebung  von  §  28  Abs.  2
 (vgl. oben unter Nummer 8).
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Zu Nummer 11  (§ 84)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Auf-
 gabe  des  Erfordernisses  einer  Unterschriftsprobe  (vgl.  die
 Begründung  zu  §  14  HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs  oben
 unter Artikel 1 Nr.  8).

 Zu Nummer 12  (§ 156)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  aufgrund  der  Neurege-
 lung  der  Registerbekanntmachungen  (vgl.  §  10  HGB  in  der
 Fassung  von  Artikel  1  Nr.  2  des  Entwurfs)  und  des  neuen
 Rechts  der  Zweigniederlassungen  (vgl.  oben  unter  Nummer
 4).  Zudem  werden  in  Absatz  1  Satz  1  und  2  die  notwendigen
 Folgeanpassungen hinsichtlich der Verweise vorgenommen.

 Zu Nummer 13  (§ 157)

 Es  wird  klargestellt,  dass  die  Anmeldungen  zum  Genossen-
 schaftsregister  ebenso  wie  die  Anmeldungen  zum  Handels-
 register  künftig  elektronisch  einzureichen  sind  (vgl.  §  12
 Abs. 1 Satz 1 HGB in der Fassung des Entwurfs).

 Zu Nummer 14  (§ 160)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zur  Umstellung  des
 §  339  HGB  auf  den  Betreiber  des  elektronischen  Bundes-
 anzeigers  sowie  mittelbar  zur  Aufhebung  der  Zwangsgeld-
 bestimmung  des  §  335  HGB.  Die  letztmalige  Anwendung
 der  aufgehobenen  Bestimmungen  richtet  sich  nach  Artikel  61
 EGHGB,  insbesondere  nach  dessen  Absatz  5;  eine  eigen-
 ständige Übergangsregelung erscheint insoweit entbehrlich.

 Zu Nummer 15  (§ 161)

 Da  das  Genossenschaftsregister  generell  elektronisch  ge-
 führt  wird,  ist  die  Ermächtigung  zur  Rechtsverordnung  be-
 reits  durch  Satz  1  gegeben.  Einer  Sondervorschrift  (bisheri-
 ger Satz 3) bedarf es daher künftig nicht mehr.

 Zu Artikel 4  (Änderung des Gesetzes über die
 Angelegenheiten der freiwilligen
 Gerichtsbarkeit)

 Zu Nummer 1  (§ 125)

 Die  Änderung  in  Absatz  2  Satz  1  Nr.  2  zielt  auf  die  Ermög-
 lichung  des  jederzeitigen  und  einfachen  (elektronischen)
 Austausches  der  Registerdaten  zwischen  den  Amtsgerich-
 ten.  Zwar  werden  die  Daten  dezentral  von  den  Gerichten
 aufgenommen  und  registriert,  doch  in  der  Sache  sind  diese
 Daten  für  alle  Systembeteiligten  und  nach  Maßgabe  von  §  9
 HGB für die Öffentlichkeit verfügbar.

 Die  vorgesehene  Ergänzung  von  Absatz  2  um  einen  neuen
 Satz  3  betrifft  eine  länderübergreifende  Zusammenarbeit  bei
 der  Registerführung,  wie  sie  in  §  689  Abs.  3  Satz  4  ZPO
 bereits  für  das  Mahnverfahren  vorgesehen  ist.  Die  Konzen-
 tration  der  gerichtlichen  Zuständigkeiten  bei  der  Register-
 führung  ist  eine  Möglichkeit,  Ressourcen  der  Gerichte  zu
 bündeln  und  Kosten  zu  vermeiden.  Sie  ist  nach  §  125  Abs.  1
 (Registerführung  bei  den  Amtsgerichten  am  Sitz  eines
 Landgerichts)  bereits  als  Regelfall  vorgesehen,  von  dem  die
 Länder  nach  §  125  Abs.  2  Nr.  1  abweichen  können,  wenn
 dies  einer  schnelleren  und  rationelleren  Führung  des  Han-
 delsregisters  dient.  Auch  eine  Kooperation  bei  der  Register-

 führung  über  die  Landesgrenzen  hinaus  kann  zu  Synergie-
 effekten  führen.  Nachteile  oder  Beeinträchtigungen,  etwa  in
 Form  von  Verzögerungen,  sind  für  die  Beteiligten  ange-
 sichts  der  weitgehend  elektronischen  Kommunikation  mit
 dem  Registergericht  (vgl.  §  12  HGB  in  der  Fassung  des  Ent-
 wurfs) nicht zu erwarten.

 Die  Änderungen  in  Absatz  3  geben  die  Grundlage  für  eine
 Rechtsverordnung  des  Bundesministeriums  der  Justiz,  wel-
 che  unter  anderem  die  „Schnittstelle“  des  Handels-  mit  dem
 Unternehmensregister näher definiert.

 Zu  der  Änderung  in  Absatz  4  vgl.  die  obige  Begründung  zu
 § 14 HGB in der Fassung des Entwurfs (Artikel 1 Nr.  8).

 Absatz 5 wird lediglich terminologisch angepasst.

 Zu Nummer 2  (§ 129)

 Es  handelt  sich  um  eine  Anpassung  des  Textes.  §  124  wurde
 bereits  früher  aufgehoben,  an  dessen  Stelle  war  §  88  Abs.  1
 Satz  3  der  Schiffsregisterordnung  getreten.  Der  sachliche
 Gehalt  dieser  entlegenen  Vorschrift  wird  künftig  durch  den
 Verweis auf § 29 Abs. 1 Satz 3 ersetzt.

 Zu Nummer 3  (§ 132)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen.  Die  dort  in  Bezug
 genommenen  Bestimmungen  des  HGB,  des  Einführungs-
 gesetzes  zum  Aktiengesetz  und  des  PublG  werden  jetzt  bzw.
 wurden  bereits  durch  Gesetz  vom  9.  Juni  1998  (BGBl.  I
 S.  1242) aufgehoben.

 Zu Nummer 4  (§ 140a)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Aufhebung  der
 Zwangs-  und  Ordnungsgeldtatbestände  der  §§  335,  335a,
 340o  und  341o  HGB  (vgl.  dazu  insbesondere  oben  unter
 Artikel 1 Nr.  27).

 Zu den Nummern 5 und 6  (§§ 141, 141a)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zur  Neufassung  von
 §  10 HGB.

 Zu Nummer 7  (§ 144c)

 Grundsätzlich  erfolgen  Eintragungen  in  die  Register  nur
 aufgrund  einer  Anmeldung.  Lediglich  in  den  ausdrücklich
 bestimmten  Fällen  sind  sie  von  Amts  wegen  vorzunehmen
 (z.  B.  für  die  Auflösung  der  GmbH,  §  65  Abs.  1  Satz  2  und
 3  GmbHG).  Gerade  die  Auflösung  einer  Gesellschaft  ist
 aber  regelmäßig  mit  weiteren  Änderungen  im  Vertretungs-
 bereich  verbunden.  An  die  Stelle  der  bisherigen  Vertre-
 tungspersonen  treten  mit  Ausnahme  der  Auflösung  durch
 Eröffnung  des  Insolvenzverfahrens  die  Liquidatoren.  Hier
 gilt  ohne  Bestimmung  –  auch  bei  Personenidentität  der  Li-
 quidatoren  mit  den  bisherigen  Geschäftsführern  –  eine  an-
 dere  Vertretungsregel  (regelmäßig  Gesamtvertretung,  so
 z.  B.  §  68  GmbHG).  Bei  der  Eröffnung  des  Insolvenzver-
 fahrens erlöschen erteilte Prokuren.

 Beim  Papierregister  war  es  Praxis  der  Registergerichte,  bei
 der  amtswegigen  Eintragung  einer  Auflösung,  also  insbe-
 sondere  infolge  von  Insolvenzeröffnung,  Abweisung  des
 Insolvenzverfahrens  mangels  Masse,  der  gerichtlichen  Fest-
 stellung  eines  Mangels  des  Gesellschaftsvertrages  oder  der
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Nichteinhaltung  der  Verpflichtungen  nach  §  19  Abs.  4
 GmbHG  nur  die  Auflösung  und  deren  Grund,  nicht  aber  die
 gleichzeitigen  Änderungen  von  Vertretung  bzw.  Prokura
 von  Amts  wegen  einzutragen.  Dies  wurde  damit  begründet,
 dass  im  Papierregister  erkennbar  sei,  dass  die  Vertretungs-
 regelung  bzw.  Prokura  vor  der  Auflösung  eingetragen
 wurde.

 Mit  der  Einführung  des  EDV-Registers  und  der  dort  vorhan-
 denen  Möglichkeit  des  Abrufs  der  aktuellen  Eintragungen
 ist  diese  Argumentation  nicht  mehr  haltbar,  da  bei  dieser
 Darstellungsmöglichkeit  nicht  mehr  erkennbar  ist,  dass  die
 Vertretungsregelungen  vor  der  Auflösung  eingetragen
 worden  sind.  Das  elektronische  Handelsregister  hat  den
 Anspruch,  den  aktuellen,  jetzt  zutreffenden  Rechtszustand
 einer  Gesellschaft  zutreffend  und  verlässlich  wiederzuge-
 ben.  Das  trifft  aber  nicht  mehr  zu,  wenn  die  Änderung  der
 Vertretungsverhältnisse  bei  einer  amtswegigen  Eintragung
 nicht  kenntlich  gemacht  und  die  Darstellung  des  aktuellen
 Inhalts des Registerblattes damit unrichtig wird.

 Da  Eintragungen  von  Amts  wegen  nur  aufgrund  besonderer
 gesetzlicher  Anordnung  erfolgen  dürfen,  ist  eine  gesetzliche
 Fixierung  erforderlich.  Diese  ist  allerdings  auf  eine  bloße
 Kennzeichnung  der  nunmehr  unrichtigen  Tatsachen  zu  be-
 schränken.  So  soll  das  Registergericht  nicht  etwa  die  dann
 aktuelle  Vertretungsregelung  ermitteln,  sondern  lediglich
 aus  Gründen  des  Verkehrsschutzes  die  Unrichtigkeit  in  ge-
 eigneter Weise kennzeichnen.

 Zu Nummer 8  (§ 147)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen.  Die  Genossenschafts-
 register  werden  in  Zukunft  elektronisch  geführt.  Folglich
 sind  nicht  mehr  nur  die  „in  maschineller  Form  als  automa-
 tisierte  Datei“  geführten  Genossenschaftsregister  der  ent-
 sprechenden  Anwendung  der  dort  zitierten  Bestimmungen
 unterstellt.  Wegen  der  geplanten  Einführung  des  §  144c
 (vgl.  Nummer  7)  ist  zudem  der  Verweis  für  das  Genossen-
 schaftsregister  auf  die  Vorschriften  zur  Führung  des  Han-
 delsregisters entsprechend zu erweitern.

 Zu Nummer 9  (§ 160b)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  unter  Num-
 mer 7 vorgesehenen Einführung des § 144c.

 Zu Artikel 5  (Änderung  von  Registerverordnungen)

 Zu Absatz 1  (Änderung der Handelsregister-
 verordnung)

 Artikel  5  Abs.  1  betrifft  Änderungen  der  Handelsregister-
 verordnung,  die  bereits  vor  dem  1.  Januar  2007  in  Kraft
 treten sollen.

 Zu Nummer 1  (§ 1)

 Nach  §  125  Abs.  1  FGG  ist  für  die  Führung  des  Handels-
 registers  das  Amtsgericht,  in  dessen  Bezirk  ein  Landgericht
 seinen  Sitz  hat,  für  den  Bezirk  dieses  Landgerichts  zustän-
 dig.  Die  Landesregierungen  bzw.  nach  entsprechender
 Ermächtigung  die  Landesjustizverwaltungen  können  nach
 §  125  Abs.  2  FGG  allerdings  durch  Rechtsverordnung  eine
 hiervon  abweichende  Konzentration  oder  Dekonzentration
 der  Registergerichtsbezirke  anordnen.  Die  Neuregelung  von

 §  1  soll  dem  Rechnung  tragen.  Demnach  führt  künftig  das
 Amtsgericht  am  Sitz  des  Landgerichts  für  den  Bezirk  des
 Landgerichts  das  Handelsregister,  sofern  nicht  gemäß  §  125
 Abs.  2  FGG  anderweitige  Anordnungen  getroffen  worden
 sind.

 Zu Nummer 2  (§ 20)

 §  20  bezieht  sich  künftig  nicht  nur  auf  die  Hauptniederlas-
 sung,  sondern  auch  auf  die  Verlegung  der  Zweigniederlas-
 sung.

 Zu Nummer 3  (§ 34a)

 Diese  Vorschrift  dient  allein  als  Hinweis  an  den  Rechtsprak-
 tiker  auf  die  nach  Artikel  11  und  Artikel  39  Abs.  2  der  Ver-
 ordnung  (EWG)  Nr.  2137/85  hinsichtlich  der  Europäischen
 wirtschaftlichen  Interessenvereinigung  (EWIV)  sowie  nach
 Artikel  14  der  Verordnung  (EG)  Nr.  2157/2001  hinsichtlich
 der  Europäischen  Gesellschaft  (SE)  einzuhaltenden  Ver-
 öffentlichungs- und Mitteilungspflichten.

 Zu Nummer 4  (§ 40)

 §  40  regelt  bisher  die  Eintragung  in  Abteilung  A  des  Papier-
 registers.  Für  eine  Übergangszeit  bis  zum  31.  Dezember
 2006  wird  hier  noch  die  Streichung  des  §  106  Abs.  2  Nr.  3
 HGB  nachvollzogen,  die  die  bisher  erforderliche  Eintra-
 gung  des  Zeitpunkts  des  Beginns  der  Personengesellschaf-
 ten entbehrlich macht.

 Zu Nummer 5  (§ 43)

 §  43  regelt  bisher  die  Eintragung  in  Abteilung  B  des  Papier-
 registers.  Für  eine  Übergangszeit  bis  zum  31.  Dezember
 2006  werden  hier  noch  die  Einführung  der  Investmentge-
 sellschaft  mit  veränderlichem  Kapital  und  das  Erfordernis,
 deren Mindestkapital einzutragen, nachvollzogen.

 Zu Nummer 6  (§ 51)

 Die  Verordnung  sieht  in  ihrer  geltenden  Fassung  noch  die
 Möglichkeit  einer  „Umstellung“  des  Papierregisters  vor.
 Eine  Umstellung  in  diesem  Sinne  würde  bedeuten,  dass  die
 bisherigen  Eintragungen  unverändert  in  das  neue  Medium
 übernommen  werden.  Dies  widerspricht  jedoch  den  Rege-
 lungen  der  bisherigen  §§  61  und  62,  wonach  bei  elektroni-
 scher  Registerführung  zugleich  eine  Änderung  der  Spalten-
 aufteilung  bei  der  Eintragung  von  Vertretungsbefugnissen
 vorzusehen  ist.  Um  diese  Änderung  der  Spaltenaufteilung
 zu  verwirklichen,  kommt  nur  eine  „Umschreibung“  des  Re-
 gisterblattes  in  Betracht.  Absatz  1  ist  daher  in  der  bis  zum
 31. Dezember 2006 geltenden Fassung aufzuheben.

 Zu Nummer 7  (§ 52)

 In  Absatz  1  wird  festgeschrieben,  dass  nur  eine  Umschrei-
 bung  des  Registerblattes  erfolgen  kann.  Der  Hinweis  auf
 §  21  ist  überflüssig,  weil  mit  der  Einführung  des  elektroni-
 schen  Registers  die  Umschreibung  erforderlich  wird.  Auf-
 zunehmen  ist  eine  Frist  für  die  Umschreibung  aller  (noch
 nicht  geschlossenen)  Registerblätter  bis  zum  31.  Dezember
 2006,  um  den  Anforderungen  der  Richtlinie  gerecht  zu
 werden.  Satz  2  eröffnet  die  Möglichkeit,  Registerblätter  aus
 anderen  Bezirken  blockweise  in  einen  bestimmten  Num-
 mernbereich  umzuschreiben  und  dafür  bestimmte  Register-
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nummernblöcke  freizuhalten.  So  können  auch  die  bisheri-
 gen  Registernummern  beibehalten  und  z.  B.  eine  bestimmte
 Nummernfolge  vorangestellt  werden.  Durch  die  Regelung
 sollen  die  Möglichkeiten  erweitert  werden,  gemäß  Absatz  3
 Satz  1  von  Einzelbenachrichtigungen  abzusehen,  insbeson-
 dere  wenn  anstelle  der  Einzelbenachrichtigungen  die  An-
 ordnung  über  die  blockweise  Verschiebung  der  Register-
 nummern  in  den  örtlichen  Bekanntmachungsmedien  ver-
 öffentlicht wurde.

 In  Absatz  4  soll  die  elektronische  Archivierung  auch  auf
 diejenigen  Blätter  erstreckt  werden,  die  bei  Einführung  des
 elektronischen  Registers  deshalb  nicht  umgeschrieben  wer-
 den,  weil  die  eingetragenen  Unternehmen  bereits  gelöscht
 und  die  Registerblätter  geschlossen  sind.  Auch  diese  Regis-
 terblätter  müssen  –  wenigstens  für  den  zurückliegenden
 Zehnjahreszeitraum  –  auf  Datenträger  gespeichert  und  im
 Internet  und  auf  den  Sichtgeräten  der  Amtsgerichte  ange-
 zeigt  werden  können  (siehe  die  geplante  Neufassung  von
 §  50 Abs. 2 unter Artikel 5 Abs. 2 Nr.  32 des Entwurfs).

 Zu Nummer 8  (§ 53)

 Die  Vorschrift  ist  aufzuheben,  da  eine  Umstellung  aus
 Rechtsgründen nicht in Betracht kommt.

 Zu Nummer 9  (§ 54)

 Die  Vorschrift  wird  redaktionell  angepasst,  nachdem  §  53
 aufgehoben wird.

 Zu Nummer 10  (§ 61)

 §  61  regelt  die  Eintragung  in  Abteilung  A  des  elektro-
 nischen  Registers.  Für  eine  Übergangszeit  bis  zum  31.  De-
 zember  2006  wird  hier  noch  die  Streichung  des  §  106  Abs.  2
 Nr.  3  HGB  nachvollzogen,  die  eine  Eintragung  des  Zeit-
 punkts  des  Beginns  der  Personengesellschaft  entbehrlich
 macht.

 Mit  Ablauf  der  Umstellungsfrist  am  31.  Dezember  2006
 wird  die  Vorschrift  aus  systematischen  Gründen  inhalts-
 gleich  in  den  Abschnitt  IV  nach  §  40  übernommen  (vgl.  Ar-
 tikel 5 Abs. 2 Nr.  26 dieses Gesetzes).

 Zu Nummer 11  (§ 62)

 §  62  regelt  bisher  die  Eintragung  in  Abteilung  B  des  elektro-
 nischen  Registers.  Für  eine  Übergangszeit  bis  zum  31.  De-
 zember  2006  werden  hier  noch  die  Einführung  der  Invest-
 mentgesellschaft  mit  veränderlichem  Kapital  und  das  Erfor-
 dernis,  deren  Mindestkapital  sowie  die  Bandbreite  des  statu-
 arischen  Kapitals  einzutragen,  nachvollzogen;  weiterhin  die
 Eintragung  von  Beschlüssen  über  ein  „Squeeze-out“  nach
 §  327e  AktG.  Mit  Ablauf  der  Umstellungsfrist  am  31.  De-
 zember  2006  wird  die  Vorschrift  aus  systematischen  Grün-
 den  inhaltsgleich  in  den  Abschnitt  IV  nach  §  43  übernom-
 men (vgl. Artikel 5 Abs. 2 Nr.  27 dieses Gesetzes).

 Zu Nummer 12  (§ 71)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  den  unter  Num-
 mer 6 und 8 vorgesehenen Änderungen.

 Zu Absatz 2  (Änderung  der  Handelsregisterverordnung
 zum 1. Januar 2007)

 Mit  der  geplanten  Aufgabe  der  papiergebundenen  Register-
 führung  werden  zahlreiche  Vorschriften  der  Handelsregis-
 terverordnung,  die  sich  auf  die  Registerführung  in  Bänden
 oder  in  Karteiform  beziehen,  gegenstandslos  werden.  Um-
 gekehrt  wird  die  elektronische  Registerführung  zum  Regel-
 fall.  Die  Vorschriften  über  die  elektronische  Registerfüh-
 rung  sind  daher  künftig  keine  „Besonderen“  Vorschriften
 mehr  (so  aber  die  Überschrift  zum  Abschnitt  IVa  der  HRV
 in  ihrer  gegenwärtigen  Fassung),  welche  rechtssystematisch
 einen  Ausnahmefall  beschreiben,  sondern  zwingendes
 Recht  für  die  gesamte  Registerführung.  Es  empfiehlt  sich
 deshalb,  diese  Vorschriften  –  soweit  sie  bisher  Ausnahmen
 von  den  allgemeinen  Regelungen  der  Abschnitte  I  bis  III
 festlegen  –  aufzuheben  und  ihren  Regelungsgehalt  in  den
 allgemeingültigen  Teil  der  Abschnitte  I  bis  III  zu  integrie-
 ren.  Hierbei  werden  die  neu  gefassten  Vorschriften  mit  amt-
 lichen Überschriften versehen.

 Zu Nummer 1  (§ 2)

 Das  Anliegen  des  bisherigen  §  2,  ehemalige  Registerbezirke
 bei  einem  Gericht  je  gesondert  fortzuführen,  geht  mit  dem
 Leitbild  der  Registerkonzentration  nach  §  125  Abs.  1  FGG
 nicht  mehr  konform  und  wird  durch  die  geplante  Einfüh-
 rung  der  elektronischen  Registerführung  auch  technisch
 überholt.  Ergebnis  der  Konzentration  nach  §  125  Abs.  1
 FGG  und  der  Einführung  des  elektronisch  geführten  Han-
 delsregisters  wird  ein  einheitlich  für  mehrere  Amtsgerichts-
 bezirke  geführtes  Register  am  Ort  des  Registergerichts  sein.
 Um  unnötigen  Aufwand  bei  der  Umstellung  zu  vermeiden,
 sollen  jedoch  die  alten  Registernummern  beibehalten  und
 mit  einem  Ortskennzeichen  als  Unterscheidungsmerkmal
 versehen  werden  können  (vgl.  §  13  Abs.  2  in  der  Fassung
 des Entwurfs).

 Zu Nummer 2  (§ 4)

 Durch  die  Neufassung  der  Vorschrift  wird  die  Zuständig-
 keitsabgrenzung  zwischen  Richter  (Rechtspfleger)  und
 Urkundsbeamten  der  Geschäftstelle  festgelegt.  Die  Inbe-
 zugnahme  der  §§  5  bis  8  RPflG  stellt  klar,  dass  der
 Urkundsbeamte  ihm  übertragene  Geschäfte  in  besonders  ge-
 regelten  Fällen  dem  Richter  vorlegen  muss  bzw.  kann  (§  5
 RPflG)  und  der  Richter  die  mit  seiner  Aufgabenerledigung
 verbundenen  Geschäfte  des  Urkundsbeamten  mit  erledigen
 darf  (§  6  RPflG),  insbesondere  wenn  die  eingesetzten
 DV-Programme  sie  bei  der  vom  Richter  vorgenommenen
 Eintragung  automatisch  mit  erledigen.  In  Zweifelsfällen
 entscheidet  der  Richter  über  die  Zuständigkeit  (§  7  RPflG).
 Über  die  entsprechende  Anwendung  von  §  8  RPflG  wird
 schließlich  die  Frage  der  Wirksamkeit  der  Geschäfte,  die
 der  Urkundsbeamte  anstelle  des  Richters  und  umgekehrt
 wahrgenommen hat, geregelt.

 Zu Nummer 3  (§§ 7 bis 10)

 Zu § 7

 §  7  regelt  bisher  die  Führung  des  Registerblattes  in  Bänden
 oder  in  Karteiform.  Nachdem  künftig  durch  §  8  Abs.  1  HGB
 in  der  Fassung  des  Entwurfs  bestimmt  wird,  dass  die  Regis-
 ter  zwingend  elektronisch  zu  führen  sind,  sind  die  Vorschrif-
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ten  über  gebundene  Bände  und  über  die  Karteiform  überholt.
 Der  Wortlaut  des  §  7  wird  daher  künftig  an  die  neugefassten
 §§  8,  8a  HGB  angepasst.  Die  Terminologie  „Registerord-
 ner“  soll  dabei  keine  bestimmte  Speichertechnik  vorgeben;
 vielmehr  ist  neben  der  Speicherung  in  einer  Ordnerstruktur
 etwa  auch  eine  Speicherung  in  einer  Datenbank  (etwa  nach
 Registernummern) möglich.

 Zu den §§ 8 und 9

 Von  der  Führung  des  eigentlichen  Registerblattes  ist  die
 Führung  der  Registerakten  zu  unterscheiden.  Bisher  regelt
 §  8  die  Aktenführung  des  Registers  in  der  Weise,  dass  die
 Registerakte  zweigeteilt  mit  einem  nicht  öffentlichen  Teil,
 dem  „Hauptband“  und  einem  allgemein  zugänglichen  Teil,
 dem  „Sonderband“  geführt  wird.  Durch  die  Richtlinie  ist
 vorgegeben,  dass  die  Dokumente  des  bisherigen  „Sonder-
 bandes“  künftig  nicht  mehr  in  Papierform,  sondern  elektro-
 nisch  eingereicht  und  offen  gelegt  werden.  Der  hierfür  ein-
 zurichtende  Datenspeicher  soll  als  „Registerordner“  be-
 zeichnet  werden.  Da  Registerakte  und  Registerordner
 künftig  grundsätzlich  auf  unterschiedlichen  Medien  geführt
 werden,  empfiehlt  es  sich,  getrennte  Vorschriften  für  diese
 beiden  Teile  des  Registers  einzuführen.  Künftig  sollen  des-
 halb  in  §  8  die  Regelungen  über  die  (papierne)  Registerakte
 und  in  §  9  die  Regelungen  über  den  (elektronischen)  Regis-
 terordner getroffen werden.

 Zu § 8

 Zu Absatz 1

 Die  Registerakten  werden  (vorbehaltlich  einer  Regelung
 nach  Absatz  3)  bis  auf  weiteres  auch  künftig  wie  bisher  in
 gewöhnlicher  Papierform  nach  den  jeweiligen  Aktenord-
 nungen  der  Länder  geführt  werden.  Die  bisher  in  der  Vor-
 schrift  enthaltene  Bezugnahme  auf  das  Landesrecht  (§  24
 der  Aktenordnungen)  wird  zugunsten  einer  Aufnahme  der
 Regelungen unmittelbar in die HRV aufgelöst.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  bezieht  sich  auf  die  Rückgabe  von  Schriftstücken,
 die  in  Papierform  eingereicht  wurden.  Hiervon  ist  auch
 künftig  weiterhin  eine  beglaubigte  Abschrift  zu  den  Regis-
 terakten zu nehmen.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  Satz  1  erlaubt  die  elektronische  Führung  der  Re-
 gisterakte  auf  Grundlage  einer  Anordnung  der  Landesjustiz-
 verwaltung.  Dies  ermöglicht  es  den  Ländern,  das  System  für
 die  elektronische  Führung  des  Registerordners  auch  hin-
 sichtlich  der  Registerakte  nutzbar  zu  machen.  Satz  2  regelt
 den  Medientransfer  von  Papier  in  ein  elektronisches  Doku-
 ment  und  trägt  damit  insbesondere  dem  Umstand  Rech-
 nung,  dass  auch  nach  Umstellung  auf  eine  elektronische
 Führung  Schriftstücke  eingehen  können,  die  in  die  Register-
 akte  integriert  werden  müssen.  Dabei  sind  die  Schriftstücke
 vorbehaltlich  einer  abweichenden  Regelung  der  Landesjus-
 tizverwaltung  regelmäßig  in  elektronische  Dokumente  um-
 zuwandeln,  um  zu  verhindern,  dass  die  Registerakte  teil-
 weise weiter in Papier geführt werden muss.

 Für  den  Fall  der  elektronischen  Führung  der  Registerakte
 stellt  sich  die  Frage,  wie  bei  einer  Beschwerde  gegen  Ent-
 scheidungen  und  Verfügungen  des  Registergerichts  zu  ver-

 fahren  ist,  wenn  das  Beschwerdegericht  keinen  Zugriff  auf
 die  elektronisch  geführte  Registerakte  hat.  Die  Sätze  3  bis  5
 sehen  vor,  dass  in  diesem  Fall  eingehende  Schriftstücke  wie
 z.  B.  eine  Beschwerdeschrift  bis  zum  rechtskräftigen  Ab-
 schluss  des  Beschwerdeverfahrens  weiter  in  Papierform
 aufzubewahren  und  von  ausschließlich  elektronisch  vor-
 liegenden  Dokumenten  Ausdrucke  zu  fertigen  sind,  soweit
 die  jeweiligen  Dokumente  für  die  Durchführung  des  Be-
 schwerdeverfahrens  erforderlich  sind.  Die  daraus  entste-
 hende  Teilakte  ist  dem  Beschwerdegericht  zur  Entscheidung
 vorzulegen.  Die  für  das  Beschwerdeverfahren  gefertigten
 Ausdrucke  können  mit  Abschluss  des  Verfahrens  vernichtet
 werden.

 Zu § 9

 §  9  Abs.  1  und  2  regelt  bislang  die  Führung  alphabetischer
 Namens-  und  Firmenverzeichnisse.  Diese  Verzeichnisse
 sind  bislang  insbesondere  im  Zusammenhang  mit  der
 firmenrechtlichen  Prüfung  nach  den  §§  18,  30  HGB  von
 Bedeutung.  Bei  elektronischer  Registerführung  werden  die
 Handelsregisterdaten  in  einzelnen  Datenfeldern  gespeichert.
 Die  erfassten  Daten  lassen  sich  anschließend  in  unterschied-
 licher  Form  darstellen.  Insbesondere  ermöglichen  es  die
 Programme  auch,  angemeldete  Firmen  über  eine  Ähnlich-
 keits-  oder  eine  phonetische  Suche  mit  bereits  eingetrage-
 nen  Firmen  abzugleichen.  Die  technisch  aufwändige  und
 speicherintensive  Führung  eines  gesonderten  elektronischen
 Namen-  und  Firmenverzeichnisses  wird  damit  künftig  ent-
 behrlich.

 Der  bisherige  Absatz  3  bezieht  sich  auf  die  Führung  des
 Handblattes.  Er  ist  künftig  aufzuheben,  weil  dem  Handblatt
 bei  der  elektronischen  Registerführung  keine  Bedeutung
 mehr  zukommen  wird.  Die  Führung  eines  Handblattes  ist
 auch  schon  nach  der  gegenwärtigen  Fassung  von  §  55  Satz  2
 bei elektronischer Registerführung nicht erforderlich.

 Zu Absatz 1

 Diejenigen  Schriftstücke,  die  bisher  im  Sonderband  der
 Akte  hinterlegt  werden  und  jedermann  im  Registergericht
 zur  Einsicht  offen  stehen,  werden  künftig  als  elektronische
 Dokumente  entgegengenommen  und  abgespeichert.  Sie
 werden  in  einen  Registerordner  aufgenommen,  der  dem
 Registerblatt  zugeordnet  ist  (Satz  1).  Der  Zugang  zu  den
 Dokumenten  erfolgt  für  den  Benutzer  wahlweise  entweder
 chronologisch  nach  dem  Eingangsdatum  des  Dokumentes
 oder  nach  der  Art  des  Dokumentes  (z.  B.  alle  eingereichten
 Gesellschafterlisten), Satz 2.

 Das  eingetragene  Unternehmen  kann  die  Dokumente  in
 mehreren  Übersetzungen  einreichen  (§  11  HGB  in  der  Fas-
 sung  des  Entwurfs).  Diese  Übersetzungen  sind  den  deutsch-
 sprachigen  Ursprungsdokumenten  zuzuordnen  (Satz  3).
 Wird  die  mehrsprachige  Einreichung  bei  künftigen  Ände-
 rungen  nicht  fortgeführt,  so  dass  die  Übersetzungen  nicht
 mehr  den  aktuellen  Stand  des  Dokumentes  wiedergeben,  so
 muss  das  Registergericht  dies  im  Registerordner  und  durch
 das  Auskunftssystem  kenntlich  machen  (Satz  4).  Die  Form
 der  Kenntlichmachung  wird  nicht  vorgegeben;  die  Kennt-
 lichmachung  muss  also  nicht  durch  ein  bestimmtes  Zeichen
 oder  einen  bestimmten  Text  erfolgen.  Es  genügt  zum  Bei-
 spiel,  wenn  die  eingereichten  Dokumente  in  einem  Doku-
 mentenbaum  angezeigt  werden  und  sich  aus  der  Darstellung
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eindeutig  ergibt,  dass  eine  eingereichte  Übersetzung  durch
 ein  neueres  Dokument,  für  das  (noch)  keine  Übersetzung
 vorliegt, überholt ist.

 Zu Absatz 2

 Von  den  geplanten  Neuregelungen  über  die  Aufnahme  in
 den  elektronischen  Dokumentenordner  werden  mindestens
 alle  ab  dem  1.  Januar  2007  eingereichten  Dokumente  er-
 fasst.  Die  Länder  können  die  Registerordner  nach  der
 geltenden  Fassung  des  §  8a  Abs.  1  Satz  3  HGB  jedoch  auch
 schon  vor  diesem  Zeitpunkt  einrichten  und  die  Schriftstücke
 sowie  Dokumente  elektronisch  erfassen.  Jedoch  müssen  die
 Altbestände  künftig  nicht  komplett  umgestellt  werden.  Nur
 wenn  ein  Antrag  auf  Überführung  in  elektronische  Doku-
 mente  (Artikel  61  Abs.  3  EGHGB  in  der  Fassung  des  Ent-
 wurfs)  oder  ein  Antrag  auf  elektronische  Übermittlung  (§  9
 Abs.  2  HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs)  vorliegt,  ist  die
 nachträgliche  Aufnahme  der  Schriftstücke  in  den  Dokumen-
 tenordner rechtlich geboten.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  bezieht  sich  auf  die  Rückgabe  von  Schriftstücken,
 die  in  Papierform  einzureichen  waren.  Diese  sind  zuvor  in
 ein  elektronisches  Dokument  zu  übertragen  und  in  den
 Registerordner einzustellen.

 Zu Absatz 4

 Bei  der  Übertragung  von  Schriftstücken  in  ein  elektroni-
 sches  Dokument  und  anschließender  Übernahme  der  elek-
 tronischen  Version  in  den  elektronischen  Registerordner
 müssen  die  Art  des  Ursprungsdokuments  sowie  etwaige
 Mängel  vermerkt  werden,  da  sonst  die  Information  über  die
 Rechtsqualität  und  die  Beweiskraft  des  Dokuments  verloren
 ginge.  Dies  entspricht  dem  Rechtsgedanken  des  §  30  Abs.  4.
 Ein  solcher  Vermerk  ist  jedoch  nur  insoweit  geboten,  wie  er
 für  die  Vermeidung  von  Unklarheiten  tatsächlich  erforder-
 lich  ist.  Handelt  es  sich  bei  einem  Schriftstück  etwa  um  eine
 beglaubigte  Abschrift  und  ist  das  Schriftstück  entsprechend
 gekennzeichnet,  so  ist  ein  gesonderter  Vermerk  hierzu  nicht
 notwendig,  wenn  die  Kennzeichnung  auch  auf  dem  in  den
 Registerordner  übernommenen  elektronischen  Dokument
 zweifelsfrei  erkennbar  ist.  Satz  2  sieht  daher  vor,  dass  ein
 Vermerk  insoweit  nicht  erforderlich  ist,  wie  sich  die  ent-
 sprechenden  Tatsachen  eindeutig  aus  dem  übernommenen
 elektronischen Dokument ergeben.

 Zu Absatz 5

 Absatz  5  gestattet  eine  Übernahme  derjenigen  elektroni-
 schen  Dokumente  in  den  Registerordner,  die  nach  der  gel-
 tenden  Fassung  des  §  8a  Abs.  3  oder  Abs.  4  HGB  auf  einem
 Bildträger  oder  einem  anderen  Datenträger  gespeichert  wur-
 den.  Die  Herkunft  der  Daten  ist  als  Information  über  die
 Rechtsqualität  und  die  Beweiskraft  des  Dokuments  kennt-
 lich zu machen.

 Zu Absatz 6

 Absatz  6  enthält  entsprechend  §  8  Abs.  3  Satz  3  bis  5  in  der
 Fassung  des  Entwurfs  Regelungen  für  Beschwerdeverfah-
 ren,  in  denen  das  Beschwerdegericht  keinen  Zugriff  auf  den
 elektronischen Registerordner hat.

 Zu § 10

 Die  bisherige  Fassung  von  §  10  geht  davon  aus,  dass  das
 Register  ausschließlich  in  Papierform  geführt  wird.  Nur
 dann  können  das  Register  und  die  zum  Register  eingereich-
 ten  Schriftstücke  zur  Einsicht  „vorgelegt“  werden.  Künftig
 wird  die  Einsicht  jedoch  hauptsächlich  in  elektronische  Ein-
 tragungen  sowie  elektronische  Dokumente  gewährt  und  nur
 noch  ausnahmsweise  in  (meist  ältere)  Papierstücke.  §  10  ist
 daher  unabhängig  von  der  Form  der  Einsicht  zu  formulie-
 ren.

 Absatz  2  bestimmt  künftig  die  Einzelheiten  der  Einsicht  in
 das  elektronisch  geführte  Registerblatt.  Diese  sind  gegen-
 wärtig  in  §  63  Abs.  1  geregelt  und  werden  aus  systema-
 tischen  Gründen  in  §  10  übernommen.  Absatz  3  betrifft  die
 Einsichtnahme  in  den  elektronischen  Registerordner  und
 wird  damit  den  Regelungsgehalt  des  bisherigen  §  63  Abs.  3
 ersetzen.

 Zu Nummer 4  (§ 11)

 Der  bisherige  Inhalt  des  §  11  (Bekanntmachungsblätter)
 wird  bedeutungslos,  da  die  Registerbekanntmachungen  auf
 elektronische  Medien  umgestellt  werden  (§  10  HGB  in  der
 Fassung des Entwurfs).

 Zu Nummer 5  (§ 12)

 Die  Neufassung  des  §  12  betrifft  die  Form  der  Eintragung
 und  wird  an  die  technisch  gegebenen  Veränderungsmöglich-
 keiten bei elektronischer Registerführung angepasst.

 Zu Nummer 6  (§ 13)

 Zu Absatz 2

 In  Absatz  2  ist  bislang  die  Seitenaufteilung  des  papiernen
 Registerblattes  geregelt.  Durch  die  Einführung  elektro-
 nischer  Registerblätter,  die  beliebig  viel  Platz  für  Eintragun-
 gen  bieten  und  nicht  mehr  als  papiernes  Doppelblatt  geführt
 werden,  wird  die  Regelung  künftig  überflüssig  und  kann
 daher aufgehoben werden.

 Die  Neufassung  des  Absatzes  2  eröffnet  die  Möglichkeit,
 die  Registernummer  um  (alphanumerische)  Ortskennzei-
 chen  zu  erweitern.  Dies  ist  erforderlich,  wenn  verschiedene
 Gerichtsbezirke  konzentriert  wurden,  ohne  den  eingetrage-
 nen  Unternehmen  hierbei  neue  Registernummern  zuzutei-
 len.  Nach  Durchführung  der  Konzentration  bestehen  diesel-
 ben  Registernummern  mehrfach.  Sie  unterscheiden  sich  nur
 durch  die  Herkunft  aus  dem  bisherigen  Registerbezirk,  die
 durch  geeignete  Ortskennzeichen  gekennzeichnet  werden
 kann.  Diese  Verfahrensweise  ist  in  einigen  Ländern  bereits
 gängige Praxis.

 Zu Absatz 3

 In  Absatz  3  kann  Satz  2  aufgehoben  werden,  weil  sich  die
 Möglichkeit  der  Umschreibung  wegen  Unübersichtlichkeit
 bereits aus § 21 ergibt.

 Zu Absatz 5

 Das  eingetragene  Unternehmen  kann  den  Inhalt  einer  Regis-
 tereintragung  auf  eigene  Veranlassung  in  eine  andere  Amts-
 sprache  der  Europäischen  Union  übersetzen  lassen  und
 diese  Übersetzung  zum  Handelsregister  einreichen  (§  11
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HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs).  Absatz  5  stellt  klar,  dass
 diese  Übersetzung  dem  Registerblatt  und  der  jeweiligen
 Eintragung zuzuordnen ist.

 Zu Nummer 7  (§ 15)

 Der  bisherige  Regelungsgehalt  des  §  15  über  das  Datieren
 der  Eintragungen  kann  aufgehoben  werden,  weil  er  bereits
 in  dem  neugefassten  §  27  Abs.  4  (derzeit  §  56  Abs.  3)  ent-
 halten  sein  wird.  Neu  aufzunehmen  ist  die  Verpflichtung  für
 das  Registergericht,  es  im  Auskunftssystem  deutlich  zu  ma-
 chen,  wenn  die  von  dem  Unternehmen  eingereichte  Über-
 setzung  des  Registerinhaltes  aufgrund  zwischenzeitlicher
 Änderungen  nicht  mehr  dem  aktuellen  (deutschsprachigen)
 Registerinhalt  entspricht.  Damit  werden  die  Regelungen  des
 §  11  HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs  umgesetzt.  Die
 Form  der  Kenntlichmachung  wird  nicht  vorgegeben;  die
 Kenntlichmachung  muss  also  nicht  durch  ein  bestimmtes
 Zeichen  oder  einen  bestimmten  Text  erfolgen.  Es  genügt
 zum  Beispiel,  wenn  sich  die  eingereichte  Übersetzung  er-
 kennbar  auf  einen  bestimmten  Stand  (Datum)  des  Regis-
 terinhaltes  bezieht  und  daneben  kenntlich  gemacht  wird,
 wann  das  Register  zuletzt  durch  Eintragung  geändert  wurde.

 Zu Nummer 8  (§ 16)

 Der  bisherige  §  16  Abs.  2,  der  die  Aufnahme  der  rot  unter-
 strichenen  Eintragungen  in  die  Abschriften  aus  dem  Regis-
 ter  regelt,  wird  mit  der  Einführung  elektronisch  geführter
 Register  überflüssig.  Er  kann  daher  aufgehoben  werden.
 Der  Inhalt  der  Ausdrucke  aus  dem  elektronischen  Register
 wird  bereits  durch  den  geplanten  §  30a  geregelt.  An  die
 Stelle  des  frei  werdenden  Absatzes  2  werden  wegen  des  mit
 §  16  bestehenden  Sachzusammenhangs  die  bisherigen
 Sondervorschriften  des  §  58  über  Rötungen  im  maschinell
 geführten  Register  übernommen  und  dabei  sprachlich  ange-
 passt.

 Zu Nummer 9  (§ 16a)

 Ebenfalls  aus  systematischen  Gründen  werden  die  bisheri-
 gen  Sonderregelungen  des  §  58a  an  diese  Stelle  des  Ab-
 schnitts II übernommen.

 Zu Nummer 10  (§ 17)

 Zu Absatz 1

 Hier  werden  die  bisherigen  Berichtigungsmöglichkeiten  des
 §  17  Abs.  2  mit  denen  des  §  59  Abs.  1  in  einer  einheitlichen
 Norm zusammengeführt.

 Zu Absatz 3

 Der  bisherige  Absatz  4  gilt  nur  für  das  Papierregister  und
 kann  künftig  aufgehoben  werden.  Stattdessen  ist  die  Rege-
 lung des bisherigen § 59 Abs. 2 hierhin zu integrieren.

 Zu Nummer 11  (§ 18)

 Hier  werden  die  Pflichtangaben  aufgenommen,  die  bei  einer
 Eintragung  aufgrund  einer  Entscheidung  des  Prozessge-
 richts in die Registereintragung aufzunehmen sind.

 Zu Nummer 12  (§§ 21 und 22)

 Zu § 21

 Zu Absatz 1

 Der  bisherige  Absatz  1  regelt  den  Fall,  dass  das  papierne
 Registerblatt  für  neue  Eintragungen  keinen  ausreichenden
 Raum  mehr  bietet.  Diese  Regelung  kann  aufgehoben  wer-
 den,  da  das  elektronische  Registerblatt  über  beliebig  viel
 Raum  für  Eintragungen  verfügt.  Jedoch  kann  auch  ein  elek-
 tronisches  Registerblatt  unübersichtlich  werden.  Es  muss
 daher  die  Möglichkeit  bestehen,  entweder  unter  der  glei-
 chen  oder  unter  einer  neuen  Nummer  ein  neues  Blatt  anzu-
 legen.  Die  Regelung  des  bisherigen  Absatzes  2  wird  deshalb
 künftig in neuer Fassung als Absatz 1 fortgeführt.

 Zu den Absätzen 2 und 3

 Der  bisherige  Absatz  3  bezieht  sich  nur  auf  das  Registerblatt
 in  Papierform  und  kann  daher  aufgehoben  werden.  Die  bis-
 herigen  Absätze  4  und  5  werden  an  die  Änderung  des  Ab-
 satzes  1  redaktionell  angepasst  und  als  neue  Absätze  2  und  3
 fortgeführt.

 Zu § 22

 Die  bisherigen  Vorschriften  der  §§  22  und  60  Abs.  2  werden
 hier  zusammengeführt.  Dabei  wird  in  Absatz  2  Satz  2  klar-
 gestellt,  dass  sich  die  Beantwortung  der  Frage,  ob  die
 Datenträger  für  geschlossene  Registerblätter  bei  den  Ge-
 richten  verbleiben  oder  an  das  zuständige  Archiv  abgegeben
 werden  können,  grundsätzlich  nach  den  Regelungen  der
 jeweiligen Archivgesetze der Länder richtet.

 Zu Nummer 13  (§ 23)

 Die  Änderungen  dienen  der  Beschleunigung  der  Handelsre-
 gistereintragungen.  Durch  die  Formulierung  „kann“  in  Ab-
 satz  1  Satz  2  soll  eindeutig  klargestellt  werden,  dass  das
 Gutachten  der  in  §  23  genannten  Organe  des  Handels-  und
 Handwerksstandes  nur  noch  in  Ausnahmefällen  und  nicht,
 wie  es  teilweise  noch  Praxis  ist,  insbesondere  bei  firmen-
 rechtlichen  Fragestellungen  regelmäßig  eingeholt  werden
 soll.  Bei  einer  Online-Registerführung  ist  es  dem  Register-
 gericht  in  der  Regel  ohne  weiteres  möglich,  bestehende  und
 bereits  eingetragene  gleichartige  Firmen  zu  ermitteln.  Zu-
 dem  sind  die  Anforderungen  an  die  Firmenbildung  bereits
 durch  das  Handelsrechtsreformgesetz  vom  22.  Juni  1998
 (BGBl.  I  S.  1474)  derart  weitgehend  liberalisiert  worden,
 dass  nur  noch  in  Ausnahmefällen  Probleme  auftreten,  die
 ein Gutachten nach § 23 erforderlich machen könnten.

 Mit  Einführung  der  elektronischen  Registerführung  und  der
 Einführung  der  elektronischen  Kommunikation  mit  dem
 Registergericht  ist  es  zudem  zur  weiteren  Verkürzung  der
 Eintragungsdauer  angezeigt,  dass  künftig  sowohl  die  Anfor-
 derung  des  Gutachtens  als  auch  die  anschließende  Übermitt-
 lung  durch  die  in  §  23  genannten  Organe  des  Handels-  und
 Handwerksstands  im  Regelfall  elektronisch  (per  E-Mail)  er-
 folgen.

 Zu Nummer 14  (§ 25)

 Ziel  der  Bundesregierung  ist  es,  die  kürzestmögliche  Eintra-
 gungsdauer  zu  erreichen  und  damit  den  Unternehmen,  vor
 allem  Existenzgründern,  die  wirtschaftliche  Betätigung  zu
 erleichtern  und  den  Standort  Deutschland  zu  stärken.  Die
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bisher  in  §  25  Abs.  1  Satz  2  vorgesehene  Monatsfrist  zur
 Verfügung  von  Handelsregistereintragungen  ist,  auch  im  in-
 ternationalen  Vergleich,  ausgesprochen  lang  und  nach  einer
 Umstellung  von  den  eher  schwerfälligen  Papierregistern  auf
 eine  elektronische  Registerführung  nicht  mehr  vertretbar.
 Eine  Umfrage  unter  den  Registergerichten  hat  gezeigt,  dass
 die  elektronische  Registerführung  in  der  Regel  zu  einer  er-
 heblichen  Verkürzung  der  Eintragungszeiten  führt,  die  bei
 einzelnen  Registergerichten  sogar  bei  einem  Durchschnitt
 von  zwei  Werktagen  liegt.  Dieser  Gesetzentwurf  trägt  durch
 weitere  gezielte  Einzelmaßnahmen,  etwa  bei  den  IHK-Gut-
 achten  und  der  Kommunikation  der  Registergerichte  mit  der
 örtlichen  IHK  sowie  den  Anforderungen  von  Kostenvor-
 schüssen,  zur  Beschleunigung  der  Abläufe  bei.  Weitere
 Maßnahmen  sind  mit  der  geplanten  Novellierung  des
 GmbH-Gesetzes beabsichtigt.

 Im  Einzelnen  wird  in  Absatz  1  Satz  2  für  den  Fall  der  An-
 meldung  der  Bargründung  einer  Kapitalgesellschaft,  die  re-
 gelmäßig  erheblich  weniger  prüfungsintensiv  ist  als  eine
 Sachgründung,  eine  Verkürzung  der  Bescheidungsfrist  auf
 fünf  Werktage  aufgenommen.  Wie  bereits  bei  der  Einfüh-
 rung  der  Monatsfrist  in  §  25  Abs.  1  durch  das  Handelsregis-
 tergebühren-Neuordnungsgesetz  (HRegGebNeuOG)  vom
 3.  Juli  2004  (BGBl.  I  S.  1410)  sieht  der  Entwurf  nicht  vor,
 dass  innerhalb  der  fünf  Werktage  eine  endgültige  Entschei-
 dung  (Eintragung,  Zurückweisung)  getroffen  werden  muss.
 Bei  sonstigen  Anmeldungen  ist  künftig  „unverzüglich“  über
 die  Eintragung  zu  entscheiden.  Diese  Änderung  greift  eine
 Forderung  aus  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  zum
 HRegGebNeuOG  auf  (vgl.  Bundestagsdrucksache  15/2251,
 S.  16).  Auf  Grundlage  der  Erhebung  über  die  Eintragungs-
 zeiten  der  einzelnen  Registergerichte  ist  davon  auszugehen,
 dass  Eintragungen  damit  häufig,  wenn  die  betreffende  An-
 meldung  zu  keinerlei  Beanstandungen  Anlass  gibt,  auch  vor
 Ablauf von fünf Werktagen vorzunehmen sind.

 Darüber  hinaus  wird  in  §  25  redaktionell  der  Begriff  „Verfü-
 gung“  durch  „Entscheidung“  des  Richters  ersetzt,  weil  eine
 förmliche  Verfügung  nach  der  geplanten  Neufassung  des
 §  27  Abs.  1  nicht  mehr  erforderlich  ist,  wenn  der  Richter  die
 Eintragung selbst vornimmt.

 Zu Nummer 15  (§ 26)

 Die  Änderung  dient  der  sprachlichen  Glättung  des  Verord-
 nungstextes  und  der  Angleichung  an  die  Terminologie  der
 Grundbuchordnung (§ 18 der Grundbuchordnung).

 Zu Nummer 16  (§§ 27 und 28)

 Zu § 27

 Hier  werden  die  bisherigen  Vorschriften  der  §§  27,  28  und
 56  zusammengeführt  und  aktualisiert.  Die  im  Einsatz  be-
 findlichen  DV-Programme  haben  die  Geschäftsabläufe  in
 den  Registerabteilungen  einiger  Länder  dahin  umgekehrt,
 dass  nicht  mehr  der  Richter  die  Eintragung  verfügt  und  der
 Urkundsbeamte  sie  vornimmt,  sondern  der  Urkundsbeamte
 den  Antrag  zunächst  vorerfasst  und  der  Richter  die  Eintra-
 gung  unmittelbar  im  DV-System  selbst  vornimmt.  Was  §  56
 Abs.  1  bisher  als  Ausnahme  erlaubt,  wird  mit  der  Neufas-
 sung der Vorschrift zur gleichwertigen Alternative.

 Zu § 28

 Der  bisherige  §  28  wird  aufgrund  des  bestehenden  Sachzu-
 sammenhangs  nach  §  27  Abs.  2  Satz  3  übernommen.  An  die
 frei  werdende  Stelle  wird  aus  systematischen  Gründen  die
 Regelung  des  bisherigen  §  57  übernommen  und  neu  gefasst.
 Da  es  sich  bei  der  Signierung  der  Eintragung  um  einen  eher
 internen  Vorgang  handelt,  erscheint  die  Verwendung  einer
 qualifizierten elektronischen Signatur nicht erforderlich.

 Zu Nummer 17  (§ 29)

 Hier  wird  klargestellt,  dass  sich  die  Zuständigkeit  des  Ur-
 kundsbeamten  nicht  nur  auf  die  Übersendung  von  Abschrif-
 ten,  sondern  ebenso  auf  die  Erteilung  von  Ausdrucken
 sowie  die  elektronische  Übersendung  von  Zeugnissen  und
 Bescheinigungen  bezieht.  Im  Übrigen  wird  die  Vorschrift
 redaktionell an die Änderungen des HGB angepasst.

 Zu Nummer 18  (§ 30)

 §  30  bezieht  sich  künftig  noch  auf  die  historischen  Register-
 blätter  und  Schriftstücke,  die  in  Übereinstimmung  mit  §  50
 Abs.  2  sowie  Artikel  61  Abs.  3  EGHGB  in  der  bisherigen
 Papierform  verbleiben.  Die  redaktionelle  Anpassung  des
 Absatzes 1 stellt dies klar.

 In  Absatz  4  wird  –  nach  Änderung  von  §  8a  HGB  durch  die-
 ses  Gesetz  –  auf  die  frühere  Fassung  dieser  Rechtsnorm  ver-
 wiesen.  Die  Hinzufügung  des  Wortes  „Ablichtung“  soll  bei
 der  anzugebenden  Art  des  Ursprungsmaterials  eine  weitere
 Unterscheidung  zwischen  „Abschrift“  im  Sinne  des  Wortes
 und  fotografischer  „Ablichtung“  (=  Fotokopie)  ermögli-
 chen. Dies folgt insoweit der Neufassung des § 9 Abs. 4.

 Zu Nummer 19  (§ 30a)

 Die  bisherigen  Regelungen  des  §  64  werden  künftig  auf-
 grund  des  systematischen  Sachzusammenhangs  in  geänder-
 ter Form hierhin übernommen.

 Absatz  1  entspricht  im  Wesentlichen  dem  bisherigen  §  64
 Abs.  1.  Die  Vorschrift  bezieht  sich  jedoch  nur  auf  das  Regis-
 terblatt  und  wird  deshalb  –  in  klarstellender  Abgrenzung  zu
 Absatz  2  –  redaktionell  entsprechend  angepasst.  Außerdem
 wird  die  neue  Absatznummerierung  des  §  9  HGB  in  der
 Fassung des Entwurfs nachvollzogen.

 Als  neuer  Absatz  2  wird  eine  Vorschrift  über  Ausdrucke  aus
 dem  Registerordner  eingefügt.  Neben  dem  Dokument  selbst
 sind  auch  das  Datum  der  Einstellung  in  den  Datenspeicher
 sowie  das  Datum  des  Abrufes  anzugeben.  Handelt  es  sich
 um  ein  Dokument,  welches  aus  einem  papiernen  Schrift-
 stück  oder  aus  einer  früheren  Wiedergabe  in  den  Register-
 ordner  übernommen  wurde,  so  sind  gemäß  den  künftigen
 Regelungen  in  §  9  Abs.  4  und  Abs.  5  Satz  2  auch  die  Anga-
 ben  über  die  Art  des  ursprünglichen  Schriftstückes  und
 seine eventuellen Mängel anzugeben.

 Die  Absätze  3  und  4  werden  aus  dem  bisherigen  §  64  Abs.  2
 und  3  übernommen;  der  neue  Absatz  4  erfährt  redaktionelle
 Änderungen  aufgrund  der  geänderten  Bezeichnungen  und
 Verweise.

 Absatz  5  wird  von  dem  bisherigen  §  64  Abs.  4  übernom-
 men.  Abweichend  von  der  bisherigen  Regelung  wird  künf-
 tig  die  Übermittlung  von  amtlichen  Ausdrucken  auf  elektro-
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nischem  Wege  zugelassen.  Gemäß  §  9  Abs.  3  HGB  ist  hier-
 für eine qualifizierte elektronische Signatur zu verwenden.

 Neben  den  vollständigen  Ausdrucken  können  auch  auszugs-
 weise  Abschriften  bzw.  Ausdrucke  angefordert  werden.  Ab-
 satz  6  verweist  insoweit  auf  die  Regelungen  des  §  30  Abs.  3.

 Zu Nummer 20  (§ 31)

 Neben  den  bisherigen  schriftlichen  Ausfertigungen  mit  Ge-
 richtssiegel  oder  Stempel  sollen  Bescheinigungen  und
 Zeugnisse  künftig  auch  in  elektronischer  Form  übermittelt
 werden  können.  Sie  sind  mit  einer  qualifizierten  elektroni-
 schen Signatur zu versehen (§ 126a BGB).

 Zu Nummer 21  (§ 33)

 §  33  bestimmt  in  seiner  derzeitigen  Fassung,  dass  mehrere
 gleichzeitige  Bekanntmachungen  eines  Gerichts  getrennt
 nach  den  Abteilungen  A  und  B  zusammenzufassen  sind.
 Diese  Regelung  dient  der  besseren  Übersichtlichkeit  der  Be-
 kanntmachung  und  soll  das  Auffinden  einzelner  Bekannt-
 machungen  erleichtern.  Durch  die  Einführung  eines  elektro-
 nischen  Bekanntmachungsmediums  wird  diese  Gliederung
 jedoch  überholt.  Das  elektronische  Bekanntmachungsme-
 dium  sortiert  die  Bekanntmachungen  gleichen  Datums  in  al-
 phabetischer  Reihenfolge  und  ermöglicht  dadurch  eine  noch
 bessere  Übersicht.  Die  Möglichkeit  einer  getrennten  Anzeige
 der  Bekanntmachungen  nach  den  Abteilungen  A  und  B  wird
 durch  die  im  Bekanntmachungssystem  implementierten
 Suchfunktionen  gewährleistet.  Im  bisherigen  Absatz  4,  der
 künftig  Absatz  3  wird,  ist  neu  aufzunehmen,  dass  der  Tag
 der  Bekanntmachung  durch  die  bekannt  machende  Stelle
 beizufügen  ist.  Die  Hinzufügung  des  Tages  der  Bekannt-
 machung  zu  dem  Bekanntmachungstext  ist  bislang  nicht  er-
 forderlich,  da  sich  der  Tag  der  Bekanntmachung  unmittelbar
 aus  dem  Erscheinungsdatum  des  Printmediums  (Bundesan-
 zeiger  oder  Tageszeitung)  ergibt.  Bei  einem  elektronischen
 Bekanntmachungssystem  ist  das  erstmalige  Erscheinen  der
 Information  jedoch  nicht  ohne  weiteres  nachzuvollziehen,
 weshalb  das  Datum  in  den  Bekanntmachungstext  selbst  auf-
 genommen  werden  muss.  Dies  ist  erforderlich,  da  sich  die
 Publizitätswirkungen  des  §  15  HGB  an  den  Tag  der  Be-
 kanntmachung knüpfen.

 Zu Nummer 22  (§ 35)

 Die  Bestimmung  zur  Löschungsmöglichkeit  bei  fehlender
 Vollkaufmannseigenschaft  wird  an  den  neuen  Kaufmanns-
 begriff  des  HGB  angepasst.  Nach  Wegfall  der  Begriffe  Min-
 der-  und  Vollkaufleute  kann  es  nur  noch  auf  die  Art  des
 Geschäftsbetriebs  im  Sinne  von  §  1  Abs.  2  HGB  ankom-
 men.  Erfolgt  die  Löschung  der  Firma  wegen  der  nach  Art
 oder  Umfang  des  Geschäftsbetriebs  nicht  vorliegenden
 Kaufmannseigenschaft,  kann  dieser  Umstand  auf  Antrag  in
 der Bekanntmachung der Löschung erwähnt werden.

 Zu Nummer 23  (§ 36)

 Der  bisherige  Absatz  1  ist  durch  die  Rechtswirklichkeit
 überholt,  nachdem  die  im  Einsatz  befindlichen  DV-Systeme
 ohnehin  auf  standardisierte  Textvorlagen  zurückgreifen.  Die
 weiteren Änderungen in Absatz 2 sind redaktioneller Natur.

 Zu Nummer 24  (§ 37)

 Bislang  geht  die  Vorschrift  davon  aus,  dass  die  Eintragun-
 gen  im  Handelsregister,  die  der  IHK  mitzuteilen  sind,  im

 mechanischen  Durchschreibeverfahren  hergestellt  werden,
 um  den  Vorgang  zu  vereinfachen.  Werden  die  Register  elek-
 tronisch  geführt,  so  werden  auch  die  Mitteilungen  automa-
 tisch  elektronisch  erstellt  und  ggf.  sogar  elektronisch  an  die
 IHK  übermittelt.  Der  Text  muss  daher  entsprechend  ange-
 passt  werden.  Aus  Gründen  der  Praktikabilität  für  beide
 Seiten  werden  die  Registereintragungen  künftig  vollständig
 mitgeteilt.  Ebenso  werden  sie  in  den  einschlägigen  Fällen
 auch  der  Handwerks-  bzw.  Landwirtschaftskammer  mit-
 geteilt.  Absatz  2  entspricht  sinngemäß  dem  bisherigen  Ab-
 satz 4.

 Zu Nummer 25  (§ 39)

 Der  bisherige  Absatz  2  und  die  in  Bezug  genommenen  An-
 lagen  1  und  2  beziehen  sich  auf  das  Papierregister  und
 werden  daher  künftig  bedeutungslos.  Absatz  2  kann  daher
 aufgehoben werden.

 Zu Nummer 26  (§ 40)

 Ab  dem  1.  Januar  2007  ist  §  40  entbehrlich,  da  Eintragun-
 gen  in  das  Papierregister  nicht  mehr  erfolgen.  Aus  systema-
 tischen  Gründen  wird  der  bisherige  §  61,  der  die  Eintragung
 in  das  elektronische  Register  betrifft,  hierher  übernommen.
 Der  Begriff  „Unternehmensregister“  in  §  61  Nr.  7  wird  da-
 bei  –  nachdem  er  durch  dieses  Gesetz  in  anderer  Weise  be-
 legt  ist  –  durch  den  Begriff  „Register“  ersetzt.  Ferner  wird
 hinzugefügt,  dass  in  Spalte  2b  bei  Zweigniederlassungen
 der  Hinweis  auf  die  Registerstelle  der  Hauptniederlassung
 aufzunehmen  ist.  Hiermit  wird  die  Änderung  des  §  13  HGB
 in  der  Fassung  des  Entwurfs  nachvollzogen.  Die  bislang  in
 Spalte  6b  vorgesehenen  Verweisungen  auf  Fundstellen  im
 Sonderband  sind  bei  elektronischer  Führung  des  Register-
 ordners nicht mehr erforderlich.

 Zu Nummer 27  (§ 43)

 Ab  dem  1.  Januar  2007  ist  §  43  entbehrlich,  da  Eintragun-
 gen  in  das  Papierregister  nicht  mehr  erfolgen.  Aus  systema-
 tischen  Gründen  wird  der  bisherige  §  62,  der  die  Eintragung
 in  das  elektronische  Register  betrifft,  hierher  übernommen.
 Neu  wird  hinzugefügt,  dass  in  Spalte  2b  bei  Zweignieder-
 lassungen  der  Hinweis  auf  die  Registerstelle  der  Hauptnie-
 derlassung  sowie  in  Spalte  6b  bei  Nachgründungen  von
 Aktiengesellschaften  die  Vertragspartner  der  Gesellschaft
 aufzunehmen  sind.  Hiermit  werden  die  vorgesehenen  Ände-
 rungen in § 13 HGB und § 52 Abs. 8 AktG nachvollzogen.

 Zu Nummer 28  (Überschrift vor § 47)

 Die  elektronische  Führung  des  Registers  ist  künftig  nicht
 mehr  ein  Sonderfall,  sondern  der  Regelfall.  Deshalb  werden
 sämtliche  Vorschriften  der  vorstehenden  Abschnitte  an  die
 elektronische  Führung  des  Handelsregisters  angepasst.  Die
 Überschriften  des  Abschnitts  IVa  und  des  Unterabschnittes  1
 sind dementsprechend anzugleichen.

 Zu Nummer 29  (§ 47)

 Die  bisherige  Vorschrift  des  §  47,  die  die  vorstehenden  Ab-
 schnitte  für  anwendbar  erklärt,  hat  ihre  Bedeutung  verloren
 und  kann  aufgehoben  werden.  An  ihre  Stelle  treten  künftig
 aus  systematischen  Gründen  als  Absatz  1  die  Regelungen
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des  derzeitigen  §  8a  Abs.  1  Satz  2  und  Abs.  2  zweiter  Halb-
 satz  HGB  sowie  als  Absätze  2  und  3  die  Vorschriften  des
 derzeitigen § 69.

 Zu den Nummern 30 und 31  (§§ 48, 49)

 Hier  wird  die  Begrifflichkeit  vom  bisherigen  „maschinell
 geführten“  hin  zum  künftig  „elektronisch  geführten“  Han-
 delsregister redaktionell angepasst.

 Zu Nummer 32  (§ 50)

 Die  Überschrift  und  Absatz  1  erhalten  eine  redaktionelle
 Änderung  zum  „elektronischen“  statt  „maschinellen“  Regis-
 ter.

 Der  bisherige  Absatz  2  kann  entfallen,  da  ein  Namens-  und
 Firmenverzeichnis  im  bisherigen  Rechtssinne  künftig  nicht
 mehr  besteht.  Mit  der  neuen  Fassung  des  Absatzes  2  wird
 festgelegt,  dass  die  geschlossenen  Registerblätter  aus  dem
 Zehnjahreszeitraum  vor  dem  1.  Januar  2007  als  elektroni-
 sche  Wiedergabe  zur  Einsicht  vorgehalten  werden  müssen,
 auch  wenn  sie  nicht  im  Sinne  des  §  52  in  seiner  gegenwärti-
 gen Fassung umgeschrieben wurden.

 Zu Nummer 33  (Unterabschnitte 2 bis 4 des
 Abschnitts IVa)

 Nach  dem  31.  Dezember  2006  ist  die  Umstellung  der  Papier-
 register  auf  die  elektronische  Registerführung  abgeschlos-
 sen  (siehe  §  52  Abs.  1  in  der  Fassung  der  Übergangsrege-
 lung).  In  der  Folgezeit  werden  die  Vorschriften  über  die
 Umstellung  des  Registers  daher  nicht  mehr  benötigt.  Des-
 halb  kann  der  Zweite  Unterabschnitt  (§§  51  bis  54)  mit
 seinem  bisherigen  Regelungsinhalt  ab  dem  1.  Januar  2007
 aufgehoben werden.

 Im  Dritten  Unterabschnitt  (§§  55  bis  62)  sind  derzeit  die
 Vorschriften  über  die  maschinelle  Führung  des  Handelsre-
 gisters  geregelt.  Der  Regelungsgehalt  dieser  Vorschriften
 wird  aus  systematischen  Gründen  in  die  Abschnitte  I  bis  III
 integriert.  Deshalb  kann  der  Dritte  Unterabschnitt  aufgeho-
 ben  werden.  Ebenso  kann  der  Vierte  Unterabschnitt  über  die
 Einsicht  in  das  maschinell  geführte  Register  aufgehoben
 werden,  da  seine  Regelungen  nach  §  10  und  §  30a  übernom-
 men werden.

 Aus  dem  Sechsten  Unterabschnitt  werden  die  Regelungen
 des derzeitigen § 69 nach § 47 übernommen.

 Nach  diesen  Veränderungen  verbleiben  im  Abschnitt  IVa
 nur  noch  die  Vorschriften  des  Ersten  Unterabschnitts  sowie
 die  bisherigen  §§  65,  68  und  70.  Die  letztgenannten  Rege-
 lungen  sollen  künftig  an  die  Stelle  des  bisherigen  Zweiten
 Unterabschnitts  aufschließen,  damit  der  Abschnitt  IVa  nicht
 als Torso dasteht.

 Zu § 51

 Hier  wird  eine  Vorschrift  aufgenommen,  die  eine  nachträgli-
 che  Umschreibung  von  solchen  Registerblättern  zulässt,  die
 nicht  bis  zum  31.  Dezember  2006  umgeschrieben  werden.
 Da  grundsätzlich  alle  Registerblätter  bis  zum  31.  Dezember
 2006  umzuschreiben  sind,  handelt  es  sich  um  besondere
 Ausnahmefälle,  beispielsweise  um  bereits  geschlossene  Re-
 gisterblätter,  die  in  Übereinstimmung  mit  §  50  Abs.  2  n.  F.
 und  §  52  Abs.  4  Satz  2  in  der  Fassung  der  Übergangsrege-

 lung  nicht  umgeschrieben,  sondern  nur  „elektronisch  sicht-
 bar“  gemacht  wurden,  und  für  die  nachträglich  die  Notwen-
 digkeit  einer  Umschreibung  entsteht  –  etwa  wegen  der
 anstehenden Eintragung einer Nachtragsliquidation.

 Zu § 52

 Hier  werden  die  Regelungen  des  bisherigen  §  65  mit  folgen-
 den Änderungen übernommen:

 Aus  Artikel  3  Abs.  8  der  EU-Publizitätsrichtlinie  ist  zu  fol-
 gern,  dass  die  abgerufenen  Daten  so  zu  übermitteln  sind,
 dass  der  Benutzer  sich  einen  eigenen  Abdruck  der  Daten
 herstellen  kann.  Die  Berechtigung  zur  Herstellung  von  Ab-
 drucken  war  in  der  bis  zum  19.  Dezember  2001  geltenden
 Fassung  des  §  65  bereits  ausdrücklich  enthalten  und  soll  nun
 zur  klarstellenden  Umsetzung  der  Richtlinie  wieder  in  Ab-
 satz 1 verankert werden.

 Absatz  2  des  bisherigen  §  65  ist  nicht  zu  übernehmen,  weil
 ein  gesondertes  Namens-  und  Firmenverzeichnis  künftig
 nicht mehr besteht.

 Zu § 53

 Hier  wird  der  bisherige  §  68  übernommen.  Bei  der  Über-
 nahme  wird  nachvollzogen,  dass  die  Vorschriften  des  bis-
 herigen  §  9a  HGB,  insbesondere  die  Missbrauchsprüfung
 nach  §  9a  Abs.  2  Satz  2  HGB,  künftig  weitgehend  entfallen.
 Gleichzeitig  wurde  die  Vernichtungsfrist  an  die  Regelung
 des  §  17  Abs.  2  der  Kostenordnung  (KostO)  angepasst,  da-
 mit  die  Protokolle  bei  einer  etwaigen  Geltendmachung  von
 Ansprüchen  auf  Rückerstattung  von  Kosten  im  Rahmen  der
 Verjährungsfrist noch vorhanden sind.

 Zu § 54

 Hier  werden  die  Regelungen  des  bisherigen  §  70  mit  folgen-
 den Änderungen übernommen:

 In  Absatz  1  muss  wegen  der  Rückumschreibung  etwaiger
 Ersatzregister  auf  die  frühere  Fassung  der  HRV  verwiesen
 werden,  da  die  bisherigen  Umstellungsvorschriften  des
 Zweiten  Unterabschnitts  mit  diesem  Gesetz  aufgehoben
 werden.

 Absatz  2  ist  aufzuheben,  weil  die  dauerhafte  Rückkehr  zu
 einem  Papierregister  den  Vorgaben  der  Richtlinie  wider-
 sprechen  würde,  wonach  das  Register  elektronisch  vorge-
 halten werden muss.

 Die  Änderungen  in  Absatz  3  sind  redaktioneller  Natur;  sie
 schreiben  die  bisherigen  Rechtsgrundlagen  für  die  Führung
 des  Ersatzregisters  in  Papierform  sinngemäß  unverändert
 fort.

 In  dem  neu  vorgesehenen  Absatz  3  werden  Ersatzmaßnah-
 men  für  den  Fall  geregelt,  dass  das  Gericht  vorübergehend
 nicht  in  der  Lage  ist,  elektronische  Anmeldungen  oder  elek-
 tronische  Dokumente,  die  zum  Handelsregister  eingereicht
 werden,  entgegenzunehmen.  In  diesem  Fall  ist  anzuordnen,
 dass  Anmeldungen  und  Unterlagen  vorübergehend  auch  in
 Papierform  zum  Handelsregister  des  betreffenden  Gerichts
 eingereicht  werden  können.  Die  Einstellung  der  eingereich-
 ten  Schriftstücke  in  Registerordner  und  Registerakte  richtet
 sich  dann  insbesondere  nach  den  §  9  Abs.  3  und  4  bzw.  §  8
 Abs.  2  und  3,  ohne  dass  insofern  eine  gesonderte  Anordnung
 erforderlich wäre.
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Zu Nummer 34  (Abschnitt  V,  Übergangs-  und  Schluss-
 vorschriften)

 Die  bisherige  Vorschrift  des  §  71  betrifft  das  papierne  Han-
 delsregister  sowie  den  Umstellungsvorgang  auf  die  elektro-
 nische  Registerführung.  Die  Regelungen  sind  mit  der  voll-
 ständigen  Umstellung  auf  elektronische  Registerführung
 zum 1. Januar 2007 nicht mehr von Bedeutung.

 Zu Nummer 35  (Anlagen 1 und 2)

 Die  Anlagen  1  und  2  beziehen  sich  auf  das  Papierregister
 und sind daher künftig bedeutungslos. Sie sind aufzuheben.

 Zu Nummer 36  (Anlage 3)

 Die  Anlage  3  ist  zu  aktualisieren  und  an  das  neue  Medium
 der  elektronischen  Bekanntmachung  anzupassen.  Zusätzlich
 zu  den  bisher  erforderlichen  Angaben  ist  der  Tag  der  Be-
 kanntmachung  anzugeben,  welcher  sich  derzeit  noch  aus
 dem  Erscheinungsdatum  des  Printmediums  ergab,  ohne  dass
 er gesondert aufgeführt werden muss.

 Zu Nummer 37  (Anlage 8)

 Die  Anlage  8  ist  aufzuheben,  weil  ein  gesondertes  Namens-
 und Firmenverzeichnis nicht mehr besteht.

 Zu Absatz 3  (Änderung der Partnerschaftsregisterver-
 ordnung)

 Zu Nummer 1  (§ 2)

 §  2  Abs.  2  ist  redaktionell  anzupassen,  da  die  elektronische
 Führung  des  Registers  künftig  gesetzlich  vorgegeben  sein
 wird.

 Zu Nummer 2  (§ 5)

 Hier  wird  die  durch  diesen  Entwurf  vorgesehene  Änderung
 von  §  13  HGB  nachvollzogen,  wonach  das  Gericht  der
 Zweigniederlassung  einen  Hinweis  auf  die  Registerstelle
 des Sitzes einträgt.

 In  Absatz  5  werden  die  auf  die  papierne  Registerführung  be-
 zogenen  Teile  der  Regelungen  über  den  Inhalt  der  Eintra-
 gungen  gestrichen.  Zudem  sind  die  bislang  in  Spalte  5b  vor-
 gesehenen  Verweisungen  auf  Fundstellen  im  Sonderband
 bei  elektronischer  Führung  des  Registerordners  nicht  mehr
 erforderlich.

 Zu Nummer 3  (§ 7)

 Die  Bekanntmachungen  des  Partnerschaftsregisters  werden
 mit  den  Bekanntmachungen  des  Handels-  und  des  Genos-
 senschaftsregisters  in  dem  elektronischen  Bekanntma-
 chungssystem  zusammengeführt,  um  einen  einheitlichen
 Zugang  zu  den  Unternehmensdaten  unabhängig  von  der  je-
 weiligen  Rechtsform  zu  gewährleisten.  Die  bisher  zwingen-
 den Bekanntmachungen in Printmedien entfallen.

 Zu Nummer 4  (§ 9)

 Die  Übergangsvorschrift  ist  aufzuheben,  da  die  volle  Inbe-
 triebnahme  des  elektronischen  Partnerschaftsregisters  ab
 dem 1. Januar 2007 verpflichtend ist.

 Zu Nummer 5  (Anlage 1)

 In  der  Anlage  1  werden  die  Änderungen  bei  §  58a  HRV
 (künftig  §  16a  HRV)  sowie  §  22  HRV  redaktionell  nachvoll-
 zogen.

 Zu Nummer 6  (Anlage 4)

 Die  Anlage  4  ist  zu  aktualisieren  und  an  das  neue  Medium
 der  elektronischen  Bekanntmachung  anzupassen.  Zusätzlich
 zu  den  bisher  erforderlichen  Angaben  ist  der  Tag  der  Be-
 kanntmachung  anzugeben,  welcher  sich  in  der  Vergangen-
 heit  aus  dem  Erscheinungsdatum  des  Printmediums  ergab,
 ohne dass er gesondert aufgeführt werden musste.

 Zu Absatz 4  (Änderung der Genossenschaftsregister-
 verordnung)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  den  unter  den  Num-
 mern 2, 6, 12 und 14 vorgesehenen Änderungen.

 Zu Nummer 2  (§§ 1, 5)

 In  §  1  wird  die  Änderung  von  §  156  Abs.  1  GenG  nachvoll-
 zogen.  Eine  Wahlmöglichkeit  bez.  der  Einführung  elektro-
 nischer  Genossenschaftsregister  besteht  künftig  nicht  mehr.
 Daher ist der hierauf bezogene Satz 2 zu streichen.

 §  5  kann  aufgehoben  werden,  da  die  Bekanntmachungen
 aus  dem  Genossenschaftsregister  künftig  mit  den  Bekannt-
 machungen  aus  dem  Handelsregister  in  dem  elektronischen
 Bekanntmachungssystem  zusammengeführt  werden,  um
 einen  einheitlichen  Zugang  zu  den  Unternehmensdaten  un-
 abhängig  von  der  jeweiligen  Rechtsform  zu  gewährleisten.
 Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger wird entfallen.

 Zu Nummer 3  (§ 6)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  Aufhebung
 von § 84 Abs. 3 GenG durch Artikel 3 Nr.  11 des Entwurfs.

 Zu Nummer 4  (§ 7)

 Die  Vorschriften  werden  an  §  12  HGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs angepasst.

 Zu Nummer 5  (§ 8)

 Hier  wird  die  Aufhebung  von  §  28  Abs.  2  GenG  durch  Arti-
 kel 3 Nr.  8 des Entwurfs nachvollzogen.

 Zu Nummer 6  (§§ 12, 13)

 Zu § 12

 Diese  Vorschrift  über  eine  wahlweise  elektronische  Führung
 des  Genossenschaftsregisters  kann  aufgehoben  werden,
 weil  das  Genossenschaftsregister  künftig  ausschließlich
 elektronisch geführt wird.

 Zu § 13

 Die  bislang  in  §  13  enthaltenen  Regelungen  zu  den  Regis-
 terakten  des  Genossenschaftsregisters  sind  künftig  entbehr-
 lich.  Über  §  1  finden  die  in  den  §§  8,  9  HRV  enthaltenen
 Regelungen  zu  der  Führung  der  Registerakten  und  Register-
 ordner Anwendung.
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Zu Nummer 7  (§ 15)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  unter  Artikel  3
 Nr.  3  des  Entwurfs  vorgesehenen  Änderung  von  §  11  Abs.  2
 Nr.  1 GenG.

 Zu Nummer 8  (§ 16)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  unter  Artikel  3
 Nr.  6  des  Entwurfs  vorgesehenen  Änderung  von  §  16  Abs.  5
 GenG.

 Zu Nummer 9  (§ 18)

 Bei  der  Änderung  der  Verweisung  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  zur  Aufhebung  von  §  28  Abs.  2  GenG  durch
 Artikel 3 Nr.  8.

 Zu Nummer 10  (§ 20)

 Bei  den  Änderungen  handelt  es  sich  um  Folgeänderungen
 zu  der  Aufhebung  des  Erfordernisses  der  Unterschrifts-
 zeichnung  nach  §  84  Abs.  3  GenG  durch  Artikel  3  Nr.  11
 des Entwurfs.

 Zu Nummer 11  (§ 24)

 Durch  die  Änderung  von  Satz  2  erfolgt  eine  Anpassung  an
 die  elektronische  Registerführung,  bei  der  die  Berichtigung
 nicht  mehr  in  Form  eines  Vermerks,  sondern  regelmäßig  in
 Form einer neuen Eintragung erfolgt.

 Zu Nummer 12  (§ 25)

 Hier  handelt  es  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung,  da
 die  elektronische  Führung  des  Genossenschaftsregisters
 künftig  den  Regelfall  darstellt  und  deshalb  nicht  gesondert
 erwähnt zu werden braucht.

 Zu Nummer 13  (§ 26)

 Hier  wird  die  durch  diesen  Entwurf  vorgesehene  Änderung
 von  §  14  GenG  nachvollzogen,  wonach  das  Gericht  der
 Zweigniederlassung  einen  Hinweis  auf  die  Registerstelle
 des  Sitzes  einträgt.  Zudem  sind  die  bislang  in  Spalte  7  vor-
 gesehenen  Verweisungen  auf  Fundstellen  im  Sonderband
 bei  elektronischer  Führung  des  Registerordners  nicht  mehr
 erforderlich.

 Zu Nummer 14  (§ 27)

 Die  Übergangsvorschrift  ist  aufzuheben,  da  die  volle  Inbe-
 triebnahme  des  elektronischen  Genossenschaftsregisters  ab
 dem  1.  Januar  2007  in  bundeseinheitlicher  Form  verpflich-
 tend ist.

 Zu Absatz 5  (Änderung  der  Vereinsregisterverordnung)

 Zu Nummer 1  (§ 2)

 Absatz  1  ermöglicht  es  den  Registergerichten,  verschiedene
 Bezirke mit Ortskennzeichen zu führen.

 Die  Änderungen  in  Absatz  3  stellen  klar,  dass  das  Namens-
 verzeichnis  nur  bei  dem  papiernen  Vereinsregister  geführt
 wird.

 Zu Nummer 2  (§ 7)

 Die  Änderung  in  Absatz  4  stellt  klar,  dass  das  Handblatt  nur
 bei dem papiernen Vereinsregister geführt wird.

 Zu Nummer 3  (§ 10)

 Hier  werden  die  Pflichtangaben  aufgenommen,  die  bei  einer
 Eintragung  aufgrund  einer  Entscheidung  des  Prozessge-
 richts in die Registereintragung aufzunehmen sind.

 Zu Nummer 4  (§ 22)

 Die  Möglichkeit  einer  Umstellung  im  Sinne  des  §  24  an-
 stelle  einer  Umschreibung  (Neufassung)  nach  §  23  soll  aus-
 geschlossen  werden,  da  nur  die  Umschreibung  (Neufas-
 sung)  zu  einem  strukturierten  Vereinsregister  führt,  welches
 den  modernen  Anforderungen  der  Datenverarbeitung  ge-
 recht  wird.  Die  in  §  22  bisher  eröffnete  Wahlmöglichkeit
 wird daher aufgehoben.

 Zu Nummer 5  (§ 23)

 Aus  den  vorgenannten  Gründen  wird  in  §  23  die  Umschrei-
 bung  (nach  bisheriger  Terminologie:  Neufassung)  des  Re-
 gisterblattes  verbindlich  vorgegeben.  Die  Formulierung  der
 Vorschrift  wird  an  §  52  HRV  angepasst.  Durch  blockweise
 Verschiebung  sollen  die  Möglichkeiten  erweitert  werden,
 gemäß  §  5  Abs.  3  von  Einzelbenachrichtigungen  abzusehen,
 insbesondere  wenn  anstelle  der  Einzelbenachrichtigungen
 die  Anordnung  über  die  blockweise  Verschiebung  der  Re-
 gisternummern  in  den  örtlichen  Bekanntmachungsmedien
 veröffentlicht wurde.

 Zu Nummer 6  (§ 24)

 Die  bisher  mögliche  Anlegung  eines  elektronischen  Regis-
 terblattes  durch  Umstellung  soll  durch  die  Aufhebung  der
 Vorschrift außer Betracht fallen.

 Zu Nummer 7  (§ 25)

 Hier  werden  die  vorgesehenen  Änderungen  der  §§  22  bis  24
 redaktionell  vollzogen.  Außerdem  soll  der  Freigabevermerk
 künftig  auch  bei  einer  Umschreibung  des  Registerblattes
 –  ebenso  wie  beim  Handelsregister  –  verbindlich  sein.  Die
 Aufgabe  kann  dem  Urkundsbeamten  übertragen  werden
 (Absatz 3).

 Zu Nummer 8  (§ 26)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  den  unter  den
 Nummern 4 bis 6 vorgesehenen Änderungen.

 Zu Nummer 9  (§ 32)

 Absatz  4  Satz  2  verbietet  bisher  die  Übermittlung  von  amtli-
 chen  Ausdrucken  auf  elektronischem  Wege.  Künftig  sollen
 jedoch  aus  Gründen  der  Erleichterung  des  Rechtsverkehrs
 auch  im  Vereinsregister  beglaubigte  Registerabschriften
 (amtliche  Ausdrucke)  auf  elektronischem  Wege  bereitge-
 stellt werden.
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Zu Absatz 6  (Änderung  der  Luftfahrzeugpfandrechts-
 registerverordnung)

 §  15  wird  an  die  vorgesehenen  Änderungen  in  §  9a  HGB
 und  §  65  HRV  angepasst.  Die  in  der  HRV  künftig  aufgeho-
 bene  Regelung  des  §  65  Abs.  2  HRV  bez.  des  Umfangs  des
 automatisierten  Datenabrufs  wird  in  §  15  Abs.  2  entspre-
 chend  übernommen,  da  das  Registergericht  gemäß  §  10
 Abs.  1  weiterhin  ein  alphabetisches  Namensverzeichnis  der
 Eigentümer  im  Register  eingetragener  Luftfahrzeuge  führt,
 auf  dessen  Inhalt  sich  die  Berechtigung  zum  Abruf  von
 Daten  im  automatisierten  Verfahren  erstreckt.  Die  bisher  in
 §  9a  Abs.  2  bis  4  HGB  enthaltenen  Regelungen  werden  in
 §  15 Abs. 2 bis 4 übernommen.

 Zu Artikel 6  (Änderung der Börsenzulassungs-
 Verordnung)

 Zu den Nummern 1 bis 6  (§§ 48, 49, 51, 63, 66, 70)

 Die  Änderungen  dienen  der  Umstellung  auf  den  elektroni-
 schen  Bundesanzeiger.  Statt  der  tatsächlich  nur  einem  be-
 grenzten  Personenkreis  verfügbaren  „Börsenpflichtblätter“
 soll  der  elektronische  Bundesanzeiger  als  das  Quellmedium
 auch  und  gerade  für  kapitalmarktrechtliche  Veröffentlichun-
 gen  eingeführt  werden.  Das  Publikum  kann  durch  dieses
 Medium  schnell  und  einheitlich  informiert  werden;  der  na-
 tionale  und  vor  allem  auch  internationale  Zugriff  auf  die
 Internetseite  des  elektronischen  Bundesanzeigers  steht  allen
 Kapitalmarktteilnehmern  in  gleicher  Weise  offen.  Entschei-
 dend  ist,  dass  heute  die  Information  über  das  Internet  mehr
 Interessierten  möglich  ist  als  dies  bei  der  Verteilung  auf  die
 Druckausgaben  diverser  Börsenpflichtblätter  auch  nur  an-
 nähernd der Fall wäre.

 Da  die  in  Artikel  6  betroffenen  Informationen  keine  „vorge-
 schriebenen  Informationen“  im  Sinne  der  EU-Transparenz-
 richtlinie  sind,  werden  sie  nicht  von  dem  Verbreitungs-
 regime  des  Artikels  21  Abs.  1  der  EU-Transparenzrichtlinie
 erfasst,  so  dass  die  Regelung  zusätzlicher  Verbreitungs-
 pflichten  für  die  betroffenen  Unternehmen  nicht  erforder-
 lich  ist.  Es  bleibt  den  betroffenen  Gesellschaften  aber  unbe-
 nommen,  die  Bekanntmachungen  zusätzlich  und  freiwillig
 in  Papiermedien  zu  veröffentlichen  oder  weitere  Verbrei-
 tungsmedien  einzuschalten,  wenn  und  solange  in  den  inter-
 essierten  Kreisen  eine  Nachfrage  nach  dieser  Form  der  In-
 formation besteht.

 Zu Artikel 7  (Änderung des Publizitätsgesetzes)

 Zu den Nummern 1 und 3  (§§ 2, 12)

 Die  Übertragung  aller  offenlegungsrelevanten  Aufgaben  auf
 den  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  lässt  es
 geboten  erscheinen,  die  bisher  an  das  Handelsregister  zu
 richtenden  Mitteilungen  künftig  an  den  Betreiber  des  elek-
 tronischen  Bundesanzeigers  zu  richten,  und  zwar  in  elektro-
 nischer  Form.  Ferner  ist  vorzusehen,  dass  die  Publizität
 dieser  Erklärung  (bisher  im  Handelsregister  gewährleistet)
 durch  eine  unverzügliche  Bekanntmachung  im  elektroni-
 schen  Bundesanzeiger  gewahrt  bleibt.  Der  elektronische
 Bundesanzeiger  wird  –  soweit  erforderlich  –  künftig  bei  Ge-
 richt  die  Prüfung  nach  §  2  Abs.  3  anregen.  Entsprechendes
 gilt im Rahmen des § 12.

 Zu den Nummern 2 und 4  (§§ 9, 15)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  aufgrund  der  Neurege-
 lung  des  Offenlegungssystems  für  Jahresabschlüsse  im
 HGB  (vgl.  insbes.  die  Begründung  zu  Artikel  1  Nr.  22
 Buchstabe  a  (§  325a  Abs.  1  Satz  1  HGB)).  Diese  sind  künf-
 tig  beim  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzeigers  ein-
 zureichen,  der  auch  eine  Prüfung  und  Unterrichtung  nach
 §  329 HGB vornimmt.

 Zu Nummer 5  (§ 20)

 Vergleiche  die  Begründung  zu  §  334  HGB  oben  unter  Arti-
 kel  1  Nr.  27.  Auch  hier  werden  in  entsprechender  Weise  ein
 neuer  Bußgeldtatbestand  für  Offenlegungsverstöße  einge-
 führt  (Absatz  1a)  und  zusätzlich  die  Zwangsgeldtatbestände
 des §  21 ersatzlos gestrichen.

 Bei  der  Änderung  in  Absatz  2  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  zur  Änderung  des  §  2  Abs.  2  und  3  (vgl.
 Begründung zu Nummer 1).

 Durch  die  Änderung  in  Absatz  3  wird  die  seit  dem  Publizi-
 tätsgesetz  von  1969,  abgesehen  von  der  2:1-Umstellung  auf
 den  Euro,  unveränderte  und  heute  nicht  mehr  zeitgemäße
 maximale  Geldbuße  auf  50  000  Euro  verdoppelt;  entspre-
 chend  wurde  bereits  durch  das  VorstOG  in  den  korrespon-
 dierenden  Bußgeldbestimmungen  der  §§  334,  340n  und
 341n HGB verfahren.

 Zu Nummer 6  (§ 21)

 Die  Aufhebung  des  §  21  folgt  der  Aufhebung  des  §  335
 HGB  (vgl.  die  entsprechende  Begründung  oben  zu  Artikel  1
 Nr.  27 und 28).

 Zu Nummer 7  (§ 22)

 Es  handelt  sich  um  eine  Übergangsregelung,  die  in  der  äu-
 ßeren  Form  an  die  bestehende  Regelung  des  §  22  anknüpft,
 materiell  aber  Artikel  61  EGHGB  entspricht  (vgl.  die  Be-
 gründung oben zu Artikel 2).

 Zu Artikel 8  (Änderung  des  Umwandlungsgeset-
 zes)

 Zu Nummer 1  (§ 19)

 Zu Buchstabe a

 Die  Änderung  in  Absatz  2  ist  eine  Folgeänderung  zu  der
 elektronischen  Registerführung.  Der  Begriff  „übermitteln“
 dient der Eröffnung des elektronischen Übertragungsweges.

 Zu Buchstabe b

 Das  System  der  Bekanntmachung  von  Registereintragungen
 wird  durch  die  Neufassung  von  §  10  HGB  (vgl.  Artikel  1
 Nr.  2  des  Entwurfs)  geändert.  Künftig  erfolgen  die  Bekannt-
 machungen  über  ein  elektronisches  Informations-  und  Kom-
 munikationssystem.  Die  Änderung  in  Absatz  3  Satz  1  ist  so-
 mit  eine  Folgeänderung.  Die  Beibehaltung  der  bisherigen
 Bekanntmachungsweise  nur  für  Eintragungen  nach  dem
 Umwandlungsgesetz  ist  nicht  geboten.  Auch  eine  zusätz-
 liche  Bekanntmachung  im  (elektronischen)  Bundesanzeiger
 erscheint entbehrlich.

 Satz  2  kann  aufgehoben  werden,  da  nach  §  10  HGB  künftig
 allein  die  elektronische  Bekanntmachung  zwingend  und  da-
 mit  auch  nur  diese  Bekanntmachung  für  den  Eintritt  der
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Rechtswirkungen  der  Bekanntmachung  für  den  jeweiligen
 Rechtsträger maßgebend ist.

 Zu den Nummern 2 und 3  (§§ 26, 31)

 Die  Änderungen  dienen  der  Umstellung  auf  den  elektroni-
 schen  Bundesanzeiger.  In  §  31  Satz  1  wird  zudem  die  unter
 Nummer  1  Buchstabe  b  vorgesehene  Änderung  des  §  19
 Abs. 3 nachvollzogen.

 Zu Nummer 4  (§ 61)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Ände-
 rung von § 10 HGB (vgl. Artikel 1 Nr.  2 des Entwurfs).

 Zu Nummer 5  (§ 77)

 Die  Aufhebung  folgt  dem  Grundsatz  des  Verzichts  auf  Zu-
 satzbekanntmachungen.

 Zu Nummer 6  (§ 104)

 Die  unter  den  Buchstaben  a  und  b  vorgesehenen  Änderun-
 gen  dienen  der  Umstellung  auf  den  elektronischen  Bundes-
 anzeiger.  Bei  der  Änderung  in  Satz  4  handelt  es  sich  um
 eine Folgeänderung zu Nummer 1 Buchstabe b.

 Zu Nummer 7  (§ 111)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  geplanten
 Neufassung von § 10 HGB.

 Zu Nummer 8  (§ 117)

 Die  Aufhebung  folgt  dem  Grundsatz  des  Verzichts  auf  Zu-
 satzbekanntmachungen.

 Zu den Nummern 9 und 10  (§§ 118, 119)

 Die  Änderungen  dienen  der  Umstellung  auf  den  elektroni-
 schen Bundesanzeiger.

 Zu Nummer 11  (§§ 130, 137)

 Die  Änderungen  berücksichtigen  die  Umstellung  auf  die
 elektronische  Registerführung,  bei  der  die  Dokumente  künf-
 tig elektronisch eingereicht und gespeichert werden.

 Zu den Nummern 12 bis 14  (§§ 186, 187, 188)

 Die  Änderungen  dienen  der  Umstellung  auf  den  elektroni-
 schen Bundesanzeiger.

 Zu Nummer 15  (§ 201)

 Vergleiche  zur  Umstellung  des  Bekanntmachungssystems
 die  Begründung  zu  §  10  HGB  oben  unter  Artikel  1  Nr.  2  des
 Entwurfs.  Aufgrund  der  Tatsache,  dass  nach  §  10  Satz  3
 zweiter  Halbsatz  HGB  künftig  allein  die  zwingende  elektro-
 nische  Bekanntmachung  für  den  Eintritt  der  Wirkungen  der
 Bekanntmachung  maßgebend  ist,  wird  die  Fiktionsregelung
 im  bisherigen  Satz  2,  die  sich  noch  auf  die  unterschiedliche
 Erscheinungsweise gedruckter Blätter bezieht, überflüssig.

 Zu Nummer 16  (§§ 205, 224, 256, 271)

 Hierbei  handelt  es  sich  um  Folgeänderungen  aufgrund  der
 Änderung von § 201.

 Zu Nummer 17  (§ 209)

 Zu  der  Änderung  in  Satz  1  vgl.  die  Begründung  zu  §  201.
 Die  Änderung  in  Satz  2  dient  der  Umstellung  auf  den  elek-
 tronischen Bundesanzeiger.

 Zu Nummer 18  (§ 231)

 Die  Änderung  dient  der  Umstellung  auf  den  elektronischen
 Bundesanzeiger.

 Zu Nummer 19  (§§ 279, 287, 297)

 Die  Aufhebungen  folgen  dem  Grundsatz  des  Verzichts  auf
 Zusatzbekanntmachungen.

 Zu Nummer 20  (§§  15,  22,  25,  27,  45,  87,  88,  91,  94,  95,
 133, 157, 319)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  der  unter  Nummer  1
 Buchstabe b vorgesehenen Änderung des § 19 Abs. 3.

 Zu Artikel 9  (Änderung des Aktiengesetzes)

 Zu Nummer 1  (§ 37)

 Zu Buchstabe a

 Von  der  Offenlegung  nach  Artikel  3  der  EU-Publizitäts-
 richtlinie  sind  alle  Urkunden  und  Angaben  erfasst,  die  nach
 Artikel  2  der  Richtlinie  der  Offenlegung  unterliegen.  Hierzu
 gehört  auch  die  Offenlegung  der  Personalien  derjenigen,  die
 als  Mitglieder  eines  gesetzlich  vorgesehenen  Gesellschafts-
 organs  an  der  Verwaltung,  Kontrolle  oder  Beaufsichtigung
 des  Unternehmens  teilnehmen  (Artikel  2  Abs.  1  Buchsta-
 be  d  ii)  der  EU-Publizitätsrichtlinie).  Darunter  fallen  die
 Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  so  dass  eine  Liste  der  Auf-
 sichtsratsmitglieder  zu  führen  und  zum  Handelsregister  ein-
 zureichen ist.

 Zu Buchstabe b

 Bei  der  Neufassung  des  Absatzes  5  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  zu  der  Aufgabe  des  Erfordernisses  einer
 Unterschriftsprobe  (vgl.  die  Begründung  zu  §  14  HGB  des
 Entwurfs,  oben  Artikel  1  Nr.  8).  Des  Weiteren  wird  zum
 Zwecke  der  Klarstellung  die  elektronische  Einreichung  von
 Dokumenten  durch  Verweis  auf  die  entsprechende  Rege-
 lung des HGB vorgesehen.

 Zu Buchstabe c

 Die  Aufhebung  des  Absatzes  6  ist  eine  Folgeänderung  auf-
 grund  der  Einrichtung  der  elektronisch  geführten  Handels-
 register.

 Zu Nummer 2  (§ 40)

 Die  Aufhebung  der  Bestimmung  des  §  40  (dessen  Absatz  2
 bereits  durch  Artikel  12e  Nr.  1  Buchstabe  b  des  1.  Justiz-
 modernisierungsgesetzes  vom  24.  August  2004  (BGBl.  I
 S.  2198)  aufgehoben  worden  ist)  ist  die  Umsetzung  des
 Grundsatzes,  dass  die  Bekanntmachung  nur  das  Spiegelbild
 der  Eintragung  ist,  nicht  aber  weiter  gehende  Inhalte  auf-
 weisen  soll.  Über  die  weiteren  Einzelheiten  kann  sich  der
 Rechtsverkehr in Zukunft jederzeit online unterrichten.
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Zu Nummer 3  (§ 45)

 Die  Einfügung  in  Absatz  2  berücksichtigt  die  (künftige)
 elektronische  Registerführung.  Die  Altbestände  sind  in  der
 Regel  papierschriftlich  vorhanden,  so  dass  es  bei  der  bishe-
 rigen Bestimmung über die Aktenversendung bleiben muss.

 Die  Aufhebung  des  Absatzes  3  ist  eine  Folgeänderung  der
 Aufhebung von § 40.

 Zu Nummer 4  (§ 52)

 Die  Anpassung  von  Absatz  6  ist  eine  Folgeänderung  des
 Übergangs  auf  elektronisch  geführte  Handelsregister  (vgl.
 oben  die  Begründung  zu  §  12  HGB  in  der  Fassung  des  Ent-
 wurfs).

 Die  Änderung  in  Absatz  8  ist  die  Folge  des  Verzichts  auf
 Zusatzbekanntmachungen.  Stattdessen  wird  der  Inhalt  der
 Eintragung,  über  den  sich  der  Rechtsverkehr  online  unter-
 richten  kann,  vorgegeben.  Bei  Bedarf  können  die  einge-
 reichten Dokumente in gleicher Weise eingesehen werden.

 Zu Nummer 5  (§ 80)

 Vergleiche  die  Begründung  zu  §  37a  HGB  (Artikel  1  Nr.  13
 des Entwurfs).

 Zu Nummer 6  (§ 81)

 Die  Aufhebung  des  Absatzes  4  ist  eine  Folgeänderung  auf-
 grund  der  Einrichtung  der  elektronisch  geführten  Handels-
 register.

 Zu Nummer 7  (§ 93)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung.

 Zu Nummer 8  (§ 106)

 Siehe  hierzu  die  Begründung  zur  Ergänzung  von  §  37.  Bei
 personellen  Veränderungen  im  Aufsichtsrat  ist  eine  aktuali-
 sierte  Liste  der  Aufsichtsratsmitglieder  zum  Handelsregister
 einzureichen.

 Zu Nummer 9  (§§ 188, 190, 195, 196 und 201)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  im  Zuge  des  Über-
 gangs  auf  elektronisch  geführte  Handelsregister  sowie  des
 Verzichts auf Zusatzbekanntmachungen.

 Zu Nummer 10  (§ 210)

 Die  Ergänzung  in  Absatz  1  ist  eine  Klarstellung,  da  die  Ein-
 reichung  der  Jahresabschlüsse  künftig  infolge  der  Neufas-
 sung  des  §  325  HGB  durch  diesen  Entwurf  nicht  mehr  zum
 Handelsregister,  sondern  beim  Betreiber  des  elektronischen
 Bundesanzeigers erfolgt (vgl. Artikel 1 Nr.  21).

 Die  Aufhebung  von  Absatz  5  ist  eine  Folgeänderung  im
 Zuge  des  Übergangs  auf  elektronisch  geführte  Handelsre-
 gister.

 Zu den Nummern 11 und 12  (§§ 233, 256)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  aufgrund  der  Ände-
 rungen  in  §  325  HGB  durch  diesen  Entwurf  (vgl.  Artikel  1
 Nr.  21).

 Zu Nummer 13  (§ 266)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der  Auf-
 gabe  des  Erfordernisses  einer  Unterschriftsprobe  (vgl.  die
 Begründung  zu  §  14  HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs  (Ar-
 tikel 1 Nr.  8)).

 Zu den Nummern 14 und 15  (§§ 302, 303, 305)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  der  vorgesehenen
 Neufassung  des  §  10  HGB,  nach  der  allein  die  elektronische
 Bekanntmachung  zwingend  und  für  den  Eintritt  der  Wir-
 kungen der Bekanntmachung maßgebend ist.

 Zu Nummer 16  (§ 327)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  der  vorgesehenen
 Neufassung des § 10 HGB.

 Zu Nummer 17  (§ 407)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  des  neuen
 Rechts  der  Zweigniederlassungen  (§  13  HGB  in  der  Fas-
 sung durch Artikel 1 Nr.  3 des Entwurfs).

 Zu Artikel 10  (Änderung des Gesetzes betreffend
 die Gesellschaften mit beschränkter
 Haftung)

 Zu Nummer 1  (§ 8)

 Bei  der  Neufassung  des  Absatzes  5  handelt  es  sich  um  eine
 Folgeänderung  der  Aufgabe  des  Erfordernisses  einer  Unter-
 schriftsprobe  (vgl.  die  Begründung  zu  §  14  HGB  in  der
 Fassung  des  Entwurfs,  oben  Artikel  1  Nr.  8).  Des  Weiteren
 wird  zum  Zwecke  der  Klarstellung  die  elektronische  Einrei-
 chung  von  Dokumenten  durch  Verweis  auf  die  entspre-
 chende Regelung des HGB vorgesehen.

 Zu Nummer 2  (§ 10)

 Die  Aufhebung  folgt  dem  Grundsatz  des  Verzichts  auf  Zu-
 satzbekanntmachungen.

 Zu Nummer 3  (§ 35a)

 Vergleiche  die  Begründung  zu  §  37a  HGB  oben  unter  Arti-
 kel 1 Nr.  13 des Entwurfs.

 Zu Nummer 4  (§ 39)

 Die  Aufhebung  von  Absatz  4  ist  eine  Folgeänderung  auf-
 grund  der  Aufgabe  des  Erfordernisses  einer  Unterschrifts-
 probe  (vgl.  die  Begründung  zu  §  14  HGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs, oben unter Artikel 1 Nr.  8).

 Zu Nummer 5  (§ 52)

 Zur  Änderung  von  Absatz  2  Satz  1  vgl.  die  Begründung  zu
 der  geplanten  Änderung  von  §  37  AktG  oben  unter  Artikel  9
 Nr.  1  des  Entwurfs.  §  40  AktG  wird  durch  Artikel  9  Nr.  2
 des  Entwurfs  aufgehoben.  Bei  der  Änderung  von  Absatz  2
 Satz  2  handelt  es  sich  um  eine  notwendige  Folgeänderung
 zu  §  106  AktG  (vgl.  oben  unter  Artikel  9  Nr.  8  des  Ent-
 wurfs).
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Zu Nummer 6  (§ 54)

 Hinsichtlich  Buchstabe  a  handelt  es  sich  um  eine  termino-
 logische  Folgeänderung.  Buchstabe  b  beinhaltet  eine  Folge-
 änderung  aufgrund  des  Verzichts  auf  Zusatzbekannt-
 machungen  und  der  Neuordnung  des  Zweigniederlassungs-
 rechts.

 Zu Nummer 7  (§ 57i)

 Es  handelt  sich  um  eine  Klarstellung  (vgl.  auch  oben  zu
 Artikel 9 Nr.  10 des Entwurfs).

 Zu Nummer 8  (§ 58d)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der
 Änderungen  in  §  325  HGB  durch  diesen  Entwurf  (vgl.  Arti-
 kel 1 Nr.  21).

 Zu Nummer 9  (§§ 59, 67)

 Bei  der  Aufhebung  von  §  59  handelt  es  sich  um  eine  Folge-
 änderung  aufgrund  des  neuen  Rechts  der  Zweigniederlas-
 sungen,  das  insofern  nur  eine  Eintragung  bei  dem  Gericht
 der  Hauptniederlassung  vorsieht  (§  13  HGB  in  der  Fassung
 durch Artikel 1 Nr.  3 des Entwurfs).

 Die  Aufhebung  von  §  67  Abs.  5  ist  eine  Folgeänderung  auf-
 grund  der  Aufgabe  des  Erfordernisses  einer  Unterschrifts-
 probe  (vgl.  die  Begründung  zu  §  14  HGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs, oben unter Artikel 1 Nr.  8).

 Zu Nummer 10  (§ 73)

 Durch  das  Ersetzen  der  Wörter  „den  öffentlichen  Blättern“
 durch  die  Wörter  „den  Gesellschaftsblättern“  wird  eine  An-
 passung  an  die  durch  Artikel  12  Nr.  4  des  JKomG  in  §  65
 Abs.  2  Satz  1  bereits  vorgenommene  Neuformulierung  vor-
 genommen.  Dort  heißt  es  jetzt:  „Die  Auflösung  ist  von  den
 Liquidatoren  zu  drei  verschiedenen  Malen  in  den  Gesell-
 schaftsblättern  bekanntzumachen.“  Basis-Gesellschafts-
 blatt ist der elektronische Bundesanzeiger.

 Zu Nummer 11  (§ 86)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 6.

 Zu Nummer 12  (§ 88)

 In  vielen  Gesellschaftsverträgen  findet  sich  die  Bestim-
 mung,  dass  Bekanntmachungen  der  Gesellschaft  „im  Bun-
 desanzeiger“  zu  erfolgen  haben.  Nachdem  mit  Inkrafttreten
 des  JKomG  am  1.  April  2005  der  elektronische  Bundesan-
 zeiger  als  Basis-Gesellschaftsblatt  für  Bekanntmachungen
 gesetzlich  vorgegeben  worden  ist  (§  12  Satz  1),  sind  ent-
 sprechende,  vor  diesem  Datum  vereinbarte  Klauseln  auch
 ohne  ausdrückliche  Anpassung  an  die  geänderte  Rechtslage
 dahin  gehend  zu  lesen,  dass  allein  eine  Bekanntmachung  im
 elektronischen  Bundesanzeiger  erforderlich  ist  (vgl.  Be-
 gründung  des  Gesetzentwurfs  der  Bundesregierung  zum
 JKomG,  Bundestagsdrucksache  15/4067,  S.  56).  Es  kann
 nicht  allein  aufgrund  der  bloßen  Bezugnahme  auf  den  „Bun-
 desanzeiger“  davon  ausgegangen  werden,  dass  zusätzlich
 auch  weiterhin  eine  zwingende  Veröffentlichung  in  der
 gedruckten Ausgabe des Bundesanzeigers gewollt ist.

 Dies  entspricht  der  nach  Änderung  des  §  25  AktG  durch  das
 TransPuG  für  die  Bekanntmachungen  von  Aktiengesell-

 schaften  geltenden  Rechtslage.  Anders  als  im  Aktienrecht
 hat  es  jedoch  im  Bereich  des  GmbH-Rechts  bei  der  Ausle-
 gung  von  Gesellschaftsverträgen,  die  für  Bekanntmachun-
 gen  auf  den  „Bundesanzeiger“  verweisen,  immer  wieder
 Verständnisfragen  gegeben.  Um  Rechtsunsicherheit  für  die
 betroffenen  Gesellschaften  zu  vermeiden,  erscheint  die  in
 §  88 vorgesehene Klarstellung sinnvoll.

 Zu Artikel 11  (Änderung des Versicherungsauf-
 sichtsgesetzes)

 Zu Nummer 1  (§ 14)

 Die  bisherige  Unterscheidung  danach,  ob  sich  der  Ge-
 schäftsbetrieb  auf  ein  „Land“  beschränkt,  und  die  dadurch
 möglichen  Differenzierungen  sind  heute  nicht  mehr  zeitge-
 mäß.

 Zu Nummer 2  (§ 28)

 Generell  ist  der  elektronische  Bundesanzeiger  das  maßgeb-
 liche  Publikationsorgan  (neben  den  ggf.  nach  Absatz  1  von
 der  Satzung  bestimmten  Organen).  Die  Veröffentlichung  im
 elektronischen  Bundesanzeiger  ist  rasch  und  kostengünstig
 zu  bewerkstelligen.  Die  bisherige  Unterscheidung  danach,
 ob  sich  der  Geschäftsbetrieb  auf  ein  „Land“  beschränkt,  und
 die  dadurch  möglichen  Differenzierungen  sind  heute  nicht
 mehr zeitgemäß.

 Zu Nummer 3  (§ 31)

 Zu  den  Änderungen  in  Absatz  1  Nr.  3a  und  Absatz  2  vgl.  die
 Begründung  zu  §  37  AktG  oben  unter  Artikel  9  Nr.  1  des
 Entwurfs.  Die  neu  vorgesehene  Nummer  5  wird  infolge  der
 unter  Nummer  4  vorgesehenen  Aufhebung  von  §  33  er-
 forderlich.  Die  derzeit  in  §  33  Nr.  1  zur  Bekanntmachung
 vorgesehenen  Angaben  sind  insbesondere  aus  aufsichts-
 rechtlicher  Sicht  erforderlich,  so  dass  §  33  Nr.  1  nicht  er-
 satzlos entfallen kann.

 Die  Aufhebung  von  Absatz  3  ist  eine  Folgeänderung  im
 Zuge der Umstellung auf elektronische Handelsregister.

 Zu Nummer 4  (§§ 33, 40)

 Die  Aufhebungen  von  §  33  und  §  40  Abs.  2  Satz  2  folgen
 dem  Grundsatz  des  Verzichts  auf  Zusatzbekanntmachungen.

 Zu Nummer 5  (§ 81)

 Bei  der  Änderung  handelt  es  sich  um  die  Umstellung  auf
 den elektronischen Bundesanzeiger.

 Zu Nummer 6  (§ 111d)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  unter  Num-
 mer 1 vorgesehenen Streichung von § 14 Abs. 3 Satz 2.

 Zu Artikel 12  (Änderung sonstigen Bundesrechts)

 Zu Absatz 1  (Änderung des Statistikregistergesetzes)

 Gemäß  der  Verordnung  2186/93/EWG  des  Rates  vom
 22.  Juli  1993  über  die  innergemeinschaftliche  Koordinie-
 rung  des  Aufbaus  von  Unternehmensregistern  für  statis-
 tische  Verwendungszwecke  sind  die  statistischen  Ämter  des
 Bundes  und  der  Länder  zur  Führung  von  Statistikregistern
 verpflichtet.  Die  Qualität  dieser  Register  soll  –  insbesondere
 zur  Entlastung  kleiner  und  mittelständischer  Unternehmen
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von  Statistikpflichten  –  verbessert  werden.  In  diesem  Zu-
 sammenhang  erscheint  es  sinnvoll,  die  Handelsregister,  in
 denen  grundlegende  Angaben  zu  Unternehmen  originär
 geführt  werden,  künftig  verstärkt  für  die  Pflege  der  Statis-
 tikregister  einzusetzen,  da  mit  der  Umstellung  der  Handels-
 register  von  der  Papierform  auf  die  elektronische  Register-
 führung  eine  Datenzulieferung  erheblich  vereinfacht  wird.
 Wegen  der  Vielzahl  der  im  Handelsregister  gespeicherten
 Daten  wäre  eine  umfassende  Zulieferung  derzeit  aber  mit
 unvertretbarem  Aufwand  verbunden.  Es  erscheint  daher
 sinnvoll,  den  Umfang  der  Zulieferungspflicht  einstweilen
 auf  die  „Indexdaten“  der  Handelsregister  zu  beschränken,
 die  bei  elektronischer  Registerführung  für  die  Einrichtung
 der  Suchfunktion  gesondert  vorgehalten  und  infolgedessen
 nicht  erst  aufwändig  aus  dem  Datenbestand  herausgefiltert
 werden  müssen.  Die  Erweiterung  der  Zulieferungspflicht
 um  sonstige  Daten,  die  für  die  Statistikregister  von  Interesse
 sein  könnten,  wäre  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  erneut  zu
 prüfen;  vorerst  können  die  statistischen  Ämter  diese  Daten
 lediglich  einzeln  auf  Grundlage  der  Indexdaten  durch
 Online-Einsicht in das Handelsregister ermitteln.

 Zu Absatz 2  (Änderung der Insolvenzordnung)

 Bei  der  Änderung  von  §  9  Abs.  2  Satz  2  handelt  es  sich  um
 eine  Folgeänderung,  die  auf  die  Regelung  des  Datenaus-
 tausches  mit  dem  Unternehmensregister  abzielt,  das  einen
 Zugang  zu  einschlägigen  Insolvenzbekanntmachungen  ver-
 mitteln  soll  (§  8b  Abs.  2  Nr.  11  HGB  in  der  Fassung  durch
 Artikel 1 Nr.  2 des Entwurfs).

 Zu Absatz 3  (Änderung  der  Verordnung  zu  öffentlichen
 Bekanntmachungen in Insolvenzverfah-
 ren im Internet)

 Zu Nummer 1  (§ 2)

 Die  vorgeschlagene  Ergänzung  von  Absatz  1  Satz  1  Nr.  3
 um  einen  neuen  Buchstaben  e  ermöglicht  erst  die  in  §  8b
 Abs.  2  Nr.  11  HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs  vorgese-
 hene  und  auf  insolvenzrechtliche  Bekanntmachungen  in  Be-
 zug  auf  Unternehmen  beschränkte  Verknüpfung  mit  dem
 Unternehmensregister.  Durch  die  Formulierung  „Register-
 nummer  und  Sitz  des  Registergerichts“  ist  sichergestellt,
 dass  nicht  etwa  allein  durch  Angabe  des  Sitzes  des  zuständi-
 gen  Insolvenzgerichts  und  des  zusätzlichen  Suchkriteriums
 „Registergericht“  eine  Liste  aller  insolventen  Unternehmen
 im  Bereich  des  Registergerichts  abgerufen  werden  kann,  da
 der  Sitz  des  Registergerichts  und  die  Registernummer  ku-
 mulativ angegeben werden müssen.

 Zu Nummer 2  (§ 4a)

 Hier  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung,  die  die  Vorga-
 ben  dieser  Verordnung  auch  auf  den  Abruf  der  entsprechen-
 den Daten über das Unternehmensregister bezieht.

 Zu Absatz 4  (Änderung des Spruchverfahrensgesetzes)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  Änderung
 von § 10 HGB (vgl. Artikel 1 Nr.  2 des Entwurfs).

 Zu Absatz 5  (Änderung der Kostenordnung)

 Zu Nummer 1  (§ 8)

 In  §  8  Abs.  2  Satz  2  soll  von  der  Abhängigmachung  der  Vor-
 nahme  des  Geschäfts  von  der  Zahlung  eines  Vorschusses

 der  Fall  ausgenommen  werden,  dass  der  Notar  persönlich
 die  Haftung  für  die  Kosten  übernimmt.  Dies  soll  eine  be-
 schleunigte  Erledigung,  insbesondere  bei  Eintragungen  in
 die  öffentlichen  Register,  ermöglichen.  Aus  Gründen  der
 Übersichtlichkeit  wird  vorgeschlagen,  die  Ausnahmen  von
 der  Abhängigmachung  als  nummerische  Aufzählung  darzu-
 stellen.

 Zu Nummer 2  (§ 38)

 Bei  der  Änderung  handelt  sich  um  die  Anpassung  des  nota-
 riellen  Gebührenrechts  an  den  Wegfall  der  Verpflichtung
 zur Einreichung von Unterschriftszeichnungen.

 Zu den Nummern 3 und 4  (§§ 79, 79a)

 Die  Gebühren  für  die  Überführung  von  Dokumenten  in  ein
 elektronisches  Dokument  gemäß  §  9  Abs.  2  HGB  und  Arti-
 kel  61  Abs.  3  EGHGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs  sollen
 den  zu  erbringenden  Aufwand  nicht  übersteigen.  Sie  sollen
 daher  in  der  Handelsregistergebührenverordnung  (HReg-
 GebV)  geregelt  werden.  Die  vorgeschlagenen  Ergänzungen
 der §§ 79 und 79a KostO bilden hierfür die Grundlage.

 Zu Nummer 5  (§ 89)

 Zu Buchstabe a

 Es  handelt  sich  um  eine  sprachliche  Anpassung  an  die  u.  a.
 für § 8 Abs. 1 HGB vorgeschlagene Formulierung.

 Zu Buchstabe b

 Anders  als  beim  elektronischen  Abruf  entscheidet  über  den
 Antrag  auf  Übermittlung  eines  Registerauszugs  das  Regis-
 tergericht.  Dies  ist  unabhängig  davon,  auf  welchem  Weg  die
 Übermittlung  beantragt  wird.  Dies  schließt  somit  den
 schriftlichen  Antrag  ebenso  ein  wie  den  elektronisch  über-
 mittelten,  selbst  wenn  dieser  über  ein  Internetportal  gestellt
 wird.  Kostenrechtlich  gehört  daher  die  Tätigkeit  im  Zusam-
 menhang  mit  der  Übermittlung  zu  den  gerichtlichen  Tätig-
 keiten,  für  die  die  Gebühren  in  der  Kostenordnung  geregelt
 sind.

 Für  die  Höhe  der  Gebühr  ist  ausgehend  von  der  Übermitt-
 lung  einer  beglaubigten  Datei  ein  zeitlicher  Aufwand  eines
 Mitarbeiters  des  mittleren  Dienstes  von  weniger  als  zehn
 Minuten  zugrunde  gelegt  worden.  Die  dadurch  verursachten
 Aufwendungen  liegen  in  einer  Größenordnung  von  4  Euro.
 Hinzu  kommt  ein  weiterer  Betrag  von  4  Euro,  der  auch
 beim  elektronischen  Abruf  anfällt.  Der  für  die  Übermittlung
 einer  unbeglaubigten  Datei  vorgeschlagene  Betrag  von  5
 Euro  steht  hierzu  in  einem  vergleichbaren  Verhältnis  wie  die
 Gebühr  für  einen  unbeglaubigten  Registerauszug  auf  Papier
 zu der Gebühr für einen beglaubigten Registerauszug.

 Zu Absatz 6  (Änderung der Handelsregistergebühren-
 verordnung)

 Zu Nummer 1  (§ 1)

 Durch  die  vorgeschlagene  Änderung  soll  bestimmt  werden,
 dass  sich  die  Gebühren  für  die  Überführung  von  Dokumen-
 ten  in  Papierform  in  ein  elektronisches  Dokument  gemäß
 §  9  Abs.  2  HGB  und  Artikel  61  Abs.  3  EGHGB  in  der  Fas-
 sung  des  Entwurfs  nach  der  Anlage  (Gebührenverzeichnis)
 zu  §  1  richten.  Damit  wird  die  in  Artikel  12  Abs.  5  Nr.  3
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und  4  des  Entwurfs  für  die  §§  79  und  79a  KostO  vorge-
 schlagene Änderung in der Verordnung umgesetzt.

 Zu Nummer 2  (§ 6)

 Gemäß  Artikel  61  Abs.  5  EGHGB  in  der  Fassung  des  Ent-
 wurfs  sind  Jahres-,  Einzel-  bzw.  Konzernabschlüsse  sowie
 die  dazugehörenden  Unterlagen  für  ein  vor  dem  31.  Dezem-
 ber  2005  beginnendes  Geschäftsjahr  nach  den  bis  zum
 31.  Dezember  2006  geltenden  Vorschriften  offen  zu  legen
 und  damit  zum  Handelsregister  einzureichen  (vgl.  §  325
 HGB).  Dies  gilt  unabhängig  von  dem  Zeitpunkt  der  tatsäch-
 lichen  Einreichung,  so  dass  Unterlagen  für  die  genannten
 Geschäftsjahre  auch  nach  dem  1.  Januar  2007  und  damit
 nach  Inkrafttreten  der  neuen  Offenlegungsbestimmungen
 weiter  zum  Handelsregister  einzureichen  sind.  Für  diese
 Fälle  müssen  die  derzeit  geltenden  Gebührentatbestände  der
 Nummern  5000  und  5001  für  die  Entgegennahme  eines  zum
 Handelsregister  einzureichenden  Jahres-,  Einzel-  bzw.
 Konzernabschlusses  und  der  jeweils  dazugehörenden  Unter-
 lagen  auch  nach  dem  1.  Januar  2007  weiter  Anwendung
 finden.  In  §  6  soll  daher  anstelle  der  gegenstandslos  ge-
 wordenen  Inkrafttretensregelung  eine  entsprechende  Über-
 gangsvorschrift aufgenommen werden.

 Für  die  übrigen  Änderungen  der  HRegGebV  ist  als  Über-
 gangsvorschrift  §  161  KostO  anwendbar.  Danach  ist  das  im
 Zeitpunkt der Fälligkeit geltende Recht maßgebend.

 Zu Nummer 3  (Anlage)

 Zu den Buchstaben a bis g

 Nach  §  13  HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs  soll  künftig
 nicht  mehr  das  Gericht  der  Zweigniederlassung,  sondern
 das  Gericht  der  Hauptniederlassung  bzw.  des  Sitzes  die  Vor-
 aussetzungen  für  die  Eintragung  der  Zweigniederlassung
 prüfen  und  die  maßgebliche  Eintragung  vornehmen.  Bei
 dem  Gericht  der  Zweigniederlassung  sollen  nur  noch  we-
 nige  rudimentäre  Registereintragungen  vorgenommen  wer-
 den.  Die  vorgeschlagenen  Änderungen  sehen  vor,  dass  die
 Gebühr  für  die  Eintragung  einer  Zweigniederlassung  künf-
 tig  vom  Gericht  der  Hauptniederlassung  bzw.  des  Sitzes  er-
 hoben werden soll.

 Im  Hinblick  auf  die  Bestimmungen  der  EU-Steuerrichtlinie,
 wonach  sich  die  Gebühren  für  Registereintragungen  an  den
 dafür  tatsächlich  getätigten  Aufwendungen  zu  orientieren
 haben,  werden  die  Gebühren  der  HRegGebV  nach  der  bun-
 desweiten  Einführung  elektronisch  geführter  Register  insge-
 samt zu überprüfen sein.

 Zu Buchstabe h

 Die  vorgeschlagenen  Nummern  5000  bis  5006  GV
 HRegGebV  entsprechen  den  bisherigen  Nummern  5002  bis
 5004  und  5006  bis  5009.  Die  bisherigen  Gebührentat-
 bestände  Nummer  5000  und  5001  entfallen,  da  die  Ab-
 schlüsse  künftig  nicht  mehr  beim  Registergericht  einzurei-
 chen  sind  (vgl.  insofern  aber  die  für  §  6  vorgesehene  Über-
 gangsvorschrift).  Die  bisherige  Gebühr  Nummer  5005  ent-
 fällt  aufgrund  der  vorgeschlagenen  Änderung  des  §  325a
 HGB  ebenfalls.  Der  Gebührentatbestand  der  Nummer  5003
 (bisher  Nummer  5006)  soll  an  die  Änderungen  in  §  52
 GmbHG und §  106 AktG angepasst werden.

 Zu Nummer 5007 GV HRegGebV

 Nach  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  2  der  EU-Publizitätsricht-
 linie  kann  der  Antragsteller  verlangen,  dass  ihm  auch  solche
 Dokumente  elektronisch  übermittelt  werden,  die  bisher  nur
 in  Papierform  vorliegen.  Die  Überführung  solcher  Altdoku-
 mente  in  elektronische  Dokumente  bedeutet  einen  erheb-
 lichen  Arbeitsaufwand,  da  diese  entheftet,  geschnitten,  ein-
 gescannt,  mit  einem  Übereinstimmungsvermerk  versehen
 und  in  das  elektronische  System  eingestellt  werden  müssen.
 Für  die  Bereitstellung  der  Infrastruktur  und  den  personellen
 Bearbeitungsaufwand  ist  eine  kostendeckende  Gebühr  von
 2  Euro  je  Seite  bei  einer  Mindestgebühr  von  25  Euro  erfor-
 derlich.

 Gleiches  gilt  für  die  Überführung  von  Altbeständen  aus  dem
 Sonderband  in  elektronische  Dokumente  aufgrund  eines
 Antrags  nach  Artikel  61  Abs.  3  EGHGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs.  Diese  ist  gleichermaßen  aufwändig  wie  der
 Medientransfer  aufgrund  eines  Antrags  nach  §  9  Abs.  2
 HGB in der Fassung des Entwurfs.

 Werden  mehrere  Dokumente  in  elektronische  Dokumente
 überführt,  die  sich  auf  verschiedene  Registerblätter  bezie-
 hen,  soll  die  Gebühr  für  jedes  betroffene  Registerblatt  ge-
 sondert  entstehen.  Bedeutsam  ist  dies  im  Hinblick  auf  die
 vorgeschlagene  Mindestgebühr,  die  dann  mehrfach  zu  be-
 achten  wäre.  Gehören  die  Dokumente  zu  ein  und  demselben
 Registerblatt,  soll  hingegen  die  Gebühr  nur  einmal  entste-
 hen.  Diese  Regelung  soll  dem  Umstand  Rechnung  tragen,
 dass  der  mit  dem  Medientransfer  verbundene  Aufwand
 deutlich  höher  ist,  wenn  mehrere  verschiedene  Akten  be-
 troffen sind.

 In  beiden  Fällen  soll  mit  der  Gebühr  auch  die  einmalige
 Übermittlung  der  elektronischen  Dokumente  an  den  Antrag-
 steller abgegolten sein.

 Zu Absatz 7  (Änderung der Justizverwaltungskosten-
 ordnung)

 Zu Nummer 1  (§ 6)

 Die  Vorschrift  über  den  Kostenschuldner  soll  im  Hinblick
 auf  die  vorgeschlagene  Jahresgebühr  für  die  Führung  des
 Unternehmensregisters  ergänzt  werden.  Als  Kostenschuld-
 ner  kommt  ausschließlich  das  Unternehmen  in  Betracht,
 über  das  Daten  in  das  Register  eingestellt  werden.  Dies  sind
 alle  nach  oder  in  entsprechender  oder  sinngemäßer  Anwen-
 dung  des  §  325  HGB  publizitätspflichtigen  Unternehmen
 (insbesondere §§ 325a, 340l, 341l HGB, §§ 9, 15 PublG).

 Zu Nummer 2  (§ 7b)

 Nach  der  bisherigen  Gebührenstruktur  kostet  der  Abruf  aus
 dem  Register  für  Dauernutzer  4  Euro  und  für  Gelegenheits-
 nutzer  8  Euro.  Dauernutzer  haben  zum  Jahresbeginn  eine
 Jahresgebühr  von  150  Euro  zu  entrichten,  auf  die  die  wäh-
 rend  des  Jahres  getätigten  Abrufe  bis  zum  Erreichen  der
 vorausgezahlten  Jahresgebühr  angerechnet  werden.  Da  die
 Jahresgebühr  in  jedem  Bundesland  gesondert  zu  entrichten
 ist,  kann  eine  einheitliche  Benutzerkennung  zur  bundeswei-
 ten Nutzung des Abrufverfahrens nicht vergeben werden.

 Diese  Zergliederung  des  Registrierungs-  und  Abrechnungs-
 wesens  widerspricht  dem  Ziel  eines  einheitlichen  und  ein-
 fachen  Zugangs  zu  den  Registerdaten  im  Sinne  der  Vor-
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schläge  der  Regierungskommission  Corporate  Governance.
 Um  das  Gebührensystem  zu  entflechten  und  eine  einheit-
 liche  Zugangskennung  zur  bundesweiten  Nutzung  des  Ab-
 rufverfahrens  zu  ermöglichen,  soll  deshalb  die  Jahresgebühr
 abgeschafft  und  der  Regelungsgehalt  des  bisherigen  §  7b
 weitgehend aufgehoben werden.

 Kostenschuldner  soll  grundsätzlich  derjenige  sein,  der  einen
 Abruf  tatsächlich  tätigt.  Bei  der  Nutzung  elektronischer  Be-
 zahlsysteme  (sog.  Micropaymentverfahren)  werden  Abrufe
 z.  B.  per  Kreditkarte,  per  Telefonrechnung  oder  über  Gutha-
 bensysteme  abgerechnet.  Dies  bedeutet,  dass  die  Zahlung
 unmittelbar  mit  dem  Abruf  erfolgt.  In  diesem  Fall  erfolgt
 keine  Überprüfung  der  Identität  des  Abrufenden.  Nur  für
 den  Fall  des  Abrufs  unter  einer  Kennung  nach  vorheriger
 Anmeldung  zum  Abrufverfahren  soll  derjenige  zur  Zahlung
 verpflichtet  sein,  der  sich  im  Zugangsportal  für  den  Da-
 tenabruf  unter  der  benutzten  Kennung  angemeldet  hat.  In
 diesem  Fall  soll  es  nicht  darauf  ankommen,  wer  den  Abruf
 tatsächlich  durchführt,  um  Missbrauch  zu  vermeiden.  Wer
 im  Besitz  einer  Kennung  ist,  ist  für  die  Sicherheit  seiner
 Daten selbst verantwortlich.

 Zu Nummer 3  (Gebührenverzeichnis)

 Die  Gebührenstruktur  für  Abrufe  im  Bereich  der  elektroni-
 schen  Register  wird  neu  geregelt.  Hinzu  treten  neue  Gebüh-
 rentatbestände  aus  der  Umsetzung  der  EU-Publizitätsrichtli-
 nie.  Gemäß  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  3  der  Richtlinie  dür-
 fen  die  Gebühren  für  die  Ausstellung  einer  vollständigen
 oder  auszugsweisen  Kopie  der  Registereintragungen  oder
 der  eingereichten  Dokumente  die  Verwaltungskosten  nicht
 übersteigen.  Die  Gebühren  für  das  Abrufverfahren  werden
 einheitlich  mit  4  Euro  vorgeschlagen.  Die  vorgeschlagene
 Gebührenhöhe  basiert  auf  den  von  den  Ländern  errechneten
 Kosten,  die  auf  das  Abrufverfahren  entfallen.  Die  Gebühren
 der  bisherigen  Nummern  403  und  404  entfallen,  da  ein
 Namens-  und  Firmenverzeichnis  sowie  andere  Hilfsver-
 zeichnisse nicht mehr geführt werden.

 Zu Buchstabe a  (Nummer 102 GV JVKostO)

 Der  Gebührentatbestand  soll  um  die  Beglaubigung  elektro-
 nisch  zu  übermittelnder  Dateien  ergänzt  werden.  Der  manu-
 elle  Aufwand  bei  der  Beglaubigung  mit  einer  qualifizierten
 Signatur  ist  mit  der  Beglaubigung  von  Schriftstücken  ver-
 gleichbar.  Nach  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  4  Satz  1  der
 EU-Publizitätsrichtlinie  unterbleibt  die  Beglaubigung  von
 Ausdrucken  nur  dann,  wenn  der  Antragsteller  auf  die  Be-
 glaubigung  verzichtet.  Es  erscheint  daher  sachgerecht,  bei
 der  Erteilung  beglaubigter  Ausdrucke  aus  dem  Unter-
 nehmensregister  die  Beglaubigungsgebühr  auch  dann  zu
 erheben,  wenn  der  Antragsteller  die  Beglaubigung  nicht
 ausdrücklich  beantragt  hat.  Entsprechendes  soll  für  die
 Beglaubigung zu übermittelnder Auszüge gelten.

 Zu Buchstabe b  (Abschnitt  4  des  Gebührenverzeichnisses)

 Dieser  Abschnitt  enthält  Gebührenvorschriften  für  den
 Abruf  von  Daten  in  Handels-,  Partnerschafts-,  Genossen-
 schafts-  und  Vereinsregisterangelegenheiten  aus  dem  Daten-
 bestand  der  Gerichte.  Die  Kosten  für  die  Erteilung  von  Aus-
 drucken  in  den  vorgenannten  Angelegenheiten  bestimmen
 sich  nach  der  Kostenordnung,  weil  es  sich  dabei  um  eine  ge-
 richtliche Tätigkeit handelt.

 Zu Nummer 400 GV JVKostO

 Diese  Gebühr  betrifft  den  Abruf  von  Registerdaten.  Dabei
 kann  es  sich  um  die  aktuellen  Eintragungen  zum  Zeitpunkt
 des  Abrufs,  die  chronologische  Darstellung  der  jeweils  er-
 folgten  Änderungen  des  Registerinhaltes  sowie  um  die  Dar-
 stellung  des  historischen  Registerblattes  zum  Zeitpunkt  der
 Umstellung  auf  die  elektronische  Registerführung  handeln.
 Die  Gebühr  soll  für  den  mehrfachen  Abruf  innerhalb  einer
 Stunde  nur  einmal  entstehen.  Bei  dem  Abruf  von  Daten  des-
 selben  Registerblattes  soll  die  Gebühr  nur  einmal  anfallen,
 unabhängig  davon,  ob  lediglich  eine  oder  mehrere  der  vor-
 genannten Auszugsvarianten abgerufen werden.

 Zu Nummer 401 GV JVKostO

 Die  Gebühr  betrifft  den  Abruf  von  Dokumenten,  die  zum
 Register  eingereicht  wurden.  Hierzu  gehören  z.  B.  Register-
 anmeldungen  und  Gesellschaftsverträge.  Der  Abruf  von
 Bekanntmachungen  der  Registereintragungen  soll  hingegen
 gebührenfrei sein.

 Zu den Buchstaben c und d  (Abschnitt 5 des Gebühren-
 Zu den Buchstaben c und d  verzeichnisses)

 Gemäß  §  9  Abs.  7  i.  V.  m.  Abs.  4  HGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs  kann  von  den  im  Unternehmensregister  gespei-
 cherten  Unterlagen  der  Rechnungslegung  ein  Ausdruck  ver-
 langt  werden.  Für  diese  Ausdrucke  sollen  keine  Gebühren
 nach  diesem  Abschnitt  entstehen.  Vielmehr  sollen  die  Do-
 kumentenpauschale  und  gegebenenfalls  die  Beglaubigungs-
 gebühr  nach  Nummer  102  GV  JVKostO  erhoben  werden.
 Entsprechendes  soll  für  die  elektronische  Übermittlung  der
 Unterlagen  der  Rechnungslegung  in  beglaubigter  Form  (§  9
 Abs.  7  i.  V.  m.  Abs.  3  HGB  in  der  Fassung  des  Entwurfs)
 gelten.  Der  elektronische  Abruf  von  Daten  aus  dem  Unter-
 nehmensregister soll kostenfrei bleiben.

 Von  den  publizitätspflichtigen  Unternehmen  soll  für  die
 Führung  des  Registers  eine  Jahresgebühr  erhoben  werden.
 Hinsichtlich  der  Höhe  der  Gebühr  soll  danach  differenziert
 werden,  ob  das  Unternehmen  die  für  kleine  Kapitalge-
 sellschaften  geltenden  Erleichterungen  (§  326  HGB)  in
 Anspruch  nehmen  kann.  Unternehmen,  die  diese  Erleichte-
 rungen  in  Anspruch  nehmen  können,  sollen  5  Euro  Jahres-
 gebühr  zahlen,  die  übrigen  10  Euro.  Diese  Differenzierung
 berücksichtigt,  dass  der  Umfang  der  in  das  Unternehmens-
 register  einzustellenden  Daten  sehr  unterschiedlich  sein
 wird.  Demgemäß  wird  in  sehr  unterschiedlichem  Umfang
 Speicherplatz  benötigt.  Da  bei  den  kleinen  Unternehmen  in
 der  Regel  weniger  häufig  Dokumente  einzustellen  und  diese
 Dokumente  auch  regelmäßig  weniger  umfangreich  sein
 werden,  ist  auch  der  erforderliche  Personalaufwand  deutlich
 geringer.  Die  Jahresgebühr  soll  unabhängig  davon  entste-
 hen,  ob  das  Unternehmen  seiner  Pflicht  zur  Veröffent-
 lichung  tatsächlich  nachkommt.  Die  Höhe  der  Gebühren  ist
 so  bemessen,  dass  die  Kosten  des  Unternehmensregisters
 voraussichtlich  gedeckt  sein  werden.  Da  die  Anzahl  der  Un-
 ternehmen,  von  denen  die  Gebühr  tatsächlich  eingezogen
 werden  kann,  noch  nicht  endgültig  abgeschätzt  werden
 kann,  wird  die  Höhe  der  Gebühr  nach  einem  angemessenen
 Zeitraum einer Überprüfung zu unterziehen sein.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 71 – Drucksache 16/960
Zu Absatz 8  (Änderung  des  Gesetzes  über  Rechte  an
 Luftfahrzeugen)

 Zu Nummer 1  (§ 96 Abs. 1)

 Bei  den  Änderungen  in  §  96  Abs.  1  handelt  es  sich  um  Fol-
 geänderungen  aufgrund  der  Änderungen  der  §§  8  ff.  HGB
 (vgl. Artikel 1 Nr.  2 des Entwurfs).

 Zu Nummer 2  (§ 96 Abs. 1a)

 Der  neue  §  96  Abs.  1a  enthält  die  Ermächtigungsgrundlage
 für  die  künftig  in  §  15  Abs.  5  der  Luftfahrzeugpfandrechts-
 registerverordnung  vorgesehene  Bestimmung  der  zuständi-
 gen  Stelle  für  die  Schutzvorkehrungen  bei  dem  automati-
 sierten  Abrufverfahren  (vgl.  Artikel  5  Abs.  6  des  Entwurfs).

 Zu Absatz 9  (Änderung des EWIV-Ausführungs-
 gesetzes)

 Zu Nummer 1  (§ 3)

 Hier  handelt  es  sich  um  Folgeänderungen  aufgrund  der  Auf-
 gabe  des  Erfordernisses  einer  Unterschriftsprobe  (vgl.  die
 Begründung  zu  §  14  HGB  oben  unter  Artikel  1  Nr.  8  des
 Entwurfs).

 Zu Nummer 2  (§ 4)

 Die  Bekanntmachung  erfolgt  nicht  mehr  im  Bundesanzei-
 ger,  sondern  über  ein  elektronisches  Informations-  und
 Kommunikationssystem  (vgl.  §  10  HGB  in  der  Fassung  von
 Artikel 1 Nr.  2 des Entwurfs).

 Zu Nummer 3  (§ 10)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  unter  Num-
 mer 1 vorgesehenen Aufhebung von § 3 Abs. 4.

 Zu Absatz 10  (Änderung des Einführungsgesetzes zum
 Aktiengesetz)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  der  unter  Artikel  1
 Nr.  2 vorgesehenen Neufassung des § 10 HGB.

 Zu Absatz 11  (Änderung des SE-Ausführungsgesetzes)

 Zu Nummer 1  (§ 21)

 Hierbei  handelt  es  sich  um  Folgeänderungen  aufgrund  der
 Aufgabe  des  Erfordernisses  einer  Unterschriftsprobe  (vgl.
 die  Begründung  zu  §  14  HGB  oben  unter  Artikel  1  Nr.  8  des
 Entwurfs) und des Verzichts auf Zusatzbekanntmachungen.

 Zu Nummer 2  (§ 43)

 Vergleiche  die  Begründung  zu  §  37a  HGB  (in  der  Fassung
 durch Artikel 1 Nr.  13 des Entwurfs).

 Zu Nummer 3  (§ 46)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  unter  Artikel  9
 Nr.  6  des  Entwurfs  vorgesehenen  Aufhebung  von  §  81  Abs.  4
 AktG.

 Zu Absatz 12  (Änderung des Partnerschaftsgesell-
 schaftsgesetzes)

 Hier  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  aufgrund  der
 Neufassung  der  §§  8  ff.  HGB  sowie  der  Aufhebung  von
 §  13c HGB (vgl. Artikel 1 Nr.  2 und 4 des Entwurfs).

 Zu Absatz 13  (Änderung des Gesetzes über die Kredit-
 anstalt für Wiederaufbau)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  Aufhebung
 des § 340o HGB (vgl. Artikel 1 Nr.  34 des Entwurfs).

 Zu Absatz 14  (Änderung des D-Markbilanzgesetzes)

 Verstöße  gegen  die  Offenlegungspflichten  bei  Jahresab-
 schlüssen  und  den  sonstigen  sich  aus  der  Zwangsgeldvor-
 schrift  des  §  335  HGB  in  ihrer  bisherigen  Fassung  ergeben-
 den  Verpflichtungen  werden  nunmehr  als  Ordnungswidrig-
 keit  geahndet  (vgl.  die  Begründung  zu  §  334  HGB  in  der
 Fassung  des  Artikels  1  Nr.  27  des  Entwurfs).  Das  Bundes-
 amt  für  Justiz  soll  auch  hier  für  die  Verfolgung  zuständig
 sein.  Diese  Änderungen  sollen  in  entsprechender  Weise
 auch  auf  die  DM-Eröffnungsbilanzen  der  davon  betroffenen
 ehemaligen  Unternehmen  der  ehemaligen  DDR  Anwen-
 dung finden.

 Dabei  wird  in  §  48  der  bisher  noch  immer  als  DM-Betrag
 ausgewiesene  Bußgeldbetrag  auf  Euro  umgestellt,  und  zwar
 ebenfalls  im  Sinne  einer  Verdoppelung  (vgl.  oben  unter
 Artikel  1  Nr.  27).  Allerdings  ist  realistischerweise  davon
 auszugehen,  dass  die  Bestimmung  allenfalls  nur  noch  in
 seltenen  Ausnahmefällen  praktische  Nutzanwendung  finden
 kann.  Gleichwohl  sollte  noch  einmal  eine  Anpassung  vorge-
 nommen werden.

 Zu Absatz 15  (Änderung des Kreditwesengesetzes)

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  aufgrund  der  Aufgabe
 des  Erfordernisses  einer  Unterschriftsprobe  (vgl.  unten  zu
 §  14 HGB unter Artikel 1 Nr.  8 des Entwurfs).

 Zu Absatz 16  (Änderung des Teledienstegesetzes)

 Nach  Artikel  4  Abs.  3  der  EU-Publizitätsrichtlinie  haben  die
 Mitgliedstaaten  vorzuschreiben,  dass  auf  Internetseiten  der
 betroffenen  Kapitalgesellschaften  mindestens  die  Angaben,
 die  auf  Geschäftsbriefen  nach  Artikel  4  Abs.  1  und  2  der
 Richtlinie gemacht werden, anzugeben sind.

 Es  handelt  sich  hierbei  weniger  um  eine  gesellschaftsrecht-
 liche  Bestimmung  als  um  eine  Angelegenheit  aus  dem  Be-
 reich  des  E-Commerce.  Da  die  E-Commerce-Richtlinie
 (2000/31/EG)  bereits  für  Dienstanbieter,  unter  die  auch
 Kapitalgesellschaften  mit  Internetauftritt  fallen,  einige
 Angaben  für  deren  Internetseite  vorschreibt,  erscheint  es
 sinnvoll,  die  durch  die  EU-Publizitätsrichtlinie  vorgeschrie-
 benen Angaben ebenfalls hier zu regeln.

 Es  sollen  daher  in  §  6  Satz  1  Nr.  1  zusätzlich  die  Rechtsform
 und  Angaben  zum  Kapital  aufgenommen  werden.  Zum  Ka-
 pital  müssen  die  genannten  Angaben  jedoch  nur  in  dem  Fall
 gemacht  werden,  dass  die  Gesellschaft  auf  dem  Geschäfts-
 brief  freiwillig  das  Kapital  erwähnt.  Dann  müssen  das
 Stamm-  oder  Grundkapital  und  ggf.  das  eingezahlte  Kapital
 angegeben  werden,  wenn  dieses  noch  nicht  vollständig  ge-
 leistet ist.
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Eine  Aufnahme  dieser  Regelungen  in  das  Aktien-  oder
 GmbH-Gesetz  würde  nicht  zur  Übersichtlichkeit  beitragen.
 Wenn  schon  in  einem  speziellen  Gesetz  die  Angaben  für
 den  elektronischen  Geschäftsverkehr  enthalten  sind,  sollten
 diese dort auch möglichst konzentriert geregelt werden.

 Zu Artikel 13  (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

 Die  EU-Publizitätsrichtlinie  ist  bis  zum  31.  Dezember  2006
 umzusetzen.  Die  EU-Transparenzrichtlinie  ist  bis  zum
 20.  Januar  2007  umzusetzen.  Mit  dem  in  Artikel  13  Abs.  3
 vorgesehenen  Inkrafttreten  des  Gesetzes  zum  1.  Januar  2007
 wird  sowohl  den  Anforderungen  der  genannten  EU-Richt-
 linien  genügt  als  auch  den  beteiligten  Kreisen  hinreichend
 Zeit gegeben, sich auf die Veränderungen einzustellen.

 Die  Vorschriften  zum  Schutz  der  Bezeichnungen  Handels-,
 Genossenschafts-  und  Partnerschaftsregister  sollen  demge-
 genüber  nach  Artikel  13  Abs.  2  des  Entwurfs  aus  Gründen
 des  Vertrauensschutzes  erst  am  1.  Januar  2008  in  Kraft  tre-
 ten  (vgl.  oben  unter  Artikel  1  Nr.  2  zu  §  8  Abs.  2  HGB  in
 der Fassung des Entwurfs).

 Die  in  dem  Entwurf  vorgesehenen  Verordnungsermächti-
 gungen  in  §  8a  Abs.  2,  §  9a  HGB,  Artikel  61  Abs.  1,  2  und  4
 EGHGB,  §  125  Abs.  2  FGG,  §  96  Abs.  1a  des  Gesetzes  über
 Rechte  an  Luftfahrzeugen  sowie  §  15  Abs.  5  der  Luftfahr-
 zeugpfandrechtsregisterverordnung  sollen  demgegenüber
 gemäß  Artikel  13  Abs.  1  des  Entwurfs  bereits  am  Tag  nach
 der  Verkündung  des  Gesetzes  in  Kraft  treten,  damit  gewähr-
 leistet  ist,  dass  entsprechende  Rechtsverordnungen  gleich-
 zeitig  mit  dem  Gesetz  zum  1.  Januar  2007  in  Kraft  treten
 können.  Die  derzeitigen  Regelungen  in  §  8a  Abs.  2  und  §  9a
 HGB  gelten  gemäß  Artikel  61  Abs.  6  EGHGB,  der  ebenfalls
 am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft  treten  soll,  in  der
 Fassung  des  Entwurfs  während  einer  Übergangszeit  bis  zum
 1.  Januar  2007  fort  (vgl.  auch  Artikel  13  Abs.  3  des  Ent-
 wurfs).

 Auch  die  in  Artikel  5  Abs.  1  des  Entwurfs  vorgesehenen
 Änderungen  der  Handelsregisterverordnung  sollen  nach
 Artikel  13  Abs.  1  des  Entwurfs  bereits  am  Tag  nach  der  Ver-
 kündung  des  Gesetzes  in  Kraft  treten,  um  einerseits  Fälle  zu
 bereinigen,  in  denen  der  Gesetzgeber  in  der  Vergangenheit
 das  Gesetz  geändert  hat,  ohne  dass  dies  in  der  Handelsregis-
 terverordnung  entsprechend  nachgezogen  wurde,  und  um
 andererseits  übergangsweise  die  gebotene  Umstellung  auf
 die  elektronische  Registerführung  normativ  zu  unterfangen.
 Im  Einzelnen  sind  dies  die  Vorschriften  über  die  Zuständig-
 keit  des  Amtsgerichts  (§  1  HRV),  die  Sitzverlegung  (§  20
 HRV),  die  europäischen  Bekanntmachungen  (§  34a  HRV),
 die  Eintragungen  in  den  Abteilungen  A  und  B  des  Handels-
 registers  (§§  40,  43  HRV)  und  die  Anlegung  von  Register-
 blättern (§§ 51 bis 54, 61 bis 62, 71 HRV).
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Anlage  2
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  819.  Sitzung  am  10.  Februar
 2006  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (Überschrift zu §  8a HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  die  Überschrift  von  Artikel  1  Nr.  2
 §  8a dem Regelungsinhalt anzupassen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Überschrift  von  §  8a  HGB-E  bezieht  sich  aus-
 schließlich  auf  Bestimmungen  über  die  elektronische
 Führung  des  Handelsregisters.  Hingegen  enthält  §  8a
 Abs.  2  HGB-E  auch  Regelungen  betreffend  die  Anmel-
 dungen,  die  Einreichung  von  Dokumenten  und  deren
 Aufbewahrung.

 2.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8a Abs.  2 Satz 1 HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  §  8a  Abs.  2  Satz  1  ist  vor  dem  Wort
 „Führung“ das Wort „elektronische“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Es  handelt  sich  um  eine  Klarstellung,  dass  sich  die
 Ermächtigung  der  Landesregierungen  zum  Erlass  von
 Rechtsverordnungen  ebenso  wie  die  Verleihung  einer
 Anordnungsbefugnis  in  der  vergleichbaren  Vorschrift
 des  geltenden  §  8a  Abs.  5  HGB  auf  die  Regelung  techni-
 scher  Einzelheiten  der  elektronischen  Registerführung
 beschränkt  und  nicht  auch  den  Inhalt  und  die  Form  der
 Registereintragungen betrifft.

 3.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8a Abs.  2 Satz 2 HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  ist  §  8a  Abs.  2  Satz  2  wie  folgt  zu  fas-
 sen:

 „Dabei  können  sie  auch  Einzelheiten  der  Datenübermitt-
 lung  sowie  die  für  die  Bearbeitung  der  Dokumente  ge-
 eignete Form regeln.“

 B e g r ü n d u n g

 Mit  den  Regelungen  in  der  Rechtsverordnung  sollen  die
 Länder  sicherstellen  können,  dass  die  elektronische
 Kommunikation  im  Zusammenhang  mit  der  elektroni-
 schen  Anmeldung  und  elektronischen  Einreichung  von
 Dokumenten  sowie  die  Verarbeitung  der  dabei  anfallen-
 den  Daten  in  organisatorischer  und  technischer  Hinsicht
 zuverlässig  erfolgen  kann.  Dabei  spielen  Datenformate,
 aber  auch  –  wie  es  in  §  9a  Abs.  2  Satz  1  HGB-E  für  das
 Unternehmensregister  geregelt  ist  –  die  Datenübermitt-
 lung eine Rolle.

 Im  Übrigen  sollte  im  Zusammenhang  mit  der  organisato-
 rischen  und  technischen  Sicherstellung  der  elektroni-
 schen  Kommunikation  und  des  elektronischen  Doku-
 mentenaustauschs  nicht  auf  die  Möglichkeit,  Vorgaben
 für  Datenformate  machen  zu  können,  abgestellt  werden,
 sondern  auf  die  Möglichkeit  der  Bearbeitung  der  Daten,
 wie  es  z.  B.  auch  in  §  130a  Abs.  2  Satz  1  ZPO  geregelt

 ist.  Damit  soll  auch  die  Zurückweisung  einer  ggf.  viren-
 behafteten  Datei  ermöglicht  werden.  Eine  entsprechende
 Anpassung  der  Regelung  trägt  darüber  hinaus  zu  einer
 Vereinheitlichung der Rechtsordnung bei.

 4.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8b Abs.  1 HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  Artikel  1  Nr.  2  §  8b  Abs.  1  durch  eine
 sachgerechte  und  verfassungsrechtlich  unangreifbare
 Regelung zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  §  8b  Abs.  1  HGB-E  soll  das  Unternehmensregis-
 ter  in  bundeseigener  Verwaltung  betrieben  werden,  wo-
 bei  die  Aufgabe  der  Registerführung  –  jedenfalls  bis  zur
 Übertragung  der  Führung  des  Unternehmensregisters
 auf  eine  juristische  Person  des  Privatrechts  (§  9a  Abs.  1
 HGB-E)  –  durch  das  Bundesministerium  der  Justiz
 wahrgenommen  werden  soll.  Es  ist  umstritten,  ob  im
 Rahmen  bundeseigener  Verwaltung  eine  unmittelbare
 Ministerialverwaltung  zulässig  ist  (verneinend:  Sachs,
 in:  Sachs,  GG,  3.  Aufl.  2003,  Artikel  87  Rn.  69;
 Lerche,  in:  Maunz-Dürig,  GG,  Artikel  87  Rn.  168;
 bejahend:  Burgi,  in:  v.  Mangoldt/Klein/Starck,  GG  III,
 5.  Aufl.,  Artikel  87  Rn.  97;  Schmidt-Bleibtreu/Klein,
 GG, 10. Aufl., Artikel 86 Rn.  1).

 Eine  verfassungsrechtlich  angreifbare  Regelung  kann
 vermieden  werden.  Überzeugende  Gründe,  die  Register-
 führung  dem  Bundesministerium  der  Justiz  zu  übertra-
 gen,  sind  nicht  erkennbar.  Der  Umstand,  dass  das  Bun-
 desministerium  der  Justiz  Herausgeber  des  Bundesanzei-
 gers  ist  und  wesentliche  Inhalte  des  Unternehmensregis-
 ters  vom  elektronischen  Bundesanzeiger  zuzuliefern
 sind,  spricht  nicht  für  die  Wahrnehmung  der  Aufgabe  auf
 Ministerialebene.  Der  elektronische  Bundesanzeiger
 kann  auch  eine  andere  Stelle  auf  Veranlassung  des  Bun-
 desministeriums  der  Justiz  mit  den  notwendigen  Daten
 bedienen.  So  könnte  dem  Generalbundesanwalt,  der
 ohnedies  das  Bundeszentralregister  und  das  Gewerbe-
 zentralregister  führt,  auch  die  Führung  des  Unterneh-
 mensregisters übertragen werden.

 5.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8b Abs.  1a – neu – HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  §  8b  ist  nach  Absatz  1  folgender  Ab-
 satz 1a einzufügen:

 ,(1a)  Andere  Datensammlungen  dürfen  nicht  unter
 Verwendung  oder  Beifügung  der  Bezeichnung  „Unter-
 nehmensregister“ in den Verkehr gebracht werden.‘

 B e g r ü n d u n g

 Der  Begriff  „Unternehmensregister“  sollte  ebenso  wie
 der  Begriff  „Handelsregister“  in  Artikel  1  Nr.  2  (§  8
 Abs.  2  HGB-E)  vor  Missbrauch  durch  Dritte  geschützt
 werden,  um  die  Möglichkeit  zum  so  genannten  Adress-
 buchschwindel  in  Zukunft  besser  zu  unterbinden.  Die
 Verfolgung  solcher  Missbräuche  nur  über  §  5  UWG  ist
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für  Gewerbetreibende  mit  erheblichem  Aufwand  ver-
 bunden und belastet die Gerichte.

 6.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8b Abs.  3 Satz 2, 3 – neu – HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  ist  §  8b  Abs.  3  Satz  2  durch  folgende
 Sätze zu ersetzen:

 „Die  Landesjustizverwaltungen  übermitteln  an  das  Un-
 ternehmensregister  zur  Eröffnung  eines  Zugangs  über  die
 Internetseite  des  Unternehmensregisters  nach  Absatz  2
 Nr.  1 bis 3

 a)  die  Registerart,  die  Registernummer  und  das  Regis-
 tergericht,

 b)  in  den  Fällen  des  Absatzes  2  Nr.  1  und  2  die  Firma
 sowie deren Sitz und Anschrift,

 c)  in  den  Fällen  des  Absatzes  2  Nr.  3  den  Namen  der
 Partnerschaft sowie deren Sitz und Anschrift.

 Zur  Eröffnung  des  Zugangs  nach  Absatz  2  Nr.  11  über
 die  Internetseite  des  Unternehmensregisters  übermitteln
 die Landesjustizverwaltungen

 a)  den Familiennamen,

 b)  die Firma,

 c)  den Sitz oder Wohnsitz des Schuldners,

 d)  das Aktenzeichen des Insolvenzgerichts und

 e)  die  Registernummer  und  den  Sitz  des  Registerge-
 richts, soweit vorhanden.“

 B e g r ü n d u n g

 Nach  §  8  Abs.  1  HGB-E  führen  die  Gerichte  das  Han-
 delsregister.  Die  Übermittlungspflicht  nach  §  8b  Abs.  3
 Satz  2  und  3  –  neu  –  HGB-E  bezieht  sich  auf  die  so  ge-
 nannten  Indexdaten,  die  zur  Eröffnung  einer  Suche  nach
 den  Registereintragungen  und  Insolvenzveröffentlichun-
 gen  über  das  Unternehmensregister  im  Originaldaten-
 bestand  der  Gerichte  erforderlich  sind.  Aus  organisatori-
 schen  Gründen  sollte  die  Pflicht  zur  Übermittlung  der
 Daten  auf  die  Landesjustizverwaltungen  verlagert  wer-
 den.

 Die  Daten,  die  in  der  Registerauskunft  und  den  Insol-
 venzveröffentlichungen  der  Länder  bereits  jetzt  für  die
 Suche  genutzt  werden,  sind  aus  Gründen  der  Rechtsklar-
 heit  im  Gesetz  eindeutig  zu  benennen.  Andere  Daten
 können  die  Länder  zurzeit  ohne  erheblichen  zusätzlichen
 finanziellen Aufwand nicht übermitteln.

 7.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8b Abs.  4 – neu – HGB)

 In Artikel 1 Nr.  2 ist §  8b folgender Absatz 4 anzufügen:

 „(4)  Das  Unternehmensregister  übermittelt  die  Daten,
 die  zur  Eröffnung  eines  unmittelbaren  Zugangs  zu  den
 Originaldaten  nach  Absatz  2  Nr.  4  notwendig  sind,  an
 die Gerichte.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Anmeldung  einer  Kapitalerhöhung  nach  §  210
 Abs.  1  Satz  1  AktG-E  oder  §  57i  Abs.  1  Satz  1
 GmbHG-E  kann  auch  unter  Bezugnahme  auf  die  zum
 Unternehmensregister  eingereichten  Bilanzen  erfolgen.
 Zur  Prüfung  der  Eintragungsvoraussetzungen  ist  das  Re-
 gistergericht  sodann  auf  einen  Zugang  zu  den  einge-
 reichten Jahresabschlüssen angewiesen.

 Darüber  hinaus  gilt  im  gesamten  FGG-Verfahren,  zu
 welchem  auch  das  Registerverfahren  gehört,  der  Grund-
 satz  der  Ermittlung  von  Amts  wegen.  Vor  diesem  Hinter-
 grund  ist  den  Gerichten  ein  möglichst  einfacher  Zugang
 zu  den  Originaldaten  nach  §  8b  Abs.  2  Nr.  4  HGB-E  zu
 eröffnen,  welche  insbesondere  für  die  Löschungsverfah-
 ren  nach  §  141a  FGG  benötigt  werden.  Eine  Einsicht  in
 die  Jahresabschlüsse  der  Gesellschaft  kann  erforderlich
 werden,  um  den  Vermögensstatus  und  ggf.  die  Vermö-
 genslosigkeit  einer  Gesellschaft  als  Voraussetzung  für
 deren Löschung aus dem Register feststellen zu können.

 Um  seitens  der  Gerichte  den  Zusammenhang  bei  der
 Einsicht  wahren  zu  können,  empfiehlt  es  sich,  die  Zu-
 gangsdaten  vom  Unternehmensregister  entgegenzuneh-
 men.  Mit  diesen  Daten  können  dann  die  Originaldaten
 und  der  Registerinhalt  verknüpft  werden.  Eine  finan-
 zielle  Beeinträchtigung  des  Unternehmensregisters  ist
 nicht  zu  erwarten,  da  der  Zugriff  auf  diese  Daten  des
 Unternehmensregisters kostenfrei ist.

 8.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9 Abs.  1 Satz 1 HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  in  geeigneter  Weise  klarzustellen,  dass
 ebenso  wie  die  Einsichtnahme  in  das  Handelsregister
 nach  §  9  Abs.  1  Satz  1  HGB-E  auch  der  elektronische
 Abruf  von  Daten  aus  dem  Handelsregister  nur  zu  Infor-
 mationszwecken gestattet ist.

 B e g r ü n d u n g

 Das  geltende  Recht  unterscheidet  zwischen  der  Einsicht
 in  das  Register  (§  9  Abs.  1  HGB)  und  dem  im  automa-
 tisierten  Verfahren  erfolgenden  Abruf  von  Daten  aus
 dem  maschinell  geführten  Handelsregister  (§  9a  Abs.  1
 HGB).  Beide  Formen  einer  Information  über  den  Regis-
 terinhalt  sind  nach  den  genannten  Bestimmungen  nur
 „zu  Informationszwecken“  zulässig.  Der  Entwurf  sieht
 eine  derartige,  dem  Datenschutz  Rechnung  tragende  Be-
 schränkung  nur  für  die  Registereinsicht  nach  §  9  Abs.  1
 Satz  1  HGB-E  vor.  Ein  Grund,  den  elektronischen  Abruf
 von  Registerdaten  ohne  eine  entsprechende  Einschrän-
 kung zuzulassen, ist nicht ersichtlich.

 9.  Zu Artikel  1 Nr.  2 (§  9 Abs.  1 Satz 2, 4,
 §  10 Satz 1 HGB),

 Artikel  4 Nr.  5 Buchstabe a
 (§  141 Abs.  2 Satz 1 FGG),

 Nr.  6  (§  141a Abs.  2 Satz 2 FGG)

 In  Artikel  1  Nr.  2  §  9  Abs.  1  Satz  2  und  4,  §  10  Satz  1,
 Artikel  4  Nr.  5  Buchstabe  a  und  Nummer  6  §  141  Abs.  2
 Satz  1  und  §  141a  Abs.  2  Satz  2  ist  jeweils  das  Wort
 „Kommunikationsmedium“  durch  das  Wort  „Kommuni-
 kationssystem“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Landesjustizverwaltungen  bestimmen  als  nach  dem
 Gesetz  für  die  Abwicklung  der  Registerauskunft  grund-
 sätzlich  zuständige  Stelle  nicht  bloß  ein  elektronisches
 Medium,  z.  B.  Internet,  sondern  ein  konkretes  informa-
 tionstechnisches  System.  Die  Terminologie  entspricht  im
 Übrigen  der  des  Justizkommunikationsgesetzes  und  der
 Insolvenzordnung  und  sollte  auch  aus  rechtssystemati-
 schen Gründen nicht abweichen.
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10.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9 Abs.  1 Satz 2 HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  §  9  Abs.  1  Satz  2  sind  die  Wörter  „der
 Registerauskunft“  durch  die  Wörter  „des  elektronischen
 Abrufverfahrens“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Klarstellung des Gewollten.

 Zu  Auskünften  an  Privatpersonen  sind  bislang  weder  die
 Registergerichte  noch  die  Landesjustizverwaltungen
 verpflichtet  (vgl.  Krafka,  Münchener  Kommentar  zum
 Handelsgesetzbuche,  2005,  §  9  Rn.  25).  Es  ist  nicht  er-
 kennbar, dass der Entwurf daran etwas ändern will.

 11.  Zu Artikel 1 Nr.  2  (§  9 Abs.  1 Satz 4, 5 – neu –
 und 6 – neu – HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  ist  §  9  Abs.  1  Satz  4  durch  folgende
 Sätze zu ersetzen:

 „Die  Länder  können  auch  ein  länderübergreifendes,  zen-
 trales  elektronisches  Informations-  und  Kommunika-
 tionssystem  bestimmen.  In  diesem  Fall  können  sie  auch
 die  Übertragung  der  Abwicklungsaufgaben  auf  die  zu-
 ständige  Stelle  eines  anderen  Landes  vereinbaren.  Für
 die  Fälle,  in  denen  die  Einsichtnahme  in  das  Handelsre-
 gister  nach  Absatz  7  Satz  1  über  das  Unternehmensre-
 gister  erfolgt,  können  die  Länder  die  Abwicklungsauf-
 gaben auch dem Unternehmensregister übertragen.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Änderung  des  Satzes  4  ist  erforderlich,  da  den  Län-
 dern  auch  eine  Bestimmung  eines  zentralen  elektro-
 nischen  Informations-  und  Kommunikationssystems
 möglich  sein  muss,  ohne  gleichzeitig  die  Abwicklungs-
 aufgaben  auf  die  zuständige  Stelle  eines  anderen  Landes
 zu übertragen.

 Es  ist  daneben  zur  Reduzierung  des  Verwaltungsauf-
 wands  geboten,  den  Ländern  auch  die  Möglichkeit  zu  er-
 öffnen,  die  Übertragung  der  Abwicklungsaufgaben  der
 Einsichtnahme  in  das  Handelsregister,  insbesondere  das
 Abrechnungswesen,  mit  dem  Unternehmensregister  zu
 vereinbaren.

 12.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9 Abs.  5 HGB)

 In Artikel 1 Nr.  2 ist §  9 Abs.  5 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Erteilung  von  Zeugnissen  oder  Bescheinigungen  ist
 nicht  mehr  zeitgemäß  und  führt  zu  einem  Medienbruch.
 Im  Interesse  des  Rechtsverkehrs,  aber  auch  des  Regis-
 ters  wird  der  Kontakt  mit  dem  Handelsregister  künftig
 nur  noch  elektronisch  abgewickelt.  Daneben  werden
 jedoch  einige  Ausnahmen  beibehalten,  was  nicht  not-
 wendig  ist  und  zu  erheblicher  Zusatzarbeit  führt.  Behör-
 den  gegenüber  muss  künftig  nicht  mehr  durch  ein  Zeug-
 nis  nachgewiesen  werden,  wer  der  Inhaber  einer  in  das
 Handelsregister  eingetragenen  Firma  eines  Einzelkauf-
 manns  ist  (so  aber  §  9  Abs.  5  Satz  1  HGB-E);  das  Glei-
 che  gilt  für  den  Nachweis  der  Befugnis  zur  Vertretung
 eines  Einzelkaufmanns  oder  einer  Handelsgesellschaft
 (so  aber  §  9  Abs.  5  Satz  1  und  2  HGB-E).  Diese  Tatsa-
 chen  können  sämtlich  durch  eine  Einsicht  in  das  Han-
 delsregister  geklärt  werden.  Zeugnisse  oder  Bescheini-

 gungen  sind  in  diesem  Zusammenhang  nicht  mehr
 erforderlich.

 Als  Folgeänderung  ist  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  17  Buch-
 stabe b entsprechend zu ändern.

 13.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9 Abs.  7 Satz 2 HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  §  9  Abs.  7  Satz  2  ist  nach  den  Wörtern
 „Absätzen 2 bis 4“ die Angabe „und 6“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Ebenso  wie  die  Anträge  nach  den  Absätzen  2  bis  4  soll
 auch  der  Antrag  auf  eine  gerichtliche  Bescheinigung,
 dass  bezüglich  des  Gegenstands  einer  Eintragung  wei-
 tere  Eintragungen  nicht  vorhanden  sind  oder  dass  eine
 bestimmte  Eintragung  nicht  erfolgt  ist,  beim  Unterneh-
 mensregister gestellt werden können.

 14.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9a Abs.  1 HGB)

 In Artikel 1 Nr.  2 ist §  9a Abs.  1 zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 In  §  9a  Abs.  1  Satz  1  HGB-E  wird  das  Bundesminis-
 terium  der  Justiz  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung
 einer  juristischen  Person  des  Privatrechts  die  Aufgabe
 der  Führung  des  Unternehmensregisters  zu  übertragen.
 Diese  Regelung  begegnet  verfassungsrechtlichen  Be-
 denken.

 Nach  Artikel  87  Abs.  3  Satz  1  GG  kann  der  Bund  für  An-
 gelegenheiten,  für  die  ihm  die  Gesetzgebung  zusteht,
 selbstständige  Bundesoberbehörden  und  neue  bundesun-
 mittelbare  Körperschaften  und  Anstalten  errichten.  Ob  es
 ihm  darüber  hinaus  gestattet  ist,  im  Wege  der  Organisa-
 tionsprivatisierung  eine  staatlich  beherrschte  juristische
 Person  des  Privatrechts  mit  der  Aufgabenwahrnehmung
 zu  betrauen,  ist  umstritten,  wird  aber  von  der  herrschen-
 den  Meinung  zu  Recht  bejaht.  Übereinstimmung  besteht
 aber  jedenfalls  darin,  dass  auch  bei  privatrechtlich  orga-
 nisierten  Rechtsträgern  die  weiteren  Voraussetzungen
 des  Artikels  87  Abs.  3  Satz  1  GG  erfüllt  sein  müssen.
 Wegen  des  dort  normierten  institutionellen  Gesetzes-
 vorbehalts  muss  –  ebenso  wie  die  Errichtung  von  Bun-
 desoberbehörden  –  auch  die  Beleihung  durch  Gesetz
 erfolgen.  Dies  schließt  eine  ergänzende  Rechtsverord-
 nung  nicht  aus,  sofern  die  Beleihung  als  solche  im  Par-
 lamentsgesetz  selbst  geregelt  wird  (vgl.  Sachs,  in:  Sachs,
 GG,  3.  Aufl.  2003,  Artikel  87  Rn.  70;  Burgi,  in:  v.  Man-
 goldt/Klein,  GG  III,  5.  Aufl.,  Artikel  87  Rn.  95  und  106;
 Lerche,  in:  Maunz/Dürig,  GG,  Artikel  87  Rn.  203;  Pie-
 roth,  in:  Jarass/Pieroth,  GG,  7.  Aufl.,  Artikel  87  Rn.  13
 und 15).

 In  der  Begründung  des  Gesetzentwurfs  wird  zutreffend
 ausgeführt,  dass  die  Einzelheiten  der  Beleihung  einer  pri-
 vatrechtsförmigen  Einrichtung  mit  der  Führung  des  Un-
 ternehmensregisters  nicht  im  Gesetz  selbst  geregelt  zu
 werden  brauchen.  Im  Widerspruch  hierzu  überlässt  der
 Entwurf  aber  nicht  nur  die  Einzelheiten  der  Beleihung,
 sondern  den  Rechtsakt  der  Beleihung  selbst  dem  Verord-
 nungsgeber.

 Diese  verfassungsrechtlich  bedenkliche  Vorgehensweise
 ist  zur  rechtzeitigen  Umsetzung  der  europarechtlichen
 Vorgaben  nicht  geboten.  Es  mag  sein,  dass  derzeit  die  Be-
 leihungsvoraussetzungen  nicht  gegeben  sind,  sei  es,  weil
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eine  entsprechende  juristische  Person  des  privaten
 Rechts  nicht  zur  Verfügung  steht,  sei  es,  dass  sonstige
 rechtliche  oder  politische  Hinderungsgründe  einer  Belei-
 hung  entgegenstehen.  Deswegen  muss  das  vorliegende
 Gesetzgebungsverfahren  insgesamt  nicht  aufgeschoben
 werden.  Es  ist  ohne  Weiteres  möglich,  zunächst  durch
 das  EHUG  die  rechtlichen  Rahmenbedingungen  für  das
 Unternehmensregister  zu  schaffen  und  in  einem  weiteren
 Gesetzgebungsverfahren  bei  Vorliegen  der  entsprechen-
 den  Voraussetzungen  eine  juristische  Person  des  privaten
 Rechts  mit  der  Registerführung  zu  betrauen.  Dieses  Ver-
 fahren  mag  umständlicher  sein  als  der  Erlass  einer
 Rechtsverordnung  nach  Abschluss  des  vorliegenden  Ge-
 setzgebungsverfahrens.  Gleichwohl  verlangt  Artikel  87
 Abs.  3 Satz 1 GG eine Beleihung durch Gesetz.

 15.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9a Abs.  2 Satz 1 HGB)

 In  Artikel  1  Nr.  2  §  9a  Abs.  2  Satz  1  ist  das  Wort  „ohne“
 durch das Wort „mit“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 In  §  9a  Abs.  2  Satz  1  HGB-E  wird  das  Bundesministe-
 rium  der  Justiz  ermächtigt,  durch  Rechtsverordnung
 ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  die  technischen  Ein-
 zelheiten  zu  Aufbau  und  Führung  des  Unternehmensre-
 gisters,  Einzelheiten  der  Datenübermittlung  einschließ-
 lich  Vorgaben  über  Datenformate,  Löschungsfristen  für
 die  im  Unternehmensregister  gespeicherten  personenbe-
 zogenen  Daten,  Überwachungsrechte  der  Bundesanstalt
 für  Finanzdienstleistungsaufsicht  hinsichtlich  der  Ein-
 stellung  kapitalmarktrechtlicher  Daten  in  das  Unterneh-
 mensregister,  die  Zulässigkeit  von  Auskunftdienstleis-
 tungen  mit  den  im  Unternehmensregister  gespeicherten
 Daten,  die  über  die  mit  der  Führung  des  Unternehmens-
 registers  verbundenen  Aufgaben  nach  diesem  Gesetz  hi-
 nausgehen,  sowie  Art  und  Umfang  dieser  Dienstleistun-
 gen zu regeln.

 Die  Verordnung  darf  nur  mit  Zustimmung  des  Bundes-
 rates  ergehen,  weil  mit  der  Ermächtigung  auch  das  Ver-
 waltungsverfahren  in  den  Ländern  geregelt  wird  (vgl.
 Artikel  80  Abs.  2,  Artikel  84  Abs.  1  GG).  Die  Zustim-
 mungsbedürftigkeit  der  Verordnung  sollte  nicht  beseitigt
 werden.  In  der  Verordnung  sollen  Datenformate  für  die
 Übermittlung  der  Indexdaten  vorgegeben  werden  (Ein-
 zelheiten  der  Datenübermittlung  einschließlich  Vorga-
 ben  über  Datenformate).  Außerdem  sollen  Art  und  Um-
 fang  der  Mehrwertdienste  näher  bestimmt  werden  (Art
 und  Umfang  dieser  Dienstleistungen).  Damit  wird  aber
 auch  abstrakt  festgelegt,  für  welche  Zwecke  die  Handels-
 registerdaten  über  ihre  eigentliche  Bestimmung  hinaus
 Verwendung finden sollen.

 Dabei  trägt  die  Überlegung  nicht,  dass  die  Handelsregis-
 terdaten  nicht  im  Unternehmensregister  selbst  gespei-
 chert  sind.  Die  angedachte  bilaterale  vertragliche  Re-
 gelung  zwischen  Unternehmensregister  und  jedem
 einzelnen  Land  wird  nicht  ausreichen,  da  grundrechts-
 relevante  Fragen  zu  lösen  sind  und  die  Länder  schon  aus
 Gleichheitsgründen  ein  vitales  Interesse  an  einer  dem
 Gleichheitssatz genügenden Lösung haben.

 Aus  den  Mehrwertdiensten  ergibt  sich  außerdem  die
 Konsequenz,  dass  die  Handelsregisterdaten  nicht  nur
 dem  Unternehmensregister,  sondern  auch  Dritten  zur

 Verfügung  zu  stellen  sind.  Die  diesen  Auskunftdienst-
 leistungen  zu  Grunde  liegenden  Daten  unterfallen  der
 Richtlinie  2003/98/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  17.  November  2003  über  die  Weiterver-
 wendung  von  Informationen  des  öffentlichen  Sektors
 (ABl.  EU  Nr.  L  345,  S.  90),  so  dass  sie  in  dem  Maße,  in
 dem  sie  vom  Betreiber  des  Unternehmensregisters  für
 Auskunftdienstleistungen  genutzt  werden  dürfen,  auch
 interessierten  Dritten  für  eigene  Vermarktungszwecke
 von  den  Handelsregistern  zur  Verfügung  zu  stellen  sind
 (s.  Bundesratsdrucksache  942/05,  Einzelbegründung  zu
 §  9a,  S.  107).  Die  sich  hieraus  ergebenden  Konsequen-
 zen  hat  der  Entwurfsverfasser  nicht  geregelt.  Auch  inso-
 weit  wird  aber  in  das  Verwaltungsverfahren  der  Länder
 eingegriffen.  Ein  solcher  Eingriff  sollte  nicht  ohne  Be-
 teiligung des Bundesrates vorgenommen werden.

 16.  Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  10 Satz 3 HGB),
 Artikel 2  (Artikel 61 Abs.  4 EGHGB)

 a)  In Artikel 1 Nr.  2 ist §  10 Satz 3 zu streichen.

 b)  In  Artikel  2  ist  Artikel  61  Abs.  4  wie  folgt  zu  fassen:

 „(4)  Das  Gericht  hat  die  Eintragungen  in  das  Han-
 delsregister  bis  zum  31.  Dezember  2009  auch  in  min-
 destens  einer  Tageszeitung  oder  einem  sonstigen
 Blatt  bekannt  zu  machen.  Das  Gericht  hat  jährlich  im
 Dezember  die  Blätter  zu  bezeichnen,  in  denen  wäh-
 rend  des  nächsten  Jahres  die  in  Satz  1  vorgesehenen
 Veröffentlichungen  erfolgen  sollen.  Wird  das  Han-
 delsregister  bei  einem  Gericht  von  mehreren  Rich-
 tern  geführt  und  einigen  sich  diese  über  die  Bezeich-
 nung  der  Blätter  nicht,  so  wird  die  Bestimmung  von
 dem  im  Rechtszug  vorgeordneten  Landgericht  ge-
 troffen;  ist  bei  diesem  Landgericht  eine  Kammer  für
 Handelssachen  gebildet,  so  tritt  diese  an  die  Stelle
 der Zivilkammer.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Abrufbarkeit  über  das  Internet  sollte  bundeseinheit-
 lich  die  herkömmliche  Bekanntmachung  in  Tageszei-
 tungen  erst  nach  einer  angemessenen  Übergangszeit
 vollständig  ablösen.  Dies  wurde  auch  im  Koalitionsver-
 trag  vereinbart  und  entspricht  den  Bedürfnissen  der
 Wirtschaft.  Nach  einer  Umfrage  der  deutschen  Verleger
 erachtet  eine  deutliche  Mehrheit  der  betroffenen  Unter-
 nehmen  eine  Publikation  der  Handelsregistereintragun-
 gen  neben  dem  Internet  vorerst  für  notwendig  und  hält
 die  Kosten  für  vertretbar.  Es  sollte  daher  bundesrecht-
 lich  eine  dreijährige  Übergangsfrist  vorgesehen  werden.

 Die  im  Gesetzentwurf  vorgeschlagenen  Regelungen
 würden  hingegen  zu  einer  sofortigen  Abschaffung  der
 Bekanntmachung  in  Tageszeitungen  führen.  Es  wäre
 von  der  Entscheidung  jedes  einzelnen  Landes  abhängig,
 ob  und  in  welchem  Umfang  noch  Bekanntmachungen  in
 Tageszeitungen  stattfinden.  Auf  Grund  von  §  10  Satz  3
 Halbsatz  1  HGB-E  könnte  die  Bekanntmachung  auf
 Verlangen  des  Eingetragenen  in  jeder  nur  denkbaren
 Tageszeitung  oder  jedem  sonstigen  Blatt  erfolgen.  Der
 Zweck  der  Bekanntmachung,  bestimmte  Wirtschafts-
 kreise  an  einer  Stelle  regelmäßig  über  Veränderungen
 im  Handelsregister  zu  informieren,  kann  auf  diesem
 Weg  nicht  erreicht  werden.  Entsprechendes  gilt  für  die
 Kompetenz  der  Landesregierungen,  während  einer
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Übergangszeit  von  drei  Jahren  eine  weitere  vollständige
 oder  verweisende  Bekanntmachung  in  einer  Tageszei-
 tung  oder  einem  sonstigen  Blatt  vorzuschreiben.  Nach
 Artikel  61  Abs.  4  Satz  2  EGHGB-E  soll  die  Regelung
 auf  einzelne  Gerichtsbezirke  beschränkt  werden  kön-
 nen.  Mit  diesen  Vorschriften  würde  derselbe  Le-
 benssachverhalt  unterschiedlich  rechtlich  behandelt.
 Rechtszersplitterung,  erhebliche  Rechtsunsicherheiten
 und  damit  unzumutbare  Behinderungen  für  den  länder-
 übergreifenden  wie  auch  den  internationalen  Rechts-
 verkehr  wären  die  Folge.  Jeder  inländische,  aber  auch
 jeder  ausländische  Investor  müsste  sich  von  Gerichts-
 bezirk  zu  Gerichtsbezirk  mit  unterschiedlichen  Be-
 kanntmachungsvorschriften  auseinander  setzen,  die
 auch  jeweils  zu  unterschiedlichen  Kostenbelastungen
 führen würden.

 17.  Zu Artikel 1 Nr.  3 (§  13 HGB),
 Nr.  9 (§  15 Abs.  4 HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  das  künftig  vorgesehene
 Verfahren  der  Eintragung  von  Haupt-  und  Zweignieder-
 lassungen  gegenüber  dem  bisherigen  Verfahren  nicht  zu
 einer  erheblichen  Mehrbelastung  der  Registergerichte
 sowie  einer  Unübersichtlichkeit  für  den  Wirtschafts-
 und Rechtsverkehr führen wird.

 B e g r ü n d u n g

 Bislang  ist  die  Ersteintragung  einer  Zweigniederlassung
 bei  dem  Gericht  der  Hauptniederlassung  anzumelden,
 das  daraufhin  das  Gericht  der  Zweigniederlassung  un-
 terrichtet,  damit  dort  die  eigentliche  Eintragung  erfol-
 gen  kann.  Das  Recht  der  Zweigniederlassung  wird  künf-
 tig  dahin  gehend  geändert,  dass  die  führende  Eintragung
 bei  dem  Gericht  der  inländischen  Hauptniederlassung
 zu  erfolgen  hat.  Die  Entwurfsbegründung  (Bundesrats-
 drucksache  942/05,  S.  113)  hält  disparate  Registerfüh-
 rungen  für  weniger  bedeutsam,  da  künftig  alle  Daten
 über  Haupt-  und  Zweigniederlassungen  ohnehin  zentral
 abgerufen werden könnten.

 Divergenzen  zwischen  Eintragung  und  Bekanntma-
 chung  beim  Gericht  der  Hauptniederlassung  und  dem
 Gericht  der  Zweigniederlassung  sind  auch  künftig  denk-
 bar,  da  sowohl  eine  Eintragung  und  Bekanntmachung
 bei  der  Hauptniederlassung  als  auch  eine,  wenn  auch
 eingeschränkte  Eintragung  und  Bekanntmachung  durch
 das  Gericht  am  Ort  der  Zweigniederlassung  erfolgt.  Der
 bisher  in  §  15  Abs.  4  HGB  enthaltene  Grundsatz,  dass
 die  für  den  Rechtsverkehr  entscheidende  Eintragung
 und  Bekanntmachung  durch  das  Gericht  der  Zweignie-
 derlassung  erfolgt,  ist  künftig  auf  Zweigniederlassungen
 ausländischer  Unternehmen  einzugrenzen,  deren  Haupt-
 niederlassung  bzw.  Sitz  nicht  im  deutschen  Handelsre-
 gister eingetragen ist (Entwurfsbegründung, S.  116).

 Somit  erfolgen  unterschiedliche  Eintragungsabläufe,  je
 nachdem,  ob  sie  nach  dem  bisherigen  oder  nach  dem
 künftigen  Recht  vorgenommen  werden.  Das  neu  vorge-
 sehene  Recht  wirft  folgende  Probleme  auf:  Bei  Eintra-
 gung  der  Zweigniederlassung  in  das  Register  der  Haupt-
 niederlassung  kann  eine  Freivermerksprüfung  nicht
 ohne  Weiteres  erfolgen,  wenn  die  Zweigniederlassung

 außerhalb  des  Gerichtsbezirks  liegt.  Eine  Einsicht  in  das
 AR-Register  des  Gerichts  der  Zweigniederlassung  ist
 nicht  möglich.  Die  Eintragung  in  das  Register  der
 Hauptniederlassung  kann  auch  nicht  abgeschlossen
 werden,  da  die  Registernummer  der  Zweigniederlas-
 sung  noch  nicht  bekannt  ist.  Der  Eintragungsvorgang
 kann  erst  nach  der  Bekanntgabe  dieser  Nummer  durch
 das  Gericht  der  Zweigniederlassung  abgeschlossen  wer-
 den.

 Bei  einer  Gesamtwürdigung  verursacht  das  nunmehr
 vorgeschlagene  Eintragungssystem  deutlich  mehr  Ar-
 beitsaufwand als das bisherige Verfahren.

 Es  ist  aber  auch  insoweit  widersprüchlich,  als  bei  einer
 Hauptniederlassung  im  Ausland  die  führende  Eintra-
 gung  weiterhin  bei  dem  Gericht  der  inländischen
 Zweigniederlassung erfolgt.

 Daher  erscheint  es  für  den  Rechtsverkehr  klarer  und
 dogmatisch  überzeugender,  es  bei  dem  bisherigen  ein-
 heitlichen  Eintragungsverfahren  für  Haupt-  und  Zweig-
 niederlassungen  zu  belassen.  Hierdurch  werden  auch
 zusätzliche Belastungen der Gerichte vermieden.

 18.  Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  in  geeigneter  Weise  klarzustellen,  dass
 die  Herstellung  elektronischer  Dokumente  von  Bilanz-
 und  Rechnungslegungsunterlagen,  die  bisher  nur  in  Pa-
 pierform  vorliegen,  durch  den  Betreiber  des  elektroni-
 schen Bundesanzeigers zu erfolgen hat.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  §  9  Abs.  2  HGB-E  kann,  wenn  Dokumente  nur  in
 Papierform  vorhanden  sind,  die  elektronische  Übermitt-
 lung  nur  für  solche  Schriftstücke  verlangt  werden,  die
 weniger  als  zehn  Jahre  vor  dem  Zeitpunkt  der  Antrag-
 stellung  zum  Handelsregister  eingereicht  wurden.  Diese
 Regelung  gilt  auch  für  Bilanz-  und  Rechnungsle-
 gungsunterlagen,  die  künftig  beim  Betreiber  des  elek-
 tronischen  Handelsregisters  einzureichen  sind  (§  325
 HGB-E).  Deshalb  sollten  mit  den  Bilanz-  und  Rech-
 nungslegungsunterlagen  zusammenhängende  Verwal-
 tungsarbeiten künftig auch dort vorgenommen werden.

 19.  Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  §  325  HGB-E  dahin  gehend  zu  ändern,
 dass  kleine  und  mittlere  Unternehmen  durch  die  Rechts-
 änderung nicht mit Mehrkosten belastet werden.

 B e g r ü n d u n g

 Bislang  haben  große  Kapitalgesellschaften  (vgl.  §  267
 Abs.  3  HGB)  die  in  §  325  Abs.  1  HGB-E  genannten  Un-
 terlagen  (z.  B.  Jahresabschlüsse)  zuerst  im  Papier-Bun-
 desanzeiger  bekannt  zu  machen  und  anschließend  zu-
 sammen  mit  der  Bestätigung  der  Bekanntmachung  beim
 Handelsregister  einzureichen.  Diese  Regelung  ist  künf-
 tig  durch  die  Neuordnung  nach  Absatz  1  überholt.
 Andere  Kapitalgesellschaften  haben  zurzeit  den  Jah-
 resabschluss  zum  Handelsregister  einzureichen  und  an-
 schließend  eine  Hinweisbekanntmachung  in  der  Papier-
 ausgabe des Bundesanzeigers zu veranlassen.
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Die  Neuregelung  sieht  hingegen  generell  vor,  dass  die
 Unterlagen  unverzüglich  nach  ihrer  Einreichung  gemäß
 Absatz  1  beim  Betreiber  des  Elektronischen  Bundesan-
 zeigers  im  Elektronischen  Bundesanzeiger  zu  veröffent-
 lichen  sind.  Die  dabei  entstehenden  Kosten  sind  „wie
 bisher“  von  den  offenlegungspflichtigen  Unternehmen
 zu  tragen.  Damit  entstehen  den  kleinen  und  mittelgro-
 ßen  Unternehmen  zusätzliche  überflüssige  Kosten.
 Denn  künftig  würden  die  Jahresabschlüsse  sowohl  im
 Unternehmensregister  wie  auch  im  Elektronischen  Bun-
 desanzeiger  doppelt  vorgehalten.  Es  besteht  kein  sachli-
 cher  Anlass,  die  kleineren  Unternehmen  in  dieser  Weise
 zusätzlich zu belasten.

 20.  Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  in  geeigneter  Weise  klarzustellen,  dass
 die  Registergerichte  jederzeit  einen  unentgeltlichen  Zu-
 griff auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen haben.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Entwurfsbegründung  (Bundesratsdrucksache  942/05,
 S.  118)  geht  verfehlt  davon  aus,  dass  die  Aufbewahrung
 von  Jahresabschlüssen  einen  justizfernen  Verwaltungs-
 aufwand  darstelle.  Richtig  ist  vielmehr,  dass  die  Register-
 gerichte  immer  wieder,  etwa  bei  Umwandlungs-  oder
 Kapitalerhöhungsvorgängen,  Zugriff  auf  die  Jahresab-
 schlüsse  haben  müssen.  Dieser  Zugriff  muss  jederzeit
 kurzfristig  möglich  sein.  Nur  dann  ist  die  in  §  25  Abs.  1
 Satz  2  HRV-E  geforderte  unverzügliche  Entscheidung
 möglich.

 Wenn  die  Justizverwaltungen  trotz  Sachnähe  auf  die  lu-
 krative  Verwaltung  der  Jahresabschlüsse  verzichten,  so
 muss  den  Registergerichten  gleichwohl  für  die  Sach-
 bearbeitung  eine  unentgeltliche  Einsichtnahme  ermög-
 licht  werden.  Diese  kann  dem  Gesetzentwurf  jedoch
 nicht  –  jedenfalls  nicht  dauerhaft  –  entnommen  werden.

 21.  Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 Abs.  4 HGB)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetzge-
 bungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  für  Genossenschaften,
 die  einen  organisierten  Markt  mit  von  ihnen  ausgegebe-
 nen  Wertpapieren  in  Anspruch  nehmen,  eine  Ausnahme
 für  die  in  Artikel  1  Nr.  21  (§  325  Abs.  4  Satz  1  HGB-E)
 vorgesehene  enge  Frist  von  vier  Monaten  für  die  Offen-
 legung von Jahresabschlüssen möglich ist.

 B e g r ü n d u n g

 Bei  den  überwiegend  mittelständisch  und  von  ihrem  Ge-
 sellschafterkreis  und  Geschäftsgebiet  vornehmend  re-
 gional  geprägten  Genossenschaften  stehen  die  Interes-
 sen  anonymer  Kapitalanleger  an  einer  raschen  und
 umfassenden  Information  über  die  Vermögens-,  Finanz-
 und  Ertragslage  der  Gesellschaft  weniger  im  Vorder-
 grund  als  bei  international  operierenden  Konzernen.  Die
 Anwendung  dieser  Frist  auf  Kreditgenossenschaften  er-
 weist  sich  zudem  häufig  als  unpraktikabel,  da  die  für  die
 Feststellung  des  Jahresabschlusses  nach  §  48  Abs.  1
 Satz  1  GenG  zuständige  General-/Vertreterversamm-
 lung  regelmäßig  schon  aus  prüfungsrechtlichen  Grün-
 den  nicht  innerhalb  der  ersten  drei  Monate  eines  Kalen-
 derjahres stattfinden kann.

 22.  Zu Artikel 1 Nr.  27 (§  334 HGB),
 Nr.  28 (§§  335, 335a HGB),

 Artikel 4 Nr.  4 (§  140a FGG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  zu  überprüfen,  ob  es  mit  Blick  auf
 das  Ziel  einer  möglichst  umfassenden  Offenlegung  nach
 §  325  HGB-E  (Artikel  1  Nr.  21)  zweckmäßig  ist,  das
 nach  geltendem  Recht  zur  Durchsetzung  der  Offen-
 legung  bestimmte  Zwangsgeld-  und  Ordnungsgeldver-
 fahren  (§§  335,  335a  HGB  i.  V.  m.  §  140a  FGG)  durch
 das  im  Entwurf  in  §  334  Abs.  1a  HGB-E  vorgesehene
 Bußgeldverfahren  abzulösen,  welches  gemäß  §  10
 OWiG  ein  Verschulden  an  der  Unterlassung  der  Offen-
 legung in der Form des Vorsatzes voraussetzt.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  geltendem  Recht  sind  die  Mitglieder  des  vertre-
 tungsberechtigten  Organs  einer  Kapitalgesellschaft  ver-
 pflichtet,  spätestens  innerhalb  der  ersten  sechs  Monate
 des  Geschäftsjahrs  einen  Jahresabschluss  für  das  ver-
 gangene  Geschäftsjahr  aufzustellen  (§  242  i.  V.  m.
 §  264  Abs.  1  HGB),  im  Falle  der  Prüfungspflicht  (§  316
 Abs.  1  HGB)  unverzüglich  nach  der  Wahl  eines  Ab-
 schlussprüfers  diesem  den  Prüfungsauftrag  zu  erteilen
 (§  318  Abs.  1  HGB),  ihm  unverzüglich  den  Jahresab-
 schluss  vorzulegen  und  ihm  die  zur  Prüfung  erforderli-
 chen  Informationen  zu  erteilen  (§  320  HGB).  Bei  Nicht-
 befolgung  hat  das  Registergericht  gemäß  §  335  HGB
 i.  V.  m.  §  140a  Abs.  1  FGG  auf  Antrag  die  Mitglieder
 des  vertretungsberechtigten  Organs  durch  Zwangsgeld
 zur Erfüllung der Pflichten anzuhalten.

 Der  Gesetzentwurf  lässt  die  Pflichten  der  Organmitglie-
 der  zur  Aufstellung  und  Herbeiführung  der  Prüfung  des
 Jahresabschlusses  unberührt,  hebt  aber  in  Artikel  1
 Nr.  28  und  Artikel  4  Nr.  4  die  zu  ihrer  Durchsetzung  be-
 stimmten  Zwangsgeldregelungen  (§  335  HGB,  §  140a
 Abs.  1 FGG) ersatzlos auf.

 Gemäß  dem  geltenden  §  325  Abs.  1  HGB  haben  die  ge-
 setzlichen  Vertreter  einer  Kapitalgesellschaft  den  Jah-
 resabschluss  unverzüglich  nach  seiner  Vorlage  an  die
 Gesellschafter,  jedoch  spätestens  vor  Ablauf  des  zwölf-
 ten  Monats  des  dem  Abschlussstichtag  nachfolgenden
 Geschäftsjahrs,  zusammen  mit  dem  Abschlussprüfer-
 vermerk  zum  Handelsregister  einzureichen.  Bei  Nicht-
 befolgung  dieser  Offenlegungspflicht  hat  das  Register-
 gericht  gemäß  §  335a  HGB  i.  V.  m.  §  140a  Abs.  2  und  3
 FGG  auf  Antrag  gegen  die  Mitglieder  des  vertretungs-
 berechtigten Organs Ordnungsgeld festzusetzen.

 Der  Gesetzentwurf  modifiziert  in  §  325  Abs.  1  Satz  1
 HGB-E  die  Offenlegungspflicht  dahin,  dass  die  Einrei-
 chung  des  Jahresabschlusses  künftig  in  elektronischer
 Form  beim  Betreiber  des  elektronischen  Bundesanzei-
 gers  zu  erfolgen  hat.  Er  hebt  ferner  in  Artikel  1  Nr.  28
 und  Artikel  4  Nr.  4  die  bislang  der  Erzwingung  der  Of-
 fenlegung  dienenden  Ordnungsgeldregelungen  (§  335a
 HGB,  §  140a  Abs.  2  und  3  FGG)  auf.  Stattdessen  sieht
 er  in  Artikel  1  Nr.  27  Buchstabe  b  in  einem  neuen
 Absatz  1a  des  §  334  HGB  vor,  dass  das  Unterlassen  der
 Offenlegung  von  dem  künftig  nach  §  334  Abs.  4
 HGB-E  dafür  zuständigen  Bundesamt  für  Justiz  als  Ord-
 nungswidrigkeit zu ahnden ist.
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Mit  der  nach  geltendem  Recht  bestehenden  Kombina-
 tion  von  Zwangsgeld  (§  335  HGB  i.  V.  m.  §  140a  Abs.  1
 FGG)  und  Ordnungsgeld  (§  335a  HGB  i.  V.  m.  §  140a
 Abs.  2  und  3  FGG)  hat  das  Registergericht  die  Mög-
 lichkeit,  im  Falle  eines  entsprechenden  Antrags,  der  von
 jedermann  gestellt  werden  kann  (§  335  Satz  2,  §  335a
 Satz  3  HGB),  schon  frühzeitig  auf  die  Erstellung  eines
 Jahresabschlusses  hinzuwirken  und  seine  Offenlegung
 wirksam  durchzusetzen.  Soweit  gleichwohl  auf  der
 Grundlage  des  geltenden  Rechts  eine  Offenlegung  nicht
 erfolgt,  dürfte  dies  in  erster  Linie  darauf  zurückzuführen
 sein,  dass  ein  Antrag  auf  Festsetzung  von  Ordnungsgeld
 nicht gestellt worden ist.

 Für  die  Festsetzung  von  Zwangsgeld  genügt  ein  Verstoß
 gegen  eine  der  in  den  §§  242,  264  Abs.  1,  §  316  Abs.  1,
 §  318  Abs.  1  oder  §  320  HGB  bestimmten  Handlungs-
 pflichten  durch  Unterlassung.  Ein  Verschulden  des  Mit-
 glieds  des  vertretungsberechtigten  Organs  ist  nicht  er-
 forderlich  (vgl.  Quedenfeld,  in:  Münchener  Kommentar
 zum  Handelsgesetzbuche,  2001,  §  335  Rn.  11  m.  w.  N.).

 Ob  die  Festsetzung  eines  Ordnungsgeldes  nach  dem
 geltenden  §  335a  HGB  ein  Verschulden  des  Mitglieds
 des  vertretungsberechtigten  Organs  an  der  Nichtbefol-
 gung  der  Pflicht  zur  Offenlegung  voraussetzt,  wird  im
 Schrifttum unterschiedlich beurteilt.

 Nach  einer  Ansicht  ist  Verschulden  erforderlich,  weil  es
 sich  beim  Ordnungsgeld  um  Strafrecht  im  weiteren
 Sinne  handele  und  seine  Verhängung  deshalb,  wie  das
 Bundesverfassungsgericht  zur  Ordnungsgeldvorschrift
 des  §  890  Abs.  1  ZPO  entschieden  hat,  mit  Blick  auf  das
 Rechtsstaatsprinzip  ein  Verschulden  des  Täters  voraus-
 setze  (vgl.  Dannecker,  in:  Großkomm.  HGB,  4.  Aufl.
 2002,  §  335a  Rn.  5  und  15  unter  Hinweis  auf  BVerfGE
 20, 323 <331>; 58, 159 <163>).

 Nach  anderer  Ansicht  setzt  die  Festsetzung  eines  Ord-
 nungsgeldes  nach  §  335a  HGB  ein  Verschulden  des  ge-
 setzlichen  Vertreters  der  Kapitalgesellschaft  an  der
 Verletzung  der  Offenlegungspflicht  nicht  voraus  (vgl.
 Quedenfeld  aaO.,  §  335a  Rn.  11).  Für  diese  Annahme
 spricht,  dass  der  durch  Artikel  1  Nr.  19  des  Kapitalge-
 sellschaften-  und  Co-Richtlinie-Gesetzes  vom  24.  Feb-
 ruar  2000  (BGBl.  I  S.  154)  geschaffene  Ordnungsgeld-
 tatbestand  des  §  335a  HGB  nach  der  Vorstellung  des
 Gesetzgebers  nicht  in  erster  Linie  eine  repressive
 strafähnliche  Sanktion  wegen  des  in  der  zurückliegen-
 den  Zeit  erfolgten  Verstoßes  gegen  die  Offenlegungs-
 pflicht,  sondern  „–  ebenso  wie  im  Grundsatz  das
 Zwangsgeld  –  ein  Beugemittel,  jedoch  schärfer“  zur
 Erzwingung  einer  alsbaldigen  Vornahme  der  Offenle-
 gung  sein  sollte  (vgl.  Bericht  des  Rechtsausschusses  des
 Deutschen  Bundestages  zum  Kapitalgesellschaften-  und
 Co-Richtlinie-Gesetz,  Bundestagsdrucksache  14/2353,
 S.  50).  Die  angestrebte  erhöhte  präventive  Beugekraft
 sah  der  Gesetzgeber  darin,  dass  das  Ordnungsgeld  nach
 §  335a  HGB  gemäß  §  140a  Abs.  2  FGG  auf  Antrag  stets
 festzusetzen  und  zu  vollstrecken  ist,  wenn  der  Betrof-
 fene  seiner  Offenlegungspflicht  innerhalb  von  sechs
 Wochen  nach  der  gerichtlichen  Androhung  nicht  nach-
 kommt,  während  ein  Zwangsgeld  auch  noch  nach  Ab-
 lauf  einer  vom  Gericht  gesetzten  Frist  durch  verspätete
 Vornahme  der  geschuldeten  Handlung  abgewendet  wer-

 den  kann  (vgl.  Bericht  des  Rechtsausschusses  des  Deut-
 schen  Bundestages,  aaO.).  Auf  eine  Verschuldensunab-
 hängigkeit  des  Ordnungsgeldes  nach  §  335a  HGB
 deutet  ferner  hin,  dass  gemäß  Satz  2  dieser  Vorschrift
 einer  Festsetzung  nicht  entgegensteht,  dass  eine  in
 Satz  1  bezeichnete  Pflicht  noch  nicht  erfüllt  wurde,  der
 Jahresabschluss  also  z.  B.  entgegen  §  264  Abs.  1  HGB
 noch  nicht  einmal  aufgestellt  worden  ist.  Auf  Verschul-
 densunabhängigkeit  weist  weiter  der  Umstand  hin,  dass
 die  Sechs-Wochen-Fristen  in  §  140a  Abs.  2  Satz  2  und  3
 FGG  zur  Androhung,  zur  Festsetzung  sowie  zur  erneu-
 ten  Androhung  des  Ordnungsgeldes  vom  Gericht  nicht
 verlängert  werden  können  (vgl.  Winkler,  in:  Keidel,
 FGG,  15.  Aufl.,  2003,  §  140a  Rn.  26).  Daraus  folgt,  dass
 der  im  Zwangsgeldverfahren  geltende  Grundsatz,  dass
 die  mit  der  Zwangsgeldandrohung  zu  verbindende  Frist-
 setzung  (§  132  Abs.  1  Satz  1  FGG)  vom  Gericht  so  be-
 messen  werden  muss,  dass  der  Betroffene  die  Verpflich-
 tung  bei  Anwendung  der  im  Verkehr  erforderlichen
 Sorgfalt  fristgemäß  erfüllen  kann  (vgl.  Winkler,  aaO.,
 §  132  Rn.  25;  BGHZ  135,  107  <115>),  im  Ordnungs-
 geldverfahren  nach  §  335a  HGB  offensichtlich  nicht
 gelten  soll.  Vielmehr  handelt  es  sich  hier  um  ein  –  den
 Sachstand  bei  der  Erstellung  des  Jahresabschlusses  und
 damit  die  tatsächliche  Möglichkeit  seiner  Einreichung
 nicht  berücksichtigendes  –  standardisiertes  Verfahren
 mit  dem  Ziel,  nach  dem  Verstreichen  des  gesetzlich  vor-
 geschriebenen  Offenlegungszeitpunkts  im  Falle  einer
 entsprechenden  Antragstellung  einen  im  Sechs-Wo-
 chen-Rhythmus  ständig  anwachsenden  Druck  auf  den
 gesetzlichen  Vertreter  der  Kapitalgesellschaft  auszu-
 üben,  um  so  die  bereits  überfällige  Offenlegung  so
 schnell wie möglich zwangsweise herbeizuführen.

 Zusammengefasst  sprechen  gewichtige  Gründe  dafür,
 dass  von  den  nach  geltendem  Recht  zur  Verfügung  ste-
 henden  Mitteln  zur  Durchsetzung  der  Offenlegung  nicht
 nur  das  Zwangsgeld  nach  §  335  HGB,  sondern  auch  das
 Ordnungsgeld  nach  §  335a  HGB  ein  Verschulden  nicht
 voraussetzt.  Soweit  im  Schrifttum  für  das  Ordnungsgeld
 eine  schuldhafte  Pflichtverletzung  als  Voraussetzung
 angesehen  wird  (vgl.  Dannecker,  aaO.),  genügt  jeden-
 falls  bereits  Fahrlässigkeit  (vgl.  Zöller/Stöber,  ZPO,
 25.  Aufl. 2005, §  890 Rn.  5 m.  w.  N.).

 Das  vom  Gesetzentwurf  in  §  334  Abs.  1a  HGB-E  an  die
 Stelle  des  Zwangs-  und  des  Ordnungsgeldes  gesetzte
 Bußgeld  greift  gemäß  §  10  OWiG  nur  bei  einem  Ver-
 schulden  der  Mitglieder  des  vertretungsberechtigten  Or-
 gans  an  der  Nichtbefolgung  der  Offenlegungspflicht  ein,
 und  zwar  nur  in  der  gesteigerten  Form  des  Vorsatzes.
 Damit  wird  die  Hürde  zur  Erzwingung  der  Offenlegung
 im Vergleich zum geltenden Recht angehoben.

 Es  erscheint  nicht  ausgeschlossen,  dass  dadurch  in  der
 Praxis  die  Möglichkeit  zur  Durchsetzung  einer  zeitna-
 hen  Offenlegung  im  Vergleich  zum  geltenden  Recht  ein-
 geschränkt  wird.  Für  Unternehmen,  die  ihren  Jahresab-
 schluss  nicht,  jedenfalls  aber  erst  möglichst  spät  offen
 legen  wollen,  könnte  dies  Anlass  sein,  speziell  auf  das
 Vorsatzerfordernis  ausgerichtete  Vermeidungs-  und  Ver-
 zögerungsstrategien  zu  entwickeln.  Um  dem  vorzubeu-
 gen,  könnte  erwogen  werden,  das  Ordnungsgeldverfah-
 ren  und  gegebenenfalls  auch  das  Zwangsgeldverfahren
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unter  Verzicht  auf  das  Antragserfordernis  beizubehalten
 oder  aber  ein  Bußgeldverfahren  auch  bei  einem  niedri-
 geren Verschuldensgrad zu ermöglichen.

 23.  Zu Artikel 2  (Artikel  61  Abs.  3  Satz  1,  2  –  neu  –
 EGHGB)

 In Artikel 2 ist Artikel 61 Abs.  3 wie folgt zu ändern:

 a)  In  Satz  1  sind  die  Wörter  „  ,  spätestens  aber  am  31.  De-
 zember 2006“ zu streichen.

 b)  Folgender Satz ist anzufügen:

 „Soweit  eine  Rechtsverordnung  nach  Absatz  1  Satz  1
 erlassen  wird,  sind  die  nach  dem  31.  Dezember  2006
 in  Papierform  eingereichten  Dokumente  unverzüg-
 lich in die elektronische Form zu übertragen.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Vorschrift  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  1
 Nr.  der  Richtlinie  2003/58/EG  (Änderung  des  Artikels  3
 Abs.  3  der  Richtlinie  68/151/EWG).  Die  Wörter  „spä-
 testens  aber  am  31.  Dezember  2006“  in  Satz  1  sind  zu
 streichen,  sie  führen  zu  Unklarheiten,  wenn  von  den  Er-
 mächtigungen  des  Artikels  61  Abs.  1  und  2  Gebrauch
 gemacht  wird.  Mit  dem  neu  angefügten  Satz  2  soll  eine
 richtlinienkonforme  Regelung  für  den  Fall,  dass  von  der
 Ermächtigung  Gebrauch  gemacht  wird,  getroffen  wer-
 den.  Mit  dieser  Formulierung  sind  alle  in  dem  Zehn-
 jahreszeitraum  bis  zum  31.  Dezember  2006  und  nach
 diesem  Zeitpunkt  eingereichten  Papierdokumente  er-
 fasst.

 24.  Zu  Artikel  3  Nr.  15  (§  161  Satz  3,  Abs.  2  –  neu  –  GenG)

 Artikel 3 Nr.  15 ist wie folgt zu fassen:

 ,15.  §  161 wird wie folgt geändert:

 a)  Der  bisherige  Wortlaut  wird  Absatz  1.  Dessen
 Satz 3 wird aufgehoben.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2)  Die  Landesregierungen  können  durch
 Rechtsverordnung  bestimmen,  dass  Anmeldun-
 gen  und  alle  oder  einzelne  Dokumente  bis  zum
 31.  Dezember  2009  auch  in  Papierform  zum  Ge-
 nossenschaftsregister  eingereicht  werden  kön-
 nen.  Soweit  eine  Rechtsverordnung  nach  Satz  1
 erlassen  wird,  gelten  die  Vorschriften  über  die
 Anmeldung  und  die  Einreichung  von  Dokumen-
 ten  zum  Genossenschaftsregister  in  ihrer  bis  zum
 Inkrafttreten  des  Gesetzes  über  elektronische
 Handelsregister  und  Genossenschaftsregister  so-
 wie  das  Unternehmensregister  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …)  am  1.  Januar  2007  geltenden  Fassung.  Die
 Landesregierungen  können  durch  Rechtsverord-
 nung  die  Ermächtigung  nach  Satz  1  auf  die  Lan-
 desjustizverwaltungen übertragen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Der  Gesetzentwurf  sieht  nur  im  Handelsregisterrecht
 vor,  dass  die  Länder  im  Wege  von  Übergangsbestim-
 mungen  von  der  Pflicht  zur  elektronischen  Anmeldung
 und  Einreichung  von  Dokumenten  Ausnahmen  machen
 können (Artikel 61 Abs.  1 EGHGB-E).

 Eine  solche  Möglichkeit  muss  aber  auch  für  das  Genos-
 senschaftsregister  gelten.  Insoweit  bedarf  es  einer  Ergän-
 zung des Gesetzentwurfs in Artikel 3 Nr.  15.

 25.  Zu  Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb
 (§  125 Abs.  2 Satz 3, 4 – neu – FGG)

 Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb  ist  wie
 folgt zu ändern:

 a)  Im  Einleitungssatz  sind  die  Wörter  „wird  folgender
 Satz“  durch  die  Wörter  „werden  folgende  Sätze“  zu
 ersetzen.

 b)  Dem Regelungstext ist folgender Satz anzufügen:

 „Sie  können  auch  vereinbaren,  dass  die  bei  den  Amts-
 gerichten  eines  Landes  geführten  Daten  des  Handels-
 registers  auch  bei  den  Amtsgerichten  des  anderen
 Landes  zur  Einsicht  und  zur  Erteilung  von  Ausdru-
 cken zugänglich sind.“

 B e g r ü n d u n g

 Durch  §  125  Abs.  2  Satz  3  und  4  –  neu  –  FGG-E  soll
 eine  länderübergreifende  Zusammenarbeit  bei  der  Re-
 gisterführung  ermöglicht  werden,  indem  eine  Zustän-
 digkeitskonzentration  über  Landesgrenzen  hinweg  ver-
 einbart  werden  kann.  Dies  soll  wegen  der  überwiegend
 elektronisch  geführten  Kommunikation  auch  für  den
 Bürger nicht von Nachteil sein.

 Diese  Möglichkeit  zur  länderübergreifenden  Zusam-
 menarbeit  sollte  erweitert  werden  durch  die  Möglich-
 keit,  auch  den  länderübergreifenden  Datenaustausch
 zwischen  den  Registergerichten  zuzulassen,  wie  er  lan-
 desintern  in  §  125  Abs.  2  Satz  1  Nr.  2  FGG-E  geregelt
 wird.

 26.  Zu  Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  b  Doppelbuchstabe  aa
 (§  125 Abs.  3 Satz 1 FGG)

 In  Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  b  Doppelbuchstabe  aa
 §  125  Abs.  3  Satz  1  sind  die  Wörter  „und  in  Beschwer-
 deverfahren“  durch  die  Wörter  „  ,  die  Aktenführung  in
 Beschwerdeverfahren“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Gesetzentwurf  sieht  für  die  Handelsregisterverord-
 nung  allgemeine  Regelungen  zur  Aktenführung  im  Falle
 eines  Beschwerdeverfahrens  vor,  so  dass  die  Ermächti-
 gungsgrundlage weiter gefasst werden sollte.

 27.  Zu Artikel 4 Nr.  1 Buchstabe d (§  125 Abs.  5 FGG)

 In  Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  d  §  125  Abs.  5  sind  nach
 dem  Wort  „öffentlichen“  die  Wörter  „oder  privaten“
 einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Zu  den  Zielen  des  Gesetzentwurfs  gehören  u.  a.  die  ob-
 ligatorische  elektronische  Führung  und  Beauskunftung
 des  Handelsregisters  und  des  Genossenschaftsregisters
 sowie  die  elektronische  Speicherung  und  Beauskunf-
 tung  der  zum  Handelsregister  und  Genossenschafts-
 register eingereichten Dokumente.

 Für  die  Durchführung  des  gerichtlichen  Verfahrens  ist
 die  Verfügbarkeit  der  elektronischen  Akten  von  aus-
 schlaggebender  Bedeutung.  Der  für  die  Führung  elek-
 tronischer  Akten  erforderlichen  Datenverarbeitung
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kommt  deshalb  eine  erhebliche  Bedeutung  zu.  Dabei  ist
 zu  berücksichtigen,  dass  sowohl  die  im  Gesetzentwurf
 vorgesehenen  technikbezogenen  Maßnahmen  wie  z.  B.
 die  Verwendung  qualifizierter  digitaler  Signaturen,  die
 Transformation  von  Papierdokumenten  in  die  elektro-
 nische  Form  und  die  Einrichtung  und  der  Betrieb  eines
 automatisierten  Abrufverfahrens  auch  für  die  Akten-
 einsicht  zu  einer  sehr  komplexen  Datenverarbeitung
 beitragen.  Hinzu  kommen  die  allgemeinen  informa-
 tionstechnischen  Rahmenbedingungen,  die  bei  einer
 ordnungsgemäßen  Datenverarbeitung  im  Zusammen-
 hang  mit  der  Führung  elektronischer  Akten  zu  bewälti-
 gen  sind  wie  z.  B.  die  Einrichtung  und  der  Betrieb  von
 Sicherheitssystemen  zur  Netzabschottung  (Firewall)
 und von Ausfallsystemen.

 Damit  die  ordnungsgemäße  Datenverarbeitung  für  die
 elektronische  Aktenführung  und  Beauskunftung  sicher-
 gestellt  werden  kann,  ist  es  erforderlich,  hierfür  eine
 zentrale  Aufgabenerledigung  zu  ermöglichen.  Dies
 kann  durch  eine  Datenverarbeitung  im  Auftrag  erreicht
 werden.

 Auf  Grund  personeller,  organisatorischer  und  finanziel-
 ler  Rahmenbedingungen  bestehen  in  einer  Reihe  von
 Landesjustizverwaltungen  verstärkte  Bestrebungen,  sich
 bei  der  Erledigung  von  informationstechnischen  Aufga-
 ben  auf  die  Kernkompetenzen  zu  konzentrieren.  Bei  der
 Datenverarbeitung  im  Auftrag  im  Zusammenhang  mit
 der  elektronischen  Aktenführung  kann  es  wirtschaftlich
 vorteilhaft  oder  geboten  sein,  neben  staatlichen  Organi-
 sationsformen  auch  auf  privatrechtlich  organisierte  Stel-
 len  oder  Mischformen  –  wie  z.  B.  Public-Private-Part-
 nership  –  zurückgreifen  zu  können.  Die  Eröffnung  dieser
 Möglichkeit  schafft  den  Ländern  den  nötigen  Hand-
 lungsspielraum,  um  einen  wirtschaftlichen  IT-Betrieb
 bei  der  Bewältigung  der  mit  diesem  Gesetz  vorgesehenen
 neuen Aufgaben erreichen zu können.

 Anders  als  das  nach  §  8b  Abs.  1  HGB-E  künftig  für  die
 Führung  des  Unternehmensregisters  zuständige  Bun-
 desministerium  der  Justiz,  das  gemäß  §  9a  Abs.  1
 HGB-E  sogar  die  mit  dem  Unternehmensregister  zu-
 sammenhängenden  Aufgaben  einer  juristischen  Person
 des  Privatrechts  übertragen  kann,  bleiben  die  Gerichte
 bei  der  Übertragung  lediglich  der  Datenverarbeitung  an
 andere  Stellen  für  die  Führung  der  elektronischen  Regis-
 ter und Akten weiterhin zuständig.

 Die  Bedeutung  der  Aufgaben  des  Registergerichts  steht
 einer  Datenverarbeitung  im  Auftrag  durch  eine  juristi-
 sche  Person  des  Privatrechts  nicht  entgegen.  Das  Ver-
 gaberecht  bietet  hinreichende  Möglichkeiten,  um  bei
 der  Auswahl  des  Dienstleisters  auf  dessen  besondere
 Eignung und Zuverlässigkeit achten zu können.

 Die  Verarbeitung  etwaiger  sensibler  Daten  steht  dem
 nicht  entgegen.  Auch  in  anderen  Verfahrensbereichen  –
 wie  z.  B.  bei  der  Verarbeitung  von  Daten  über  elektroni-
 sche  Akten  in  Familiensachen  oder  Ordnungswidrig-
 keitenverfahren  –  besteht  keine  Beschränkung  bei  der
 Auftragsdatenverarbeitung  auf  staatliche  oder  andere
 öffentliche Stellen.

 28.  Zu Artikel 4 Nr.  1a – neu – (§  126a – neu – FGG)

 In  Artikel  4  ist  nach  Nummer  1  folgende  Nummer  1a  ein-
 zufügen:

 ,1a.  Nach §  126 wird folgender §  126a eingefügt:

 „§  126a

 (1)  Die  Landesregierungen  können  durch  Rechts-
 verordnung  bestimmen,  dass  Anmeldungen  und
 Unterlagen  zum  Handelsregister  ausschließlich  über
 die  Industrie-  und  Handelskammern  oder  Hand-
 werkskammern  einzureichen  sind.  Die  Landesre-
 gierungen  können  durch  Rechtsverordnung  die
 Ermächtigung  nach  Satz  1  auf  die  Landesjustiz-
 verwaltungen übertragen.

 (2)  Im  Falle  des  Absatzes  1  können  die  Anmel-
 dungen  und  Unterlagen  über  jede  Industrie-  und
 Handelskammer  und  Handwerkskammer,  deren  Be-
 zirk  auch  im  Bezirk  des  Registergerichts  liegt,  ein-
 gereicht  werden.  Die  Industrie-  und  Handelskam-
 mern  und  Handwerkskammern  können  gemeinsame
 Stellen zur Wahrnehmung der Aufgabe bilden.

 (3)  Die  zuständigen  Stellen  nach  Absatz  2  neh-
 men  eine  Vorprüfung  auf  Vollständigkeit  und  Män-
 gel  vor,  unterrichten  den  Einreicher  über  Beanstan-
 dungen  und  leiten  die  Anmeldungen  und  Unterlagen
 an  das  Registergericht  weiter,  wenn  die  Beanstan-
 dungen  behoben  worden  sind  oder  der  Anmelde-
 pflichtige dies erbittet.

 (4)  Bei  Beanstandungen  und  Hinweisen  des  Re-
 gistergerichts gelten die Absätze 2 und 3 nicht.

 (5)  Die  Absätze  1  bis  4  gelten  entsprechend  für
 das Genossenschafts- und Partnerschaftsregister.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Den  Ländern  soll  eine  stärkere  Einbindung  der  Kam-
 mern  in  das  gerichtliche  Registerverfahren  ermöglicht
 werden.  Die  Kammern  wirken  bereits  bisher  über  §  126
 FGG  als  Organe  des  Handelsstands  und  des  Handwerks-
 stands  insbesondere  bei  der  Verhütung  unrichtiger  Ein-
 tragungen  und  bei  der  Berichtigung  und  Vervollstän-
 digung  des  Handelsregisters  mit.  Dadurch  können  die
 Kompetenz  der  Industrie-  und  Handelskammern  und  der
 Handwerkskammern  für  das  Verfahren  stärker  nutzbar
 gemacht  und  das  Registergericht  entlastet  werden.  Da-
 mit  können  Ressourcen  der  Justiz  im  Interesse  ihrer
 Kernaufgaben freigesetzt werden.

 Die  Kammern  sind  die  ersten  Ansprechpartner  der  Un-
 ternehmen.  Sie  können  durch  Beratung  und  Unterstüt-
 zung  der  ihnen  angehörigen  Unternehmen  dafür  Sorge
 tragen,  dass  vollziehbare  Anmeldungen  bei  den  Regis-
 tergerichten  eingehen.  Dies  entlastet  die  Gerichte  von
 unnötigen  Zwischenverfügungen  und  Nachforderungen
 fehlender  Unterlagen  oder  fehlender  Angaben  oder  von
 sonstigen Klärungen für die Eintragung in das Register.

 Zwar  können  die  Kammern  bereits  jetzt  auf  freiwilliger
 Basis  ihren  Unternehmen  einen  entsprechenden  Service
 bieten.  Eine  umfassende  und  spürbare  Nutzung  der
 Kompetenzen  für  die  Unternehmen  und  für  die  Regis-
 tergerichte  kann  jedoch  nur  eintreten,  wenn  die  Anmel-
 dungen  und  Unterlagen  obligatorisch  über  die  Kammern
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eingereicht  werden  und  dort  eine  gesetzlich  normierte
 Vorprüfung  erfolgt.  Dazu  sollten  die  Kammern  gesetz-
 lich  als  Anmeldestelle  und  Vorprüfungsstelle  für  das  ge-
 richtliche Verfahren vorgesehen werden.

 Eine  Stärkung  der  Kammern  bei  der  Führung  des  Han-
 delsregisters  ist  seit  langem  eine  Forderung  der  Wirt-
 schaftsminister.  Bereits  auf  der  Wirtschaftsminister-
 konferenz  vom  9./10.  März  1994  hatten  sich  die
 Wirtschaftsminister  für  eine  Übertragung  auf  die  Kam-
 mern  ausgesprochen.  Andere  Gremien  sind  ihnen  ge-
 folgt.  Der  jetzt  vorliegende  Vorstoß  beruht  auf  einem
 Beschluss  der  Konferenz  der  Justizministerinnen  und
 Justizminister  vom  29./30.  Juni  2005.  Sie  haben  sich  da-
 für  ausgesprochen,  eine  Öffnungsklausel  zu  schaffen,
 die  es  den  Ländern  ermöglicht,  die  Industrie-  und  Han-
 delskammern  sowie  Handwerkskammern  obligatorisch
 als  Anmelde-  und  Vorprüfungsstelle  des  Handels-,  Ge-
 nossenschafts- und Partnerschaftsregisters vorzusehen.

 Es  wird  deshalb  eine  bundesgesetzliche  Öffnungsklau-
 sel  für  eine  obligatorische  Anmelde-  und  Vorprüfungs-
 stelle  bei  den  Kammern  vorgesehen.  Das  EHUG  ist
 dafür die geeignete Stelle.

 Zu Absatz 1

 Es  soll  eine  Öffnungsklausel  für  die  Länder  vorgesehen
 werden,  mit  der  sie  bestimmen  können,  dass  Anmeldun-
 gen  zum  Handelsregister  ausschließlich  bei  den  Kam-
 mern  einzureichen  sind.  Dasselbe  gilt  für  einzurei-
 chende  Unterlagen.  Damit  bleibt  jedem  Land  die  Wahl,
 ob  es  eine  solche  Anmelde-  und  Vorprüfungsstelle  vor-
 sehen will.

 Dazu  soll  in  das  FGG  eine  Ermächtigung  der  Landes-
 regierungen  für  den  Erlass  einer  Rechtsverordnung  ein-
 gestellt  werden.  Die  Landesregierungen  können  die
 Ermächtigung  auf  die  Landesjustizverwaltungen  über-
 tragen.  Machen  die  Länder  hiervon  Gebrauch,  können
 die  Anmeldungen  nur  über  die  Kammern  zum  Register
 eingereicht  werden.  Eine  unmittelbare  Einreichung  bei
 Gericht ist nicht zulässig.

 Zu Absatz 2

 Um  jegliche  Zuständigkeitsprobleme  für  die  Unterneh-
 men  zu  vermeiden,  wird  bereits  bundesgesetzlich  be-
 stimmt,  dass  die  Anmeldungen  und  Unterlagen  über
 jede  Industrie-  und  Handelskammer  als  auch  über  jede
 Handwerkskammer  im  Bezirk  des  Registergerichts  ein-
 gereicht werden können.

 Die  Kammern  können  gemeinsame  Stellen  zur  Wahr-
 nehmung  der  Aufgabe  bilden.  Dies  ermöglicht  es  den
 Kammern, ihre Kompetenzen zu bündeln.

 Zu Absatz 3

 Verfahrensgegenstand  und  Verfahrensablauf  bei  den
 Kammern  werden  durch  das  Bundesrecht  einheitlich  be-
 stimmt.  Damit  ist  bei  den  Vorprüfungsstellen  die
 Rechtseinheit  gewahrt  und  kann  keine  Rechtszersplit-
 terung  eintreten.  Der  einzige  Unterschied  liegt  in  der
 Tatsache  der  Einreichungsstelle/Vorprüfungsstelle  be-
 gründet.

 Die  Vorprüfung  soll  sich  sowohl  darauf  beziehen,  dass
 die  Angaben  und  Unterlagen  vollzählig  sind,  als  auch

 darauf,  dass  keine  inhaltlichen  Mängel  vorliegen.  Stel-
 len  die  Kammer  oder  die  gemeinsame  Stelle  Mängel
 fest,  unterrichtet  sie  den  Einsender.  Um  Streitigkeiten
 zwischen  den  Kammern  und  den  einreichenden  Unter-
 nehmen  zu  vermeiden  und  ein  einfaches  Verfahren  ohne
 weitere  Maßnahmen  vorzusehen,  soll  durch  Satz  2  der
 Unternehmer  die  Möglichkeit  erhalten,  selbst  zu  ent-
 scheiden,  ob  er  die  Beanstandungen  der  Kammer  behe-
 ben  oder  seine  Anmeldungen  und  Unterlagen  unverän-
 dert dem Registergericht zugeleitet haben will.

 Zu Absatz 4

 Die  Kammern  oder  die  gemeinsamen  Stellen  leiten  die
 Anmeldungen  oder  Unterlagen  ohne  Beanstandung
 oder,  wenn  der  Einsender  dies  erbittet,  trotz  Bean-
 standung  an  das  Registergericht  weiter.  Beanstandet
 nunmehr  das  Registergericht  die  Anmeldung,  soll  das
 weitere  Verfahren  allein  zwischen  Einreicher  und  Re-
 gistergericht  erfolgen.  Dies  dient  der  Vermeidung  unnö-
 tiger Arbeitsabläufe.

 Zu Absatz 5

 Die  Öffnungsklausel  soll  auch  für  das  Genossenschafts-
 register  und  das  Partnerschaftsregister  gelten.  Es  bleibt
 in  der  Entscheidung  der  Landesregierungen,  ob  sie  hier-
 von  allein  für  das  Handelsregister  oder  für  das  Genos-
 senschaftsregister  oder  für  das  Partnerschaftsregister
 oder  für  alle  genannten  Register  Gebrauch  machen  will.

 29.  Zu  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  14  Buchstabe  a  Doppelbuch-
 stabe bb (§  25 Abs.  1 Satz 2 HRV)

 Artikel  5  Abs.  2  Nr.  14  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb
 ist wie folgt zu fassen:

 ,bb)  In  Satz  2  werden  die  Wörter  „spätestens  einen  Mo-
 nat“ durch das Wort „unverzüglich“ ersetzt.‘

 B e g r ü n d u n g

 Es  ist  nicht  nur  ein  Ziel  der  Bundesregierung,  sondern
 auch  für  den  Bundesrat  von  zentraler  Bedeutung,  Ein-
 tragungen  im  Handelsregister  so  weit  wie  möglich  zu
 beschleunigen  und  damit  den  Unternehmen,  vor  allem
 Existenzgründern,  die  wirtschaftliche  Betätigung  zu
 erleichtern  und  den  Standort  Deutschland  zu  stärken
 (Entwurfsbegründung,  Bundesratsdrucksache  942/05,
 S.  145).  Daher  wird  der  Wegfall  der  Monatsfrist  be-
 grüßt.  Die  nunmehr  vorgesehene  „unverzügliche“  Ent-
 scheidung,  die  auf  eine  Empfehlung  des  Bundesrates
 zurückgeht,  verdeutlicht  das  Grundanliegen,  ohne  die
 gebotene Flexibilität zu vernachlässigen.

 Völlig  verfehlt  ist  es  jedoch,  für  den  Fall  der  Anmeldung
 der  Bargründung  einer  Kapitalgesellschaft  eine  maxi-
 male  Bescheidungsfrist  von  fünf  Werktagen  vorzuse-
 hen.  Damit  werden  ein  völlig  falsches  Zeichen  gesetzt
 und  die  hohe  Motivation  der  Mitarbeiter  in  den
 Registergerichten  untergraben.  Häufig  werden  Bargrün-
 dungen  einer  Kapitalgesellschaft  deutlich  schneller  als
 erst  nach  fünf  Werktagen  eingetragen.  Allerdings  kann
 dies  mit  Blick  auf  die  zunehmend  knapperen  personel-
 len  und  finanziellen  Ressourcen  nicht  für  jeden  Einzel-
 fall  garantiert  werden.  Vereinzelt  sind  auch  in  diesen
 Verfahren  schwierige  Rechtsfragen  zu  entscheiden,  so
 dass  dem  Richter  eine  angemessene  Überlegungsfrist
 zustehen muss.
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Deshalb  berührt  diese  Regelung  den  Bereich  der  richter-
 lichen  Unabhängigkeit,  Artikel  97  Abs.  1  GG.  Dem
 Richter  obliegt  die  Einteilung  seiner  Arbeit  als  ge-
 schützter  Kernbereich  der  Unabhängigkeit  selbst.  Im
 Übrigen  wäre  es  auch  sachwidrig,  etwa  Verfahren  we-
 gen  Verstößen  gegen  das  Gewaltschutzgesetz  auf  Grund
 der  vorgesehenen  gesetzlichen  Regelung  generell  zu-
 rückstellen zu müssen.

 Mit  dem  Wort  „unverzüglich“  wird  die  größtmögliche
 Beschleunigung  erreicht.  Alle  weiteren  Fristen  gehören
 in  den  Bereich  der  Effekthascherei  und  schaffen  nur
 überflüssigen bürokratischen Aufwand.

 30.  Zu Artikel 5 Abs.  2 Nr.  33 (Überschrift zu §  53 HRV)

 In  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  33  sind  in  der  Überschrift  zu  §  53
 die Wörter „Prüfung und“ zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Absätze  1  bis  3  des  §  53  HRV-E  regeln  Fragen  der
 Protokollierung  der  Abrufe.  Eine  Prüfung  der  Abrufe  ist
 nicht  vorgesehen.  Daher  sollte  dieser  Teil  der  Über-
 schrift wegfallen.

 31.  Zu Artikel 5 Abs.  2 Nr.  33 (§  54 Abs.  3 HRV)

 In  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  33  §  54  Abs.  3  sind  das  Wort
 „ordnet“  durch  das  Wort  „kann“  und  das  Wort  „an“
 durch das Wort „anordnen“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Anordnung  von  Ersatzmaßnahmen  nach  §  54
 Abs.  3  HRV-E  muss  ebenso  wie  in  Absatz  1  im  Ermes-
 sen  der  zuständigen  Stelle  stehen,  um  eine  zwingende
 Vornahme  bei  nur  kurzen  technischen  Störungen  zu  ver-
 meiden.

 32.  Zu Artikel 5 Abs.  2 Nr.  36  (Anlage  3  zu  §  33  Abs.  3
 HRV)

 In  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  36  Anlage  3  (zu  §  33  Abs.  3)  ist
 die  Bezeichnung  „Amtsgericht  Berlin“  durch  die  Be-
 zeichnung „Amtsgericht Charlottenburg“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Das  Muster  für  Bekanntmachungen  soll  den  tatsäch-
 lichen  Verhältnissen  angepasst  werden.  In  Berlin  ist  u.  a.
 für  die  Führung  des  Handels-,  Genossenschafts-,  Part-
 nerschafts-  und  des  Vereinsregisters  ausschließlich  das
 Amtsgericht  Charlottenburg  zuständig.  Ein  „Amtsge-
 richt Berlin“ existiert nicht.

 33.  Zu Artikel 5 Abs.  5 Nr.  9 (§  32 Abs.  4 VRV)

 Artikel 5 Abs.  5 Nr.  9 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  Artikel  5  Abs.  5  Nr.  9  formulierte  Änderung  des
 §  32  Abs.  4  VRV  soll  die  elektronische  Übermittlung
 amtlicher  Ausdrucke  ermöglichen.  Damit  wiche  die
 Vereinsregisterverordnung  nicht  nur  von  §  78  Abs.  2
 Satz  3  GBV  ab,  sondern  entfernte  sich  auch,  ohne  die
 jetzt  maßgeblichen  Überlegungen  in  der  Begründung
 offen  zu  legen,  von  den  Erwägungen,  die  der  Schaffung
 des  §  32  Abs.  4  Satz  2  VRV  zu  Grunde  lagen  (vgl.  Ein-
 zelbegründung,  Bundesratsdrucksache  982/98,  S.  73).
 Anders  als  für  die  elektronische  Übermittlung  amtlicher
 Ausdrucke  aus  dem  Handelsregister  –  Artikel  5  Abs.  2

 Nr.  19  (§  30a  Abs.  5  Satz  2  HRV-E)  –  sind  keine  beson-
 deren  technischen  Sicherungen  vorgesehen.  Die  Ände-
 rung,  die  sich  nicht  in  das  Gesamtsystem  einfügt,  sollte
 unterbleiben.

 34.  Zu Artikel 5 Abs.  5 Nr.  10 – neu –  (Anlage  2  zu  §  21
 Satz 3 Nr.  5 VRV)

 Dem  Artikel  5  Abs.  5  ist  folgende  Nummer  10  anzufü-
 gen:

 ,10.  Anlage 2 (zu §  21 Satz 3) wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  2  Buchstabe  a  und  b  werden  jeweils
 die Wörter „des Vereins“ gestrichen.

 b)  Nummer 5 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die  Angabe  „a)“  sowie  die  Klammer  „(  )“
 werden gestrichen.

 bb)  Buchstabe b wird aufgehoben.‘

 B e g r ü n d u n g

 Um  die  Einheitlichkeit  der  Registerführung  zu  gewähr-
 leisten,  soll  im  aktuellen  Ausdruck  in  Spalte  5  der  Tag
 der  ersten  Eintragung  nicht  wiedergegeben  werden,
 denn  dies  ist  in  den  anderen  Registern  ebenfalls  nicht
 vorgesehen.  Spezifische  Gründe,  warum  dies  im  Ver-
 einsregister  anders  sein  sollte,  sind  nicht  ersichtlich.
 Zwar  erlangt  ein  Verein,  dessen  Zweck  nicht  auf  einen
 wirtschaftlichen  Geschäftsbetrieb  gerichtet  ist,  seine
 Rechtsfähigkeit  durch  Eintragung  in  das  Vereinsregis-
 ter,  doch  ist  dies  den  Regelungen  der  §§  11,  12  GmbHG
 vergleichbar.  Auch  hier  ist  die  Eintragung  für  die
 Rechtsfähigkeit  konstitutiv,  ohne  dass  der  Tag  der  ersten
 Eintragung  im  aktuellen  Auszug  angegeben  wird.  Da
 sich  der  Tag  der  ersten  Eintragung  aus  dem  chronolo-
 gischen  Ausdruck  ergibt,  werden  die  Bedürfnisse  des
 Rechtsverkehrs  durch  die  Änderung  nicht  beeinträch-
 tigt.

 35.  Zu den Artikeln 6 und 13  (Änderung der BörsZulV;
 Übergangsregelung)

 Der  Bundesrat  hält  es  für  erforderlich,  dass  während
 einer  angemessenen  Übergangszeit  die  kapitalmarkt-
 rechtlichen  Veröffentlichungen  nach  den  §§  48,  49,  51,
 63,  66  und  70  der  Börsenzulassungs-Verordnung  so-
 wohl  –  wie  nach  bisheriger  Rechtslage  –  in  Printmedien
 (Börsenpflichtblätter),  als  auch  –  wie  im  EHUG-E
 vorgesehen – auf elektronischem Wege erfolgen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  kapitalmarktrechtlichen  Veröffentlichungen  nach
 den  §§  48,  49,  51,  63,  66  und  70  BörsZulV  sind  nach
 geltender  Rechtslage  über  die  in  diesen  Bestimmungen
 genannten  Printmedien  vorzunehmen.  Die  in  Artikel  6
 des  EHUG-E  vorgesehenen  Änderungen  der  Börsen-
 zulassungs-Verordnung  bezwecken  die  Umstellung  die-
 ser  Veröffentlichungen  auf  den  elektronischen  Bundes-
 anzeiger.  Dieser  soll  laut  Regierungsbegründung  als
 „Quellmedium“  für  derartige  Veröffentlichungen  einge-
 führt  werden.  Im  Hinblick  auf  die  angestrebte  Umstel-
 lung  von  der  Veröffentlichung  in  Papierform  auf  die
 künftig  ausschließlich  elektronische  Veröffentlichung
 enthält  der  EHUG-E  weder  in  Artikel  6  (Änderung  der
 Börsenzulassungs-Verordnung)  noch  in  Artikel  13  (In-
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und  Außerkrafttreten)  eine  Übergangsregelung.  Eine
 Übergangsregelung  für  diesen  kapitalmarktrechtlichen
 Spezialbereich  erscheint  jedoch  zwingend  erforderlich.
 Es  muss  sichergestellt  werden,  dass  auch  während  der
 Übergangsphase  keine  Probleme  bei  der  Informations-
 übermittlung  und  -veröffentlichung  auftreten  und  der
 Zugriff  auf  die  betroffenen  kapitalmarktrechtlichen
 Informationen  sämtlichen  Kapitalmarktteilnehmern  und
 sonstigen  Interessierten  möglich  ist.  Dies  ist  von  erheb-
 licher  Bedeutung  für  Funktionsfähigkeit  und  Wettbe-
 werbsfähigkeit  des  gesamten  deutschen  Kapitalmarkts
 und für den Anlegerschutz.

 36.  Zu Artikel 9 Nr.  8 (§  106 AktG),
 Artikel 10 Nr.  5 Buchstabe b  (§  52 Abs.  2 Satz 2

 GmbHG)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  die  Bekanntmachungsvorschriften
 bezüglich  eines  Wechsels  im  Aufsichtsrat  zur  finan-
 ziellen  Entlastung  der  Unternehmen  auf  das  unbedingt
 notwendige Maß zurückzuführen.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  den  Artikeln  2  und  3  der  EU-Publizitätsrichtlinie
 sind  die  Personalien  derjenigen  offen  zu  legen,  die  als
 Mitglieder  eines  gesetzlich  vorgesehenen  Gesellschafts-
 organs  an  der  Verwaltung,  Kontrolle  oder  Beaufsichti-
 gung  des  Unternehmens  teilnehmen.  Darunter  fallen  die
 Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  so  dass  eine  Liste  der  Auf-
 sichtsratsmitglieder  zu  führen  und  zum  Handelsregister
 einzureichen ist.

 Künftig  ist  die  aktuelle  Liste  elektronisch  jederzeit  ein-
 sehbar.  Daher  verfolgt  die  in  §  106  AktG-E  und  §  52
 Abs.  2  Satz  2  GmbHG-E  weiterhin  vorgesehene  aus-
 führliche  Bekanntmachung  keinen  eigenständigen
 Zweck  mehr.  Sie  ist  auch  europarechtlich  nicht  geboten.
 Nach  Artikel  3  Abs.  4  der  EU-Publizitätsrichtlinie  sind
 die  Angaben  entweder  in  einem  Amtsblatt  in  Form  einer
 vollständigen  oder  auszugsweisen  Widergabe  oder  in
 Form  eines  Hinweises  auf  die  Hinterlegung  des  Doku-
 ments  in  der  Akte  oder  auf  seine  Eintragung  in  das
 Register  bekannt  zu  machen  (Satz  1).  Die  Mitgliedstaa-
 ten  können  beschließen,  die  Bekanntmachung  im  Amts-
 blatt  durch  eine  andere,  ebenso  wirksame  Form  der
 Veröffentlichung  zu  ersetzen,  die  zumindest  die  Ver-
 wendung  eines  Systems  voraussetzt,  mit  dem  die  offen
 gelegten  Informationen  chronologisch  geordnet  über
 eine  zentrale  elektronische  Plattform  zugänglich  ge-
 macht werden (Satz 3).

 Die  betroffenen  Unternehmen  könnten  finanziell  we-
 sentlich  entlastet  werden,  wenn  Änderungen  in  der  Liste
 der  Aufsichtsratsmitglieder  künftig  nur  noch  durch  eine
 Hinweisbekanntmachung  veröffentlicht  würden,  in  der
 die  Unternehmen  genannt  würden,  bei  denen  ein  Wech-
 sel  im  Aufsichtsrat  stattgefunden  hat.  Es  liegt  nahe,  hier-
 für  das  Verfahren  nach  §  10  HGB-E  anzuwenden,  da  die
 Sachbearbeitung in den Registergerichten stattfindet.

 37.  Zu Artikel 10 Nr.  2a – neu –  (§  12 Satz 3 – neu –
 GmbHG),

 Nr.  12 (§  88 GmbHG)

 Artikel 10 ist wie folgt zu ändern:

 a)  Nach  Nummer  2  ist  folgende  Nummer  2a  einzufügen:

 ,2a.  Dem §  12 wird folgender Satz angefügt:

 „Sieht  der  Gesellschaftsvertrag  vor,  dass  Be-
 kanntmachungen  der  Gesellschaft  im  Bundes-
 anzeiger  erfolgen,  so  ist  die  Bekanntmachung  im
 elektronischen Bundesanzeiger ausreichend.“‘

 b)  Nummer 12 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Mit  dem  durch  den  Regierungsentwurf  geschaffenen
 §  88  GmbHG  soll  klargestellt  werden,  wie  vor  dem
 1.  April  2005  vereinbarte  Satzungsbestimmungen  in
 Bezug  auf  das  maßgebliche  Veröffentlichungsmedium
 der  Gesellschaft  auszulegen  sind.  Trotz  der  durch  das
 Justizkommunikationsgesetz  zum  1.  April  2005  einge-
 führten  Regelung  in  §  12  GmbHG  bestehen  jedoch
 noch  Unklarheiten  bei  den  Satzungsregelungen,  die
 nach  diesem  Zeitpunkt  vereinbart  wurden  bzw.  werden;
 denn  vielfach  werden  weiterhin  „alte“  Musterformulie-
 rungen verwendet wie:

 „Bekanntmachungen  der  Gesellschaft  erfolgen  im  Bun-
 desanzeiger“  oder  „Bekanntmachungen  der  Gesell-
 schaft erfolgen nur im Bundesanzeiger“.

 Diesbezüglich  hat  das  OLG  München  im  Beschluss
 vom  10.  Oktober  2005  (GmbHR  22/2005,  S.  1492  ff.)
 entschieden,  dass  derartige  Bestimmungen  durch  die
 Registergerichte  als  unklar  zu  beanstanden  sind.  Da  der
 Gesetzgeber  die  Bestimmung  eines  oder  mehrerer  wei-
 terer  Gesellschaftsblätter  zulässt,  bestehe  bei  einschrän-
 kender  Auslegung  der  Klausel  die  Gefahr  von  Missdeu-
 tungen durch die Gläubiger.

 In  der  derzeitigen  Fassung  beseitigt  §  88  GmbHG-E
 diese  Rechtsunsicherheit  wegen  der  Beschränkung  auf
 den  Zeitraum  vor  dem  1.  April  2005  nicht;  denn  es  bleibt
 –  zumindest  nach  Ansicht  des  OLG  München  –  unklar,
 welche  Auslegung  Bekanntmachungsklauseln  erfahren
 sollen,  die  nach  dem  genannten  Zeitpunkt  vereinbart
 wurden.  Die  im  Regierungsentwurf  enthaltene  zeitliche
 Beschränkung  ist  daher  zu  streichen.  Wegen  des  Re-
 gelungszusammenhangs  ist  die  Klarstellung  in  §  12
 GmbHG-E aufzunehmen.

 38.  Zu Artikel 12 Abs.  1 (§  4a Abs.  1 StatRegG)

 In  Artikel  12  Abs.  1  ist  §  4a  Abs.  1  wie  folgt  zu  ändern:

 a)  Das  Wort  „Handelsregistern“  ist  durch  die  Wörter
 „Handels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschafts-
 registern“ zu ersetzen.

 b)  Das  Wort  „Unternehmen“  ist  durch  das  Wort  „Ein-
 heiten“ zu ersetzen.

 c)  In  Nummer  5  sind  der  abschließende  Punkt  durch  ein
 Komma  zu  ersetzen  und  folgende  Nummer  6  anzu-
 fügen:

 „6.  Löschkennzeichen.“

 B e g r ü n d u n g

 Artikel  12  Abs.  1  des  Gesetzentwurfs  betrifft  die  Ände-
 rung des Statistikregistergesetzes.

 In  der  Begründung  wird  dazu  ausgeführt,  dass  die
 Landesjustizverwaltungen  den  statistischen  Ämtern  zur
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Aktualisierung  der  dort  auf  Grund  der  Verordnung
 2186/93/EWG  des  Rates  vom  22.  Juli  1993  geführten
 und  insbesondere  auch  zur  Entlastung  kleiner  und  mit-
 telständischer  Unternehmen  genutzten  statistischen  Un-
 ternehmensregister  zunächst  die  so  genannten  Indexda-
 ten  des  elektronischen  Handelsregisters  zuliefern  sollen.
 Zu  den  Indexdaten  gehören  über  die  im  Gesetzentwurf
 genannten  Merkmale  hinaus  auch  Löschkennzeichen,
 die  Aufschluss  darüber  geben,  ob  ein  im  Handelsregister
 als  Eintrag  geführtes  Unternehmen  als  erloschen  oder
 aktiv  gilt.  Über  das  Löschkennzeichen  können  aktuel-
 lere  Hinweise  über  Unternehmensschließungen  erlangt
 werden.  Da  solche  Informationen  bislang  nur  mit  zeit-
 licher  Verzögerung  von  bis  zu  zwei  Jahren  zur  Verfü-
 gung  stehen,  tragen  die  Angaben  zur  Aktualisierung  des
 Statistikregisters  und  damit  unmittelbar  zur  Entlastung
 der  Wirtschaft  von  statistischen  Meldepflichten  bei.
 Durch  die  vorgeschlagene  Ergänzung  wird  die  vorgese-
 hene  Datenzulieferungspflicht  der  Landesjustizverwal-
 tungen  der  mit  der  Ergänzung  des  Statistikregistergeset-
 zes  gemäß  der  Gesetzesbegründung  verfolgten  Intention
 angepasst.

 Im  statistischen  Unternehmensregister  werden  neben
 den  im  Handelsregister  eingetragenen  Unternehmen
 auch  Genossenschaften  und  Partnerschaften  abgebildet.
 Daher  muss  die  Zulieferungsverpflichtung  über  das
 Handelsregister  hinaus  auch  für  das  Genossenschafts-
 und  Partnerschaftsregister  gelten.  Der  Gesetzestext  ist
 daher  entsprechend  zu  ergänzen.  Im  Hinblick  auf  die
 Einbeziehung  der  Genossenschaften  und  Partnerschaf-
 ten  ist  der  Begriff  „Unternehmen“  durch  den  Begriff
 „Einheiten“ zu ersetzen.

 39.  Zu Artikel 12 Abs.  1 (§  4a Abs.  2 StatRegG)

 In Artikel 12 Abs.  1 ist §  4a Abs.  2 wie folgt zu fassen:

 „(2)  Bei  Neuaufnahmen,  Veränderungen  und  Lö-
 schungen  in  den  elektronischen  Handels-,  Genossen-
 schafts-  und  Partnerschaftsregistern  erfolgt  die  Über-
 mittlung  nach  Absatz  1  abweichend  von  §  1  Abs.  1
 Satz 1 monatlich.“

 B e g r ü n d u n g

 Um  die  Vergleichbarkeit  mit  monatlichen  Daten  der
 Bundesagentur  für  Arbeit  und  der  Finanzverwaltungen
 herstellen  zu  können  und  die  angestrebte  Aktualitätsver-
 besserung  des  Statistikregisters  zu  gewährleisten,  sollte
 die  Übermittlung  der  Merkmale  nach  §  4a  Abs.  1
 StatRegG-E  für  Neuaufnahmen,  Veränderungen  und
 Löschungen monatlich erfolgen.

 Die  Übermittlung  des  Gesamtbestandes  der  im  Handels-
 register  eingetragenen  Unternehmen  und  Niederlassun-
 gen  kann  nach  §  1  Abs.  1  StatRegG  („jährlich  auf  An-
 forderung“)  erfolgen,  um  einen  mit  den  anderen
 Datenlieferungen  abgestimmten  Bestand  der  Unterneh-
 men  und  Betriebe  im  Unternehmensregister  abbilden  zu
 können.

 Da  die  Angaben  auf  Grund  des  mit  Artikel  1  Nr.  3  neu
 gefassten  §  13  Abs.  1  und  2  HGB-E  ohnehin  dem  Ge-
 richt  der  Zweigniederlassung  mitzuteilen  sind,  führt  die
 Übermittlung  der  Änderungsmeldungen  auf  Monats-

 basis  an  das  jeweilige  statistische  Landesamt  nur  zu
 geringfügigem Mehraufwand.

 40.  Zu Artikel 12 Abs.  2 und 3  (§  9  Abs.  2  Satz  3  Nr.  3
 InsO,  §  2  Abs.  1  Satz  1
 Nr.  3 InsoBekV)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  zu  prüfen,  wie  dem  Schutzzweck
 des  §  9  Abs.  2  Satz  3  Nr.  3  InsO  und  des  §  2  Abs.  1
 Satz  1  Nr.  3  InsoBekV  auf  andere  Art  und  Weise  als
 durch  die  genannten  Regelungen  entsprochen  werden
 kann.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Regelungen  haben  sich  in  der  Praxis  nicht  bewährt.
 Bei  Bekanntmachungen  im  Internet  kann  das  Kopieren
 nur  erschwert,  aber  nicht  ausgeschlossen  werden.  Die
 Regelungen  stellen  somit  eine  Anforderung  auf,  die
 technisch  nicht  lösbar  ist.  Diese  Problematik  wird  durch
 die  vorgesehene  Änderung  auch  auf  das  Unternehmens-
 register übertragen und seinen Betrieb stören.

 41.  Zu Artikel 12 Abs.  5 Nr.  5 Buchstabe b
 (§  89 Abs.  1 Satz 2 Nr.  2 KostO)

 In  Artikel  12  Abs.  5  Nr.  5  Buchstabe  b  §  89  Abs.  1
 Satz  2  Nr.  2  ist  die  Angabe  „8  Euro“  durch  die  Angabe
 „10 Euro“ zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Für  die  Höhe  der  Gebühr  ist,  neben  dem  zeitlichen  Auf-
 wand  eines  Mitarbeiters  für  die  Erstellung  und  Über-
 mittlung  einer  beglaubigten  Datei,  der  Aufwand  für  die
 Bereitstellung  der  notwendigen  technischen  Voraus-
 setzungen  für  die  Generierung  der  Datei  durch  die
 Landesjustizverwaltungen  zu  berücksichtigen.  In  den
 Registergerichten  ist,  lediglich  für  den  Zweck  der
 Übermittlung  von  beglaubigten  Dateien  die  gesamte
 technische  Public-Key-Infrastructure  (PKI)  für  eine
 qualifizierte  elektronische  Signatur  vorzuhalten.  Hier-
 durch  wird  zugleich  dem  gesetzlichen  Erfordernis  des
 §  9  Abs.  3  HGB-E  entsprochen,  auf  Verlangen  die  Über-
 einstimmung  der  übermittelten  Daten  mit  dem  Inhalt
 des  Handelsregisters  und  den  zum  Handelsregister  ein-
 gereichten  Dokumenten  zu  beglaubigen,  das  auf  die  An-
 forderungen  nach  Artikel  3  Abs.  3  Unterabs.  4  und  5  der
 EU-Publizitätsrichtlinie zurückgeht.

 Die  dadurch  verursachten  Aufwendungen  sind  teilweise
 identisch  mit  dem  Aufwand  für  die  Erstellung  einer
 beglaubigten  Abschrift.  Die  Übermittlung  in  elektro-
 nischer  Form  im  Unterschied  zur  Übermittlung  auf
 dem  Postweg  rechtfertigt  die  Absenkung  der  Gebühr  auf
 10 Euro.

 42.  Zu Artikel 12 Abs.  6 Nr.  3 Buchstabe h
 (Anmerkung zu Nummer 5007 GV – HRegGebV)

 In  Artikel  12  Abs.  6  Nr.  3  Buchstabe  h  ist  in  Satz  2  der
 Anmerkung  zu  Nummer  5007  des  Gebührenverzeich-
 nisses  zur  Handelsregistergebührenverordnung  vor  dem
 Wort  „elektronische“  das  Wort  „einmalige“  einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Nach  der  Begründung  zu  Artikel  12  Abs.  6  Nr.  3
 Buchstabe  h  (Nr.  5007  des  Gebührenverzeichnisses  zur
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Handelsregistergebührenverordnung)  soll  mit  der  Ge-
 bühr  lediglich  die  einmalige  elektronische  Übermittlung
 der  Dokumente  an  den  Antragsteller  abgegolten  werden
 (vgl.  Einzelbegründung  zu  Nr.  5007  GV  HRegGebV,
 Bundesratsdrucksache  942/05,  S.  175,  letzter  Absatz).
 Zur  Vermeidung  künftiger  Streitfälle  erscheint  es
 zweckmäßig,  diese  Klarstellung  in  den  Gesetzestext
 aufzunehmen.

 43.  Zu Artikel 12 Abs.  7 (Änderung der JVerwKostO)

 Artikel 12 Abs.  7 ist wie folgt zu fassen:

 ,(7)  Die  Justizverwaltungskostenordnung  in  der  im
 Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  363-1,
 veröffentlichten  bereinigten  Fassung,  zuletzt  geändert
 durch …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  1  Abs.  2  wird  die  Angabe  „§  5  Abs.  2  bis  4“
 durch die Angabe „§  5 Abs.  2 bis 5“ ersetzt.

 2.  Dem §  5 wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Bei  der  Nutzung  eines  elektronischen  Be-
 zahlsystems  zur  Zahlung  von  Kosten  sind  mit  den
 Gebühren  auch  die  Kosten  der  Abwicklung  des
 Geldgeschäfts  mittels  Kreditkarte  oder  einer  sons-
 tigen Finanzdienstleistung abgegolten.“

 3.  Dem §  6 Abs.  1 wird folgender Satz angefügt:

 „<wie Gesetzentwurf>“.

 4.  §  7b wird wie folgt gefasst:

 „<wie Gesetzentwurf>“.

 5.  Die  Anlage  (Gebührenverzeichnis)  wird  wie  folgt
 geändert:

 a)  Nummer 102 wird wie folgt gefasst:

 „<wie Gesetzentwurf>“.

 b)  Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:

 c)  Nach  Abschnitt  4  wird  folgender  Abschnitt  5  ein-
 gefügt:

 ,<wie  Gesetzentwurf,  mit  der  Maßgabe,  dass  in
 GV-Nr.  500  dem  Absatz  (1)  der  Anmerkung  fol-
 gender Satz angefügt wird:

 „§  4 und Nummer 102 bleiben unberührt.“>‘.

 d)  „<wie  Artikel  12  Abs.  7  Nr.  3  Buchstabe  d  des
 Gesetzentwurfs>“‘.

 B e g r ü n d u n g

 Kostenschuldner  ist  grundsätzlich  derjenige,  der  einen
 Abruf  über  ein  elektronisches  Informations-  und  Kom-
 munikationssystem  tätigt.  Bei  der  Nutzung  elektro-
 nischer  Bezahlsysteme  zur  Begleichung  der  mit  dem
 Abruf  verbundenen  Kosten  können  jedoch  zusätzliche
 Kosten  externer  Finanzdienstleister  im  Rahmen  der
 Bonitätsprüfung  und  Abrechnung  der  gezahlten  Kosten
 anfallen.  Die  Kosten  dieser  Dienstleistung  sind  durch
 die  Länder  zu  tragen.  Dies  sollte  in  §  5  Abs.  5
 JVerwKostO-E  klargestellt  werden.  Zum  Ausgleich  für
 diese  Kosten  sind  die  Gebühren  der  Nummern  400  und
 401 entsprechend anzupassen.

 In  Absatz  4  der  Vorbemerkung  zu  Abschnitt  4  der
 Anlage  (Gebührenverzeichnis)  zur  Justizverwaltungs-
 kostenordnung  nach  Maßgabe  des  Gesetzentwurfs  wird
 geregelt,  dass  die  Gebühr  für  den  Abruf  von  Daten  und
 Dokumenten  aus  dem  vom  Registergericht  geführten
 Datenbestand  nur  einmal  erhoben  wird,  wenn  Daten
 desselben  Registerblatts  oder  dasselbe  Dokument  inner-
 halb  einer  Stunde  mehrfach  abgerufen  werden.  Hin-
 sichtlich  des  Abrufs  aus  dem  Register  entspricht  dies  der
 bisher  bestehenden  Regelung.  Diese  ist  auf  die  Anfänge
 des  Online-Abrufverfahrens  zurückzuführen,  als  noch
 auf  Grund  technischer  Störungen  nicht  selten  die  Kom-
 munikationsverbindungen  abgebrochen  und  deshalb
 einzelne  Abrufe  nicht  oder  nur  unvollständig  beim  Ab-
 rufenden  angezeigt  worden  sind.  In  diesen  Fällen  ging
 man  davon  aus,  dass  der  Abrufteilnehmer  bei  einem

 Nr.  Gebührentatbestand
 Gebühren-

 betrag

 „4.  Abruf  von  Daten  in  Handels-,  Partner-
 schafts-,  Genossenschafts-  und  Vereins-
 registerangelegenheiten

 (1)  Dieser  Abschnitt  gilt  für  den  Abruf  von
 Daten  und  Dokumenten  aus  dem  vom  Register-
 gericht geführten Datenbestand.

 (2)  Neben  den  Gebühren  werden  keine  Aus-
 lagen erhoben.

 (3)  Die  Gebühren  für  den  Abruf  werden  am
 15.  Tag  des  auf  den  Abruf  folgenden  Monats
 fällig,  sofern  sie  nicht  über  ein  elektronisches
 Bezahlsystem sofort beglichen werden.

 (4)  Von  den  in  §  126  FGG  genannten  Stellen
 werden  Gebühren  nach  diesem  Abschnitt  nicht
 erhoben,  wenn  die  Abrufe  zum  Zwecke  der
 Erstattung  eines  vom  Gericht  geforderten  Gut-
 achtens erforderlich sind.

 400  Abruf  von  Daten  aus  dem
 Register:

 je Registerblatt  5,00 EUR

 401  Abruf  von  Dokumenten,
 die  zum  Register  einge-
 reicht wurden:

 für jede abgerufene Datei  5,00 EUR

 402  Die  Übereinstimmung  der
 übermittelten  Daten  mit
 dem  Inhalt  des  Registers
 und  den  zum  Register
 eingereichten  Dokumenten
 wird  auf  Verlangen  beglau-
 bigt (§  9 Abs.  3 HGB):

 Die  Gebühren  400  und  401
 erhöhen sich auf  10,00 EUR“.

 Nr.  Gebührentatbestand
 Gebühren-

 betrag
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solchen  Abbruch  des  Abrufs  diesen  sofort  erneut  durch-
 geführt  hat.  Um  diese  Fälle  pragmatisch  handhaben  zu
 können,  nahm  man  deshalb  an,  dass  bei  einem  wieder-
 holten  Abruf  desselben  Registerblatts  innerhalb  einer
 Stunde  faktisch  nur  ein  vollständiger  Datenabruf  erfolgt
 ist,  der  gebührenmäßig  auch  nur  einmal  bewertet  wer-
 den  konnte.  In  der  Zwischenzeit  sind  die  verwendete
 Hard-  und  Software  sowie  die  eingesetzte  technische
 Infrastruktur  so  stabil,  dass  Fälle  des  wiederholten
 Datenabrufs  im  vorgenannten  Sinn  keine  Rolle  mehr
 spielen.  Absatz  4  der  Vorbemerkung  zu  Abschnitt  4  der
 Anlage  (Gebührenverzeichnis)  zur  Justizverwaltungs-
 kostenordnung kann deshalb entfallen.

 Nach  §  9  Abs.  3  HGB-E  müssen  im  Abrufverfahren  die
 Übereinstimmung  der  übermittelten  Daten  mit  dem  In-
 halt  des  Handelsregisters  und  den  zum  Handelsregister
 eingereichten  Dokumenten  auf  Verlangen  beglaubigt
 werden.  Für  diese  Beglaubigung  ist  eine  qualifizierte
 elektronische  Signatur  nach  dem  Signaturgesetz  zu  ver-
 wenden.  Eine  vergleichbare  Leistung  besteht  in  bishe-
 rigen  Verfahren  der  Online-Registereinsicht  nicht.  Um
 diese  Verpflichtung  umsetzen  zu  können,  müssen  hard-
 und  softwaretechnische  Voraussetzungen  geschaffen
 und  weitere  Maßnahmen  mit  Personalaufwand  durchge-
 führt  werden.  Diese  Leistung  erfordert  auch  auf  Dauer
 eine  Pflege  der  entsprechenden  technischen  Grundlagen
 (z.  B.  Programme).  Schließlich  ist  darauf  hinzuweisen,
 dass  auf  Grund  der  Beglaubigung  ein  zusätzliches  Haf-
 tungsrisiko  für  die  Länder  entsteht.  Die  Umsetzung  von
 §  9  Abs.  3  HGB-E  erfordert  deshalb  einen  finanziellen
 Ausgleich.  Die  Beglaubigung  nach  §  9  Abs.  3  HGB-E
 betrifft  das  Abrufverfahren.  Hierfür  werden  Gebühren
 ausschließlich  nach  der  Justizverwaltungskostenord-
 nung  erhoben.  Die  Gebühr  für  die  Beglaubigung  eines
 Abrufs  muss  daher  folgerichtig  ebenfalls  in  der  Jus-
 tizverwaltungskostenordnung  geregelt  werden  (Nr.  402
 –  neu  –  GV-JVerwKostO-E).  §  89  Abs.  1  KostO-E  regelt
 demgegenüber  ausschließlich  den  Gebührenanfall  bei
 Erteilung  von  Ablichtungen  und  Ausdrucken  sowie  bei
 anstelle  eines  Ausdrucks  beantragter  elektronischer
 Übermittlung  einer  Datei.  Während  §  89  Abs.  1  KostO-E
 daher  ein  aktives  Tätigwerden  des  Gerichts  (Erteilung
 der  Ablichtung  oder  des  Ausdrucks;  Übermittlung  der
 Datei)  vorsieht,  lädt  der  Benutzer  im  Falle  des  §  9  Abs.  3
 HGB-E  selbst  Daten  von  einem  Server  herunter.  Für
 die  Beglaubigung  im  Abrufverfahren  nach  §  9  Abs.  3
 HGB-E  können  daher  Gebühren  nach  §  89  Abs.  1  Satz  2
 KostO-E nicht erhoben werden.

 In  der  Anmerkung  (1)  zu  Nummer  500  nach  Maßgabe
 des  Gesetzentwurfs  wird  geregelt,  dass  der  gesamte
 Aufwand  zur  Führung  des  Unternehmensregisters  mit
 der  vorgeschlagenen  Jahresgebühr  entgolten  ist.  Da-
 durch  entsteht  der  unzutreffende  Eindruck  eines
 abschließenden  Gebührentatbestands.  Gemäß  §  9
 Abs.  7  i.  V.  m.  Absatz  4  HGB  in  der  Fassung  des
 Entwurfs  können  von  den  im  Unternehmensregister
 gespeicherten  Unterlagen  der  Rechnungslegung  ein
 Ausdruck  oder  eine  Abschrift  (Ablichtung)  verlangt
 werden.  Für  diese  Ausdrucke  oder  Ablichtungen  sollen
 keine  Gebühren  nach  Abschnitt  5  der  Anlage  (Gebüh-
 renverzeichnis)  zur  Justizverwaltungskostenordnung
 entstehen.  Vielmehr  sollen  für  Ablichtungen  aus  dem

 Unternehmensregister  die  Dokumentenpauschale  nach
 §  4  JVerwKostO  und  gegebenenfalls  die  Beglaubi-
 gungsgebühr  nach  Nummer  102  GV-JVerwKostO  erho-
 ben  werden.  Bei  Ausdrucken  aus  dem  Unternehmensre-
 gister  soll  die  Beglaubigungsgebühr  nach  Nummer  102
 GV-JVerwKostO  immer,  jedoch  keine  Dokumenten-
 pauschale  gemäß  §  4  JVerwKostO  erhoben  werden  kön-
 nen  (Anmerkung  zu  Nr.  102  GV-JVerwKostO-E).  Dies
 soll  durch  eine  entsprechende  Ergänzung  der  An-
 merkung  (1)  zu  Nr.  500  der  Anlage  (Gebührenverzeich-
 nis)  zur  Justizverwaltungskostenordnung  klargestellt
 werden.

 44.  Zu Artikel 12 Abs.  12  (§  5  Abs.  2,  §  11  Abs.  3  –  neu  –
 PartGG)

 Artikel 12 Abs.  12 ist wie folgt zu fassen:

 ,(12)  Das  Partnerschaftsgesellschaftsgesetz  vom
 25.  Juli  1994  (BGBl.  I  S.  1744),  zuletzt  geändert
 durch  …, wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  5  Abs.  2  wird  die  Angabe  „§§  8  bis  12,  13,  13c,
 13d,  13h,  14“  durch  die  Angabe  „§§  8,  8a,  9,  10  bis
 12, 13, 13d, 13h und 14“ ersetzt.

 2.  Dem §  11 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Die  Landesregierungen  können  durch
 Rechtsverordnung  bestimmen,  dass  Anmeldungen
 und  alle  oder  einzelne  Dokumente  bis  zum  31.  De-
 zember  2009  auch  in  Papierform  zum  Partner-
 schaftsregister  eingereicht  werden  können.  Soweit
 eine  Rechtsverordnung  nach  Satz  1  erlassen  wird,
 gelten  die  Vorschriften  über  die  Anmeldung  und
 die  Einreichung  von  Dokumenten  zum  Partner-
 schaftsregister  in  ihrer  bis  zum  Inkrafttreten
 des  Gesetzes  über  elektronische  Handelsregister
 und  Genossenschaftsregister  sowie  das  Unterneh-
 mensregister  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  am  1.  Januar
 2007  geltenden  Fassung.  Die  Landesregierungen
 können  durch  Rechtsverordnung  die  Ermächtigung
 nach  Satz  1  auf  die  Landesjustizverwaltungen
 übertragen.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Der  Gesetzentwurf  sieht  nur  im  Handelsregisterrecht
 vor,  dass  die  Länder  im  Wege  von  Übergangsbestim-
 mungen  von  der  Pflicht  zur  elektronischen  Anmeldung
 und  Einreichung  von  Dokumenten  Ausnahmen  machen
 können (Artikel 61 Abs.  1 EGHGB-E).

 Eine  solche  Möglichkeit  muss  aber  auch  für  das  Partner-
 schaftsregister  gelten.  Insoweit  bedarf  es  einer  Ergän-
 zung des Gesetzentwurfs in Artikel 12 Abs.  12.

 45.  Zu Artikel 13 Abs.  1 (Inkrafttreten)

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  in  Artikel  13  Abs.  1
 die  Angabe  „(§  15  Abs.  5  der  Luftfahrzeugpfandrechts-
 registerverordnung)“  mit  der  Folge  gestrichen  werden
 kann,  dass  Artikel  5  Abs.  6  insgesamt  am  Tag  nach  der
 Verkündung des Gesetzes in Kraft tritt.

 B e g r ü n d u n g

 Die  in  Artikel  5  Abs.  6  eingeführten  neuen  Absätze  2  bis
 6  von  §  15  LuftRegV  formulieren  aus,  was  sich  bereits



Drucksache 16/960 – 88 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
jetzt  durch  Verweisungen  auf  andere  Vorschriften  sinn-
 gemäß  ergibt.  §  15  Abs.  5  LuftRegV-E  übernimmt  die
 Regelung  des  bisher  geltenden  §  9a  Abs.  4  HGB,  der
 wegen  Artikel  2  und  Artikel  13  Abs.  1  –  Inkrafttreten
 des  Artikels  2  (Artikel  61  Abs.  6  EGHGB-E)  am  Tag
 nach  der  Verkündung  des  Gesetzes  –  noch  bis  zum  1.  Ja-
 nuar  2007  weiter  anzuwenden  sein  wird.  Eine  Verord-
 nungsermächtigung  würde  sich  deshalb  bis  zum  1.  Ja-
 nuar  2007  sowohl  aus  §  15  Abs.  5  LuftRegV-E  als  auch
 aus  §  15  Abs.  2  LuftRegV  in  Verbindung  mit  §  9a
 Abs.  4  HGB  in  der  bis  zu  dem  Tag  nach  der  Verkündung
 des  Gesetzes  geltenden  Fassung  ergeben.  Nur  über  §  9a
 Abs.  4  HGB  dieser  Fassung  wird  bis  zum  1.  Januar  2007
 der  Verweis  auf  die  „zuständige  Stelle“  –  eben  die  Stelle
 im  Sinne  des  §  9a  Abs.  2  und  3  HGB  dieser  Fassung  –
 verständlich.  Da  §  15  Abs.  5  LuftRegV-E  nur  mittels  der
 Bezugnahme  auf  die  neuen  Absätze  3  und  4  des  §  15
 LuftRegV-E  gegenüber  §  9a  Abs.  4  HGB  in  der  bis  zum
 Tag  nach  der  Verkündung  des  Gesetzes  geltenden
 Fassung  eigene  Kontur  gewinnt,  erscheint  es  sinnvoll,
 das  Inkrafttreten  sämtlicher  neuer  Absätze  des  §  15
 LuftRegV-E  zu  synchronisieren.  Damit  entfiele  zu-
 gleich  die  Notwendigkeit,  die  Bezugnahme  auf  §  9a
 Abs.  2  bis  4  HGB  in  §  15  Abs.  2  LuftRegV-E  bis  zum
 1.  Januar  2007  mittels  eines  Verweises  auf  Artikel  61
 Abs.  6 EGHGB-E zu konkretisieren.

 46.  Zu Artikel 13 Abs.  2 (Inkrafttreten)

 Artikel 13 Abs.  2 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Der  Begriff  „Handelsregister“  soll  durch  §  8  Abs.  2
 HGB-E  umfassend  geschützt  werden.  Wie  in  der  Ent-
 wurfsbegründung  zutreffend  ausgeführt  wird  (Bundes-
 ratsdrucksache  942/05,  S.  95  f.),  wird  ein  weit  gehender
 Schutz  des  Begriffs  bereits  de  lege  lata  erreicht,  da  eine
 Werbung  für  ein  privat  betriebenes  „Handelsregister“
 regelmäßig  gegen  das  Verbot  irreführender  Werbung
 nach §  5 UWG verstößt.

 Vertrauensschutz,  den  die  Entwurfsbegründung  (S.  181)
 den  Betroffenen  zugestehen  möchte,  ist  bei  dieser
 Rechtslage  sachlich  nicht  geboten.  Den  Betroffenen
 kann  zugemutet  werden,  gegebenenfalls  ihre  Daten-
 sammlungen  kurzfristig  umzubenennen,  da  eine  Be-
 zeichnung  als  Handelsregister  schon  nach  geltendem
 Recht regelmäßig rechtswidrig ist.

 47.  Zum Gesetzentwurf insgesamt

 Der  Bundesrat  bittet,  den  Gesetzentwurf  im  weiteren
 Verlauf  des  Gesetzgebungsverfahrens  so  auszugestal-
 ten,  dass  die  Unternehmen  nur  mit  europarechtlich
 zwingend  gebotenen  Aufwendungen  und  Verpflichtun-
 gen belastet werden.

 B e g r ü n d u n g

 Die  EU-Publizitätsrichtlinie  2003/58/EG  des  Europäi-
 schen  Parlaments  und  des  Rates  vom  15.  Juli  2003  gibt
 den  Mitgliedstaaten  in  Artikel  3  Abs.  4  zwar  weithin  die
 Pflicht  zur  Bekanntmachung  vor.  Allerdings  können  die
 Mitgliedstaaten  zwischen  den  unterschiedlichen  Arten
 der  Bekanntmachung  (Vollbekanntmachung,  Hinweis-
 bekanntmachung,  Einstellung  in  ein  elektronisches  Sys-
 tem)  frei  wählen.  Bei  der  Ausübung  dieses  Wahlrechts
 haben  die  Entwurfsverfasser  nicht  grundsätzlich  darauf
 geachtet,  die  deutschen  Unternehmen  so  wenig  wie
 möglich  zu  belasten.  Stattdessen  stehen  die  Einkünfte
 des  Betreibers  des  Unternehmensregisters  und  des  elek-
 tronischen  Bundesanzeigers  häufig  im  Vordergrund.
 Das  Unternehmensregister  ist  sachgerecht,  jedoch  von
 allen  deutschen  Unternehmen  entsprechend  ihrer  Leis-
 tungsfähigkeit  zu  finanzieren.  Bei  den  Bekanntmachun-
 gen  sollte  hingegen  darauf  geachtet  werden,  dass  die
 Belastung  der  Unternehmen  so  gering  wie  möglich
 gehalten und eine Kostendeckung erreicht wird.

 Dies  gebietet  schon  der  Grundsatz,  dass  deutschen  Un-
 ternehmen  im  Vergleich  zu  den  Unternehmen  in  anderen
 Mitgliedstaaten  nicht  zusätzliche  Verpflichtungen  und
 Kosten auferlegt werden dürfen.
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Anlage  3
 Gegenäußerung der Bundesregierung
 Zu Nummer 1  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (Überschrift  zu  §  8a
 HGB))

 Die  Bundesregierung  schlägt  dem  Deutschen  Bundestag
 folgende  geänderte  Fassung  der  Überschrift  zu  §  8a  HGB-E
 vor:

 „Eintragungen  in  das  Handelsregister;  Verordnungsermäch-
 tigung“.

 Zu Nummer 2  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  8a  Abs.  2  Satz  1
 HGB))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates zu.

 Zu Nummer 3  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  8a  Abs.  2  Satz  2
 HGB))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundes-
 rates  in  der  Sache  zu.  Auf  Grundlage  der  vorgeschlagenen
 Formulierung  könnten  die  Länder  jedoch  nur  die  für  die  Be-
 arbeitung  der  Dokumente  geeignete  Form  festlegen,  ohne
 dass  hieraus  zugleich  eine  entsprechende  Vorgabe  für  die
 einzureichenden  Dokumente  erwachsen  würde.  Denn  in  der
 Formulierung  fehlt  eine  Verknüpfung  zwischen  der  Verord-
 nungsermächtigung  und  den  Vorschriften  zur  Einreichung
 von  Dokumenten,  wie  sie  sich  etwa  in  §  130a  Abs.  1  Satz  1
 zweiter  Halbsatz  ZPO  oder  im  derzeitigen  §  8a  Abs.  1
 Satz  3  HGB  („dass  die  Einreichung  …  in  einer  …  für  die
 maschinelle  Bearbeitung  durch  das  Registergericht  geeigne-
 ten Form zu erfolgen hat“) findet.

 Vor  diesem  Hintergrund  wird  für  §  8a  Abs.  2  Satz  2  HGB-E
 folgende Formulierung vorgeschlagen:

 „Dabei  können  sie  auch  Einzelheiten  der  Datenübermittlung
 regeln  sowie  die  Form  zu  übermittelnder  elektronischer
 Dokumente  festlegen,  um  die  Eignung  für  die  Bearbeitung
 durch das Gericht sicherzustellen.“

 Zu Nummer 4  (Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8b Abs.  1 HGB))

 Die  Bundesregierung  hält  eine  Änderung  der  Regelung
 nicht für erforderlich.

 Mit  der  Aufgabe  der  Führung  des  Unternehmensregisters
 wird  keine  vollständig  neue  Tätigkeit  auf  das  Bundesminis-
 terium  der  Justiz  übertragen.  Das  Bundesministerium  der
 Justiz  ist  bereits  Herausgeber  des  Bundesanzeigers,  in  dem
 schon  nach  geltender  Rechtslage  eine  Vielzahl  handels-,  ge-
 sellschafts-  und  kapitalmarktrechtlicher  Bekanntmachungen
 zu  erfolgen  hat  (vgl.  etwa  §  12  GmbHG;  §  25  AktG;  §§  10,
 325  HGB;  §§  49,  51,  61  BörsZulV;  §§  37i,  37k  WpHG;
 §§  37, 38, 45 InvG).

 Aufgabe  des  künftigen  Unternehmensregisters  ist  es,  die
 wesentlichen  veröffentlichungspflichtigen  Unternehmens-
 informationen  an  einer  zentralen  Stelle  zusammenzuführen
 und  zum  Abruf  bereitzuhalten.  Die  Zuständigkeit  für  die
 Führung  des  Unternehmensregisters  ist  damit  bereits  im

 jetzigen  Tätigkeitsbereich  des  Bundesministeriums  der
 Justiz  angelegt  und  wird  lediglich  neu  strukturiert,  so  dass
 die  Aufgabenübertragung  im  Einklang  mit  der  bisherigen
 Staatspraxis steht.

 Zu Nummer 5  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  8b  Abs.  1a  –  neu  –
 HGB))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab.

 Auf  Grundlage  der  Verordnung  (EWG)  Nr.  2186/93  des
 Rates  vom  22.  Juli  1993  über  die  innergemeinschaftliche
 Koordinierung  des  Aufbaus  von  Unternehmensregistern  für
 statistische  Verwendungszwecke  werden  bei  den  statisti-
 schen  Ämtern  „Unternehmensregister“  für  statistische  Ver-
 wendungszwecke  geführt  (vgl.  auch  §  1  Abs.  1  des  Statis-
 tikregistergesetzes).  Eine  Umbenennung  der  statistischen
 Unternehmensregister  kann  auf  Grund  dieser  gemein-
 schaftsrechtlichen  Vorgaben  nicht  gesetzlich  vorgeschrieben
 werden  und  wird  im  Übrigen  auch  nicht  für  erforderlich
 gehalten.

 Darüber  hinaus  ist  auch  ein  allgemeines  Verbot  des  Inver-
 kehrbringens  privater  Datensammlungen  unter  Verwendung
 oder  Beifügung  der  Bezeichnung  „Unternehmensregister“
 zumindest  zum  jetzigen  Zeitpunkt  nicht  geboten,  da  es  sich
 bei  dem  Unternehmensregister  –  anders  als  beim  Han-
 delsregister  –  (noch)  nicht  um  ein  historisch  gewachsenes
 Verzeichnis  handelt  und  die  im  Unternehmensregister  selbst
 gespeicherten  Veröffentlichungen  keinen  besonderen  öffent-
 lichen  Glauben  genießen.  Der  bestehende  Schutz  über  §  5
 UWG erscheint derzeit ausreichend.

 Zu Nummer 6  (Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  8b Abs.  3
 Satz 2, 3 – neu – HGB))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  nur  insoweit
 zu,  als  die  Zuständigkeit  für  die  Datenübermittlung  an  das
 Unternehmensregister  von  den  Gerichten  auf  die  Landes-
 justizverwaltungen übertragen werden soll.

 Die  darüber  hinaus  vorgeschlagene  enumerative  Regelung
 der  zu  übermittelnden  Daten  in  §  8b  Abs.  3  Satz  2  und
 3  –  neu  –  HGB-E  wird  demgegenüber  abgelehnt.  Eine  Auf-
 zählung  im  Gesetz  ist  verfassungsrechtlich  nicht  erforder-
 lich  und  darüber  hinaus  auch  zu  unflexibel.  Die  elektroni-
 sche  Datenverarbeitung  ist  ein  dynamischer  Prozess,  so  dass
 damit  zu  rechnen  ist,  dass  sich  der  Umfang  der  Indexdaten
 bei  den  Handels-,  Genossenschafts-  und  Partnerschafts-
 registern  sowie  den  Insolvenzbekanntmachungen  künftig
 ändert.  Um  zu  vermeiden,  dass  in  jedem  Fall  das  Gesetz
 selbst  angepasst  werden  müsste,  ist  eine  Eingrenzung  der  zu
 übermittelnden  Daten  durch  Rechtsverordnung  vorzugswür-
 dig.  Dem  berechtigten  Anliegen  des  Bundesrates  an  einer
 einvernehmlichen  Festlegung  der  zu  übermittelnden  Daten
 würde  durch  eine  Zustimmungsbedürftigkeit  der  Rechtsver-
 ordnung  in  vollem  Umfang  Rechnung  getragen  (vgl.  hierzu
 die Ausführungen zu Nummer 15).
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Zu Nummer 7  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  8b  Abs.  4  –  neu  –
 HGB))

 Die  Bundesregierung  widerspricht  dem  Vorschlag  des  Bun-
 desrates,  da  sie  ihn  nicht  für  erforderlich  hält.  Die  Unterla-
 gen  der  Rechnungslegung  stehen  den  Gerichten  im  Unter-
 nehmensregister  zum  kostenfreien  elektronischen  Abruf  zur
 Verfügung.  Der  Zugang  zu  den  Daten  wird  ohne  nennens-
 werten  Aufwand  über  eine  einfache  Suchmaske  ermöglicht
 werden;  dabei  wird  insbesondere  auch  keine  vorherige  Re-
 gistrierung  notwendig  sein.  Es  besteht  damit  kein  Bedürfnis,
 das  Unternehmensregister  zusätzlich  zu  verpflichten,  Infor-
 mationen  zu  den  Jahresabschlüssen  (ohne  einen  konkreten
 Anlass) an sämtliche Gerichte zu „pushen“.

 Eine  solche  Verpflichtung  würde  zudem  zu  einer  erheb-
 lichen  Mehrbelastung  für  das  Unternehmensregister  führen,
 die  zwar  –  wie  in  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  zu-
 treffend  ausgeführt  wird  –  keinen  Gebührenausfall,  aber
 doch  eine  Erhöhung  des  finanziellen  Aufwands  für  die  Füh-
 rung  des  Unternehmensregisters  zur  Folge  hätte  und  damit
 zugleich  eine  Erhöhung  der  für  Abschnitt  5  des  Gebühren-
 verzeichnisses  (GV)  zur  Justizverwaltungskostenordnung
 (JVKostO) vorgesehenen Jahresgebühren bedingen würde.

 Zu Nummer 8  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  9  Abs.  1  Satz  1
 HGB))

 Ein  Klarstellungsbedarf  wird  nicht  gesehen.  Die  nach  dem
 geltenden  Recht  in  den  §§  9  und  9a  HGB  vorgenommene
 Unterscheidung  zwischen  der  Einsicht  in  das  Handelsregis-
 ter  und  dem  Abruf  von  Daten  über  ein  automatisiertes  Ver-
 fahren  wird  in  dem  Entwurf  aufgegeben,  so  dass  die  für  §  9
 Abs.  1  Satz  1  HGB  vorgesehene  Regelung  und  damit  auch
 die  Einschränkung  auf  Einsichtnahmen  „zu  Informations-
 zwecken“  nunmehr  umfassend  zu  verstehen  ist.  Dies  wird
 auch  durch  §  52  HRV-E  klargestellt  („Umfang  und  Voraus-
 setzungen  des  Abrufs  im  automatischen  Verfahren  …  be-
 stimmen sich nach §  9 Abs.  1 des Handelsgesetzbuchs“).

 Zu Nummer 9  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  9  Abs.  1  Satz  2,  4,
 §  10 Satz 1 HGB),
 Artikel  4  Nr.  5  Buchstabe  a  (§  141  Abs.  2
 Satz 1 FGG),
 Nr.  6 (§  141a Abs.  2 Satz 2 FGG))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 10  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  9  Abs.  1  Satz  2
 HGB))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 11  (Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9 Abs.  1
 Satz 4, 5 – neu – und 6 – neu – HGB))

 Dem  Vorschlag  des  Bundesrates  wird  in  der  Sache  zuge-
 stimmt.  Die  Möglichkeit,  die  Abwicklungsaufgaben  für  das
 elektronische  Abrufverfahren  auf  die  zuständige  Stelle  eines
 anderen  Landes  zu  vereinbaren,  sollte  jedoch  nicht  nur  unter
 der  Bedingung  möglich  sein,  dass  ein  länderübergreifendes,
 zentrales  elektronisches  Informations-  und  Kommunika-
 tionssystem  eingerichtet  wird.  Darüber  hinaus  könnte  die
 für  §  9  Abs.  1  Satz  6  HGB-E  vorgeschlagene  Formulierung
 entgegen  der  Begründung  dahingehend  ausgelegt  werden,
 dass  die  Länder  eine  Übertragung  der  Abwicklungsaufga-

 ben  auf  das  Unternehmensregister  vornehmen  können,  ohne
 dass  für  die  Übertragung  das  Einvernehmen  des  Trägers  des
 Unternehmensregisters erforderlich wäre.

 Vor  diesem  Hintergrund  schlägt  die  Bundesregierung  fol-
 genden Wortlaut für §  9 Abs.  1 Satz 4 bis 6 HGB-E vor:

 „Die  Länder  können  ein  länderübergreifendes,  zentrales
 elektronisches  Informations-  und  Kommunikationssystem
 bestimmen.  Sie  können  auch  eine  Übertragung  der  Ab-
 wicklungsaufgaben  auf  die  zuständige  Stelle  eines  anderen
 Landes  vereinbaren.  Soweit  die  Einsichtnahme  über  das
 Unternehmensregister  erfolgt,  können  sie  zudem  mit  dem
 Betreiber  des  Unternehmensregisters  eine  Übertragung  der
 Abwicklungsaufgaben  auf  das  Unternehmensregister  ver-
 einbaren.“

 Zu Nummer 12  (Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9 Abs.  5 HGB))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundesra-
 tes zu.

 Zu Nummer 13  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  9  Abs.  7  Satz  2
 HGB))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  zu;  unter  Be-
 rücksichtigung  von  Nummer  12  wird  hinsichtlich  der  For-
 mulierung  vorgeschlagen,  in  §  9  Abs.  7  Satz  2  HGB-E  die
 Angabe  „Absätzen  2  bis  4“  durch  die  Angabe  „Absätzen  2
 bis 5“ zu ersetzen.

 Zu Nummer 14  (Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  9a Abs.  1 HGB))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Aus  staatsorganisationsrechtlicher  Sicht  ist  eine  Streichung
 des  §  9a  Abs.  1  HGB-E  nicht  erforderlich.  Der  Bundesrat
 verkennt,  dass  die  Beleihung  hier  nicht  mit  der  nach  Ar-
 tikel  87  Abs.  3  Satz  1  GG  erfolgenden  Aufgabenübertra-
 gung  auf  Bundesbehörden  zusammenfällt.  Im  Einzelnen
 sind  hier  zwei  Schritte  zu  unterscheiden:  erstens  die  Aufga-
 benübertragung  zur  Führung  des  Unternehmensregisters  auf
 das  Bundesministerium  der  Justiz.  Sie  ist  an  den  Vorausset-
 zungen  des  Artikels  87  Abs.  3  Satz  1  GG  zu  messen  und  im
 Ergebnis  zulässig.  Erst  in  einem  zweiten  Schritt  erfolgt  die
 Beleihung  eines  privaten  Dritten  mit  den  Aufgaben.  Die
 verfassungsrechtlichen  Anforderungen  hieran  unterscheiden
 sich  nicht  von  denen,  die  allgemein  für  die  Beleihung  gel-
 ten.  Da  sie  hier  durch  Rechtsverordnung  erfolgen  soll,  rich-
 tet  sich  der  verfassungsrechtliche  Prüfungsmaßstab  nach
 Artikel 80 GG, dessen Voraussetzungen hier gewahrt sind.

 Die  Hinweise  des  Bundesrates  auf  die  Kommentarliteratur
 nehmen  die  vorliegende  Situation  daher  nicht  in  den  Blick
 und gehen damit am hier vorliegenden Sachverhalt vorbei.

 Erhellend  in  diesem  Zusammenhang  dürfte  es  sein,  wenn
 man  unterstellt,  dass  §  9a  Abs.  1  HGB-E  tatsächlich  zu-
 nächst  gestrichen,  dann  aber  durch  eine  spätere  Gesetzes-
 änderung  im  HGB  ergänzt  werden  würde.  Diese  Gesetzes-
 änderung  wäre  dann  nicht  an  den  Anforderungen  des  Arti-
 kels  87  Abs.  3  Satz  1  GG  zu  messen,  sondern  allein  an  den
 verfassungsrechtlichen  Anforderungen,  die  allgemein  für
 die Beleihung Dritter bestehen.

 Die  hier  geplante  Vorgehensweise  entspricht  auch  der  bishe-
 rigen  Staatspraxis.  Im  Gesetz  über  die  Erhebung  von  stre-
 ckenbezogenen  Gebühren  für  die  Benutzung  von  Bundes-
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autobahnen  mit  schweren  Nutzfahrzeugen  (Autobahnmaut-
 gesetz)  vom  5.  April  2002  (BGBl.  I  S.  1234)  ist  in  §  4
 Abs.  2  vorgesehen,  dass  das  Bundesamt  für  Güterverkehr
 (vgl.  §§  10  ff.  des  Güterkraftverkehrsgesetzes  vom  22.  Juni
 1998  –  BGBl.  I  S.  1485  –)  einem  Privaten  die  Errichtung
 und  den  Betrieb  zur  Erhebung  der  Maut  übertragen  oder
 diesen  beauftragen  kann,  an  der  Erhebung  der  Maut  mitzu-
 wirken.

 Hinzuweisen  ist  in  diesem  Zusammenhang  schließlich  dar-
 auf,  dass  es  in  der  Rechtsprechung  und  im  Schrifttum  all-
 gemein  anerkannt  ist,  dass  sich  der  Staat  bei  der  Erfüllung
 öffentlicher  Aufgaben  auch  privater  Personen  bedienen  und
 ihnen  dazu  hoheitliche  Befugnisse  sowohl  obrigkeitlicher
 wie  auch  schlicht  hoheitlicher  Art  zur  Wahrnehmung  in  ei-
 genem  Namen  übertragen  kann  (BVerwG,  Urteil  vom  5.  Ok-
 tober  1990  –  7  C  7/90  –,  NVwZ-RR  1991,  S.  330  f.  mit
 zahlreichen weiteren Nachweisen).

 Zu Nummer 15  (Zu  Artikel  1  Nr.  2  (§  9a  Abs.  2  Satz  1
 HGB))

 Dem  Vorschlag  des  Bundesrates  wird  nur  insoweit  zu-
 gestimmt,  als  die  in  §  9a  Abs.  2  Satz  1  HGB-E  enthaltene
 Verordnungsermächtigung  für  das  Bundesministerium  der
 Justiz  „Einzelheiten  der  Datenübermittlung  einschließlich
 Vorgaben  über  Datenformate“  zwischen  den  Landesbehör-
 den und dem Unternehmensregister umfasst.

 Die  sonstigen  Inhalte  der  vorgesehenen  Verordnungs-
 ermächtigung  betreffen  demgegenüber  nicht  das  Verwal-
 tungsverfahren  in  den  Ländern.  Die  Begründung  des  Bun-
 desrates,  die  nach  §  9a  Abs.  2  Satz  1  HGB-E  mögliche
 Festlegung  von  Art  und  Umfang  der  Mehrwertdienste  durch
 das  Unternehmensregister  erfasse  auch  Handelsregister-
 daten  und  damit  das  Verwaltungsverfahren  der  Länder,  ist
 unzutreffend.  Die  Verordnungsermächtigung  bezieht  sich
 insoweit  allein  auf  die  Zulässigkeit  von  Auskunftsdienst-
 leistungen  „mit  den  im  Unternehmensregister  gespeicherten
 Daten“  und  auf  Art  und  Umfang  „dieser“  Auskunftsdienst-
 leistungen.  Die  Handelsregisterdaten  werden  aber  (ebenso
 wie  die  Daten  nach  §  8b  Abs.  2  Nr.  2,  3  und  11  HGB-E,  hin-
 sichtlich  derer  ebenfalls  nur  eine  Zulieferung  von  Index-
 daten  durch  die  Länder  erfolgen  soll)  auf  Wunsch  der
 Länder  gerade  nicht  gespiegelt  im  Unternehmensregister
 gespeichert.  Damit  könnten  entgegen  den  Ausführungen  des
 Bundesrates  durch  eine  Rechtsverordnung  nach  §  9a  Abs.  2
 HGB-E  keineswegs  Mehrwertdienste  mit  Handelsregister-
 oder  sonstigen  bei  den  Ländern  gespeicherten  Daten  zuge-
 lassen  bzw.  festgelegt  werden,  so  dass  insofern  auch  keine
 Verpflichtung  für  die  Länder  zur  Weitergabe  der  Daten  auf
 Grundlage  der  Vorgaben  der  Richtlinie  2003/98/EG  über  die
 Weiterverwendung  von  Informationen  des  öffentlichen  Sek-
 tors  begründet  werden  könnte.  Wie  und  auf  welcher  recht-
 lichen  Grundlage  die  Länder  möglicherweise  von  ihnen  ge-
 wünschte  Mehrwertdienste  mit  Handelsregisterdaten  regeln,
 ist  Ländersache  und  bleibt  damit  der  Einschätzung  der  Län-
 der überlassen.

 Vor  diesem  Hintergrund  (und  unter  Berücksichtigung  von
 Nummer  18)  wird  vorgeschlagen,  §  9a  Abs.  2  HGB-E  wie
 folgt zu fassen:

 „(2)  Das  Bundesministerium  der  Justiz  wird  ermächtigt,
 durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung  des  Bundesrates
 Einzelheiten  der  Datenübermittlung  zwischen  den  Behörden

 der  Länder  und  dem  Unternehmensregister  einschließlich
 Vorgaben über Datenformate zu regeln.“

 Der  bisher  unter  Artikel  1  Nr.  2  vorgesehene  §  9a  Abs.  2
 HGB-E  wird  zu  §  9a  Abs.  3  –  neu  –  HGB-E;  dabei  wird  für
 Satz  1  –  auch  unter  Berücksichtigung  der  zu  erwartenden
 Level-2-Maßnahmen  der  Kommission  zum  zentralen
 Speichersystem  im  Sinne  der  Transparenzrichtlinie  (vgl.
 CESR-Dok. 06-025) – folgende Fassung vorgeschlagen:

 „Das  Bundesministerium  der  Justiz  wird  ermächtigt,  durch
 Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des  Bundesrates  die
 technischen  Einzelheiten  zu  Aufbau  und  Führung  des  Un-
 ternehmensregisters,  Einzelheiten  der  Datenübermittlung
 einschließlich  Vorgaben  über  Datenformate,  die  nicht  unter
 Absatz  2  fallen,  Löschungsfristen  für  die  im  Unternehmens-
 register  gespeicherten  Daten,  Überwachungsrechte  der  Bun-
 desanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  gegenüber  dem
 Unternehmensregister  hinsichtlich  der  Übermittlung,  Ein-
 stellung,  Verwaltung,  Verarbeitung  und  des  Abrufs  kapital-
 marktrechtlicher  Daten  einschließlich  der  Zusammenarbeit
 mit  amtlich  bestellten  Speicherungssystemen  anderer  Mit-
 gliedstaaten  der  Europäischen  Union  oder  anderer  Vertrags-
 staaten  des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirt-
 schaftsraum  im  Rahmen  des  Aufbaus  eines  europaweiten
 Netzwerks  zwischen  den  Speicherungssystemen,  die  Zuläs-
 sigkeit  sowie  Art  und  Umfang  von  Auskunftsdienstleistun-
 gen  mit  den  im  Unternehmensregister  gespeicherten  Daten,
 die  über  die  mit  der  Führung  des  Unternehmensregisters
 verbundenen  Aufgaben  nach  diesem  Gesetz  hinausgehen,
 zu regeln.“

 Zu Nummer 16  (Zu Artikel 1 Nr.  2 (§  10 Satz 3 HGB),
 Artikel 2 (Artikel 61 Abs.  4 EGHGB))

 Der Vorschlag wird abgelehnt.

 Er  steht  in  vollständigem  Widerspruch  zu  der  unter  Num-
 mer  47  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  enthaltenen
 Bitte,  den  Gesetzentwurf  „so  auszugestalten,  dass  die  Un-
 ternehmen  nur  mit  europarechtlich  zwingend  gebotenen
 Aufwendungen  und  Verpflichtungen  belastet  werden“.  In
 der  dortigen  Begründung  wird  zutreffend  ausgeführt,  dass
 die  Publizitätsrichtlinie  den  Mitgliedstaaten  die  freie  Wahl
 zwischen  den  Arten  der  Bekanntmachung  überlässt  und  vor
 diesem  Hintergrund  im  Interesse  der  Unternehmen  bei  der
 Ausübung  des  Wahlrechts  darauf  geachtet  werden  sollte,  die
 Belastung so gering wie möglich zu halten.

 Die  vom  Bundesrat  vorgeschlagene  bundesweite  Aufrecht-
 erhaltung  der  Pflichtbekanntmachung  in  „mindestens  einer“
 Tageszeitung  oder  einem  sonstigen  Blatt  bis  zum  31.  De-
 zember  2009  bedeutet  jedoch  gegenüber  der  elektronischen
 Bekanntmachung  eine  erhebliche  Mehrbelastung  der  Unter-
 nehmen,  da  für  eine  Tageszeitungsbekanntmachung  ein
 Vielfaches  des  für  eine  elektronische  Bekanntmachung
 vorgesehenen  Betrags  in  Höhe  von  1  Euro  zu  zahlen  ist.  Im
 Interesse  des  Wirtschaftsstandorts  Deutschland  ist  dabei
 nicht  zu  vergessen,  dass  auch  die  Mehrzahl  der  übrigen
 Mitgliedstaaten  keine  Pflichtbekanntmachung  in  Tageszei-
 tungen kennt.

 Die  vorgeschlagene  Regelung  ist  angesichts  der  technischen
 Entwicklung  und  der  geänderten  wirtschaftlichen  Struktu-
 ren  auch  nicht  durch  Publizitätserwägungen  zu  rechtferti-
 gen.  Anders  als  früher  operieren  viele  Unternehmen  heute
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nicht  mehr  lokal  begrenzt,  sondern  bundesweit  oder  grenz-
 überschreitend.  Eine  Lektüre  der  Handelsregisterbekannt-
 machungen  eines  Registergerichts  in  einer  lokalen  oder  re-
 gionalen  Tageszeitung  kann  dem  Interessierten  daher  kein
 annähernd  vollständiges  Bild  der  für  ihn  relevanten  Regis-
 terbekanntmachungen  mehr  geben.  Bekanntmachungen  im
 Internet  sind  demgegenüber  bundesweit  und  auch  aus  dem
 Ausland  in  gleicher  Weise  leicht  zugänglich.  Die  Publizität
 der  Registereintragungen  wird  damit  durch  die  vorgesehene
 elektronische  Bekanntmachung  in  weiterem  Maße  als  durch
 Tageszeitungsbekanntmachungen gewährleistet.

 Eine  Aufrechterhaltung  der  Pflichtpublizität  in  Tageszeitun-
 gen  ist  vor  diesem  Hintergrund  nur  noch  dann  gerecht-
 fertigt,  wenn  in  einer  Region  möglicherweise  noch  keine
 hinreichende  Versorgung  mit  Internetanschlüssen  besteht.
 Diesem  Umstand  trägt  die  in  Artikel  61  Abs.  4  EGHGB-E
 vorgesehene  Öffnungsklausel  vollumfänglich  Rechnung.
 Sie  entspricht  zudem  auch  den  im  Koalitionsvertrag  getrof-
 fenen  Vereinbarungen,  da  eine  „vollständige“,  d.  h.  bun-
 desweit  zwingende  Ablösung  der  Pflichtbekanntmachung  in
 Tageszeitungen  erst  zum  31.  Dezember  2009  stattfinden
 soll.

 Die  vom  Bundesrat  im  Zusammenhang  mit  der  Öffnungs-
 klausel  befürchteten  Rechtsunsicherheiten  und  unzumut-
 baren  Behinderungen  für  den  Rechtsverkehr  werden  nach
 Einschätzung  der  Bundesregierung  nicht  auftreten,  da  die
 Pflichtbekanntmachungen  durch  das  Registergericht  und
 nicht  durch  den  Eingetragenen  zu  veranlassen  sind.  Die  Be-
 kanntmachungen  würden  vom  zuständigen  Registergericht
 veranlasst  –  freilich  auf  Kosten  des  betroffenen  Unterneh-
 mens.  Ferner  soll  künftig  die  Wirksamkeit  einer  Eintragung
 nur  noch  von  der  elektronischen  Bekanntmachung  abhängig
 sein,  so  dass  für  den  Rechtsverkehr  eine  Rechtszersplitte-
 rung nicht zu befürchten wäre.

 Zutreffend  ist,  dass  die  Länder  auf  Grund  der  Öffnungs-
 klausel  eine  Abwägung  vornehmen  müssen.  Dabei  ist  ein
 möglicher  Zugewinn  an  Information  der  Bürger  über  Han-
 delsregisterbekanntmachungen  in  einzelnen  Gebieten  abzu-
 wägen  gegen  die  damit  verbundene  höhere  Belastung  der
 jeweiligen  lokalen  Wirtschaft.  Es  ist  bei  diesem  Abwä-
 gungsprozess  ferner  in  die  Überlegung  einzubeziehen,  dass
 mit  der  zwingenden  Regelung  weiterer  Tageszeitungs-
 bekanntmachungen  auch  im  europäischen  Vergleich  eine
 unübliche  und  durch  europäisches  Richtlinienrecht  nicht
 vorgegebene  zusätzliche  bürokratische  Belastung  der  ört-
 lichen  Unternehmen  einer  erhofften  besseren  Information
 gegenübersteht.

 Auch  die  Ergebnisse  der  vom  Bundesrat  zitierten  Umfrage  im
 Auftrag  der  Zeitungsverleger  rechtfertigen  die  vom  Bundes-
 rat  vorgeschlagene  Regelung  nicht.  Man  kann  nicht  Tages-
 zeitungsbekanntmachungen  mit  elektronischen  Bekanntma-
 chungen  vergleichen,  die  es  in  der  Form,  Nutzerfreundlich-
 keit  und  kostenlosen  Ausgestaltung  des  EHUG  gegenwärtig
 noch  gar  nicht  gibt.  Sollte  es  auch  künftig  eine  Nachfrage
 nach  Papierabdruck  von  Registereintragungen  geben,  wer-
 den  diese  auf  Grund  normaler  Marktmechanismen  auch  an-
 geboten  werden.  Ein  gesetzlicher  Zwang  ist  weder  erforder-
 lich  noch  sinnvoll.  Erst  durch  das  EHUG  sollen  elektronische
 Bekanntmachungen  eingeführt  werden,  die  –  anders  als  die
 derzeit  in  einigen  Bundesländern  bereits  mögliche  On-
 line-Einsicht  in  das  Handelsregister  selbst  –  gebührenfrei  ab-

 rufbar  sein  werden.  Zudem  haben  sich  auch  führende  Wirt-
 schaftsverbände  eindeutig  für  eine  Abschaffung  der  Pflicht-
 bekanntmachung in Tageszeitungen ausgesprochen.

 Zu Nummer 17  (Zu Artikel 1 Nr.  3 (§  13 HGB),
 Nr.  9 (§  15 Abs.  4 HGB))

 Die  Bundesregierung  wird  der  Prüfbitte  des  Bundesrates  im
 weiteren Gesetzgebungsverfahren nachkommen.

 Zu Nummer 18  (Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 HGB))

 Der  Vorschlag  des  Bundesrates,  die  Zuständigkeit  für  die
 Übertragung  von  in  Papierform  zum  Handelsregister  einge-
 reichten  Unterlagen  der  Rechnungslegung  in  elektronische
 Dokumente  vom  Registergericht  auf  den  Betreiber  des  elek-
 tronischen  Bundesanzeigers  zu  übertragen,  wird  abgelehnt.
 Nach  Artikel  3  Abs.  3  der  geänderten  EU-Publizitätsricht-
 linie  68/151/EWG  besteht  zumindest  für  den  Zeitraum  von
 zehn  Jahren  vor  dem  Zeitpunkt  der  Antragstellung  ein  An-
 spruch  auf  Übermittlung  der  Schriftstücke  als  elektronische
 Dokumente;  dabei  kann  auch  eine  Beglaubigung  der  über-
 mittelten  Daten  verlangt  werden.  Da  der  Betreiber  des  elek-
 tronischen  Bundesanzeigers  nicht  notwendigerweise  eine
 Behörde  ist,  ist  bereits  die  Möglichkeit  der  Beglaubigung
 nicht gewährleistet.

 Der  Bitte  des  Bundesrates,  die  Registergerichte  von  der
 Herstellung  elektronischer  Dokumente  aus  allein  in  Pa-
 pierform  vorliegenden  Unterlagen  der  Rechnungslegung  zu
 entlasten,  könnte  jedoch  aus  Sicht  der  Bundesregierung
 dadurch  entsprochen  werden,  dass  diese  Aufgabe  durch  das
 Unternehmensregister  wahrgenommen  wird.  Für  diese  Tä-
 tigkeit  wird  eine  Gebührenregelung  vorgeschlagen,  die  im
 Grundsatz  der  für  das  Registergericht  als  Nummer  5007  des
 Gebührenverzeichnisses  zur  HRegGebV  vorgesehenen  Re-
 gelung  in  Artikel  12  Abs.  6  Nr.  3  Buchstabe  h  entspricht.
 Allerdings  sollen  höhere  Gebühren  vorgesehen  werden,
 weil  sich  die  Jahresabschlüsse  zum  Teil  wegen  ihres  Alters
 nur  schwer  in  elektronische  Dokumente  übertragen  lassen
 und  weil  zusätzlich  der  Aufwand  mit  der  Rücksendung  der
 Unterlagen  vom  Unternehmensregister  an  das  Registerge-
 richt  hinzukommt.  Das  vom  Unternehmensregister  erstellte
 elektronische  Dokument  sollte  anschließend  auch  in  das
 Unternehmensregister  eingestellt  werden.  Nähere  Bestim-
 mungen  zu  der  Datenübermittlung  könnten  in  der  Rechts-
 verordnung  nach  §  9a  HGB-E  geregelt  werden  (vgl.  hierzu
 auch Gegenäußerung zu Nummer 15 der Stellungnahme).

 Die  Bundesregierung  schlägt  hierzu  folgende  Änderungen
 des Entwurfs vor:

 Dem §  8b HGB-E wird folgender Absatz 4 angefügt:

 „(4)  Die  Führung  des  Unternehmensregisters  schließt  die
 Erteilung  von  Ausdrucken  sowie  die  Beglaubigung  entspre-
 chend  §  9  Abs.  3  und  4  hinsichtlich  der  im  Unternehmens-
 register  gespeicherten  Unterlagen  der  Rechnungslegung  im
 Sinn  des  Absatzes  2  Nr.  4  ein.  Gleiches  gilt  für  die  elektro-
 nische  Übermittlung  von  zum  Handelsregister  eingereichten
 Schriftstücken  nach  §  9  Abs.  2,  soweit  sich  der  Antrag  auf
 Unterlagen  der  Rechnungslegung  im  Sinn  des  Absatzes  2
 Nr.  4 bezieht; §  9 Abs.  3 gilt entsprechend.“

 Infolgedessen  (und  unter  Berücksichtigung  von  Nummer
 12) wird §  9 Abs.  7 HGB- E wie folgt gefasst:
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„(7)  Für  die  Einsichtnahme  in  das  Unternehmensregister
 gilt  Absatz  1  Satz  1  entsprechend.  Anträge  nach  den  Absät-
 zen  2  bis  5  können  auch  über  das  Unternehmensregister  an
 das Gericht vermittelt werden.“

 In  Artikel  61  Abs.  3  EGHGB-E  werden  nach  den  Wörtern  „in
 ein  elektronisches  Dokument  übertragen“  die  Wörter  „  ;  §  8b
 Abs.  4  Satz  2  des  Handelsgesetzbuchs  gilt  entsprechend“  ein-
 gefügt.

 In  Artikel  12  Abs.  7  Nr.  3  Buchstabe  c  sollte  dem  Ab-
 schnitt 4 folgender Gebührentatbestand angefügt werden:

 Zu Nummer 19  (Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 HGB))

 Die  Bundesregierung  hält  eine  Änderung  für  nicht  erfor-
 derlich,  da  die  in  §  325  HGB-E  vorgesehene  elektronische
 Einreichung  und  Bekanntmachung  der  Unterlagen  der
 Rechnungslegung  im  elektronischen  Bundesanzeiger  nicht
 zu  einer  finanziellen  Mehrbelastung  führen  wird.  Vielmehr
 werden  die  Unternehmen  durch  die  geplante  Bekanntma-
 chungsregelung  gegenüber  der  derzeitigen  Rechtslage  von
 Kosten entlastet werden.

 Zu Nummer 20  (Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 HGB))

 Die  Bundesregierung  hält  eine  gesetzliche  Klarstellung  für
 nicht  erforderlich.  Die  Unterlagen  der  Rechnungslegung
 werden  nach  §  8b  Abs.  2  Nr.  4  HGB-E  über  das  Unterneh-
 mensregister  elektronisch  abrufbar  sein.  Für  den  Datenabruf
 ohne  Beglaubigung  sieht  der  Entwurf  keine  Gebühr  vor  und
 die  Einführung  einer  Gebühr  ist  derzeit  auch  nicht  geplant.
 Selbst  wenn  sich  dies  in  Zukunft  ändern  sollte,  wären  die
 Gerichte  in  jedem  Fall  nach  §  8  JVKostO  von  der  Zahlung
 befreit.

 Zudem  sieht  der  Entwurf  vor,  dass  die  Unterlagen  der  Rech-
 nungslegung  künftig  vollständig  im  elektronischen  Bun-
 desanzeiger  bekannt  gemacht  werden  (§  325  HGB-E).  Dem
 Wesen  einer  Bekanntmachung  entsprechend  wird  der  Zu-
 gang auch hier kostenfrei sein.

 Zu Nummer 21  (Zu Artikel 1 Nr.  21 (§  325 Abs.  4 HGB))

 Kreditgenossenschaften,  deren  Wertpapiere  zum  Handel  an
 einem  geregelten  Markt  zugelassen  sind,  sind  Emittenten  im
 Sinn  der  Transparenzrichtlinie  2004/109/EG  und  unterlie-

 gen  damit  grundsätzlich  der  verkürzten  Offenlegungsfrist
 von  vier  Monaten  (Artikel  4  Abs.  1  der  Richtlinie).  Eine
 Ausnahme-  oder  Befreiungsmöglichkeit  speziell  für  Genos-
 senschaften  sieht  die  Richtlinie  nicht  vor.  Allerdings  gilt  die
 verkürzte  Offenlegungsfrist  nach  der  Transparenzrichtlinie
 nicht  für  bestimmte  Schuldtitelemittenten  (vgl.  Artikel  8
 Abs.  1  Buchstabe  b  der  Richtlinie:  Mindeststückelung  von
 50  000 Euro).

 Die  Bundesregierung  kann  daher  nur  prüfen,  ob  die  Offenle-
 gungsregelung  bzgl.  der  in  Artikel  8  Abs.  1  Buchstabe  b  der
 Transparenzrichtlinie  genannten  Emittenten  eingeschränkt
 werden kann.

 Zu Nummer 22  (Zu Artikel 1 Nr.  27 (§  334 HGB),
 Nr.  28 (§§  335, 335a HGB),
 Artikel 4 Nr.  4 (§  140a FGG))

 Die  Bundesregierung  wird  die  vom  Bundesrat  mit  Blick  auf
 das  Ziel  einer  möglichst  umfassenden  Offenlegung  nach
 §  325  HGB-E  gegebenen  Anregungen  im  weiteren  Gesetz-
 gebungsverfahren  prüfen.  Hierzu  wird  insbesondere  die
 Frage  gehören,  ob  und  wie  weit  gehend  bei  den  neu  vorge-
 sehenen  Bußgeldtatbeständen  künftig  neben  der  vorsätz-
 lichen  Begehung  auch  eine  fahrlässige  Begehungsform  in
 Betracht  zu  ziehen  ist  und  ob  es  ggf.  noch  weiterer  gesetz-
 licher Regelungen bedarf.

 Zu Nummer 23  (Zu Artikel 2 (Artikel 61 Abs.  3
 Satz 1, 2 – neu – EGHGB))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  zu;  dabei  soll-
 ten  jedoch  in  der  vom  Bundesrat  vorgeschlagenen  Formu-
 lierung  für  Artikel  61  Abs.  3  Satz  2  –  neu  –  EGHGB-E  die
 Wörter  „die  elektronische  Form“  durch  die  Wörter  „ein
 elektronisches  Dokument“  ersetzt  werden,  um  vor  dem  Hin-
 tergrund  der  in  §  126a  BGB  enthaltenen  Regelung  über  die
 „elektronische Form“ Missverständnisse zu vermeiden.

 Zudem  sollte  die  für  Artikel  61  Abs.  3  Satz  2  EGHGB-E
 vorgesehene  Klarstellung  dann  auch  auf  Anordnungen  nach
 §  54  Abs.  3  HRV-E  erstreckt  werden,  auf  deren  Grundlage
 ebenfalls  eine  Einreichung  von  Anmeldungen  und  Doku-
 menten  zum  Handelsregister  in  Papierform  möglich  sein
 kann.  Es  wird  daher  vorgeschlagen,  §  54  Abs.  3  HRV-E  um
 folgenden Satz zu ergänzen:

 „Die  auf  Grund  einer  Anordnung  nach  Satz  1  eingereichten
 Schriftstücke  sind  unverzüglich  in  elektronische  Doku-
 mente zu übertragen.“

 Zu Nummer 24  (Zu Artikel 3 Nr.  15 (§  161 Satz 3,
 Abs.  2  – neu – GenG))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 25  (Zu  Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  a  Doppel-
 buchstabe  bb  (§  125  Abs.  2  Satz  3,  4  –  neu  –
 FGG))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 26  (Zu  Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  b  Doppel-
 buchstabe aa (§  125 Abs.  3 Satz 1 FGG))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Nr.  Gebührentatbestand  Gebührenbetrag

 „502  Übertragung  von  Unterlagen  der
 Rechnungslegung,  die  in  Papier-
 form  zum  Register  eingereicht
 wurden,  in  ein  elektronisches
 Dokument  (§  9  Abs.  2  HGB  und
 Artikel 61 Abs.  3 EGHGB):

 für jede angefangene Seite

 Die  Gebühr  wird  für  die  Doku-
 mente  eines  jeden  Unternehmens
 gesondert  erhoben.  Mit  der  Ge-
 bühr  wird  auch  die  einmalige
 elektronische  Übermittlung  der
 Dokumente  an  den  Antragsteller
 abgegolten.

 3,00 EUR
 – mindestens
 30,00 EUR“.
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Zu Nummer 27  (Zu  Artikel  4  Nr.  1  Buchstabe  d  (§  125
 Abs.  5 FGG))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 28  (Zu  Artikel  4  Nr.  1a  –  neu  –  (§  126a  –  neu  –
 FGG))

 Die  Bundesregierung  lehnt  den  Vorschlag  des  Bundesrates
 ab.

 Die  vorgeschlagene  Öffnungsklausel  birgt  die  Gefahr  einer
 unüberschaubaren  Rechtszersplitterung  in  Deutschland.  Die
 am  Registerverfahren  Beteiligten  hätten  jeweils  von  Land
 zu  Land  zu  ermitteln,  ob  Anmeldungen  und  Dokumente  un-
 mittelbar  beim  Registergericht  einzureichen  sind  oder  auf
 Grundlage  einer  Rechtsverordnung  die  Industrie-  und  Han-
 delskammern  oder  Handwerkskammern  als  zwingende  Ein-
 reichungs-  und  Vorprüfstelle  eingesetzt  worden  sind.  Eine
 solche  Rechtszersplitterung  ist  den  Beteiligten,  insbeson-
 dere  Existenzgründern,  kleinen  und  mittleren  Unternehmen
 oder ausländischen Investoren, in keiner Weise zumutbar.

 Die  Einschaltung  der  Industrie-  und  Handelskammern  oder
 der  Handwerkskammern  als  obligatorische  Einreichungs-
 und  Vorprüfstelle  würden  zudem  eine  zeitliche  Verzögerung
 der  Registerverfahren  zur  Folge  haben,  da  das  Verfahren
 nach  dem  Vorschlag  des  Bundesrates  lediglich  um  eine  zu-
 sätzliche  Anlaufstelle  erweitert  und  ansonsten  unverändert
 bleiben  soll.  Dies  widerspricht  dem  von  der  Bundesregie-
 rung  verfolgten  Ziel  einer  möglichst  weitgehenden  Be-
 schleunigung  der  Eintragungszeiten,  die  gerade  für  Exis-
 tenzgründer oftmals von entscheidender Bedeutung sind.

 Darüber  hinaus  entstünde  auch  eine  nicht  hinnehmbare  zu-
 sätzliche  Belastung  der  Unternehmen  mit  Bürokratieauf-
 wand,  die  zunächst  die  zuständige  Einreichungsstelle  ermit-
 teln  müssten  und  sich  dann  ggf.  mit  den  Beanstandungen
 der  betreffenden  Kammer  auseinanderzusetzen  hätten,  über
 deren  Behebung  das  Unternehmen  nach  §  126a  Abs.  3
 FGG-E  selbst  entscheiden  soll.  Die  fehlende  Bindungs-
 wirkung  der  Beanstandungen  der  Vorprüfstelle  für  Unter-
 nehmen  und  Registergericht  stellt  zudem  in  Frage,  ob  die
 vorgeschlagene  Öffnungsklausel  tatsächlich  zu  der  behaup-
 teten Entlastung der Registergerichte führen wird.

 In  praktischer  Hinsicht  ist  schließlich  darauf  hinzuweisen,
 dass  die  Bundesnotarkammer  in  Abstimmung  mit  den  Lan-
 desjustizverwaltungen  bereits  ein  Verfahren  für  die  Über-
 mittlung  elektronischer  Anmeldungen  und  Dokumente  an
 das  Registergericht  entwickelt  hat.  Dieses  Verfahren  könnte
 nicht  mehr  eingesetzt  werden,  wenn  die  Einreichung  zwin-
 gend  über  die  Industrie-  und  Handelskammern  oder  die
 Handwerkskammern stattfinden müsste.

 Zu Nummer 29  (Zu  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  14  Buchstabe  a
 Doppelbuchstabe  bb  (§  25  Abs.  1  Satz  2
 HRV))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 30  (Zu  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  33  (Überschrift  zu
 §  53 HRV))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 31  (Zu  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  33  (§  54  Abs.  3
 HRV))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 32  (Zu  Artikel  5  Abs.  2  Nr.  36  (Anlage  3  (zu
 §  33 Abs.  3 HRV))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 33  (Zu  Artikel  5  Abs.  5  Nr.  9  (§  32  Abs.  4
 VRV))

 Der  Vorschlag  wird  abgelehnt.  Die  Zulassung  der  elektroni-
 schen  Übermittlung  auch  von  amtlichen  Ausdrucken  führt
 zu  einer  Erleichterung  des  Rechtsverkehrs.  Es  ist  kein
 Grund  ersichtlich,  die  elektronische  Übermittlung  der  amt-
 lichen  Ausdrucke  beim  Vereinsregister  auszuschließen.  Um
 den  Gleichlauf  mit  anderen  Vorschriften  zu  erreichen,
 könnte  aber  ggf.  in  §  32  Abs.  4  Satz  2  VRV  entsprechend
 der  in  §  30a  Abs.  5  Satz  2  HRV-E  für  die  elektronische
 Übermittlung  vorgesehenen  Regelung  die  Verwendung
 einer  qualifizierten  elektronischen  Signatur  vorgesehen
 werden,  sofern  die  entsprechenden  Vorkehrungen  bei  den
 Ländern getroffen werden können.

 Zu Nummer 34  (Zu Artikel 5 Abs.  5 Nr.  10 – neu –
 (Anlage 2 (zu §  21 Satz 3 Nr.  5 VRV))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 35  (Zu den Artikeln 6 und 13 (Änderung der
 BörsZulV; Übergangsregelung))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

 Dabei  ist  zunächst  darauf  hinzuweisen,  dass  entgegen  den
 Ausführungen  in  der  Begründung  des  Vorschlags  die  Ver-
 öffentlichungen  nach  §  66  BörsZulV  gerade  nicht  auf  den
 elektronischen  Bundesanzeiger  umgestellt  werden;  hier  ist
 vielmehr  nach  Artikel  6  Nr.  6  Buchstabe  a  §  70  Abs.  1
 Satz  1  BörsZulV-E  weiterhin  eine  Veröffentlichung  „in
 einem oder mehreren Börsenpflichtblättern“ erforderlich.

 Hinsichtlich  der  tatsächlich  für  eine  Umstellung  auf  elektro-
 nische  Veröffentlichungen  vorgesehenen  Regelungen  der
 BörsZulV  hält  die  Bundesregierung  die  Einführung  einer
 Übergangsfrist,  während  derer  die  Veröffentlichung  zwin-
 gend  sowohl  im  elektronischen  Bundesanzeiger  als  auch  in
 Printmedien  erfolgen  muss,  für  nicht  erforderlich.  Ziel  der
 Bundesregierung  ist  es,  die  Unternehmen  von  Bürokratie-
 aufwand  zu  entlasten.  Eine  elektronische  Veröffentlichung
 ist  für  jedermann  in  gleichem  Maße  leicht  zugänglich  und
 sorgt  damit  bereits  für  eine  hinreichende  Publizität  der
 Information,  so  dass  eine  Belastung  der  Unternehmen  mit
 einer  zusätzlichen  Veröffentlichungspflicht  in  Printmedien
 nicht  gerechtfertigt  ist.  Dabei  ist  auch  zu  berücksichtigen,
 dass  eine  Vielzahl  der  Aktionäre,  an  die  sich  die  Informa-
 tionen  richten,  ihren  Sitz  bzw.  Wohnsitz  im  Ausland  haben
 und  über  eine  Veröffentlichung  in  inländischen  Zeitungen
 nicht hinreichend informiert werden kann.

 Probleme  mit  der  Veröffentlichung  im  elektronischen  Bun-
 desanzeiger  sind  nicht  zu  erwarten,  da  es  sich  hierbei  nicht
 um  ein  neu  einzurichtendes  Veröffentlichungsmedium  han-
 delt.  Darüber  hinaus  darf  nicht  übersehen  werden,  dass  ins-
 besondere  von  §  63  BörsZulV  erfasste  Veröffentlichungen
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bereits  nach  geltender  Rechtslage  im  elektronischen  Bun-
 desanzeiger  erfolgen  müssen  (vgl.  etwa  §  121  Abs.  3  Satz  1
 i.  V.  m.  §  25  AktG  für  die  Einberufung  der  Hauptversamm-
 lung).  Die  Veröffentlichung  im  elektronischen  Bundesanzei-
 ger ist damit nicht völlig neu.

 Zu Nummer 36  (Zu Artikel 9 Nr.  8 (§  106 AktG),
 Artikel  10  Nr.  5  Buchstabe  b  (§  52  Abs.  2
 Satz 2 GmbHG))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  zu  und  schlägt
 folgende Formulierung vor:

 In Artikel 9 Nr.  8 wird §  106 AktG wird wie folgt gefasst:

 „§  106
 Bekanntmachung der Änderungen im Aufsichtsrat

 Der  Vorstand  hat  bei  jeder  Änderung  in  den  Personen  der
 Aufsichtsratsmitglieder  unverzüglich  eine  Liste  der  Mitglie-
 der  des  Aufsichtsrats,  aus  welcher  Name,  Vorname,  ausge-
 übter  Beruf  und  Wohnort  der  Mitglieder  ersichtlich  sind,
 zum  Handelsregister  einzureichen;  das  Gericht  hat  nach
 §  10  des  Handelsgesetzbuchs  einen  Hinweis  darauf  bekannt
 zu  machen,  dass  die  Liste  zum  Handelsregister  eingereicht
 worden ist.“

 In  Artikel  11  Nr.  5  Buchstabe  b  wird  §  52  Abs.  2  Satz  2
 GmbHG wie folgt gefasst:

 „Die  Geschäftsführer  haben  bei  jeder  Änderung  in  den  Per-
 sonen  der  Aufsichtsratsmitglieder  unverzüglich  eine  Liste  der
 Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  aus  welcher  Name,  Vorname,
 ausgeübter  Beruf  und  Wohnort  der  Mitglieder  ersichtlich
 sind,  zum  Handelsregister  einzureichen;  das  Gericht  hat  nach
 §  10  des  Handelsgesetzbuchs  einen  Hinweis  darauf  bekannt
 zu  machen,  dass  die  Liste  zum  Handelsregister  eingereicht
 worden ist.“

 Zu Nummer 37  (Zu  Artikel  10  Nr.  2a  –  neu  –  (§  12  Satz  3
 – neu – GmbHG),
 Nr.  12 (§  88 GmbHG))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 38  (Zu Artikel 12 Abs.  1 (§  4a Abs.  1
 StatRegG))

 Dem Vorschlag wird in der Sache zugestimmt.

 Die  unter  Buchstabe  b  des  Vorschlags  vorgesehene  Erset-
 zung  des  Wortes  „Unternehmen“  durch  das  Wort  „Einhei-
 ten“  wird  jedoch  abgelehnt,  da  auch  Genossenschaften  und
 Partnerschaften  ohne  weiteres  als  „Unternehmen“  bezeich-
 net  werden  können,  wohingegen  die  Bezeichnung  als  „Ein-
 heit“  unüblich  ist.  Um  zu  verhindern,  dass  bei  jeder  künf-
 tigen  Änderung  der  Zusammensetzung  der  Indexdaten  eine
 Änderung  des  Gesetzes  erfolgen  muss,  wird  zudem  fol-
 gende  Formulierung  für  §  4a  Abs.  1  StatRegG-E  vorge-
 schlagen:

 „(1)  Die  Landesjustizverwaltungen  übermitteln  von  den
 elektronischen  Handels-,  Genossenschafts-  und  Partner-
 schaftsregistern  die  Daten  über  die  eingetragenen  Unterneh-
 men,  die  sie  nach  §  8b  Abs.  3  Satz  2  des  Handelsgesetz-
 buchs an das Unternehmensregister übermitteln.“

 Zu Nummer 39  (Zu Artikel 12 Abs.  1 (§  4a Abs.  2
 StatRegG))

 Der  Vorschlag  wird  abgelehnt,  da  die  in  dem  Entwurf  ent-
 haltene  Fassung  eine  flexiblere  Handhabung  der  Datenüber-
 mittlung ermöglicht.

 Zu Nummer 40  (Zu  Artikel  12  Abs.  2  und  3  (§  9  Abs.  2
 Satz  3  Nr.  3  InsO,  §  2  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3
 InsoBekV))

 Die  Bundesregierung  stimmt  dem  Vorschlag  des  Bundesra-
 tes  zu,  die  in  §  9  Abs.  2  Satz  3  Nr.  3  InsO  und  §  2  Abs.  1
 Satz  3  InsoBekV  enthaltenen  Vorschriften  zum  Kopier-
 schutz  aufzuheben,  da  nach  dem  derzeitigen  Stand  der
 Technik  und  wohl  auch  in  absehbarer  Zukunft  ein  Schutz
 gegen  ein  Kopieren  von  Veröffentlichungen  im  Internet
 nicht  erreicht  werden  kann.  Es  wird  dabei  davon  ausgegan-
 gen,  dass  es  sich  bei  der  Nennung  von  §  2  Abs.  1  Satz  1
 Nr.  3  InsoBekV  in  der  Stellungnahme  des  Bundesrates  um
 ein Redaktionsversehen handelt.

 Die  Frage,  wie  dem  Schutzzweck  der  genannten  Vorschrif-
 ten  auf  andere  Weise  genügt  werden  kann,  wird  die  Bundes-
 regierung  prüfen;  ggf.  wird  eine  entsprechende  Regelung
 auch  in  einem  anderen  Gesetzgebungsverfahren  mit  stärke-
 rem Sachzusammenhang berücksichtigt.

 Zu Nummer 41  (Zu  Artikel  12  Abs.  5  Nr.  5  Buchstabe  b
 (§  89 Abs.  1 Satz 2 Nr.  2 KostO))

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 42  (Zu  Artikel  12  Abs.  6  Nr.  3  Buchstabe  h
 (Anmerkung zu Nummer 5007
 GV-HRegGebV))

 Dem Vorschlag wird zugestimmt.

 Zu Nummer 43  (Zu Artikel 12 Abs.  7 (Änderung der
 JVKostO))

 1.  Dem  Antrag  wird  zugestimmt,  soweit  in  Absatz  7  Nr.  5
 Buchstabe  b  in  der  vom  Bundesrat  vorgeschlagenen  Fas-
 sung  des  Entwurfs  in  der  Vorbemerkung  zu  Abschnitt  4
 GV  JVKostO  Absatz  4  des  Regierungsentwurfs  entfallen
 soll.

 Die  Bundesregierung  nimmt  zur  Kenntnis,  dass  die  in
 den  Ländern  verwendete  Hard-  und  Software  kurzfristig
 so  verbessert  werden  konnte,  dass  die  erst  auf  den  aus-
 drücklichen  Wunsch  der  Länder  im  Rahmen  der  Anhö-
 rung  zum  Referentenentwurf  in  den  Regierungsentwurf
 aufgenommene Regelung nicht mehr benötigt wird.

 2.  Der  in  Absatz  7  Nr.  5  Buchstabe  c  vorgeschlagenen  An-
 fügung  eines  Satzes  2  an  Absatz  1  der  Anmerkung  zu
 Nummer  500  GV  JVKostO  wird  in  der  Sache  zuge-
 stimmt.  Der  anzufügende  Satz  könnte  jedoch  anwender-
 freundlicher wie folgt formuliert werden:

 „Sie  umfasst  jedoch  nicht  den  Aufwand  für  die  Erteilung
 von  Ausdrucken  oder  Ablichtungen,  die  Überlassung
 von  elektronisch  gespeicherten  Dokumenten  und  die  Be-
 glaubigung  von  Ablichtungen,  Ausdrucken,  Auszügen
 und Dateien.“
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3.  Im Übrigen wird dem Antrag widersprochen.

 Die  als  Absatz  7  Nr.  1  und  2  des  Entwurfs  vorgeschla-
 genen  zusätzlichen  Änderungen  der  JVKostO  sind  ent-
 behrlich.  Auslagen  dürfen  wie  Gebühren  wegen  des  Ein-
 griffscharakters  einer  solchen  Regelung  grundsätzlich
 nur  erhoben  werden,  wenn  es  hierfür  eine  konkrete
 Rechtsgrundlage  gibt.  Im  Justizkostenrecht  sind  die  zu
 erhebenden  Auslagen  daher  in  abschließenden  Kata-
 logen  aufgezählt.  Für  die  JVKostO  gilt  der  Auslagen-
 katalog  der  KostO  weitgehend  entsprechend  (§  5  Abs.  1
 JVKostO).  Entgelte  für  die  Nutzung  elektronischer  Be-
 zahlsysteme  sind  darin  nicht  enthalten,  so  dass  schon
 mangels  einer  Rechtsgrundlage  die  Erhebung  von  Ausla-
 gen nicht in Betracht kommt.

 Würde  man  für  bestimmte  Aufwendungen,  für  die  kein
 Auslagentatbestand  bestimmt  ist,  zusätzlich  die  Erhe-
 bung  als  Auslagen  im  Gesetz  ausdrücklich  ausschließen,
 könnte  sich  die  Frage  stellen,  ob  im  Umkehrschluss  we-
 gen  anderer  Aufwendungen,  für  die  es  ebenfalls  keinen
 Auslagentatbestand  gibt,  künftig  Auslagen  erhoben  wer-
 den  können.  Dies  gilt  zum  Beispiel  für  Bankgebühren
 (Gebühren  pro  Buchungsposten),  Porto  für  einfache
 Briefe oder Telefonentgelte.

 Die  vom  Bundesrat  zu  Absatz  7  Nr.  5  Buchstabe  b
 vorgeschlagene  Erhöhung  der  Abrufgebühren  (Nummer
 400  und  401  GV  JVKostO)  um  25  Prozent  gegenüber
 dem  Regierungsentwurf  wird  ausschließlich  mit  zusätz-
 lichen  Kosten  bei  Nutzung  elektronischer  Bezahlsys-
 teme  begründet.  Die  tatsächlichen  Kosten,  die  Akzep-
 tanzstellen  solcher  Bezahlsysteme  zu  tragen  haben,  be-
 tragen  in  der  Regel  bis  zu  3  Prozent  des  Umsatzes.  Der
 Einsatz  elektronischer  Bezahlsysteme  führt  im  Gegen-
 zug  ferner  zu  einer  Entlastung  der  Justiz,  weil  keine
 Kostenrechnungen  mehr  erstellt  und  versandt  werden
 müssen.  Die  einzelnen  Zahlungsvorgänge  müssen  nicht
 mehr  überwacht  werden  und  das  Beitreibungsrisiko  für
 die  Kassen  entfällt.  Die  geforderte  Erhöhung  ist  daher
 nicht nachvollziehbar.

 Die  Landesjustizverwaltungen  haben  sich  im  Rahmen
 der  Anhörung  zu  dem  Referentenentwurf  mit  einer  Ab-
 rufgebühr  in  Höhe  von  4  Euro  einverstanden  erklärt  und
 eine  Modellberechnung  vorgelegt,  die  auch  nur  diesen
 Betrag  rechtfertigt.  Für  Nutzer,  die  von  der  Abrufmög-
 lichkeit  häufig  Gebrauch  machen  werden,  wäre  die  ge-
 forderte  Erhöhung  ein  erheblicher  Kostenfaktor.  Nach
 Artikel  3  Abs.  3  der  Richtlinie  68/151/EWG  dürfen  hin-
 sichtlich  der  von  der  Richtlinie  erfassten  Gesellschaften
 die  Gebühren  für  die  Ausstellung  einer  vollständigen
 oder  auszugsweisen  Kopie  der  in  Artikel  2  der  Richtlinie
 bezeichneten  Urkunden  oder  Angaben  auf  Papier  oder  in
 elektronischer  Form  die  Verwaltungskosten  nicht  über-
 steigen.  Diese  Bestimmung  der  Richtlinie  gilt  auch  für
 den  elektronischen  Abruf  der  Registerdaten.  Der  vom
 Bundesrat  vorgeschlagene  Betrag  wäre  mit  der  Richt-
 linie nicht zu vereinbaren.

 4.  Die  vorgeschlagene  neue  Nummer  402  GV  JVKostO  ist
 überflüssig.  Wenn  jemand  im  Rahmen  des  Abrufverfah-
 rens  die  Übermittlung  einer  signierten  Datei  verlangt,
 handelt  es  sich  dabei  um  einen  unter  Vermittlung  des
 Abrufverfahrens  gestellten  Antrag  an  das  Registerge-
 richt.  Die  Signierung  der  Daten  erfolgt  mittels  Signa-
 turkarte  im  Einzelfall  manuell.  Die  Datei  wird  dem
 Antragsteller  in  der  Regel  per  E-Mail  zugesandt.  Wird
 die  Signierung  von  einer  zentralen  Stelle  durchgeführt,
 wird  diese  insoweit  für  das  Registergericht  tätig.  Die  Ge-
 bühren  für  die  Amtstätigkeit  des  Registergerichts  sind  in
 der  Kostenordnung  geregelt.  Die  JVKostO  bestimmt  da-
 gegen  ausschließlich  die  Gebühren  der  Justizverwaltung.

 Um  klarzustellen,  dass  die  Übermittlung  elektronisch
 signierter  Dokumente  auf  Antrag  durch  das  Register-
 gericht  erfolgt,  wird  vorgeschlagen,  §  9  Abs.  3  Satz  1
 HGB-E (Artikel 1 Nr.  2) wie folgt zu fassen:

 „Die  Übereinstimmung  der  übermittelten  Daten  mit  dem
 Inhalt  des  Handelsregisters  und  den  zum  Handelsregister
 eingereichten  Dokumenten  wird  auf  Antrag  durch  das
 Gericht beglaubigt.“

 Zu Nummer 44  (Zu  Artikel  12  Abs.  12  (§  5  Abs.  2,  §  11
 Abs.  3 – neu – PartGG))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 45  (Zu Artikel 13 Abs.  1 (Inkrafttreten))

 Die  Bundesregierung  wird  den  Vorschlag  im  weiteren  Ver-
 lauf des Gesetzgebungsverfahrens prüfen.

 Zu Nummer 46  (Zu Artikel 13 Abs.  2 (Inkrafttreten))

 Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag zu.

 Zu Nummer 47  (Zum Gesetzentwurf insgesamt)

 Auf  Grundlage  des  vorgelegten  Gesetzentwurfs  werden  die
 Unternehmen  gegenüber  der  geltenden  Rechtslage  in  erheb-
 lichem  Maße  von  Kosten  und  Bürokratieaufwand  entlastet.
 Zu  nennen  sind  in  diesem  Zusammenhang  beispielsweise
 die  Regelungen  zur  Umstellung  auf  elektronische  Bekannt-
 machungen  in  §  10  HGB-E  und  nach  der  Börsenzulas-
 sungs-Verordnung  sowie  die  vorgesehene  elektronische
 Einreichung  und  Bekanntmachung  der  Unterlagen  der
 Rechnungslegung (§  325 HGB-E).

 Die  zentrale  Speicherung  von  Daten  im  Unternehmens-
 register  dient  zu  einem  ganz  überwiegenden  Teil  der  Um-
 setzung  der  Vorgaben  der  geänderten  EU-Publizitätsricht-
 linie  68/151/EWG  sowie  der  EU-Transparenzrichtlinie
 2004/109/EG;  darüber  hinaus  fördert  sie  die  auch  von  der
 Regierungskommission  Corporate  Governance  geforderte
 Verbesserung  der  Publizität  von  Unternehmensinforma-
 tionen  durch  Bündelung  von  Datenbanken.  Auch  dies  dient
 der Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
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